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V 

Vo r w o r t
1 

Die vorliegende Arbeit versucht, am Beispiel des Herzogtums 
Kleve die Entwicklung der Raumbeziehungen vorindustrieller Städ
te unter dem preußischen Absolutismus garzulegen. Gerade dieses 
preußische Nebenterritorium mit seiner aus dem Mittelalter her
rührenden Städtelandschaft ist geeignet, die Wirkungen der raum
wirk�amen Staatstätigkeit des friderizianischen Preußens auf das 
Gefüge der Stadt-Land-Beziehungen aufzuzeigen. Eine solche Ar
beit1muß zwangsläufig unvollständig bleiben. Sie kann die oben 
angesprochene Problematik nur schlaglichtartig beleuchten. Dies 
muß nicht zuletzt deshalb eingeräumt werden, da wichtige raumbe
zogene Daten entweder unter den - im Vergleich zu heute - anders 
gearteten Intentionen vorindustrieller Statistik nicht erhoben 
wurden oder durch die Zerstörungen des zweiten Weltkrieges un
wiederbringlich verlorengingen. Die weitgehende Vernichtung der 
Best�nde des Emmericher Stadtarchivs (1945) sei hier als Bei
spiel genannt. Daß diese Arbeit dennoch zum Abschluß gebracht 
werden konnte, ist vor allem ihrem Betreuer, Herrn Prof. Dr. 
Aymans, zu danken, der mir während der gesamten Bearbeitungszeit 
mit Rat und Hilfe zur Seite gestanden hat und dessen Vorarbeiten 
die Grundlage der vorliegenden Untersuchung darstellen. Ebenso 
möchte ich dem ehemaligen Direktor des Instituts für Wirt
schaftsgeographie, Herrn Prof. Dr. Hahn, für seine großzügige 
Unte�stützung in inhaltlichen und organisatorischen Fragen mei
ner Arbeit aufrichtig danken. Mein Dank gebührt darüber hinaus 
Herrn Prof. Dr. Fehn, dem Leiter des Seminars für historische 
Geographie der Universität Bonn, Herrn Dr. Kastner von der Ar
chivberatungsstelle Rheinland, Herrn Dr. Herborn vom Seminar für 
geschichtliche Landeskunde der Rheinlande der Universität Bonn, 
Herrn Dr. Schleidgen und Herrn Uhlmann vom Nordrhein-westfäli
schen Hauptstaatsarchiv NW in Düsseldorf, der Stadtarchivarin 
Frau1Dr. Prieur-Pohl (Wesel), dem ehemaligen Stadtarchivar von
Kalkar, Herrn Kock sowie den Mitarbeitern der Stadtarchive in 
Wesel, Xanten, Emmerich und Duisburg, ohne deren Entgegenkommen 
und Ratschläge das vorliegende Projekt nicht hätte bearbeitet 
werden können. Ferner danke ich an dieser stelle der Konrad
Adenauer-Stiftung, die durch das mir freundlicherweise gewährte 
Stipendium die vorliegende Arbeit unterstützt hat. Nicht zuletzt 
danke ich meinen Eltern, die mir meine bisherige Ausbildung 
ermöglicht haben, sowie meiner Frau Amrei Gundlach-Lemmerz für 
die kritische Durchsicht meines Manuskripts und ihre immer ge
währte jedmögliche Hilfe. 

Troisdorf, im Oktober 1993 



INHALTSVERZEICHNIS 

Tabellenverzeichnis 

Verzeichnis der Abbildungen 

Verzeichnis der Karten 

I. Allgemeine Einführung

VI 

VIII 

XI 

XIV 

1 

II. Fragestellung und Aufbau der vorliegenden Untersuchung
II.1. Der geographische Stadtbegriff und seine Bedeutung für

die vorindustrielle Neuzeit 10 
II.2. Probleme der Klassifizierung und Hierarchisierung 

zentraler Funktionen in historischen Zeitepochen 16 
II.3. Das Untersuchungsgebiet 22 

III. Stadt-Land-Beziehungen unter obrigkeitlichem zwang
III.1. Die Zentralisierung des klevischen Gerichtswesens

im Zuge der preußischen Justizreformen 26 
III.2. Die landesherrliche Bürokratie 33 
III.3. Die steuerliche Verwaltung 37 
III.3.1. Die Kontribution 37 
III.3.2. Die Akzise 40 
III.4. Die Domänenverwaltung 42 
III.5. Die Getreidemühlen als öffentliche Dienstleistung 44 
III.6. Die Kirchenorganisation im Herzogtum Kleve 46 
III.7. Zusammenfassung 49 

IV. Der Grundbesitz städtischer Bürger und Institutionen
im ländlichen Raum des Herzogtums Kleve im 18. Jahr
hundert

IV.1. Einleitung und methodische Vorbemerkungen 52 
IV.2. Grundbesitzbeziehungen zwischen Stadt und Umland 55 
IV.2.1. Der Umfang des Grundbesitzes städtischer

Eigentümer 60 
IV.2.2. Die räumliche Verteilung des städtischen

Grundbesitzes 62 
IV.2.3. Die Reichweiten der städtischen Grundbesitz-

beziehungen 69 
IV.2.4. Die Einzugsgebiete der städtischen

Grundbesitzbeziehungen 71 
IV.2.5. Die Barrierefunktion des Rheins 78 
IV.2.6. Die Zusammensetzung der Träger der städtischen

Grundbesitzbeziehungen nach personellen und 
institutionellen Gruppen 81 

IV.2.7. Die Zusammensetzung der Träger der städtischen
Grundbesitzbeziehungen nach Besitzgrößenklassen 86 

IV.3. Zum Problem der Fortentwicklung der städtischen
Grundbesitzbesitzbeziehungen bis zur 
Säkularisierung 90 

IV.4 Zusammenfassung 95 



VII 

v. Stadt-Land-Beziehungen als Funktion des wirtschaft
lichen Austausches am klevischen Niederrhein im
18. Jahrhundert 96 

V.1. Die Städte als Absatzorte der agraren Produktion 101 
v.1.1. Die Wochenmärkte der großen Städte 101 
v.1.2. Der Bedeutungsverfall der Kornmärkte 104 
V.1.3. Die Rolle der kleinen Städte als Absatzorte der

1 Agrarwirtschaft 111 
V.1.4. Die Bedeutung der Viehmärkte 114 
V.1.5. Der Absatz von Manufakturpflanzen 116 

1 

V.1.6. Zusammenfassung 118 
v.2. Die Städte als Versorgungszentren der

Landbevölkerung 119 
v.2.1. Versorgungsfunktionen des Handwerks 120 
v.2.�. Die preußische Gewerbepolitik am Niederrhein im

1 18. Jahrhundert 131 
v.2.2.1. Beispielfall Branntweinbrennerei 135 
v.2.2.2. Beispielfall Brauwesen 140 
V.2.3. Versorgungsfunktionen des Einzelhandels 141 
V.2.4. Die Konkurrenz des ländlichen Hausierwesens 145 
V.2.5. Die preußische Einzelhandelspolitik am Nieder-

rhein im 18. Jahrhundert 147 
V. 2 .. 6. Die Jahrmärkte 149 
V.2.7. Zusammenfassung 152 

VI. �oziale und kulturelle Stadt-Umland-Beziehungen
Herzogtum Kleve

VI .1 .. Sozialkaritative Stadt-Umland-Beziehungen 
VI.2. Stadt-Umland-Beziehungen im Bereich der

Bevölkerungsmobilität 
VI.3. Stadt-Umland-Beziehungen im Erziehungswesen,

dargestellt an Beispielen 
VI. 3,. 1. Das reformierte Pädagogicum in Kleve
VI. 31. 2. Die Universität Duisburg
VI.4. Das Zeitungswesen

VII. Zusammenfasung und Ausblick

Quellenverzeichnis 

Literaturverzeichnis 

im 

153 

156 

158 
160 
161 
165 

167 

175 

177 



VIII 

T A B E L L E N V E R Z E X C H N X S 

Tabelle 1 
Kaufleute in der Stadt Wesel 1720 und 1770 4 

Tabelle 2 

Sachbereiche vorindustrieller Zentralfunktionen 
und Umlandbeziehungen 17 

Tabelle 3 
Gerichtsorte im Herzogtum Kleve 1732 31 

Tabelle 4 
Sachbereiche der Stadt-Umland-Beziehungen am 
klevischen Niederrhein im 18. Jahrhundert 50 

Tabelle 5 
Kontrolle stadtsässiger Grundeigentümer über die 
ackerbaulich genutzten Flächen im landrätlichen 
Kreis Kleve 1732-1736 56 

Tabelle 6 
Grundbesitz von Einwohnern und Institutionen der 
klevischen Städte im ländlichen Raum 1732-1736 im 
Vergleich zu ausgewählten Strukturdaten 61 

Tabelle 7 
Grundbesitz von Einwohnern und Institutionen der 
klevischen Städte im ländlichen Raum 1732-1736 in 
Abhängigkeit von der Bodengüte 63 

Tabelle 8 
Mittlere statistische Reichweiten der städtischen 
Grundbesitzbeziehungen im Herzogtum Kleve 1732-1736 67 

Tabelle 9 
Orientierung der Grundbesitzbeziehungen zwischen den 
klevischen Städten und ihrem Umland 1732-1736 72 

Tabelle 10 

Rheinüberschreitender Grundbesitz der Einwohner und 
Institutionen der klevischen Städte 1732-1736 77 

Tabelle 11 
Prozentuale Verteilung des städtischen Grundbesitzes 
im ländlichen Raum auf die einzelnen Eigentümergruppen 81 

Tabelle 12 
Prozentuale Verteilung des städtischen Grundbesitzes 
im ländlichen Raum auf Besitzgrößenklassen 86 

Tabelle 13 
Prozentuale Verteilung des personalen städtischen 
Grundbesitzes im ländlichen Raum des Herzogtums Kleve 
1732-1736 87 



IX 

Tabei'le 14 
Grundbesitz der Landwirte des Amtes Dinslaken in der 
Dins]akener Stadtfeldmark 1734 und 1762 90 

Tabelle 15 
Grundbesitz geistlicher Institutionen der links-
rheinischen klevischen Städte im Umland 1735 und 1802 92 

Tabelle 16 
Entwicklung des Grundbesitzes der geistlichen Institu
tion�n der linksrheinischen klevischen Städte im Umland 
in Abhängigkeit von der Bodenqualität 93 

Tabelle 17 
Eigentumsverhältnisse in den Feldmarken ausgewählter 
klevischer Städte um 1735 103 

Tabelle 18 
Sozialstruktur ausgewählter klevischer Städte im 
18. Jahrhundert 104 

Tabelle 19 
Branntwein- und Bierproduktion in ausgewählten 
klevischen Städten 1721-1787 137 

Tabelle 19a 
Malz

1 
und Sehrotverbrauch der Brauereien und 

Bren�ereien in den Städten des Herzogtums Kleve 
1739 und 1787 138 

Tabelle 20 
Haushaltsinventar ländlicher Familien im Herzogtum 
Kleve während des 18. Jahrhunderts 121 

Tabelle 21 
Zentrale Berufsgruppen in Handwerk und Handel in den 
klevischen Städten während des 18. Jahrhunderts 124 

Tabelle 22 
Austattung der klevischen Städte mit zentralen 
Berufen des Handwerks in der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts 126 

Tabelle 23 
Austattung der klevischen Städte mit zentralen 
Berufen des Handwerks in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts 127 

1 

Tabelle 24 
Entw�cklung des Landhandwerks im Herzogtum Kleve 
während des 18. Jahrhunderts 132 

Tabelle 25 
Branntweinabsatz ausgewählter klevischer Städte 
in d�n Jahren 1774 und 1777 136 



X 

Tabelle 26 
Einrichtungen des Einzelhandels in ausgewählten 
klevischen Städten während des 18. Jahrhunderts 141 

Tabelle 27 
Anzahl der Handelsleute in der Stadt Xanten 1765 
und 1787 142 

Tabelle 28 
Winkelierer in den Städten des Kreises Xanten und 
ihrem Umland im 18. Jahrhundert 142 

Tabelle 29 
Jahrmärkte in den Städten des Kreises Xanten während 
des 18. Jahrhunderts 149 

Tabelle 30 
Sozialkaritative Einrichtungen in den Städten des 
Herzogtums Kleve während des 18. Jahrhunderts 153 

Tabelle 31 
Schulen in den Städten des Herzogtums Kleve im 
18. Jahrhundert 158 

Tabelle 32 
Herkunft der Schüler am reformierten Pädagogicum 
in Kleve 1700-1799 159 

Tabelle 33 
Herkunft der an der Universität Duisburg 1710-1809 
immatrikulierten Studenten 160 

Tabelle 34 
Im Herzogtum Kleve während des 18. Jahrhunderts 
erscheinende Zeitungen 165 

Tabelle 35 
Zentralörtliche Funktionen der klevischen Städte 
im 18. Jahrhundert und ihre Reichweiten in km 167 

Tabelle 36 
Funktionale Stadttypen für das Herzogtum Kleve 
im 18. Jahrhundert 169 

Tabelle 37 
Zuordnung der klevischen Städte zu einzelnen 
funktionalen Stadttypen 171 



XI 

V E R Z E I C B N I S DER A B B I L D U N G E N 

Abb. 1 

Entwicklung der Einwohnerzahl in den Städten des 
Herzogtums Kleve 1722-1787 

Abb. 2 

Amtsgeldzahlungen der Weseler Zünfte an die Stadt
kämmerei 1713-1806 

Abb 3. 
Städtischer Grundbesitz im Umland der klevischen Städte 
um 1735 in Abhängigkeit von der Distanz 

Abb. 4 - 15 
Distanzieller Intensitätsverfall der Grundeigentums
bezi'ehungen ausgewählter klevischer Städte zu ihrem 
Umland 1735 

Abb. 4: Stadt Kleve 

Abb.' 5: Stadt Dinslaken 

Abb. 6: Stadt Emmerich 

Abb. 7: Stadt Goch 

Abb. 8: Stadt Grieth 

Abb. 9: Stadt Griethausen 

Abb. 10: Stadt Kalkar 

Abb. 11: Stadt Kranenburg 

Abb. 12: Stadt Rees 

Abb. 13: Stadt Uedem 

Abb. 14: Stadt Wesel 

Abb. 15: Stadt Xanten 

Abb. 16 
Distanzieller Intensitätsverfall der Grundeigentums
beziehungen der Städte im Herzogtum Kleve um 1735 

Abb. 17 - 24 
Distanzieller Intensitätsverfall der Grundeigentums
bez�ehungen der Klöster und Stifter in ausgewählten 
klevischen Städten 1735 

Abb .,
1 

17: Stadt Xanten 
1 



XII 

Abb. 18: Stadt Rees 

Abb. 19: Stadt Uedem 

Abb. 20: Stadt Kleve 

Abb. 21: Stadt Dinslaken 

Abb. 22: Stadt Kalkar 

Abb. 23: Stadt Emmerich 

Abb. 24: Stadt Kranenburg 

Abb. 25 - 25a 
Distanzieller Intensitätsverfall der Grundeigentums
beziehungen der privater Grundeigentümer in ausge
wählten klevischen Städten 1735 

Abb. 25: Stadt Wesel 

Abb. 25a: Stadt Xanten 

Abb. 26 
Entwicklung der Roggenpreise in Wesel 1691-1801 

Abb. 27 
Bevölkerungsentwicklung in den Städten und im ländlichen 
Raum des Herzogtums Kleve 1722-1786 

Abb. 28 - 50 
Zentralörtliche Funktionen klevischen Städte und ihre 
Reichweiten im 18. Jahrhundert 

Abb. 28: Stadt Büderich 

Abb. 29: Stadt Dinslaken 

Abb. 30: Stadt Duisburg 

Abb. 31: Stadt Emmerich 

Abb. 32: Stadt Gennep 

Abb. 33: Stadt Goch 

Abb. 34: Stadt Grieth 

Abb. 35: Stadt Griethausen 

Abb. 36: Stadt Isselburg 

Abb. 37: Stadt Holten 

Abb. 38: Stadt Huissen 



XIII 

Abb. 39: Stadt Kalkar 

Abb.: 40: Stadt Kervenheim 

Abb. 41: Stadt Kleve 

Abb. 42: Stadt Kranenburg 

Abb. 43: Stadt Rees 

Abb. 44: Stadt Ruhrort 

Abb. 45: Stadt Schermbeck 

Abb. 46: Stadt Sonsbeck 

Abb. 47: Stadt Uedem 

Abb. 48: Stadt Wesel 

Abb. 49: Stadt Xanten 

Abb. 50: Stadt Zevenaar 



V E R Z E I C H N I S 

Karte 1 

DER 

XIV 

KARTEN 

Herzogtum Kleve - Gebiet und Grenzen im 18. Jahrhundert 

Karte 2 
Einzugsgebiete der Obergerichte Kleve und Kalkar im 
18. Jahrhundert

Karte 3

Ämter und Gerichte im Herzogtum Kleve im 18. Jahrhundert 

Karte 4

Die klevischen Drosten und ihre Einzugsgebiete am Beginn 
des 18. Jahrhunderts 

Karte 5 
Zuständigkeitsbereiche der landesherrlichen Domänen
behörden im Klevischen um 1787 

Karte 6

Administrative Gliederung und städtische Verwaltungs
funktionen im Herzogtum Kleve um 1753 

Karte 7 
Zuständigkeitsgebiete der landesherrlichen Kontributions
einnehmer im Herzogtum Kleve um 1764 

Karte 8

zuständigkeitsgebiete der landesherrlichen Kontributions
einnehmer im Herzogtum Kleve um 1787 

Karte 9

Akzisekassendistrikte der klevischen Städte um 1731 

Karte 10 
Einzugsgebiete städtischer Getreidemühlen um Herzogtum 
Kleve 1739-1782 

Karte 11 
Stadtpfarreien und ihre Einzugsgebiete im Herzogtum Kleve 
um 1787 

Karte 12 
Kontrolle städtischer Grundbesitzer über das Bodeneigentum 
der klevischen Ämter und Jurisdiktionen um 1735 

Karte 13 
Grundherrschaftliche Einzugsgebiete der klevischen Städte 
um 1735 

Karte 14.1 
Das Landhandwerk im Herzogtum Kleve um 1731 

Karte 14.2 
Das Landhandwerk im Herzogtum Kleve um 1787 



1 

I. Allgemeine Einführung

Von )der ehemals herausragenden Bedeutung und dem großen Reich-
tum, 1 der viele niederrheinische Städte noch im Spätmittelalter 
ausgezeichnet hat, zeugen noch heute die aufwendigen Kirchen, 
Rathäuser und bürgerlichen Wohn- und Geschäftsbauten niederrhei
nischer Stadtkerne, so z.B. in Goch, Kalkar oder Emmerich. Von 
der : einstigen wirtschaftlichen Blüte ist außer den heute zum 
Tei] liebevoll restaurierten baulichen Relikten nichts geblie
ben. Die Drehscheiben des mittelalterlichen Fernhandels zwischen 
den Niederlanden einerseits und dem Mittelrheingebiet und West
falen andererseits1 sind heute nur noch unterzentrale, allen
falls - wie Wesel und Kleve - mittelzentrale Orte eines agra
risch geprägten Umlandes2

• Die Weichen für diesen Abstieg der 
klevischen Städte sind bereits im 17. und 18. Jahrhundert ge
stellt worden. Eine der wesentlichen Ursachen liegt in der ein
seitigen Ausrichtung der Wirtschaft dieser Städte auf den Tran
sithandel begründet. Aus dem Handel, nicht aus dem produzieren
den I Gewerbe oder aus Dienstleistungen für das Umland beziehen 
dieiklevischen Städte während ihrer Blütezeit den größten Teil 
ihrer Einnahmen und ihrer Bedeutung3. Das durch den Handel akku
mulierte Kapital wird hier am Niederrhein, im Gegensatz zu ande
ren. rheinischen Städten - z.B. Köln -, nur selten zum Aufbau 
einer produzierenden Exportwirtschaft (IRSIGLER 1979) genutzt4

• 

Auch dort, wo während des Mittelalters ein nennenswerter Gewer
bezweig vorhanden ist (Goch, Kalkar) 5

, führt die wiederum ein
seitige Ausrichtung auf das Textilgewerbe durch die Abwanderung 
von. Fachkräften6 und konjunkturelle Einbrüche zu ihrem alsbaldi
gen 

I 

Zusammenbruch7
• Für eine derart monostrukturierte, einzig 

vom Fernhandel abhängige städtische lwirtschaft müssen sich die 
Kriegswirren des 17. Jahrhunderts besonders schlimm auswirken. 
Die vom Ende des 16. Jahrhunderts bis zum utrechter Frieden 

1 Nordrhein-westfälisches Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HSA/NW), Kleve
Kammer 251, 1225, 1583, 1627 

2 Vgl. den Landesentwicklungsplan I/II NW aus dem Jahre 1972

3 E. ENNEN (1984): Grundzüge des niederrheinländischen Städtewesens im
Spätmittelalter (1350-1550). In: soziale und wirtschaftliche Bindungen 
am Niederrhein im Mittelalter, hrsg. v. E.Ennen u. K.Flink. (Klever 
Archiv, Bd.3), Kleve 1984 

4 F. IRSIGLER (1979): Stadt und Umland im Spätmittelalter: Zur zen
tralitätsfördernden Kraft von Fernhandel und Exportgewerbe. In: Zen
tralität als Problem der mittelalterlichen Stadtgeschichtsforschung 
(Städteforschung A/8), Köln, s. 1-14 

SE. KEYSER (1956): Deutsches Städtebuch, Bd. III Nordwestdeutschland, 
Nr.3, LV Rheinland, Stuttgart, s. 187 u. 229 

6 ebda., S.187 

7 ebda., S.187 u. 229 
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( 1713) andauernde Serie von Besatzungen8
, Kontributionen9 und 

Zerstörungen10 beendet denn auch die Blütezeit der klevischen
Städte. Aber auch die mittelbaren Kriegsfolgen, wie Seuchen, 
Hungersnöte und die Abwanderung ökonomisch wichtiger Bevölke
rungsgruppen11, sowie nicht zuletzt die allgemeine Verunsiche
rung der Handelswege12 treffen die Städte des Herzogtums Kleve 
in ihrer Substanz. Das kriegsbedingte Abreißen vieler Handels
beziehungen ist allerdings nur eine wichtige Weichenstellung für 
den Niedergang des klevischen Städtewesens. So sehr der Verlust 
des münsterschen Hinterlandes die Rheinhandelsstädte, vor allem 
Wesel und Rees, auch trifft13, ein Wiederanknüpfen hätte auch
nach dem Utrechter Frieden sicherlich im Bereich des Möglichen 
gelegen. Dies wird jedoch in der Folgezeit durch die rigorose 
merkantilistische Handelspolitik der neuen brandenburgisch preu
ßischen Landesherren14 weitgehend verhindert. Der Verlust der
aus dem Mittelalter herrührenden Zollfreiheit15 und der nachfol
gende "Zollkrieg" mit den Niederlanden16 schnüren den klevischen
Niederrhein von den holländischen Seehäfen ab. Die im Jahre 1714 
durch Friedrich Wilhelm I. verfügte Übernahme der bis dahin 
städtischen Verbrauchssteuer (Akzise) in landesherrliche Ver
waltung17 beschleunigt den Verfall der vom freien und ungehin
derten Handel abhängigen klevischen Städte zusätzlich. Nicht nur 
die strengere Aufsicht und die rigorosen, oftmals schikanösen 

8 HSA/NW, Kleve Kammer 1627, Bl. 4,5 u.27, E. KEYSER (1956): a.a.O.,
s. 350 u. 435

9 "Seit letzt besagten Jahre (1672] hat Sie [die Stadt Emmerich] durch 
••• große Einquartirungs Kosten den Abgang zu empfinden angefan 
gen ••• " HSA/NW, Kleve Kammer 1627, Bl.27 

lO E. KEYSER (1956): a.a.o., s. 187 u. 435, A. HEUSER (1936): Die
Getreidehandelspolitik im ehemaligen Herzogtum Kleve, vorwiegend im 
17. u. 18. Jahrhundert. In: Düsseldorfer Jahrbuch, Bd.28, s. 10

11 vgl. Anm. 8 

12 " ••• so ist Handel und Wandel dermaßen verfallen, daß sich fast kein 
eintziger Bürger aus Embrich auß furcht arrestiret zu werden nach 
Holland und Cölln am Rhein, selbst in die Clevische Städte zu reysen 
mehr waagen dürffen ••• 11 HSA/NW, Kleve Kammer 1627, Bl.27 

13 
" • • •  daß .die benachbahrte inzwischen den Weg selbst nach Holland 
gefunden ••• und sich also von Weesel abgewandt ..... , ebda., Bl.41 

14 Brandenburg, dem das Herzogtum Kleve 1614 im Xantener Erbvergleich 
zufällt, kann sich erst um 1680 hier als Landesherrschaft endgültig 
etablieren. Vgl.: W.ARAND, V.BRAUN, J.VOGT (1981): Die Festung Wesel, 
Darstellung ihrer Entwicklung anhand historischer Karten und Pläne. 
In: Weseler Museumsschriften, Bd.3, Köln, S.25 

15 "Gutachten des FETTICH (?) aus Emmerich, die Ein- und Ausfuhr betref
fend", HSA/NW, Kleve Kammer 1225 

16 ebda.

17 HSA/NW, Kleve Kammer 1362, Kap. I 
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Erhebungsmethoden18 der preußischen Akzisebeamten, sondern auch 
die Ausdehnung der bis dato auf die städtischen Konsumwaren, wie 
Brot, Fleisch, Bier etc., beschränkten Akzise auf alle nur denk
baren Warengruppen19

, das heillose Durcheinander sich ständig 
ändernder Tarifbestimmungen20 sowie die gewaltsamen Rekrutierun
gen zu den preußischen Truppen21 bringen die Städte des Herzog
tums' Kleve in den angrenzenden Territorien schnell in Verruf. 
Die auswärtigen Handelspartner bleiben mehr und mehr aus, die 
klevischen Kaufleute verlieren den Vorteil des Aufgesuchten 
(HEUSER 1936) n. Die sich so verschlechternden Geschäftsbedin
gungbn zwingen in der Folgezeit zahlreiche Kaufmannsfamilien zur 
Aufgabe und zur Abwanderung in die Niederlanden. Die hierdurch 
verursachte Ausdünnung der wirtschaftlichen Führungsschicht der 
Städte, die eine Gesundung zusätzlich verhindert, kann am Bei
spiel der Stadt Wesel (Tab. 1) deutlich verfolgt werdenu. Der 
überregionale Handel reduziert sich im 18. Jahrhundert im we
sentlichen auf die Ausfuhr agrarischer Landesprodukte. Die von 
HEUSER (1936) hervorgehobene Funktion des Herzogtums Kleve als 
agrarischer Ergänzungsraum der Niederlande25 gewinnt nun immer 

18 "Um die Tarifs zur Ausführung zu bringen, wurden Accis Cassen ange
legt und Tor Schreiber angesetzt, die Stadt Mauern ••• wieder herge
stellet, die Ausgänge außer den Toren zugemauert und die Fenster von 
den am Rhein oder am freien Felde belegenden Häusern mit eisernen 
Gittern versperrt." "Die Stadt Emmerich gleicht von der Rhein-Seite 
zum vermeintlichen Besten des Accise Interesse einem großen Zucht
Hause." "Jede Kutsche, jeder Wagen, jedes Behältniß muß auf das 
Genaueste untersucht und mit der äußersten Vorsicht versiegelt oder 
plombiert werden. Wieviel Zeit und wieviele Leute würden dergleichen 
Visitationes erfordern? Wie viel Unlust würden solche besonders in 
der Nacht, bey schlechtem Wetter, bey einer strengen Kälte, bey 
einer eiligen Reise verursachen ••• ?" " Eine einzige Visitation von 
der Art ist hinreichend, um ein ganzes Land in üblen Ruf zu bringen. 
Es laufen immer Grobheiten und Chicanen mit unten durch ••• " Aus 
arbeitungen des Herrn Geh. Kriegsrates ORLICH über das Akzisewesen 
im Klevischen (1789), HSA/NW, Kleve Kammer, 1362, Kap.XIII 

19 ORLICH schreibt in seinen oben zitierten Ausführungen weiter, " ••• daß 
man alle Artikel der Consumtion oder Handlung ohne Unterschied, kurz 
das ganze Natur-Reich mit Imposten belegen muß. Oft läßt man es bey 
einem Impost nicht bewenden, sondern von einem und demselben Object 
erst eine Handlungs-Accise, dann wieder eine Fabrications-Accise, 
dann eine Consumtions-Accise und endlich einen Nachschuß entrichten." 
Vgl.: ebda. 

20 ebda. Kap.1 

21 ebda., Kap.1 u. Kleve Kammer 1225

n A.HEUSER (1936): a.a.o., S.14

n HSA/NW Kleve Kammer 1854 

u Von den 235 im Jahre 1720 in Wesel ansässigen Kaufleuten sind 1770
nur noch 55 vorhanden. Stadtarchiv Wesel, Capsel 200, Nr.1

� A.HEUSER (1936): a.a.o., S.9 
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Tabelle 1: Kaufleute in der Stadt Wesel 1720 und 1770 

B r a n c h e n 1720 

Tuchhändler und -fabrikanten 
Leinen-und Kattunhändler 
Materialwarenhändler und Winkelierer 
Nürnberger Warenhändler 
Galanteriehändler 
Apotheker 
Holzhändler 
Eisenhändler 
Lederhändler und -bereiter 

-, 

S umm e � 

Quelle: 1) a.a.O., Kleve Ka1Tmer 1627, Bl. 7-8 
2) Stadtarchiv Wesel, Capsel 200, Nr.1

17 �
44 � 

141 � 
2 � 
3 � 
8 � 
7 � 

11 � 
2 � 

235 � 

1770 

11 
2 

28 
3 

5 

5 

55 

mehr an Gewicht. überhaupt äußert sich der wirtschaftliche Nie
dergang der klevischen Städte nirgendwo deutlicher als im Rück
gang ihrer Bevölkerungszahlen. Besonders die ehemals führenden 
Rheinhandelsstädte Emmerich und Wesel erleiden bis 1756 zum Teil 
dramatische Einwohnerverluste (Abb.1) 26

• Auch die Amtsgeldzah
lungen der Weseler Zünftev vermindern sich nach der Verstaat
lichung der Akzise von 291 Reichstalern im Jahre 1713 auf 71 
Reichstaler im Jahre 1716, ohne den alten Stand jemals wieder zu 
erreichen (Abb.2) 28.Es soll hier jedoch keine wirtschafts
geschichtliche Abhandlung zum Herzogtum Kleve vorgelegt werden. 
Die obigen Ausführungen dienen vielmehr dazu, den allgemeinen 
Hintergrund kurz zu skizzieren, vor dem sich das Gefüge der Um
landbeziehungen der klevischen Städte im 18. Jahrhundert ent
wickelt. Mit anderen Worten: Die :Auswirkungen dieses wirtschaft
lichen Abstiegs auf das Verhältnis zwischen den Städten und dem 
ländlichen Raum bilden den Hauptaspekt der vorliegenden Arbeit. 
Letztendlich ist eine historisch-geographische Untersuchung der 
Städteproblematik ohne eine Berücksichtigung des ländlichen 
Raumes wenig sinnvoll, ist doch die Stadt "nach geographischem 
Verständnis kein isoliertes oder isolierbares Gebilde, sondern 
Bestandteil eines hierarchisch aufgebauten Siedlungssystems" 
(KRINGS 1972) 29

• Die Städte des Herzogtums Kleve stehen im 18. 
Jahrhundert vor der Aufgabe, die Einnahmeverluste im Fern- und 
Transithandel, so gut es geht, zu kompensieren. Allerdings sind 
die Voraussetzungen hierfür denkbar ungünstig. Zum einen gelingt 

26 HStAD Kleve Kammer 1626 

v Stadtarchiv Wesel, Stadtrechnungen 1713-1806 

28 ebda.

29 W.KRINGS (1972):Die Kleinstädte am mittleren Niederrhein. Untersu
chung ihrer Rolle in der Entwicklung des Siedlungsnetzes. Arb. z.
Rhein. Landeskunde, 33, Bonn,S.14
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es den klevischen Städten trotz aller staatlichen Förderungen 
nicht, ein produzierendes Gewerbe von überregionaler Bedeutung 
aufzubauen, das die Verluste im Handel ersetzen könnte30• Zum
anderen sind auch im Nahhandel mit dem Umland während des 18. 
Jahrhunderts keine dem früheren Fernhandel vergleichbaren Gewin
ne z!u erzielen. Die Bedürfnisse des ländlichen Raumes sind in 
diesbr Zeit entweder durch die Selbstversorgungsmöglichkeiten 
der Landbevölkerung31 oder aber durch eine wachsende Zahl länd
lich.er Handwerker und Krämer32 bzw. den umfangreichen Hausierer
hand1el33 weitgehend abgedeckt. überhaupt hat infolge der Kriege 
des �orangegangenen Jahrhunderts auch die Intensität der Stadt
umland-Beziehungen weit über die Grenzen Kleves hinaus merklich 
abgenommen (LÜTGE 1966)�. Daher setzen im 18. Jahr- hundert in 
den preußischen Territorien Westdeutschlands Versuche des Staa
tes I ein, den Versorgungs- und Marktfunktionen der Städte im 
Umland durch Zwangsmittel neue Geltung zu verschaffen. Inwieweit 
sich die von BLOTEVOGEL (1975) für die Grafschaft Mark konsta
tie:r:;te Erholung der wirtschaftlichen Stadt-Umland-Beziehungen35 

aucn im Herzogtum Kleve einstellt, wird im Rahmen dieser Unter
sucnung zu prüfen sein. Die Entwicklung der obrigkeitlich regle
mentierten Zwangsbeziehungen und die damit einhergehende Ver
teilung der zentralen Behördenstandorte bildet einen weiteren 

1 

1 

i 30 Die Ausfuhr eigener Manufakturprodukte macht 1785 mit 264425 Reichs
talern ca. 30% des klevischen Gesamtexports aus, der Export von 
Agrarprodukten hingegen 52% bzw. 448303 Reichstaler. (Vgl.: "Vom 
Herzogthum Cleve", HStAD, Kleve Kammer 1618). Der Löwenanteil der 
ausgeführten gewerblichen Erzeugnisse wird im 18. Jahrhundert al
lerdings in Duisburg hergestellt (141159 Reichstaler bzw. 53%) 
Vgl.: G.VOLLMER (1954): Eine Fabrikenstatistik des Herzogtums Kleve. 
In: Düsseldorfer Jahrbuch, Bd.46, S.194-195. Darüber hinaus sind die 
wenigen zu Beginn des 18. Jahrhunderts vorhandenen Tuchmaufakturen 
des Herzogtums Kleve gegenüber der brandenburgischen Konkurrenz 
benachteiligt. So werden klevische Tuche, obwohl sie aus einem 
preußischen Landesteil stammen, in Berlin wie ausländische Tuche 
verzollt. Auch die Uniformen der Weseler Regimenter dürfen nur aus 
den ostelbischen Provinzen Preußens, nicht jedoch aus dem Herzogtum 
Kleve bezogen werden. Vgl.: I.BARLEBEN (1936): Die Wesel-Orsoyer 
Tuchmacherfamilie Lüps. Ein Beitrag zur Geschichte des preußischen 
Merkantilismus am Niederrhein. In: Rheinische Vierteljahresblätter, 
Jg.6, S.30; HStAD, Kleve Kammer 1854, Bl.144 

31 Hierzu gehört neben dem Hausbacken und Hausschlachten vor allem die 
Herstellung von Bier, Branntwein, Öl, Leinen, Kaffee- und Tee-Ersatz 
aus eigenen Vorräten und zum eigenen Konsum. HStAD, Kleve Kammer 1362 
und 1852, jeweils Kap. IX 

32 HStAD, Kleve Kammer 1217 u. 1617

33 Vgl. das Hausieredikt vom 31. Januar 1926 HStAD, Kleve Kammer 1217 

� F.LÜTGE (1966): Deutsche Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Ein 
Überblick. Enzyklopädie der Rechts- und Staatswissenschaften. Berlin 

Göttingen, S.249-356 

35 H.H.BLOTEVOGEL (1975): Zentrale Orte und Raumbeziehungen in West
falen vor der Industrialisierung. Veröffentlichungen des Provinzial
instituts für Westfälische Landes- und Volksforschung des LV West
falen-Lippe, Reihe 1, H.19, s.22 
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Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit. In das 18. Jahrhundert 
fallen gerade inPreußen wichtige Entwicklungsschritte in Rich
tung auf den modernen Staatsaufbau. Die unter Friedrich Wilhelm 
I. begonnene und unter Friedrich II. fortgeführte raumwirksame
Staatstätigkeit (HEINRICH 1984) 36, der Aufstieg Preußens zur
europäischen Großmacht nach 174 O und der hiermit verbundene
größere Finanzbedarf stellen das preußische Verwaltungssystem
vor erheblich gesteigerte Anforderungen. Eine Straffung und
Vereinheitlichung, wie auch eine Leistungssteigerung der politi
schen und steuerlichen Administration sind daher wichtige Anlie
gen beider Preußenkönige. Das gleiche gilt für das slstem der
Rechtsprechung. Eine einheitliche und "prompte" Justiz 7 sicher
zustellen, gehört zu den Hauptaufgaben des durch Friedrich II. 
berufenen Großkanzlers COCCEJI. Dessen Reformen im preußischen 
Justizapparat bleiben, wie gezeigt werden wird, auch am Nieder
rhein nicht ohne Folgen. Des weiteren setzt sich diese Arbeit 
mit den bislang nahezu unbeachteten privatrechtlichen Zwangs
beziehungen auseinander, die zwischen den vorindustriellen Städ
ten und ihrem Umland bestehen. Der Grundbesitz städtischer Bür
ger und stadtsässiger Institutionen im ländlichen Raum hat in 
der frühen Neuzeit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung im 
gesamten Beziehungsgefüge zwischen Stadt und Umland. Die Abhän
gigkeit der ländlichen Bevölkerung von städtischen Grundeigentü
mern erreicht, besonders im nahen Umland der Städte, auch wäh
rend des 18. Jahrhunderts noch beachtliche Ausmaße. Die in jüng
ster Zeit aufgefundenen und durch AYMANS (1984) für die histo
risch-geographischeForschung aufgearbeitetenKatasterunterlagen 
der preußischen Landesvermessung Kleves (1732-38) 38 eröffnen die 
Gelegenheit, Intensität, Reichweite und Einzugsgebiete solcher 
grundherrschaftlichen Stadt-Umland-Beziehungen und der hierauf 
beruhenden Funktion der "Sammelmärkte" (SCHÖLLER 1962) 39 flä
chendeckend für ein ganzes Territorium zu untersuchen. Im Rahmen 

36 HEINRICH gibt unter Berufung auf Herzberg, den Außenminister Fried
richs II., an, daß von 1763 bis 1786 über 24 Millionen Taler in die 
Landeskultur investiert worden sind (vgl.: G. HEINRICH (1984): Ge 
schichte Preußens, Staat und Dynastie, Frankfurt/Main-Berlin-Wien, 
S.242). Für die raumwirksame Staatstätigkeit Friedrichs II. hat
Friedrich-Wilhelm I. im Zuge seiner Verwaltungsreformen die wesentli
chen organisatorischen Grundlagen geschaffen (vgl.: ebda.,S.190-191)
sowie beim Wiederaufbau des von der Pest entvölkerten Ostpreußen
in den zwanziger Jahren des 18. Jahrhunderts beispielgebend gewirkt
(vgl.: W.VENOHR (1985): Fridericus Rex, Bergisch-Gladbach, S.96-97).

37 Vgl.: B.MERTEN (1986): Allgemeines Landrecht. In: Preußens großer
König. Leben und Werk Friedrichs des Großen. Hrsg. v. w. TREUE, 
Würzburg, s.56 

38 G.AYMANS (1984): Amt Asperden und Herrlichkeit Kessel im Herzogtum
Kleve - Eine Landnutzungskarte auf der Grundlage der preußischen Ka
tasteraufnahme der Jahre 1732 - 1736. In: Nachrichten aus dem
öffentlichen Vermessungswesen des Landes Nordrhein-Westfalen, Jg.17,
s.202-222.

39 P.SCHÖLLER (1962): Der Markt als Zentralisationsphänomen. Das Grund
prinzip und seine Wandlungen in Zeit und Raum. In: westfälische 
Forschungen, 15, S.86 
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der vorliegenden Arbeit soll auf kulturelle und soziale Zentral
funktionen und Beziehungen nur am Rande eingegangen werden. 
Städte und ländlicher Raum gehen in den hierbei wichtigen Berei
chenlder Armenfürsorge und des Bildungswesens im Herzogtum Kleve 
während des 18. Jahrhunderts überwiegend getrennte Wege. Ledig
lich1 die Raumbeziehungen der Duisburger Universität erfassen 
einen großen Umlandbereich, in dem allerdings städtische Orte 
der Studentenherkunft dominieren40

• Im letzten Kapitel wird er
örtert, ob und inwieweit im 18. Jahrhundert den am klevischen 
Niederrhein entfalteten Stadt-Umland-Beziehungen zentralörtli
chericharakter beigemessen werden kann. Darüber hinaus sollen in 
diesem Zusammenhang Möglichkeiten und Grenzen der Hierarchisie
rung vorindustrieller Zentralfunktionen und zentraler orte des 
Herzogtums Kleve diskutiert werden. Es kann allerdings bereits 
an dieser Stelle gesagt werden, daß eine Hierarchisierung vor
industrieller Zentralfunktionen und erst recht ganzer Städte 
wegeh der mangelnden Vergleichbarkeit der einzelnen Funktionen 
und 1auch der funktionalen Sachbereiche kaum befriedigen kann. 
Die Zentralität der klevischen Städte ist häufig genug in eini
gen 1sachbereichen stark entwickelt und für ein weites Umland 
raumbindend, in anderen Sachbereichen hingegen kaum von Bedeu
tung! oder gar nicht gegeben41

• Daher erscheint eine qualitative 
Abgrenzung funktionaler Stadttypen nach Bandbreite und Reichwei
te der in den Städten vorhandenen Funktionen besser geeignet, 
die Rolle der klevischen Städte im Siedlungsnetz des 18. Jahr
hund1erts zu verdeutlichen. Über die Stadt-Umland-Beziehungen am 
kle.Jischen Niederrhein seit dem Ende des 16. Jahrhunderts ist 
nur wenig bekannt. Die einschlägigen Arbeiten über diesen Raum, 
wie 1z.B. von ENNEN (1984), IRSIGLER (1979) beschränken sich in 
ihrer zeitlichen Spannweite zumeist auf das Mittelalter. Wohl 
behandeln einzelne Stadtmonographien (FLINK 1979/80, LANGHANS 
1957, V.RODEN 1974, GORISSEN 1977)42 sowie wirtschafts- und lan
desgeschichtliche Untersuchungen (KISCH 1984, VOLLMER 1966, 
HEUSER 1936 und REININGHAUS/PRIEUR 1983)43 auch das 17. und 18. 

40 W. ROTSCHEID (Hrsg. 1938): Die Matrikel der Universität Duisburg
1652-1818. Duisburg, S.124-305 

41 
D.DENECKE (1972): Der geographische Stadtbegriff und die räumlich

funktionale Betrachtungsweise bei Siedlungstypen mit zentraler
Bedeutung in Anwendung auf historische Siedlungsepochen. In:
Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter, Teil F.
Abh. der Akad. der Wissenschaften zu Göttingen, Phil.-hist. Klasse,
3.Folge, Nr.83, S.49

42 
K.FLINK (1979): Die Stadt Kleve im 17. Jahrhundert. Studien und

Quellen, 2.Teil (1640-1666). Klever Archiv Bd.1. Cers. (1980): Die
Stadt Kleve im 17. Jahrhundert. Studien und Quellen, 3.Teil (1666-
1680). Klever Archiv Bd.2. A.LANGHANS (1957): Wesel- ein Geschichts
bild. Wesel G. v.RODEN (1974): Geschichte der Stadt Duisburg,
Bd.l u.2, Duisburg. F.GORISSEN (1977): Geschichte der Stadt Kleve von
der Residenz zur Bürgerstadt, Kleve.

43 
G. VOLLMER ( 1966) : Gewerbe und Handel im Xantener Städtekreis nach dem 
Siebenjährigen Kriege. In: Geschichte und Landeskunde. Forschungen 
und Darstellungen. F.STEINBACH zum 65. Geburtstag gewidmet. Bonn, s.
597-620
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Jahrhundert. Jedoch stehen die Beziehungen der Städte zu ihrem 
Umland hier oft nur am Rande der Fragestellung. Flächendeckende 
Analysen des Stadt-Land-Verhältnisses am Niederrhein, besonders 
geographische Arbeiten, setzen erst mit dem Beginn der Frühindu
strialisierung ein (HAHN u. ZORN 1970/1973, KRINGS 1972)�. Das 
dem 17. und 18. Jahrhundert entgegengebrachte geringe Interesse 
mag damit zusammenhängen, daß die Neuzeit zwischen dem Dreißig
jährigen Krieg und der Industrialisierung den Tiefpunkt in der 
Entwicklung des niederrheinländischen Städtewesens markiert. Für 
Glanzzeiten, wie das Hoch- und Spätmittelalter lassen sich eben 
eindrucksvollere Städtebilder und Raumstrukturen darstellen. 
Dabei ist das geringe Interesse an den Tiefständen in der Ent
wicklung eines Raumes im Grunde unangebracht. Solche Tiefpunkte 
in der Entwicklung oder besser gesagt Krisenzeiten sind nämlich 
oft Zeiten des Umbruchs, in denen die weichen für neue, zukunft 
weisende Entwicklungen gestellt werden können. So verwundert es 
denn nicht, daß die Krise des klevischen Städtewesens gerade am 
Ende des 18. Jahrhunderts, am Vorabend der Französischen Revolu
tion und ihres Übergreifens auf den Niederrhein, ihren Höhepunkt 
erreicht. Aus dem Mittelalter tradierte Gesellschafts- und Raum
strukturen sowie Verhaltensnormen werden im Laufe des 18. Jahr
hunderts immer mehr in Frage gestellt, zunehmend ausgehöhlt und 
schließlich beseitigt. An ihre Stelle treten neue, den Bedürf
nissen des aufstrebenden Bürgertums angemessenere Strukturen und 
Verhaltensweisen. Jedoch erfolgen die Beseitigung überholter und 
der Aufbau zeitgemäßer Gesellschafts- und Raumstrukturen sowie 
die Änderung tradierter Verhaltensweisen in Form langdauernder 
evolutionärer Prozesse. Die Koexistenz alter und neuer Struktu
ren ist für solche Zeiträume charakteristisch. Das Herzogtum 
Kleve unterliegt dabei nicht nur der allgemeinen Entwicklungs
tenderiz zur Emanzipation des Bürgertums, die hier wegen der Nähe 
zu den niederländischen Generalstaaten früher einsetzt, als in 
anderen Teilen Deutschlands, sondern es kommen im Klevischen 
auch die Reformbestrebungendes aufgeklärten preußischen Absolu
tismus zum Tragen, so z.B. in der Rechtsverfassung des klevi
schen Territoriums. Gerade dieser preußische Einfluß hebt das 
Herzogtum Kleve im Positiven wie im Negativen von den übrigen 
rheinischen Territorien ab. Die preußischen Landesherren fällen 
im 18. Jahrhundert raumwirksame Entscheidungen, die bis heute 
nachwirken. Der heutige Charakter des klevischen Niederrheins 
als agrarer Ergänzungsraum, der zu seiner früheren, mittelalter
lichen Handelsbedeutung in scharfem Gegensatz steht, muß ohne 

H.KISCH (1981): Die Hausindustrie im Textilgewerbe am Niederrhein vor
der industriellen Revolution. MPI für Geschichte, Nr.65, Göttingen
A.HEUSER (1936): Die Getreidehandelspolitik im ehemaligen Herzogtum
Kleve, vorwiegend im 17. und 18. Jahrhundert. In: Düsseldorfer
Jahrbuch, Nr.28 S.1-80
W.REININGHAUS u. J.PRIEUR (1983): Wollenlaken, Trippen, Bombasinen.
Die Textilzünfte in Wesel zwischen Mittelalter und Neuzeit. In:
Studien und Quellen zur Geschichte von Wesel, Nr.5, Wesel

� H.HAHN u. W.ZORN (1973) Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande 
um 1820. Arbeiten z. Rhein. Landeskunde, Bd.37 
W.KRINGS (1972): Die Kleinstädte am mittleren Niederrhein. Unter
suchung ihrer Rolle in der Entwicklung des Siedlungsnetzes. Arbeiten
z. Rhein. Landeskunde, Bd.33, Bonn
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ein� tiefere Kenntnis der Wandlungsprozesse des 18. Jahrhunderts
unverständlich bleiben. 
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II. Fragestellung und Aufbau der vorliegenden Untersuchung

II.1. Der geographische Stadt- und Zentralitätsbegriff und
seine Bedeutung für die vorindustrielle Neuzeit 

Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sind die vorindustriel
len Städte und ihre Umlandbeziehungen. Dies erfordert zunächst 
eine begriffliche Klärung dessen, was im weiteren Kontext unter 
einer städtischen Siedlung verstanden werden soll. Auf die Fra
ge, anhand welcher typischen Merkmale die Stadt im geographi
schen Sinne von anderen Siedlungen unterschieden werden kann, 
hat die Geographie in verschiedenen Zeitepochen eine jeweils 
andere, dem Erkenntnisstand und wohl auch dem Zeitgeist entspre
chende Antwort gegeben. Die zur Klärung des geographischen 
Stadtbegriffs hauptsächlich herangezogenen Merkmale einer städ
tischen Siedlung reichen von ihrer topographischen Lage (GEISLER 
1920) über die bauliche Physiognomie (KOHL 1841, SCHLÜTER 1899), 
die innerstädtische räumliche Differenzierung (DÖRRIES 1925) und 
die wirtschaftliche und soziale Struktur (HETTNER 1902, HASSERT 
1907, WAGNER 1923) bis hin zu einer stärkeren Betonung der für 
das Umland erbrachten städtischen Funktionen, sei es als Absatz
markt der Agrarwirtschaft (v.THÜNEN 1846) oder als Versorgungs
zentrum des ländlichen Raumes (HASSINGER 1910, GRADMANN 1916, 
CHRISTALLER 1933)1 • Schließlich hebt SCHÖLLER (1959) die raum
wirksamen Kräfte hervor, die von städtischen Zentren aus stabi
lisierend oder mobilisierend (Stabilitäts- und Mobilitätszen
tren) auf die Struktur des Umlandes einwirken2 • DENECKE (1972), 
dem das Verdienst zukommt, die Vielzahl der geographischen 
Stadtbegriffe in ihrem zeitlichen Wandel untersucht und in eine 
übersichtliche Ordnung eingefügt zu haben3

, bemerkt hierzu resu
mierend, daß "diesem komplexen Objekt entsprechend" in den geo
graphischen Stadtbegriff "so viele typisierende Merkmale einge
gangen (sind), daß eine durchschaubare und allgemeingültige 
Definition nicht mehr möglich ist 114

• Dem ist im Hinblick auf die 
vorindustriellen Städte ohne Vorbehalt zuzustimmen. Auf die 
Städte des Untersuchungsgebietes ist denn auch keiner der oben 
genannten Definitionsversuche mit Erfolg anwendbar. Weder die 
topographische Lage, noch das physiognomische Erscheinungsbild, 
die innere Wirtschafts- und Sozialstruktur oder die funktionale 
Ausstattung vermögen hier zu befriedigen, vielmehr entziehen 
sich die klevischen Städte des 18. Jahrhunderts gerade aufgrund 
ihrer Vielgestaltigkeit einem allgemeingültigen geographischen 
Stadtbegriff. Einige Beispiele mögen dies verdeutlichen. Der 

1 Vgl. die Übersicht bei D.DENECKE (1972): a.a.o., S.35

2 P.SCHÖLLER (1959): Städte als Mobilitätszentren westdeutscher Land
schaften. In: Dt. Geographentag 1959, Bad Godesberg. Tagungsbericht 
und wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden 1960, S.263 

3 Vgl. Anm.1 

4 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.33
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Festungsstadt Wesel stehen im physiognomischen Erscheinungsbild
"offene" Landstädte5 gegenüber, deren bauliche Struktur und
Gebäadetypen eher den ländlichen Siedlungen gleichen. Hinsicht
lich ! der bürgerlichen Erwerbs- und Sozialstruktur reicht die
Spannweite der klevischen Städte von ausgeprägten Umschlagplät
zen I des Handels (Emmerich, Wesel) 6 und Manufakturstandorten
(Duisburg) 7 bis hin zu Kleinstädten, deren Einwohner ihren Le-
bensunterhalt überwiegend aus Ackerbau und Viehzucht beziehen
müssen8

• Zwischen diesen Extremen finden sich zahlreiche Über
gang�formen. Die Grenzen zwischen Kaufmanns- und Ackerbürger
städten sind am klevischen Niederrhein fließend, eine scharfe
Zäsu� gibt es nicht. Auch die für ein mehr oder weniger großes
Umland erbrachten zentralörtlichen Funktionen sind kein spezi
fisch städtisches Merkmal, worauf bereits CHRISTALLER (1933)
deutlich hinweist9

• Dies gilt in besonderem Maße für vorindu
strielle Zeitepochen, in denen die mit der Raumüberwindung ver
bundenen hohen Kosten und Zeitaufwendungen10 eine stark disperse
Verteilung von Funktionen der untersten Rangstufe erforderlich
macht Daß daher im 18. Jahrhundert vielfach auch ländliche Sied
lungen umliegende Orte funktional an sich binden können, weist
BLOTEVOGEL (1975) für die Kirchdörfer Westfalens nach11 • Es wird
nach! diesen Überlegungen nichts anderes übrig bleiben, als den
Ausführungen DENECKES (1972) folgend, von den Städten als realen
und lindi viduellen Elementen des Raumes auszugehen12 • Als Städte
sollFn demnach die im Herzogtum Kleve während des 18. Jahrhun-

5 d.h. nicht ummauerte Städte wie Kervenheim oder Isselburg

6 HStAD, Kleve Kammer 1225 und 1627 

7 G.VOLLMER (1956): a.a.o., S.190-191

8 J.SCHMIDT (1804): Geographie und Geschichte des Herzogtums Berg,
seiner Herrschaften, der Grafschaft Homburg und der Herrschaft Gim
born-Neustadt, der Grafschaft Mark, der ehemaligen Stifter Essen und 
Werden, der Grafschaft Limburg und der Stadt Dortmund, des Roerdepar
tements und des ehemals österreichischen Herzogtums Limburg, jetzt 
ein Teil der Ourte- und Niedermaasdepartemente, mit einer Karte. 
Aachen, s.313-317 

9 W.CHRISTALLER (1933): Zentrale Orte in Süddeutschland. Eine ökono
misch-geographische Untersuchung über die Gesetzmäßigkeit der Ver
breitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen. 
Darmstadt, 1968, S.23 

10 
Diese Kosten schlagen sich für die bäuerliche Bevölkerung im Umland 
der Städte als Arbeitszeitverlust nieder. Große Distanzen zu zen
tralen Einrichtungen, z.B. zu den Gerichten, oder Aufenthalte an den 
Stadttoren bei der Akzisekontrolle geben im 18. Jahrhundert immer 
wieder Anlaß zu Beschwerden. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1302 und 
1362, Kap.IX und XIII 

1 1 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.70

12 
D.DENECKE (1972): a.a.o., S.39
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derts mit Stadtrechten ausgestatteten Siedlungen betrachtet 
werden13• Die rechtliche Stellung ist nämlich in der Tat hier
das einzige, allen gemeinsame Merkmal. Angesichts der oben dar
gelegten Unmöglichkeit, einen für historische Siedlungsepochen 
befriedigenden Stadtbegriff klar zu umreißen, erscheint diese 
Vorgehensweise unbedenklich14• Gegenüber einer die Individuali
tät der vorindustriellen klevischen Städte vernachlässigenden 
"zwangsweisen" Einpassung in einen abstrakten Stadtbegriff stel
lt eine Abgrenzung städtischer Siedlungen nach ihrer Rechtsstel
lung auf jeden Fall die bessere Alternative dar. Eine Verwendung 
des rechtlichen Stadtbegriffes kommt darüber hinaus den räumli
chen Ordnungsvorstellungen der am klevischen Niederrhein als 
Landesherren auftretenden preußischen Könige15 entgegen. Die
Städte und der ländliche Raum bilden in der administrativen und 
politischen Organisation Altpreussens getrennte Körperschaften. 
Beiden, städtischen und ländlichen Siedlungstypen werden im 18. 
Jahrhundert unterschiedliche Rollen im Staatsaufbau zugewiesen. 
Grob umrissen sind Handel und Gewerbe Aufgaben des städtischen 
Bürgertums, der Landbevölkerung hingegen obliegt die Nahrungs
mittel- und Grundstoffproduktion16• Obwohl im 18. Jahrhundert am 
klevischen Niederrhein bereits durchlöchert und in Frage ge
stellt, findet diese Funktionsteilung ihren Niederschlag in 
konkreten räumlichen Strukturen. unterschiedliche steuersyste
me17, die Zugehörigkeit beider Siedlungstypen zu verschiedenen 
Verwaltungseinheiten18 sowie wirtschaftliche Bannmeilenrechte, 
überhaupt die unterschiedlichen Rechte und Pflichten von Stadt 
und Land müssen sich auf das Gefüge der Siedlungen und ihre 
Beziehungen zueinander auswirken. Die von den ländlichen Sied
lungen klar abgehobene Rechtsstellung der Städte ist also kein 
inhal�sleerer Begriff, keine reine "Formsache". Sie ist vielmehr 

13 Die klevischen Städte erhielten ihre Stadtrechte im Zeitraum vom 13.
bis zum 15. Jahrhundert. Wesel wird 1241, Emmerich 1233, Holten 1309, 
Rees 1208, Kalkar 1230, Kleve 1242, Isselburg 1441, Dislaken und 
Orsoy 1285 zur Stadt erhoben. Vgl.: E.KEYSER (1956): a.a.o., S.333, 
338, 144, 219, 226, 245 und 340. 

14 Vgl. Arun.4 

15 Das Haus Hohenzollern setzt sich um 1680 endgültig als Landesherr
des Herzogtums Kleve durch. Vgl.: W.ARAN0, V.BRAUN u. J.VOGT (1981): 
Die Festung Wesel. Darstellung ihrer Entwicklung anhand historischer 
Karten und Pläne. Weseler Museumsschriften, Bd.3, Köln, S.25 

16 K.H.KAUFHOLD (1986): Wirtschaft, Gesellschaft und ökonomisches
Denken. In: Preußens großer König. Leben und Werk Friedrichs des 
Großen. Hrsg. v. W.TREUE, Würzburg, S.105 

17 Die Städte bringen im 18. Jahrhundert ihr Steuerkontingent durch die 
Verbrauchssteuer, die Akzise, auf. Im ländlichen Raum bildet hingegen 
die Grundsteuer (Kontribution) die hauptsächliche Einnahmequelle des 
Landesherrn. 

18 Die klevischen Städte unterstehen im 18. Jahrhundert der Aufsicht
der Steuerräte. Im ländlichen Raum liegen die Verwaltungsaufgaben in 
den Händen der Landräte. 
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der konkrete Ausdruck der vorindustriellen Ständegesellschaft 
mit i ihrer sozialen Undurchlässigkeit. Sie ist darüber hinaus 
auch das Ergebnis früh- und hochmittelalterlicher Prozesse der 
Stadtentstehung. Die landesherrliche Stadterhebung markie�t ja 
oft . lediglich den vorläufigen Endpunkt einer vorangegangenen 
Konzentration wirtschaftlicher Versorgungs-, Handels- und Markt
funktionen an dem betreffenden Ort. Diese Prozesse sind im 18. 
Jahrhundert jedoch abgeschlossen, teilweise setzen bereits im 
17. !Jahrhundert gegenläufige Entwicklungen ein, die sich während
des ! Untersuchungszeitraumes noch verstärken19• Wenn die klevi
schen Städte im 18. Jahrhundert durch ihre Rechtsstellung von
den ländlichen Siedlungen abgegrenzt werden sollen, so werden
hiermit keineswegs im geographischen Sinne Ursache und Wirkung
veriauscht. Der rechtliche Stadtbegriff hat vielmehr Indikator
funktion für das Vorliegen einer städtischen Siedlung, der auch
dann noch verwendbar ist, wenn die spezifisch städtischen Merk
male dieser Siedlung im Abbau begriffen oder durch nachfolgende
Entwicklungen überfcrägt sind. Auf keinen Fall dürfen die hiervon
betroffenen Städte O aus der Untersuchung ausgeschlossen werden. 
Die:Heranziehung der Stadtrechte als Abgrenzungskriterium trägt 
darüber hinaus der gesellschaftlichen Wirklichkeit und dem so
zialen Rollenverständnis des 18. Jahrhunderts Rechnung. In die
sem1 Sinne verfahren letztendlich auch die Autoren zahlreicher 
Stadtmonographien. So gehen VOGT (1968), LANGHANS (1957) und 

1 • • • GOR+SSEN (1977) bei ihren Arbeiten zu Uelzen, Wesel und Kleve 
"stillschweigend" vom rechtlichen Stadtcharakter ihrer Unter
suchungsobjekte aus21

• Ober die seit der grundlegenden Arbeit 
CHRISTALLERS ( 1933) 22 in Deutschland wie im angelsächsischen 
Raum erzielten Ergebnisse der Zentralitätsforschung liegen auch 
in Bezug auf historische Zeitepochen zahlreiche Abhandlungen 
vorn. Insbesondere setzt sich BLOTEVOGEL (1975) mit dem Stand 
der Diskussion über die Begriffe "Zentralität" und "zentraler 
Ort" erschöpfend auseinanderu, so daß an dieser Stelle hierauf 

19 Vgl.: Kap.V, s.17-172

20 Dies betrifft vor allem die Kleinstädte Büderich, Holten, Isselburg,
Kervenheim und Schermbeck 

21 K.D.VOGT (1968): Uelzen - seine Stadt-Umland-Beziehungen in histo
riech-geographischer Sicht. Göttinger Geographische Abhandlungen,
Bd.47. A.LANGHANS (1957): Wesel - ein Geschichtsbild. Wesel
F.GORISSEN (1977): Geschichte der Stadt Kleve von der Residenz zur
Bürgerstadt. Kleve

n W.CHRISTALLER (1933): Die zentralen Orte in Süddeutschland. Eine 
ökonomisch-geographische Untersuchung der Verteilung und Entwicklung 
der Siedlungen mit städtischen Funktionen. Darmstadt 1968 

n E.ENNEN (1972): Die europäische Stadt des Mittelalters. Bonn.
K.FEHN (1970): Die zentralörtlichen Funktionen früher Zentren in
Altbayern. Raumbindende Umlandbeziehungen im bayerisch-österreichi
sehen Altsiedelland von der Spätlatenezeit bis zum Ende des 18. Jahr
hunderts. Wiesbaden

u H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.3-7
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nicht ein weiteres Mal in aller Ausführlichkeit eingegangen 
werden muß. Wie der oben behandelte Begriff der Stadt, so bedarf 
auch das dieser Arbeit zugrundeliegende Verständnis von zentra
len Orten und Zentralität einer Erläuterung. Der Begriff der 
Zentralität ist durch CHRISTALLER (1933) in die siedlungs- und 
wirtschaftsgeographische Terminologie eingeführt worden. Unter 
Zentralität versteht CHRISTALLER "die relative Bedeutung eines 
Ortes in Bezug auf das ihn umgebende Gebiet oder den Grad, in 
dem die Stadt zentrale Funktionen ausübt"25

• CHRISTALLER legt 
also Wert darauf, daß die in einer Siedlung vorhandenen Funktio
nen, seien sie nun wirtschaftlicher, politischer oder kulturel
ler Natur, um als "zentral" gelten zu können, von der Bevölke
rung des Umlandes tatsächlich in Anspruch genommen, d.h. "ausge
übt" werden26

• Dem stellt BOBEK (1967), ausgehend von der Be
trachtungsweise der angloamerikanischen Zentralitätsforschung27

, 

den Begriff des "Zentralitätsniveaus" gegenüber. Die zentralört
liche Bedeutung einer Siedlung bemißt sich hier durch ihre funk
tionale Ausstattung. Als "zentral" faßt BOBEK auch diejenigen 
städtischen Funktionen auf, die der Vesorgung der eigenen Bevöl
kerung dienen, für das Umland dagegen ohne Bedeutung sind28

• Im 
Rahmen der vorliegenden Untersuchung, die sich mit dem Gefüge 
der von den klevischen Städten ausgehenden Umlandbeziehungen 
befaßt, kann dem letztgenannten Zentralitätsbegriff BOBEKS nicht 
gefolgt werden. Die ursprüngliche Definition CHRISTALLERS ver
spricht bei der Erfassung vorindustrieller Stadt-Umland-Bezie
hungen bessere Ergebnisse. Folgende Gründe sind für diese Ent
scheidung maßgebend: Zum einen bezieht sich der Vorschlag BO
BEKS, die Ausstattung mit zentralen Funktionen als Maß der städ
tischen Zentralität zu verwenden, auf verstädterte Regionen der 
Gegenwart. In dem "urban sprawl" unserer Tage ist eine wissen
schaftlich haltbare Grenzziehung zwischen dem zentralen Ort und 
seinem Umland in der Tat kaum noch möglich�. In vorindustriel
len Zeitepochen ist dagegen von gänzlich anderen Siedlungsstruk
turen auszugehen. Wo sich die zentralen Orte nicht schon als 
befestigte Städte durch einen Mauerring scharf von der Umgebung 
abheben, so ist doch auch bei unbefestigten "offenen" städti
schen oder größeren ländlichen Siedlungen die Bebauungsgrenze 
klar erkennbar. Selbst unter Einbeziehung der Feldmarken30

bleibt das städtische Gebiet im Herzogtum Kleve kleinräumig ge
nug, um die Grenzen zwischen städtisch-zentralem Ort und ländli-

25 
W.CHRISTALLER (1933): a.a.o., S.27

26 ebda. 

27 H.BOBEK (1967): Die Theorie der zentralen Orte im Industriezeital 
ter. In: Deutscher Geographentag 1967 Bad Godesberg, Tagungsbericht 
und wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden 1969, S.204 

28 ebda. 

29 ebda.

30 Hierunter wird das städtische Hoheitsgebiet zwischen dem Mauerring
und den angrenzenden Ämtern verstanden. 
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chem Umland nicht zu verwischen. Zum anderen muß, damit es in 
der Realität überhaupt zu Beziehungen zwischen Stadt und Umland 
komm�n kann, eine Inanspruchnahme städtischer Funktionen durch 
die ländliche Bevölkerung tatsächlich vorliegen. Funktionen mit 
Selbstversorgungscharakter wirken sich außerhalb der vorindu
striellen Städte nicht aus, sie spielen im Gefüge der zwischen 
den !einzelnen Siedlungsplätzen unterhaltenen Beziehungen keine 
Rolle und können daher nicht Gegenstand dieser Untersuchung 
sein. Zwar sind zentralörtliche Beziehungen mit dem Gesamtgefüge 
vorindustrieller Stadt-Umland-Beziehungen nicht identisch, je
doch sind erstere als Teilaspekt der letzteren zu betrachten. 
Auch! von daher erscheint der ursprünglich von CHRISTALLER ge
prägte Zentralitätsbegriff im Rahmen der hier zu behandelnden 
Fragestellung als der Geeignetere. Auch können Ausstattungskata
loge, so hilfreich sie im Einzelfall sind, die zwischen Siedlun
gen I unterschiedlichen Typs und verschiedener Rechtsstellung 
bestehenden Beziehungsmuster nicht aufdecken. Es kann gerade in 
vorindustrieller Zeit nicht, was häufig geschieht, davon ausge
gangen werden, daß die aufgelisteten Funktionen auch tatsächlich 
zu B,eziehungen mit umliegenden Siedlungen oder sogar zur Bindung 
gan�er Räume an einen zentralen Ort führen. So ist z.B. der 
städtische Magistrat, soweit ihm nicht, wie in Duisburg, schoß
pfl�chtige Dörfer unterstehen31

, im preußischen Herzogtum Kleve 
für I das Umland unbedeutend, weil ohne Kompetenzen32

• Im Zusam
menhang mit vorindustriellen Siedlungsstrukturen sind die in 
heutiger Zeit angesichts des Begriffs "zentraler Ort" auftreten
den !Definitionsprobleme unbedeutend. Die von CAROL (1960) vorge
schlagene Trennung der Begriffe "Siedlung" und "zentraler Ort 1133

kann, wie BLOTEVOGEL (1975) ausführt, nur für moderne Großstädte 
und Verdichtungsräume als sinnvoll erachtet werden�. Die rela
tiv geringe flächenhafte Ausdehnung der städtischen Siedlungen 
am klevischen Niederrhein verbietet im allgemeinen schon deren 
innere räumliche Differenzierung35• Erst recht wäre es sinnlos, 
als zentrale Funktionen einzelne Gebäude etwa die Schwanenburg 
in Kleve36 oder Straßen und Plätze wie den "Kornmarkt" in Wesel 
auffassen zu wollen. Die begriffliche Einheit von Siedlung und 

1 

31 Duissern, Wahnheim und Angerhausen, vgl.: F.FABRICIUS (1898): Ge 
schichtlicher Atlas der königlich-preußischen Rheinprovinz, S.231 

32 Außerhalb der Stadtfeldmarken beginnt die Kompetenz der landesherr
lichen Richter. 

33 H.CAROL (1960): The Hierarchy cf Central Functions within the City. 
In: Lund Studies in Geography, Lund, Ser.B, No.24, S.555-576 

� H.H.BLOTEVOOEL (1975): a.a.o., S.4 

35 So sind selbst in großen klevischen Städten, wie z.B. Wesel, im 18.
Jahrhundert keine sozialen Viertelsbildungen feststellbar, wie die 
Steuerlisten des Jahres 1767 zeigen. Stadtarchiv Wesel, Capsel 8, 
Nr.12 

, 
36 Die Schwanenburg ist im 18. Jahrhundert Sitz der klevischen Zen

tralbehörden. 
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zentralem Ort, wie sie von KLÖPPER (1952) gefordert wirdn,kann 
hier zur Grundlage der weiteren Betrachtungen gemacht werden. 

II.2. Probleme der Klassifizierung und Hierarchisierung
zentraler Funktionen in historischen Zeitepochen 

Nicht alle Stadt-Umland-Beziehungen können in vorindustrieller 
Zeit als zentralörtliche Beziehungen aufgefaßt werden. So sind 
die im Herzogtum Kleve während des 18. Jahrhunderts von städti
schen Tagelöhnern zum ländlichen Raum unterhaltenen Auspendler
beziehungen38 schwerlich "zentralörtlich" zu nennen. Zentralört
liche Beziehungen bilden eben nur ein Element im Gesamtgefüge 
vorindustrieller Stadt-Umland-Beziehungen. Eine Arbeit, die das 
Gefüge der Stadt-Umland-Beziehungen eines Raumes zum Gegenstand 
ihrer Betrachtungen wählt, wird zwar hinsichtlich ihrer Frage
stellung und der anzuwendenden Methodik um die Erkenntnisse der 
historischen zentralitätsforschung nicht herumkommen, sie wird 
jedoch auch solche Beziehungsfelder berücksichtigen müssen, die 
den Städten des Untersuchungsraumes auf den ersten Blick keine 
zusätzliche zentralörtliche Bedeutung verschaffen. DENECKE 
(1972) schlägt zur Klassifizierung zentralörtlicher Funktionen 
und Einrichtungen zehn Sachbereiche vor (Tab.2) 39

, die die sach
liche bzw. inhaltliche Spannweite zentralörtlicher Beziehungen 
für vorindustrielle Zeitepochen in der Theorie abdecken. Für das 
Herzogtum Kleve ist die sachbezogene oder horizontale Klassifi
kation DENECKES allerdings zu modifizieren. Völlig vernachläs
sigt wird in diesem Schema der in vorindustriellen Zeitepochen 
wichtige Bereich des Grundbesitzes städtischer Bürgerschaften 
und stadtsässiger Institutionen im Umland der Städte. Die hier
mit einhergehenden Abhängigkeitsverhältnisse weiter Teile der 
Landbevölkerung sind, vor allem im näheren Umland der Städte, 
eindeutig auf einen städtischen Eigentümerstandort ausgerich
tet40. Die entsprechende Stadt wird somit zu einem grundherr
schaftlichen Zentralort ihres Umlandes, die Eigentumsbeziehungen 
zu zentralörtlichen Beziehungen41 • Im Gegensatz zu DENECKE, des
sen funktionale Sachbereiche gleichberechtigt nebeneinander 
stehen bleiben, faßt KRINGS (1972) 18 einzelne räumliche Bezie-

37 R.KLÖPPER (1952): Entstehung, Lage und Verteilung der zentralen
Siedlungen in Niedersachsen. In: Forschungen zur deutschen Landeskun
de, Nr.71, Remagen, S.14 

38 HStAD Kleve Kammer 1615 und Xanten Kreisregistratur 1612 

39 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.43

40 vgl. Tab.11

41 vgl. Kap.IV, S.101 ff. 
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Tabelle 2: Sachbereiche vorindustrieller Zentralfunktionen und Umlandbeziehungen 

nach DENECKE (1972) 

Funktionen des Rechtswesens 

politische und administrative 

nach KRINGS (1972) 

obrigkeitlich auferlegte 
zentrale Funktionen 

Funktionen allgemeine staatliche Ver-
1 ------------- waltungsbehörden 
1 Schutzfunktionen und 

strategische Einrichtungen Justizbehörden 

Postbehörden � kultische und geistliche 
Funktionen ------, 

in vorliegender Arbeit 

Funktionen der Rechtsprechung 

Funktionen der landesherr
lichen Bürokratie 

Kontributionskassen 

Akzisekassen 

obrigkeitlich auferlegte 
kulturelle Fuktionen singuläre Funktionen 

Funktionen der Oomänenver
waltungII 

11----------
-------------1 Getreidemühlen 
Versorgungsfunktionen und 
karitative Funktionen 

Behörden zur Verwaltung der 11--------------
indirekten Steuern � 

Funktionen der Agrarwirtschaft� militärische Einrichtungen II 
und der agraren Verwaltung 1------------�I 

kirchliche Behörden 

Funktionen des Grundbesitzes 
und der Sarrmelmärkte 

---------------11 Verkehrsfunktionen 11--------------
Handwerk und Gewerbe [ 1 
------------�I Lage im Fernstraßennetz II 
Funktionen des Handels 

Funktionen und Einrichtungen 
des Verkehrs 

� � 
Stellung als Relaisstation 

11-----------jl 
Handelsfunktionen II 

�Vermarktungs-und Versor- � 
� gungsfunktionen für die Land-� 
� wirtschaft 

II 

Vermarktungsfunktionen für 
die ländliche Agrarwirt
schaft 

Versorgungsfunktionen des 
Handwerks 

Versorgungsfunktionen des 
Einzelhandels 

Jahrmärkte 

II 
II 

gewerbliche und industrielle 11-------------
Funktionen Sozialkaritative Funktionen 

1-------11--------
11 Jahrmärkte 

�------
� Groß- und Einzelhandlungen 

�,----------
Apotheken 

Ärzte 

Notariate 

Höhere Schulen 

Zeitungen 

1 Quellen: O.OENECKE (1972): a.a.O., S.44 
W.KRINGS (1972): a.a.O., S.199

Funktionen des Erziehungs
wesens 

Zeitungen 

Beziehungen im Bereich der 
Bevölkerungsmobilität 
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hungsfelder zu sechs übergeordneten Gruppen zusammen (Tab.2) 42
• 

Dies erscheint auch für die vorliegende Arbeit sinnvoll, da 
KRINGS die staatlich reglementierten zwangsbeziehungen43 von den 
übrigen nicht reglementierten Beziehungen trennt. Die unter
schiedliche Reaktion dieser beiden Beziehungsfelder auf die im 
18. Jahrhundert um sich greifenden Auflösungstendenzen der
Stadt-Umland-Beziehungen44 läßt eine solche begriffliche Tren
nung gerade für die hier zu behandelnde Zeitepoche geraten er
scheinen. Allerdings kann die von KRINGS erarbeitete funktionale
Klassifikation hier nicht ohne weiteres übernommen werden. Die
anders geartete Fragestellung KRINGS' 45 erfordert eine Klassifi
kation, welche die Gesamtheit der im Siedlungsnetz auftretenden
Beziehunzen, also auch die des Fern- und Transithandels, berück
sichtigt ij. Die vom Fern- und Transithandel ausgehenden Raumbe
ziehungen sind jedoch überregionaler Natur und entwickeln "nicht 
auf zentrale Orte bezogene und sich vielfach überschneidende und 
verflochtene Beziehungsmuster" (BLOTEVOGEL 1975) 47

• Den Einrich
tungen des Fern- und Transithandels kann damit keine zentralört
liche Bedeutung zukommen (BOESLER 1960, IRSIGLER (1979) 48

• Im 
Bereich der Stadt-Umland-Beziehungen, von den die zentralörtli
chen Beziehungen, wie erwähnt, nur einen Teilaspekt darstellen, 
sind Groß- und Fernhandelsfunktionen jedoch nicht von vornherein 
bedeutungslos. Der für das Herzogtum Kleve im 18. Jahrhundert 
äußerst wichtige Getreideexport zeigt, daß sehr wohl Überschnei
dungen von Fern- und Nahhandelsfunktionen möglich sein können. 
Städtischen Getreidemärkten und -händlern kommt am klevischen 
Niederrhein eine Doppelfunktion in dem Sinne zu, als sie einer
seits unbestreitbar dem Fernhandel (Getreideexport) dienen, 
andererseits durch dem Getreideankauf im umgebenden ländlichen 
Raum recht intensive Umlandbeziehungen unterhalten können49

• Für 
die Klassifikation vorindustrieller Stadt-Umland-Beziehungen 

42 
W.KRINGS (1972): a.a.o., S.199

43 
ebda. 

44 vgl. Kap.V, S.134 ff. 

45 KRINGS stellt das Beziehungsgefüge der städtischen Siedlungen des 
mittleren Niederrheins untereinander und ihre überregionalen Ver
flechtungen, vor allem im Hinblick auf die angrenzenden Niederlande, 
in den Vordergrund seiner Betrachtungen. Die vorliegende Arbeit 
konzentriert sich hingegen auf die Beziehungen der Städte des klevi
schen Niederrheins zum ländlichen Raum. Vgl.: W.KRINGS (1972): 
a.a.o., s.20-21

46 ebda. 

47 
H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., s.s 

48 K.A.BOESLER (1960): Die städtischen Funktionen. In: Abhandlungen des 
Geogr. Instituts der FU Berlin Nr.6, S.16 F.IRSIGLER (1979): a.a.O., 
S.8

49 HStAD, Xanten Kreisregistratur 74 



19 

bietet FEHN (1970) in seiner Untersuchung früher Zentren in 
Al tbayern50 einen gut geeigneten Ansatz. Die Auswertung der auf 
das Herzogtum Kleve bezogenen schriftlichen Quellen zeigt näm
lich, daß Beziehungen zwischen Stadt und Umland sich auch hier 
vornehmlich in den von FEHN (1970) für Altbayern festgestellten 
poli1tisch-administrativen, kultisch-kirchlichen und wirtschaft
lichen Lebensbereichen51 abspielen. Außerhalb dieser Bereiche, 
etwa im Armen- oder im Schulwesen und - ganz im Gegensatz zu 
mittelalterlichen Zeitepochen - in der Bevölkerungsmobilität, 
gehen Stadt und Umland im Herzogtum Kleve während des 18. Jahr
hunderts eher getrennte Wege. Die vorliegende Arbeit folgt daher 
mit [ einigen Abwandlungen der durch FEHN (1970) erarbeiteten 
Klassifikation. Den obrigkeitlich reglementierten Zwangsbezie
hungen von Staat und Kirche mit Verwaltungs-, Gerichts- und 
Steuerwesen sowie der Kirchenorganisation werden die zwar auch 
teilweise der staatlichen Reglementierung unterworfenen, sich 
jedoch freier entfaltenden wirtschaftlichen Stadt-Umland-Bezie
hungen gegenübergestellt. Eine Zwischenstellung nehmen die Grun
deigentumsbeziehungen ein, die zwar von staatlicher Reglementie
rung unberührt bleiben, bei denen die Umlandbevölkerung jedoch 
von iprivater Seite in ein zwanghaftes Abhängigkeitsverhältnis 
eingebunden ist. Im Bereich der wirtschaftlichen Stadt-Umland
Bez:i+ehungen muß darüber hinaus zwischen den vielfach mit dem 
übe�regionalen Getreidehandel verknüpften Absatzbeziehungen der 
Landwirtschaft einerseits und den zentralörtlichen Versorgungs
bez.ilehungen andererseits unterschieden werden (Tab.2). Eine 
ver�ikale, d.h. hierarchische Klassifikation vorindustrieller 
staqt-Umland-Beziehungen stößt hingegen auf erhebliche Schwie
rigkeiten. Dies gilt ganz besonders für die hiermit verbundene 
Abschätzung der unterschiedlichen Reichweiten und für die Ab
grenzung hierarchisch gestufter Einzugsgebiete. Dabei bereitet 
der Sektor der obrigkeitlich reglementierten Zwangsbeziehungen 
in dieser Hinsicht noch die geringsten Schwierigkeiten. Der 
Aufbau einer hierarchisch gestuften Behördenorganisation kann 
den einschlägigen Quellen ebenso entnommen werden wie die den 
einzelnen Instanzen der Verwaltung, Rechtsprechung, Kirchenorga
nisation etc. zugewiesenen räumlichen Zuständigkeiten. Für den 
Niederrhein kann dabei auf die Vorarbeiten von FABRICIUS (1898) 
und:ILGEN (1921) zurückgegriffen werden". Die mit der Hierar
chisierung behördlicher Zentralfunktionen und Umlandbeziehungen 
verbundenen Probleme liegen indessen auch nicht in der Rekon
struktion ihrer Einzugsgebiete. Folgt man CHRISTALLER (1933), so 
ergibt sich die zentralörtliche Bedeutung einer Dienstleistung 
aus ihrer Reichwei te53 • Behörden mit großer Reichweite stellen 

so 
Vgl.: K.FEHN (1970): a.a.o. bzw. Anm.23 

51 ebda.

52 
F.FABRICIUS (1898): Erläuterungen zum geschichtichen Atlas der
Rheinprovinz. Bonn, 1898 Th.ILGEN (1921): Quellen zur inneren Ge
schichte der rheinischen Territorien. Bd.1, Teil 1. Publikationen der
Gesellschaft für rheinische Geschichte, Bd.38, Düsseldorf

53 
W.CHRISTALLER (1933): a.a.o., S.157-161
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demnach hochzentrale Funktionen, solche mit geringer Reichweite 
Funktionen von untergeordneter Bedeutung dar. Auf die vorindu
strielle Behördenorganisation übertragen heißt dies, daß die 
Behördenhierarchie mit der Hierarchie zentraler Behördenstand
orte nicht im Einklang steht. So weisen z.B. die im Behörden
aufbau gleichrangigen Renteien in Dinslaken und Orsoy extrem 
unterschiedliche Reichweiten auf. Während die Rentei Orsoy nur 
für das unmittelbare Umland der Stadt (Amt Orsoy) zuständig ist, 
besitzt die Dinslakener Domänenbehörde54 zentrale Bedeutung für 
ein weites Umland55 (Karte 5). Dies zeigt bereits die Schwäche 
der meisten Ansätze zur vertikalen Stufung vorindustrieller 
Zentralfunktionen56• So macht auch DENECKE (1972) die Behörden
organisation zur Grundlage seiner vierstuf igen Hierarchie57

•

Abgesehen davon, daß diese Abstufung zu starr und zu schematisch 
ist, um den in den einzelnen deutschen Territorien zum Teil 
stark divergierenden Behördenhierarchien gerecht werden zu kön
nen, ist die von CHRISTALLER (1933) mit Recht aufgestellte For
derung, daß die Funktionsreichweite das Maß der Zentrali tät 
bestimmt58

, hier nicht genügend berücksichtigt. Noch weit schwie
riger, wenn nicht gar unmöglich, gestaltet sich eine Abstufung 
wirtschaftlicher Zentralfunktionen für vorindustrielle Zeitepo
chen, da entsprechende schriftliche Quellen in der Regel nicht 
vorliegen. Torschreiberregister, die beispielsweise Aufschluß 
über die Reichweite städtischer Märkte geben könnten, sind im 
vorindustriellen Verwaltungsalltag nach ihrer Übertragung in die 
allgemeine Statistik meistens vernichtet worden59

• zu der von 
DENECKE in der oben zitierten Klassifikation� versuchten Abstu
fung der Märkte (Wochenmarkt - zweimaliger Wochenmarkt - Jahr
markt - Messe) ist kritisch anzumerken, daß zum einen die Markt
häufigkeit über die Intensität und Reichweite der hiervon ausge
henden Umlandbeziehungen nichts aussagt, da Markttermine und -
häufigkeiten im 18. Jahrhundert oft obrigkeitlich geregelt sind 
und nicht der tatsächlichen wirtschaftlichen Ausstrahlungskraft 
eines Marktes entsprechen müssen61• Zum anderen lassen sich die 
belegbaren einzelnen Jahrmärkte untereinander nicht ohne weite
res vergleichen. In der Realität existieren gerade im Herzogtum 
Kleve hierin beträchtliche Bedeutungsunterschiede, etwa zwischen 
dem bedeutenden Jahr- und Viehmarkt in Kalkar und dem "schlech-

54 Rentei Dinslaken

55 HStAD, Kleve Kammer 1450

56 D.DENECKE (1972): a.a.o. ,S.44-45

51 ebda.

58 vgl. Anm. 53 

59 F.IRSIGLER (1979): a.a.o., S.4

� vgl. Anm.56

61 HStAD, Xanten Kreisregistratur 459
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ten Krammarkt 1162 in der Kleinstadt Kervenheim, der im Umfang und 
in der Breite seines Angebotes eher den ländlichen Kirchmessen 
und Erntefeiern ähnelt. Eine Zusammenfassung von Kram- und Vieh
märkten in der gleichen Bedeutungsstufe ist mangels ausreichen
der Vergleichbarkeit jedenfalls abzulehnen. Es zeigt sich, daß 
auch bei wirtschaftlichen Funktionen dem Namen nach gleichwerti
ge Einrichtungen in der Realität eine extrem unterschiedliche 
Umlandbedeutung aufweisen können. Sind schon die einzelnen städ
tischen Funktionen untereinander nicht unbedingt vergleichbar, 
so gilt dies noch mehr für die Vergleichbarkeit und die Hier
archisierbarkeit der vorindustriellen zentralen Orte insgesamt. 
Gerade DENECKE (1972) weist auf die sektorale Ausprägung der 
Zentralität vorindustrieller Städte hin63• Dem ist im Hinblick 
auf den hier zu untersuchenden Raum nur zuzustimmen. Die Stadt 
Dinslaken ist im Rechtswesen zwischen 1753 und 1806 zentraler 
Ort 

1
eines weiten Umlandes, in allen anderen Funktionsbereichen 

hingegen unbedeutend. Die Stadt Wesel wiederum ist, obwohl ein 
bedeutender Handelsplatz, im Verwaltungssektor bis 1753 nur ein 
Amt�ort unter vielen. Da es an Kriterien fehlt, die einzelnen 
Funktionen und Sachbereiche gegeneinander abzuwägen, kann eine 
Hie�archisierung zentraler Orte wie sie BLOTEVOGEL (1975) für 
die �erste Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel Westfalen vor
nimmtM, für das 18. Jahrhundert nicht erfolgen. Es ist unmög
lich zu entscheiden, in welcher Weise ein reines Gerichtszentrum 
(Dinslaken) gegen ein ebenso Zentrum des Handels (Duisburg) ge-
wichtet werden soll oder in welche Rangstufe das weltliche (Kle
ve) 

1

1 

gegenüber dem geistlichen Zentrumdes Landes (Xanten) zu 
ste]len wäre. Vor diesem Hintergrund wäre wohl KLÖPPER (1952) 
und IHÖHL (1962) zu folgen, die auf eine Hierarchisierung vor
industrieller Zentralorte verzichten möchten65

• Auf jeden Fall 
kann eine vertikale Abstufung, wie DENECKE (1972) mit Recht for
dert, nur dann erfolgen, "wenn es das Material wirklich her
gibt1166. 

62 vgl. Anm.61 

63 
D.DENECKE (1972): a.a.o., S.46-48

M BLOTEVOGEL räumt ein, daß die Einstufung wirtschaftlicher Zentral
funktionen mit Vorsicht betrachtet werden muß. Lediglich die hilfwei
se Heranziehung der Einwohnerzahl der Städte eröffnet eine -
allerdings begrenzte - Möglichkeit der Hierarchisierung. H.H.BLO 
TEVOGEL (1975): a.a.o., S.178-179 

65 KLÖPPER verzichtet in seiner Arbeit zu Niedersachsen auf eine ver
tikale Abstufung und stellt unterschiedliche funktionale Typen 
zentraler Orte einander gegenüber. Vgl.: R.KLÖPPER (1952): a.a.o., 
S.47-65 HÖHL (1962): Fränkische Städte und Märkte im geographischen
Vergleich. In: Forschungen zur deutschen Landeskunde, Bd.139, Bad
Godesberg, S.23

66 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.49
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II.3. Das Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet deckt sich räumlich mit dem Territorium 
des ehemaligen Herzogtums Kleve in den Grenzen, die FABRICIUS 
(1898) für das Jahr 1789 angibt (Karte 1)�. Es grenzt im Westen 
und Norden an die niederländischen Generalstaaten, im Osten an 
das Hochstift Münster und das Vest Recklinghausen, im Süden 
rechtsrheinisch an das Herzogtum Berg, linksrheinisch an das 
kurkölnische Amt Rheinberg sowie an die ebenfalls preußischen 
Territorien Moers und Geldern. Die Eingrenzung des Unter
suchungsraumes auf das Herzogtum Kleve hat zwei wesentliche 
Gründe. Zum einen prägt, wie erwähnt, die preußische Landesho
heit keinen Teil der Rheinlande so langanhaltend und nachhaltig 
wie das klevische Gebiet. Es gilt, die räumliche Wirksamkeit des 
preußischen Merkantilismus' und Physiokratismus' hier beispiel
haft zu beleuchten und seine Folgen für das Beziehungsgefüge der 
Siedlungen aufzuzeigen. Zum anderen erzwingen die Quellen die 
Begrenzung des Untersuchungsgebietes auf das klevische Herzog
tum. Die räumliche Zuständigkeit der klevischen Kriegs-und Domä
nenkammer, deren Aktenbestände die wichtigste Quellengruppe 
darstellen, erstreckt sich während des 18. Jahrhunderts nur 
kurzzeitig auf das benachbarte Fürstentum Moers68 und zu keiner 
Zeit auf das geldrische Oberquartier69

• Flächendeckende und zeit
lich für möglichst alle Städte durchgängige Belege finden sich 
demzufolge nur für Kleve. Die Grenzen des Herzogtums Kleve sind, 
nach außen wie nach innen, im 18. Jahrhundert außerordentlich 
stabil. Territoriale Erwerbungen oder Abtretungen erfolgen letz
tmalig im 17. Jahrhundert70

• Erst mit dem Einrücken der franzö
sischen Revolutionsarmeen im Jahre 1794 geht der linksrheinische 
Teil des Herzogtums Kleve verloren, 1804 tritt das Rumpfherzog
tum die Ämter Huissen und Lymers an die Batavische Republik 
ab71

• Die Niederlande erhalten darüber hinaus nach dem Wiener 
Kongreß ( 1815) den westlichen Randbereich Kleves mit Gennep, 
Oeffeld, Ottersum, Heyen und Mook. Das Herzogtum Kleve bietet 
ein anschauliches Beispiel für die geschichtliche Kontinuität 
einmal gezogener Grenzen. Die klevischen Ämter und Unterherr
schaften des 18.Jahrhunderts lassen sich noch aus Gemeindegren-

67 F.FABRICIUS (1898): Karte zum geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz,
Bonn, 1898

68 Zwischen 1767 und 1777 firmieren die klevischen Zentralbehörden als 
11Cleve-moersische Krieges- und Domainen Cammer", Acta Borussica, 
Behördenorganisation. 

69 ebda. 

70 vgl. Anm. 67 

71 HStAD, Kleve Kammer 1204 
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zenkarten des Jahres 1947 leicht rekonstruierenn. Es bleibt den 
komniunalen Gebietsreformen der sechziger- und siebzigerjahre 
unseres Jahrhunderts überlassen, diese geschichtlich gewachsenen 
Elemente der Raumstruktur zu verwischen. Im Spannungsfeld der 
wirtschaftlichen Großzentren Köln und Amsterdam gelegen, bildet 
das Herzogtum Kleve einen wichtigen Teil des in nord-südlicher 
Richtung verlaufenden Verkehrskorridors zwischen Süddeutschland 
und, den holländischen Seehäfen. Über die Lippe und die Ruhr 
bestehen darüber hinaus Verbindungen mit dem Münsterland und der 
Grafschaft Mark. Diese Lage macht die klevischen Städte bereits 
im Mittelalter zu "Drehscheiben" des überregionalen Handels. 
Dieser Transithandel bleibt mindestens bis Ende des 16. Jahrhun
derts die wesentliche Grundlage für den Reichtum dieses Herzog
tums. Er ermöglicht nicht zuletzt die Existenz einer für dieses 
Territorium recht hohen Zahl von 24 Städten, unter denen selbst 
so �leine und in späterer Zeit völlig bedeutungslose Orte wie 
Büderich, Grieth und Uedem in das Netz überregionaler Wirt
schaftsbeziehungen integriert sind73

• Der profitable Transithan
dellbenutzt als Hauptverkehrsweg die Wasserstraße des Rheins. 
Die i Rheinschiffahrt ist denn auch bis in das 18. Jahrhundert 
hinein für die Städte Ruhrort, Orsoy und Grieth der wichtigste 
Erwerbszweig, seine jährliche Gesamtlohnsumme von ca. 40000 
Reichstalern zeigt dies deutlich�. Allerdings stehen die klevi
sch�n Städte zum Rhein in einem zwiespältigen Verhältnis. Der 
Fluß ist eben nicht nur die Quelle ihres Reichtums, sondern auch 
dieiUrsache permanenter physischer Gefährdung durch Hochfluten, 
Eisgänge und Flußbettverlagerungen (HOPPE 1970) 75

• Allein der 
Eisgang des Jahres 1784 fordert im Herzogtum Kleve 18 Menschen
leben und richtet Sachschäden von weit über einer Million Reich
stalern an76

• Wasserbauwerke und Deichbau binden bereits im Mit
telalter erhebliche Finanzmittel der klevischen Städte wie auch 
des Landesherrn. Im 18. Jahrhundert verschlingen die zum Schutz 
der Rheinauen erforderlichen Wasserbaumaßnahmen rund 90000 Reic
hstaler im Jahr77, wodurch die Landes- und Städteschulden bis 
zum Jahre 1787 auf über 1, 3 Millionen Reichstaler anwachsen78

•

Die zweite Basis des Wohlstandes, der das Herzogtum Kleve in 
geschichtlicher Zeit auszeichnet, bilden Ackerbau und Viehzucht, 

72 vgl.: G.BOHLING (1959): Die Milchviehwirtschaft in den Agrarland
schaften der nördlichen Rheinlande. In: Arb. z. Rhein. Landeskunde 
Bd.14 

73 
E.ENNEN (1984): a.a.o., S.76

74 "Vom Herzogthum Cleve", HStAD, Kleve Kammer 1618 

75 C.HOPPE (1970): Die großen Flußverlagerungen des Niederrheins in den
letzten 2000 Jahren und ihre.Auswirkungen auf Lage und Entwicklung
der Siedlungen. Forschungen zur deutschen Landeskunde, Bd.189

76 vgl. Anm. 74 

77 ebda.

78 ebda. 
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die in der Rheinebene ihre optimalen Standorte finden. Hochwer
tige Aueböden79 ermöglichen hier auf einem Areal von 133568 Mag
deburger Morgen80 sowohl einen ertragreichen Getreideanbau, als 
auch eine profitable Weidewirtschaft. Beide Nutzungsarten dürf
ten, folgt man zeitgenössischen Darstellungen81,· um 1787 etwa
gleich stark vertreten sein. Hier in der Rheinebene befindet 
sich demnach in gewerblicher wie auch in agrarischer Hinsicht 
der wirtschaftliche Kernraum des Herzogtums Kleve. Der Rhein als 
Schiffahrtsweg und die ertragreiche Landwirtschaft bestimmen 
somit die Lage der großen und wohlhabenden klevischen Städte in 
der Rheinebene. Die Oberschüsse uns Getreidebau und Viehzucht 
bilden nämlich die Grundlage des klevischen Handels. Noch 1787 
macht der Export von Vieh und Getreide mit 94.000 bzw. 327.303 
Reichstalern nahezu die Hälfte des klevischen Gesamtexports 
aus82 • Die Agrarwirtschaft des Herzogtums Kleve arbeitet somit 
keineswegs für die eigene Subsistenz, sie ist im 18. Jahrhundert 
vielmehr in die Raumbeziehungen des Handels einbezogen. Auf den 
Hauptterrassen in der westlichen und östlichen Peripherie des 
klevischen Territoriums fallen die natürlichen Voraussetzungen 
für die Landwirtschaft weit weniger günstig aus. Ertragsarme, 
oftmals podsolierte Bodenhorizonte83 lassen eine intensive Land
bewirtschaftung nicht zu. Lediglich im Umland der Stadt Uedem 
ermöglichen hochwertige BraunerdenM einen intensiven Getreide
anbau. Ansonsten sind die hochgelegenen "Sandgegenden"85 von 
einer Allmendwirtschaft gekennzeichnet, wie sie JÄGER (1961) für 
das vor-
industrielle Nordwestdeutschland beschreibt86

• Die ausgedehnten 
Heideallmenden der klevischen Hochflächen87 sind im 18. Jahrhun
dert für die örtliche Landwirtschaft als Hütungen und Plaggen
abstich noch unverzichtbar. Umfangreiche Projekte zur Urbarma
chung·und Parzellierung dieser Heideflächen kommen während des 
18. Jahrhunderts nur im Westen des Herzogtums Kleve, in der

79 Geologisches Landesamt NW, Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen 
1:50000, Blätter L4302/Kleve, L4304/Wesel, L4502/Geldern, 
L4504/Moers, L4506/ Duisburg. Krefeld 1974-85 

80 "Vom Herzogthum Cleve", HStAD, Kleve Kammer 1618 133568 Magd. Morgen 
entsprechen ca. 341qkm. 

81 ebda.

82 ebda. 

83 vgl. Anm. 79 

M ebda., Blatt L4302/Kleve 

85 vgl. Anm. 74

86 H.JÄGER (1961): Die Allmendteilungen in Nordwestdeutschland in ihrer
Bedeutung für die Genese der gegenwärtigen Landschaften. In: Geogra
fiska Annaler, Nr.43, S.138-139

� HStAD, Karten VIIb, Nr. 15 u. 39 
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Gocher und Asperdschen Heide (AYMANS 1984) zum Tragen88
• In den 

besonders benachteiligten Gebieten der östlichen Peripherie, im 
Drei1

1

eck der Städte Isselburg, Schermbeck und Holten, halten sich 
die :Allmendflächen noch bis in das frühe 19. Jahrhundert89

• Ge
genüber dem Getreideanbau und der Rinderzucht treten die übrigen 
landwirtschaftlichen Erwerbszeweige deutlich zurück. Die Schaf
zucht ist bis 1740 nur im Raum Goch, später kaum noch von Bedeu
tung90. Die Schweinezucht wiederum vermag nicht einmal den Ei
genbedarf des Herzogtums Kleve zu decken91 • Obst- und Gemüsebau 
beschränken sich auf kleine Gartenareale innerhalb der Siedlun
gen oder rings um die Stadtmauern und dienen ausschließlich der 
Eigenversorgung. Auch der Anbau von Tabak, Flachs, Hanf und 
Hopt�n und letztendlich auch die Maulbeerbaumzucht kommen trotz 
alle� landesherrlichen Förderungen über erste Ansätze im 18. 
Jahrhundert nicht hinaus92• Auch hierin zeigt sich die starke 
Orientierung der klevischen Landwirtschaft auf den Export, stel
len :Getreideanbau und Rinderzucht doch im 18. Jahrhundert ohne 
jede Konkurrenz die profitabelsten Betätigungsfelder dar. Die 
Einwohnerzahl des Herzogtums Kleve bleibt während des 18. Jahr
hunderts im wesentlichen stabil. zeitweilige Einwohnerverluste, 
so z.B. durch den siebenjährigen Krieg (1756-1763) werden rasch 
wieder kompensiert. Den 86.186 Einwohnern des Jahres 1722 stehen 
1786· 89. 709 Personen gegenüber. Dies entspricht einem zuwachs 
von 3.523 Personen, der, auf 64 Jahre verteilt, auf eine natür
lich� jährliche Wachstumsrate von durchschnittlich 0,7 Promille 
hinafsläuft, wie sie unter den populationsdynamischen Verhält
nissen der vorindustriellen Zeit auch zu erwarten ist. Inter
essaht ist im Zusammenhang mit der Themenstellung dieser Arbeit 
das Verhältnis der ländlichen zur städtischen Bevölkerung. Ist 
dieses Verhältnis 1722 mit 43.795 städtischen zu 42.391 ländli
chen Einwohnern noch nahezu ausgeglichen, so verschieben sich 
bis 1786 die Gewichte eindeutig zugunsten des ländlichen Raumes 
(36.513 gegenüber 53.196 Einwohner) 93

• Hierin zeigt sich deut
lich der relative und absolute Bedeutungsverfall der städtischen 
auf dem Handel basierenden gegenüber der ländlichen Wirtschaft. 
Das Herzogtum Kleve wird also im 18. Jahrhundert mehr und mehr 

1. • zu e�ner Agrarprovinz. 

88 G. AYMANS (1984): a.a.o., S.206 ff.

89 H.HAHN u. W.ZORN (1970): Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande
um 1820. Reg.-Bez. Düsseldorf-Kleve. In: Erdkunde, Bd.24, H.3, S.169-
180

90 E.KEYSER (1956): a.a.o., S.187

1 91 vgl. Anm. 74 

92 G.VOLLMER (1956): Maulbeerbaumzucht und Seidenbau im Herzogtum
Kleve. Ein Beitrag zur Geschichte merkantilistischer Bestrebungen am 
preußischen Niederrhein. In: Düsseldorfer Jahrbuch, Bd.48, S.246-279 
Finanzberichte der klevischen Steuer- und Landräte 1790-93, HStAD, 
Kleve Kammer 1302 u. 1615 

� HStAD, Kleve Kammer 1626 
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III. Stadt-Land-Beziehungen unter o�rigkeitlichem zwang

III.1. Die Zentralisierung des klevischen Gerichtswesens im
Zuge der preußischen Justizreformen 

Unter den preußischen Königen Friedrich Wilhelm I. (1713-1740)
und Friedrich II. (1740-1786) mehren sich die Bestrebungen, die
Rechtsprechung der einzelnen Landesteile in einer neuen, ein
heitlichen Form zusammenzufassen1 • Die Bekämpfung akuter Miß
stände, wie etwa der Verschleppung von Prozessen2 oder die Par
teilichkeit und fachliche Inkompetenz vieler Richter3

, sind im
Rahmen dieser Reformbestrebungen sicherlich hochrangige Ziele4•
Mindestens ebenso wichtig ist jedoch für den Landesherrn die
Beseitigung der nahezu unüberschaubaren Vielfalt der in den
einzelnen Territorien Preußens jeweils herrschenden Rechtspre
chungsformen und -organe. Diese durch den Staat betriebene Ver
einheitlichung der preußischen Justiz und die damit verbundene
Straffung des Instanzenzuges5 sind in geographischer Sicht die
eigentlich interessierenden Aspekte der im 18. Jahrhundert auch
am klevischen Niederrhein vorangetriebenen Reformen des Rechts
wesens. Sie umfassen nämlich nicht nur die schrittweise Aufhe
bung der aus dem Mittelalter tradierten adligen, kirchlichen und
städtischen Gerichtsbarkeiten und deren Übertragung auf den
Staat. Sie finden vielmehr ihren Ausdruck in einer räumlichen
Konzentration der zuvor dispers verteilten Gerichtsfunktionen
auf wenige städtische Standorte und im Aufbau einer deutlichen
Hierarchie zentraler Gerichtsorte. Diese Entwicklung ist vor
allem in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auch im Herzog
tum Kleve nachvollziehbar. Kleve, Wesel, Xanten und Dinslaken
werden hier ab 1753 zu den hauptsächlichen Zentren der Justiz.

1 Mit der Einrichtung des Generaldirektoriums beginnt Friedrich-Wilhelm
I., die preußische Administration zu vereinheitlichen. Die Kompetenzen 
dieser Berliner Zentralbehörde werden unter Friedrich II. und seinem 
Nachfolger um weitere Departements für Heeresökonomie (1746), Zoll
und Akzisewesen (1766), Bergwerks-, Hütten- und Maschinenwesen (1768), 
Forstverwaltung (1770) sowie Handel und Gewerbe (1790) erweitert. 
Vgl.: G.HEINRICH (1984): Geschichte Preußens. Staat und Dynastie. Ffm 
- Berlin, S.165 u. 229

2 S.Freiherr v.COCCEJI gelingt es im Zuge seiner im Auftrag des Königs
durchgeführten Untersuchungen allein im Jahre 1747 3.000 aufgelaufene 
Prozesse zu erledigen. Vgl.: H.W.KOCH (1979): Geschichte Preußens. 
München, 1980, S.172 

3 Die Schaffung eines wissenschaftlich geschulten Richterstandes und
einer klaren Gerichtsverfassung sind die Hauptanliegen COCCEJIS. Vgl.: 

4 

H.SCHOEPS (1981): Preußen. Geschichte eines Staates. Ffm - Berlin,
S.85 Den Schöffen der Ortsgerichte wird bereits im 17. Jahrhundert
Parteilichkeit vorgeworfen. Vgl.: F.GORISSEN (1953): Niederrheinischer
Städteatlas, Bd.2 Kalkar. Kleve, S.7

vgl. Anm. 2 

s ebda. 
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Dennoch stehen dem preußischen Reformwillen am Niederrhein in 
Gestalt der Landstände und des Personals der übernommenen Behör
den !starke Kräfte der Beharrung gegenüber6

• Daher existiert am 
End� des 18. Jahrhunderts im Herzogtum Kleve ein Nebeneinander 
landesherrlicher . und grundherrlicher Gerichtsbarkeiten7 , das 
erst nach dem Einrücken der französischen Revolutionsarmeen auf 
dem linken Rheinufer (1794) endgültig überwunden wird8• Die 
Veränderungen, die die brandenburgisch-preußischen Landesherrn 
im Justizwesen Kleves in der frühen Neuzeit vornehmen,-beginnen 
an der Spitze des Instanzenzuges. Sie setzen sich erst in der 
Folgezeit, bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts, auf der unter
sten Ebene der Gerichtsbarkeit durch. Bereits 1631 trennt der 
brartdenburgische Kurfürst das klevische Hofgericht von den admi
nis�rativen Körperschaften der Amtskammer und der Landkanzlei 
ab9 .1 Diese Maßnahme, 1648 nochmals bekräftigt10

, hat jedoch auf 
die! Gerichtszentralität der Stadt Kleve keinen Einfluß. Die 
Stadt ist und bleibt - bis 1794 - Sitz der höchsten Gerichts
instanz der Provinz. überhaupt verändern alle landesherrlichen 
Neuregelungen bezüglich der klevischen Zentralbehörden, gleich
gültig, ob sie der Rechtsprechung oder der Verwaltung dienen, 
die!Position der Stadt als höchstrangiges politisch-juristisches 
Zentrum nicht. Der sitz der Zentralbehörden in Kleve wird wäh
ren� der gesamten preußischen Herrschaft auch im 18. Jahrhundert 
beinehalten. Veränderungen an der Spitze der Hierarchie von 
Rechtsprechung und Verwaltung sind daher - in Bezug auf das 
Herzogtum Kleve - für die historisch-geographische Zentralitäts
forschung allenfalls am Rande interessant und können daher hier 
übergangen werden11

• Auch aus der Beseitigung des Obergerichts 
in Kleve ergeben sich keine Veränderungen im Gefüge der Ge
r ichtszentrali tät. Die Obergerichte - ansässig in Kleve und 
Kalkar - bilden vom 14. bis zum 18. Jahrhundert die Appellati
onsinstanz der meisten linksrheinischen städtischen und ländli-

6rm 18. Jahrhundert bestehen im Herzogtum Kleve noch über lange Zeit 
räume Kompetenzstreitigkeiten zwischen den alten herzoglichen Behörden 
und der neu eingeführten Kriegs- und Domänenkammer. 

7 Bis 1794 besteht in den adligen Unterherrschaften noch die Patrimoni
algerichtsbarkeit. Die Kompetenz der Landgerichte erstreckt sich im 
Wesentlichen nur auf die Ämter. Vgl.: F.FABRICIUS (1898): a.a.o., 
S.251-253

8 Mit der französischen Revolutionsarmee hält auch das napoleonische
Verwaltungs- und Justizsystem im Herzogtum Kleve Einzug. Vgl.: 
F.GORISSEN (1952): Niederrheinischer Städteatlas, Bd.l Kleve. Kleve,
S.13

9 SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.I, Nr.178 

lO SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.I, Nr.201 

11 Hier ist vor allem die Einrichtung der Kriegs- und Domänenkammer am 
4. März 1723 zu nennen, die aus der Schaffung des Generaldirektoriums
folgt. Vgl.: SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.II, Nr. 939
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chen Untergerichte12• Nach GORISSEN (1952/53) beherrscht das
Obergericht zu Kleve den nördlichen Teil des linksrheinischen 
Herzogtums Kleve zwischen Huissen und Kleverhamm (Karte 2) 13• 
Südlich der Kleverhamm sind die Untergerichte - bis auf Xanten -
ebenso wie die rechtsrheinischen Gerichte in Dinslaken, Holten, 
Isselburg und Ringenberg bei ihrer Appellation auf Kalkar orien
tiert (Karte 2) 14• Die ersten Versuche, die Mittelinstanzen der
Obergerichte aufzuheben, gehen im 16. Jahrhunderts vom Hofge
richt in Kleve aus. Sie bleiben zunächst erfolglos15• Erst 
Friedrich Wilhelm I. löst 1719 das Klever Obergericht endgültig 
auf und verweist die hierzu gehörenden Untergerichte an das 
Hofgericht16• Das Kalkarer Obergericht hingegen besteht weiter.
Es geht erst im Zuge der umfassenden Reformen des preußischen 
Großkanzlers v.COCCEJI im Jahre 1753 gemeinsam mit den ländli
chen Gerichtsbänken unter17• Mit der Zerschlagung des Klever 
Obergerichts ist ebenfalls keine Veränderung der Zentrenhier
archie im Gerichtswesen verbunden. Die Stadt Kleve erleidet auch 
hierdurch keinen Zentralitätsverlust. Die aus dem Umland in 
Kleve eingehenden Appellationen werden ja lediglich auf ein 
anderes Kollegium, das Hofgericht, verlagert. Die hieraus ent
stehenden Stadt-Umland-Beziehungen verändern ihre räumliche 
Orientierung nicht. Die Basis des klevischen Gerichtswesens 
bilden auch noch im 18. Jahrhundert die ländlichen Gerichtsbänke 
in den königlichen Ämtern und adligen Herrlichkeiten18• Bis zu 
ihrer Beseitigung im Jahre 1753 ist die Landbevölkerung in 
Rechtsfragen erstinstanzlich an die örtlichen Gerichtsbänke 
gebunden. So gesehen sind die unteren Instanzen der Recht
sprechung im Herzogtum Kleve bis in die Mitte des 18. Jahrhun
derts nicht städtisch-zentrale, sondern eher ländlich-disperse 
Funktionen. Dies trifft bei näherem Hinsehen jedoch nur zum Teil 
zu. Zwar sind die eigentlichen "Gerichtsbänke" tatsächlich dis
pers über den ländlichen Raum verteilt19 , jedoch unterstehen sie 
bereits seit dem Hochmittelalter und auch noch im 18. Jahrhun-

12 F.GORISSEN (1952/53): a.a.o., Bd.l Kleve, S.6 u. Bd.2 
Kalkar, S.6-7 

13 ders. (1952): a.a.o., S.6 

14 ders. (1953): a.a.o., s. 7 

15 Der erste Eingriff in die Kompetenz des Kalkarer Obergerichts er
folgt mit der Verweisung Gochs an das Hofgericht in Kleve (1565). 
Vgl.: ebda., S.7 

16 ders. (1952): a.a.O., Bd.1, S.6 SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.II, Nr.831

17 ders. (1953) •· o Bd 2 s 8a.a • •  , • , • 

18 ebda. 

19 Vgl. dazu bei GORISSEN die kartographischen Darstellungen der Ge
richtsbezirke. F.GORISSEN (1952/53) a.a.O., Bd.l, S.7, Bd.2, S.7 
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dert in den königlichen Ämtern20 durchweg den in den Städten 
ansässigen landesherrlichen Richtern21• Mit Ausnahme Griethau
sens! und Isselburgs sind alle klevischen Städte bis 1753 ge
richtliche Vororte der sie umgebenden Ämter. Lediglich in den 
währbnd des 17. J�hrhunderts durch Verpfändung einzelner Gerich
te entstandenen adligen Unterherrschaften22 bleibt die grundherr
liche Gerichtsbarkeit über die Reformen v.COCCEJIS hinaus beste
hen. Diese Landgemeinden sind somit im 18. Jahrhundert der in 
den Städten ausgeübtenn landesherrlichen Justiz auf der unter
sten Instanzenebene entzogen. Die juristische Tätigkeit der 
Amtsrichter beschränkt sich dabei keineswegs auf die Strafjus
tiz. i Noch bedeutender und umfangreicher ist die zivilrechtliche 
Seite ihres Aufgabengebiets, d. h. , bei der Entscheidung von 
Streitfällen und der Beurkundung von Veträgen und Testamenten. 
Gerade in dem letztgenannten Bereich besteht in der vor
industriellen Bevölkerung durchaus ein Bedarf nach zentralen 
juristischen Dienstleistungen�. Zum einen bedarf jeder Verkauf 
und ljede Beleihung von Grundeigentum und Erbzinsrechten der 
gerichtlichen Beurkundung. Geschäftsvorgänge dieser Art müssen 
im �erzogtum Kleve, um rechtsgültig zu werden, in die von den 
Richtern geführten Hypothekenbücher eingetragen werden�. 
Zum landeren geht die im 18. Jahrhundert geringe statistische 
Lebehserwartung26 mit einer Vielzahl verwitweter Personen ein
her, die sich zumeist wieder verheiraten. Nicht selten stammen 
die nach dem Tode beider Elternteile zurückbleibenden Kinder aus 
mehreren nacheinander geschlossenen Ehen27• Eine Regelung der 
sicherlich oft verworrenen Erbschaftsfragen erfordert daher 
entw�der die frühzeitige Aufsetzung beglaubigter Testamente28

oder - wo dies nicht erfolgt ist - eine gerichtliche Inventari
sierung der Erbmasse29• Darüber hinaus fallen auch die Auswahl 
geeigneter Vormünder für minderjährige Waisen und der Schutz 

20 ders. (1952): a.a.o., Bd.1, s.7 

21 HSA/NW Kleve Kammer, 1263 

22 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., Beikarte

n vgl. Anm.21

� vgl. z.B. HSA/NW, Kleve Gerichte II/V, 51 

I � HSA/NW Kleve Gerichte II, Landgericht Kleve 

1 

VI 1-90; Landgericht Xanten IV, VI 1-69 

' 26 
Die mittlere statistische Lebenserwartung liegt im 18. Jahrhundert
zwischen 27 und 37 Jahren. Vgl.: J.SCHMID (1976): Einführung in die 
Bevölkerungssoziologie. Hamburg, S.124 

27 Vgl. die Vormundschaftstabellen für die Stadt Gennep, HSA/NW Kleve
Gerichte II, Landgericht Kleve, V/23a 

28 HSA/NW Kleve Gerichte II, LG Kleve, V/56, V/71 u. V/38I 

29 ebda. 



30 

ihrer etwaigen Erbansprüche in die Kompetenz des Richters30
• Die 

klevischen Städte sind also im 18. Jahrhundert auf dem Gebiet 
der Rechtsprechung tatsächlich zentrale Orte ihres näheren Um
landes. Für die Bevölkerung eines fest abgegrenzten Einzugsge
biets (Karte 2) bieten sie Dienstleistungen der·Rechtsprechung 
an, die nur hier erbracht werden und für die im ländlichen Raum 
dauernd Bedarf besteht.Bereits um 1350 setzt allerdings eine 
Tendenz zur Konzentration der gerichtlichen Zentralfunktionen 
auf eine geringere Zahl städtischer Standorte ein. Auch in der 
frühren Neuzeit werden noch mehrere Richterämter durch einen 
stadtsässigen Richter in Personalunion betreut. So übernimmt der 
Klever Richter Ihew neben dem Amt Kleve auch das Gericht in 
Griethausen (1655)31 und die Gerichtsbänke des Amtes Klever
hamm(1696)32. Ebenso wird das Gericht Wissel im Amt Grieth seit 
1688, wahrscheinlich jedoch schon weitaus früher, von Kalkar aus 
betreut33 • Kleine Landstädte, wie Grieth und Griethausen, spie
len im klevischen Gerichtswesen als zentrale Orte keine Rolle. 
Ämterkombinationen sind im Herzogtum Kleve also auch im 18. 
Jahrhundert noch die Regel�. Bis auf Lobith, das seine eigene 
Gerichtsbank bis 1753 halten kann35, unterstehen alle königli
chen Ämter um 1732 den städtischen Gerichtsstandorten (Karte 3). 
Bemerkenswert ist hierbei die Stadt Wesel, in der 1732 gleich 
vier landesherrliche Richter36 tätig sind. Ihr Zuständigkeits
bereich umfaßt insgesamt mit den Ämtern Bislich, Brünen, Göt
terswickerhamm, Spellen und Wesel ein Gebiet, das den Einzugs
bereich des 1753 etablierten Weseler Landgerichts vorwegnimmtn. 
Mit der Einführung dieser Landgerichte im Herzogtum Kleve durch 
s.v.COCCEJI im Jahre 1753 wird die auf den Richterämtern basie
rende Struktur der Gerichtszentren größtenteils beseitigt. An
die stelle der bisherigen Gerichte mit ihren kleinräumigen
Sprengeln treten nun die Landgerichte in Dinslaken, Kleve, Wesel
und Xanten mit großflächigen Einzugsgebieten. Nur die vier alten
Gerichte in Rees, Emmerich, Schermbeck und Zevenaar bleiben

30 ebda. 

31 
F.GORISSEN (1952): a.a.o., Bd.l, S.7

32 ebda. 

33 ders. (1953): a.a.o., Bd.2, s.4-5 

� so z.B. Xanten und Winnenthal, Sonsbeck und Kervendonk, Goch und 
Asperden, Ottersum und Oeffeld, Kranenburg und die Düffel, Beeck und 
Sterkrade sowie Wesel, Götterswickerhamm, Spellen, Brünen und Bis
lich. HSA/NW Kleve Kammer 1263 

35 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.235

36 Es handelt sich hier um die Richter LAMERS, v.STOCKUM, SCHEER und
WARNING, die im klevischen Kataster als in Wesel ansässig genannt 
sind. HSA/NW Kleve Kammer 1263 und Karten VIIb Nr.34 

n F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.251-253 
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Tabelle 3: Gerichtsorte im Herzogtum Kleve 1732 

Gerichtsort 

Kleve 

Kalkar 

Xanten 

Sonsbeck 

Uedem 

Büderich 

Goch 

Gennep 

Kranenburg 

Ruhrort 

Dinslaken 

Holten 

Rees 

Emmerich 

Huissen 

Wesel 

Schermbeck 

Richter 

Reimann 

Bachmann 

II Müntz

Leusmann 

van Huusmann 

II Grusemann

� Pauli 

II Wunder

Pawenstecher 

zur Megede 

Kumptshoff 

� Oavidis 

� Fabritius 
� Stelling 

� van de Wall 

Bünow 

� Lamers 
� van Stockunm 

II Waning 

II Scheer

II Schu i rmann 

zuständig für 

� Ämter Kleve und Kleverhamm 

� Ämter Kalkar und Grieth 

II Ämter Xanten und Winnenthal

II Ämter Sonsbeck uns Kervendonk 

� Amt Uedem 

� Ämter Büderich und Wallach 

� Ämter Goch und Asperden 

II Ämter Oeffeld und Ottersum 

II Ämter Kranenburg und Oüffe l 

� Ämter Beeck und Sterkrade 

� Amt Dinslaken 

� Amt Holten 

II Amt Hetter, Stadt Isselburg 
11 Kirchspiele Loikum und Heeren-Herken 

II Amt Enrnerich inkl. Überrhein 

� Ämter Huissen und Malbourgen 

� Ämter Spellen und Götterswickerhamm 

II Amt Wesel

II Amt Bisl ich

II Herrlichkeit Brünen

II Amt Schermbeck 

erhalten38
• Alle anderen klevischen Städte verlieren ihre bishe

rige zentralörtliche Bedeutung als Gerichtsstandorte. Aus der 
Sicht der betroffenen Bevölkerung wird die hierdurch gewonnene 
größere Übersichtlichkeit des klevischen Gerichtswesens durch 
zum : Teil erheblich verlängerte Wege zu den Einrichtungen der 
landesherrlichen Justiz erkauft. COCCEJIS Reformen werden im 
Herzogtum Kleve dementsprechend kritisch bewertet. Die Unzahl 
der 1 hierüber geführten Beschwerden veranlaßt den Gocher Steuer
rat !noch 1793, vierzig Jahre nach der Einführung der Landgerich-

38 
SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.III, Nr.1682 
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te, Die Wiederherstellung des Gocher Gerichtes zu fordern39•

Darüber hinaus ist der Verlust der Gerichtsfunktion für die 
hiervon betroffenen Städte auch mit wirtschaftlichen Einbußen 
verbunden. So vermerkt zum Beispiel der Uedemer Magistrat in 
seinem "Zeitungsbericht" des Jahres 177240 , daß der Publikums
verkehr aus dem Umland mit der Aufhebung des Uedemer Gerichts 
spürbar nachgelassen habe. Die behördlich verfügte Umorientie
rung der Gerichtsbeziehungen aus dem Uedemer Umland auf Kleve 
macht sich in Einnahme- und Umsatzverlusten der Uedemer Handwer
ker- und Händlerschaft bemerkbar. Es ist sehr wahrscheinlich, 
daß andere Kleinstädte, wie etwa Gennep, Sonsbeck, Kranenburg 
u. s. w., deren Gerichte 1753 ebenfalls aufgehoben werden, von
gleichartigen Entwicklungen betroffen sind. Die Hierarchie der
zentralen Orte erfährt also im Gerichtswesen am klevischen Nie
derrhein während des 18. Jahrhunderts einen tiefgreifenden Wan
del. Während auf der Ebene der höchstinstanzlichen Gerichtsbar
keit Kleve nach wie vor als zentraler Standort unangefochten
bleibt, wirken sich die landesherrlichen Eingriffe in die Ver
teilung der Gerichtszentren auf nächszunteren Ebenen um so stär
ker aus. Die Aufhebung der Obergerichte in Kleve (1719) und
Kalkar (1753) beseitigt die Mittelinstanz und macht aus der
usprünglich dreistufigen eine zweistufige zentralörtliche Hier
archie. Auf der untersten erstinstanzlichen Ebene steht den
Zentralitätsgewinnen Kleves, Dinslakens, Xantens und vor allem
Wesels41 ein völliger Bedeutungsverlust und wirtschaftlicher
Niedergang der meisten übrigen Städte gegenüber.

39 HSA/NW Kleve Kammer 1303

40 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 933

41 Diese vier Städte werden 1753 Sitz eines Landgerichts, vgl. Anm.38 
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III.2. Die landesherrliche Bürokratie
1 

Für die vorindustrielle Zeitepoche, d.h. im Zeitalter des fürst
lich

1
bn Absolutismus, gewinnt die Problematik der Verwaltungszen

tral
1
ität besonderes Gewicht, fehlen der landesherrlichen Admini

stration dieser Epoche doch die Kennzeichen einer modernen Ver
waltung. Administrative Einrichtungen, die einen starken Publi
kums:verkehr aus dem Umland der Behördenstandorte aufweisen42,
exis�ieren in der Regel nicht. Ein Blick auf den Aufgabenkatalog 
der preußischen Landesverwaltung im Herzogtum Kleve zeigt jedoch 
den zentralörtlichen Charakter ihrer Behörden. Aufgabengebiete, 
wie : z.B. die Urbarmachung "wüster Gründe", Gemeinheitsteilun
gen43, der Wegebau, die Organisation der Hand- und Spann
dienste44, Hilfeleistungen bei Unglücksfällen45 usw. schaffen
eine ganze Reihe von Beziehungen zwischen den landesherrlichen 
Behörden und der Bevölkerung ihres Verantwortungsbereiches. Sie 
prä�en darüber hinaus Schritt für Schritt das �hysiognomische
Lan�schaftsbild ihres räumlichen Wirkungskreises . Ganz im Sin
ne SCHÖLLERS (1959) sind die städtischen Behördenstandorte im 
Herzlogtum Kleve auch schon im 18. Jahrhundert Mobilitätszentren 
ihr�s Umlandes�. Ein wichtiges Kennzeichen der vorindustriellen 
VerWialtung ist die strikte Trennung von Stadt und Land im Behör
denaufbau. Für beide Siedlungstypen existieren im 18. Jahrhun
dert eigene Verwaltungsorgane mit gesonderten Instanzenzügen. 
Zwar sind auch die für die Verwaltung des ländlichen Raumes 
zuständigen Behörden in der Regel in den Städten ansässig, doch 
fehlt ihnen an ihrem Standort jegliche Kompetenz. Erst an der 
Verwaltungsspitze, bei den klevischen Oberbehörden, laufen beide 
Verwaltungsstränge zusammen. Bringt das 18. Jahrhundert auch 
tiefgreifende Wandlungen in der Behördenorganisation und in der 
zen�ralörtlichen Behördenstandorte für alle Teile der Landesver
waltung, an diesem Tatbestand ändert sich nichts. Auf die Neu
ordrtung der klevischen Oberbehörden, die Friedrich Wilhelm I. 
1723

; 
mit der Vereinigung der Amtskammer und der Landkanzlei zur 

Kriegs- und Domänenkammer vornimmt48, braucht hier nicht näher 
1 

42 wie z.B. die heutigen Einwohnermelde-, Sozial- oder Straßenverkehrs
ämter etc. 

43 Die Aufgabengebiete der Klevischen Kammer ergeben sich aus der
inhaltlichen Gliederung der von den Land- und Steuerräten zu er 
stellen "Dienst- oder Finantzberichte", vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 
1302, auch: Acta Borussica IV.1, 225 

44 ebda. 

45 ebda.

46 ebda. 

� P.SCHÖLLER (1959): Städte als Mobilitätszentren westdeutscher Land
schaften. In: Deutscher Geographentag Berlin, Tagungsbericht und 
wissenschaftliche Abhandlungen. Wiesbaden, 1960, S.158-163 

48 vgl. Anm.11
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eingegangen zu werden. Sie verändert die Hierarchie der Verwal
tungszentren ebensowenig, wie die Verselbständigung des Hofge
richts49. Kleve bleibt bis 1794 auch im administrativen Bereich 
das unangefochtene Zentrum des Landes. Als traditionelle mitt
lere Behördenebene treten am klevischen Niederrhein seit dem 
Mittelalter die Landdrosten bzw. Amtmänner ein Erscheinung. 
Neben der Grenzsicherung und der Jagdaufsicht obliegt ihnen die 
Kontrolle über die Richterämter und Herrlichkeiten sowie der 
strafvollzug5°. Für ein weiteres Umland sind allerdings nur die 
Drosten in Kleve, Dinslaken und Isselburg (Drostamt Hetter) 51 

von Bedeutung. Die übrigen Drostämter oder Amtmannschaften sind 
mit den von ihnen jeweils kontrollierten Gerichtssprengeln räum
lich nahezu deckungsgleich52

• Sie verleihen ihren städtischen 
Standorten demnach kaum eine höhere Zentralität als diese als 
Amtsvororte bereits innehaben (Karte 4). Nachdem der Landdrost 
in Kleve bereits im 17. Jahrhundert viel von seiner ursprüng
lichen Bedeutung eingebüßt hat und zu einer Sinekure geworden 
ist53

, beseitigt Friedrich Wilhelm I. 1724 die Einrichtung des 
Drosten völlig54. Damit ist auch im Bereich de Exekutive die 
Mittelinstanz abgeschafft. Die Befugnisse der Drosten gehen auf 
die klevischen Oberbehörden über, die Richterämter und Herrlich
keiten werden in der Folgezeit direkt von Kleve aus überwacht. 
Daß die Städte Dinslaken und Isselburg hierdurch schwerwiegende 
Zentralitätsverluste erleiden, liegt auf der Hand. Im Gegensatz 
zu Dinslaken - die Stadt wird 1753 durch ein Landgericht ent
schädigt - wird Isselburg in der Folgezeit vollends bedeutungs
los. Die Einführung der preußischen Landräte am klevischen Nie
derrhein im Jahre 1753 bringt weitere schwerwiegende Veränderun
gen in der administrativen Zentrenstruktur. Die neu geschaffenen 
landrätlichen Kreise mit Sitz in Kleve, Wesel und Rees55 über
nehmen sämtliche administrativen Kompetenzen der bisherigen 
Richterämter56 • Bilden diese bis 1753 die juristische und ver
waltungsmäßige Grundeinheit des klevischen Verwaltungsaufbaus, 
so werden sie nun ihrer Funktionen völlig entkleidet. Die in den 
Ämtern gelegenen städtischen Vororte werden, mit Ausnahme der 
neuen Verwaltungs- und Gerichtsstandorte, als Zentren exekutiver 
und juristischer Zwangsbeziehungen aufgehoben und ihre bisheri
gen zentralörtlichen Funktionen auf die verbleibenden Behörden-

49 vgl. Anm.9 u. 10 

50 Th.ILGEN (1921): Quellen zur inneren Geschichte der rheinischen
Territorien - Hztm. Kleve, Ämter und Gerichte, Bd.l, S.504ff. 

51 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.243ff. 

52 ebda. 

53 F.GORISSEN (1952): a.a.o., Bd.1, S.84

54 ebda.

55 ebda., s. 7-8

56 ders • ( 19 5 3 ) : a. a. o. , Bd. 2 , s • 8
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standorte konzentriert. Wie im Gerichtswesen, weicht auch in der 
Exekutive die kleinräumige Ämterverfassung einer neuen Struktur 
mitiwenigen, in ihrer Bedeutung gestärkten Zentren und großflä
chigen Einzugsgebieten (Karte 6). Ein weiterer wichtiger Ein
schnitt in der Entwicklung des klevischen Behördensystems ist 
die!Aufhebung der städtischen Selbstverwaltung durch Friedrich 
Wil�elm I.57• Im Jahre 1713, dem Jahr seines Regierungsantritts,
verfügt er die Einsetzung landesherrlicher Ortskommissare ("Com
mis�arii Loci"), auch Steuerräte genannt, die die Arbeit der 
stä�tischen Magisträte beaufsichtigen und für die Einhaltung 
landesherrlicher Direktiven in den klevischen Städten Sorge 
tragen sollen. Die Städte werden in steuerrätlichen Kreisen 
zusammengefaßt, die linksrheinischen Städte von Xanten, die 
rechtsrheinischen von Wesel aus geführt58• Die Akzise, seit dem 
Mittelalter eine der wichtigsten Einnahmequellen der klevischen 
Kämmereien, wird 1714 in landesherrliche Verwaltung über
nommen59, ohne das Endergebnis der Untersuchungen der rathäusli
chen Amtsführung (1713-1718)� abzuwarten.Die den klevischen 
Städten von den einheimischen Grafen und Herzögen im Mittelalter 
verbrieften Rechte61 werden formell zwar nie aufgehoben, jedoch 
durch die Entziehung der hauptsächlichen Einnahmen und des Bud
getrechts faktisch entwertet. Die Entziehung des Budgetrechts 
undldie Einsetzung der Ortskommissare bringt die Städte finan
ziell und politisch in ein Abhängigkeitsverhältnis zum preußi
schen Staat. Die städtischen Selbstverwaltungsorgane werden in 
der Folgezeit immer mehr zu unteren Exekutivorganen des Landes
herrn, ihre Verwaltungsaufgaben gehen auf die Steuerräte über. 
Die'städte stellen für den preußischen Staat ebensolche Gemein
den, wie die ländlichen Siedlungen dar, ihre rechtliche Sonder
stellung geht verloren. Die Einzugsgebiete der Steuerräte werden 
im Laufe des 18. Jahrhunderts mehrfach geändert. Die unter der 
Herrschaft Friedrich II. zunehmende raumwirksame Staatstätigkeit 
bringt eine Erweiterung der Aufgabenbereiche und eine Zunahme 
des Arbeitspensums der Steuerräte mit sich62• Dies macht noch
vor ! 1751 eine Teilung des linksrheinischen Städtekreises und die 
Einrichtung eines dritten Steuerrates mit sitz in Kleve erfor
der1l.ich63. Diesem werden neben Kleve auch die Städte Gennep, 

1 

� I.BARLEBEN (1936): Die Entwicklung der städtischen Selbstverwaltung 
im Herzogtum Kleve während der Reformen Friedrich Wilhelms I. In: 
Rheinisches Archiv, No.18 

58 F.GORISSEN (1952): a.a.o., Bd.l, S.8

59 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap.I

� SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.II, Nr.678 

61 HSA/NW Kleve Kammer 1917

62 vgl. Anm.Sa

63 ebda.
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Goch, Grieth, Griethausen, Huissen und Kranenburg unterstelltM, 
dem Xantener Steuerrat verbleiben damit nur noch sechs Städte 
seines früheren Zuständigkeitsgebietes. Das somit entstandene 
Ungleichgewicht in der Zahl der zu beaufsichtigenden Magisträte 
(Kleve 8, Wesel 10, Xanten 6) führt 1770 zu einer nochmaligen 
Neugliederung der steuerrätlichen Kreise. Kleve gibt Goch, 
Grieth und Kalkar an den Xantener Steuerrat zurück und erhält 
dafür Emmerich und Zevenaar aus dem Weseler Einzugsgebiet zu
gewiesen (Karte 6) 65

• Zwischen 1770 und 1790 erfolgt darüber 
hinaus die Ausgliederung der Stadt Goch aus dem steuerrätlichen 
Kreis Xanten66

• Die Stadt Goch erhält einen eigenen Steuerrat67
•

Auch in der Kommunalaufsicht über die klevischen Städte zeigt 
sich die Konzentration der - hier allerdings neu geschaffenen -
Verwaltungsfunktionen auf wenige Behördenstandorte. Diese Kon
zentration der Funktionen ist denn auch ein wesentliches Kenn
zeichen der von den Landesherrn im 18. Jahrhundert vorgenommenen 
Neuordnung der klevischen Behördenorganisation in Justiz und 
Verwaltung. Im Bereich der obrigkeitlichen Zwangsbeziehungen 
wird die zentralörtliche Bedeutung einiger Städte (Kleve, Wesel 
und Xanten) auf Kosten der großen Mehrheit der städtischen Sied
lungen gestärkt. Nur wenige Städte können ihre am Anfang des 
Jahrhunderts vorhandene Umlandbedeutung über das Jahr 1753 hin
aus bewahren68• Bei den meisten, besonders den kleineren Städ
ten, erfolgt hingegen ein völliger Abbau ihres Bedeutungsüber
schusses gegenüber dem Umland. 

M ebda. 

� F. FABRICIUS (1898): a.a.o., S.231-232 

66 HSA/NW Kleve Kammer 1302

67 Dieser ist allerdings ausschließlich für Goch zuständig.

68 Dies betrifft vor allem die Standorte der Domänenverwaltung; HSA/NW
Kleve Kammer 1450 
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Die steuerliche Verwaltung 

III • 1 3. 1. Die Kontribution 

Zentralisationstendenzen sind im 18. Jahrhundert auch im Bereich 
des Steuerwesens zu beobachten. Sie fallen hier sogar noch weit 
stärker ins Gewicht, da die Einrichtungen des landesherrlichen 
Steuerempfangs im Verlauf des 18. Jahrhunderts üeberhaupt erst 
zu städtischen Funktionen werden. Dem geht jedoch zunächst ein 
e Dezentralisierung der Steuereinnahme voraus. Im 17. Jahrhun
dert obliegt der Steuerempfang69 noch den Richtern. Die Ämter
bilden die räumliche Grundstruktur des landesherrlichen Steuer
einzugs70, d.h., die Städte sind im 17. Jahrhundert, soweit es 
sich um Amtsvororte handelt, auch Sitz des Steuereinnehmers. Im 
Jahre 1687 werden die Richter durch landesherrliche Verfügung 
vom iAmt des steuerrezeptors ausgeschlossen71• Die örtlichen Steu
ereinnehmer, die Unterreceptoren, werden von nun an auf den 
Erbentagen72 durch die steuerpflichtigen, die "Geerbten", ge
wäh�tn. Die Amtsvororte verlieren hierdurch ihre Bedeutung als 
Zen�ren des Steuereinzugs, da die Wahl ohne Weiteres im Einzel
fall auch auf einen im ländlichen Raum ansässigen Rezeptor ge
fallen sein kann. Mit einer Dezentralisierung dieser Funktion 
istlalso zu rechnen. Auch ist nicht sicher, dass die städtischen 
Amtsvororte ständige Tagungsorte der Erbentage darstellen. Auch 
dielwahl des Tagungsortes bleibt ab 1687 den Geerbten überlas
sen1. Eine Mittelinstanz, wie in der Rechtsprechung und in der 
politischen Administration, existiert im Sektor der Steuerein
nahme nicht. Die klevischen Unterrezeptoren sind im 17. und 18. 
Jahrhundert der direkten Aufsicht der klevischen Zentralbehörden 
unterstellt. Als "Oberreceptores" fungieren nämlich die Bedien
steten der Amtskammer bzw. ab 1723 der Kriegs- und Domänenkammer 
in Kleve�. Vor ihnen erfolgt die Rechnungslegung der örtlichen 
Steuereinnehmer und sie veranlassen im Säumnisfall die Zwangs
ein�reibung76. zu hohe Verwaltungskosten und mangelnde Aufsicht 
über die große Zahl der Steuerempfänger veranlassen Friedrich 

69 
SCOTTI Kleve-Mark, Bd.I, Nr.399 vgl. auch: F.GORISSEN (1952): 
a.a.o., Bd.l, s.s

70 ebda.

71 ebda.

72 ebda.

73 ebda.

74 ebda.

75 
SCOTTI Kleve-Mark, Bd.II, Nr.939

76 ebda. 
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II. 1764 zu einer Neuordnung des klevischen Kontributions
wesens77. Die von den Erbentagen gewählten Rezeptoren werden
durch landesherrlich bestellte Kreiseinnehmer ersetzt, die aus
nahmslos ihren Sitz in den Städten haben. Ihnen wird ein fest
abgegrenzter Rezepturbezirk beigelegt, in dem zumeist mehrere
Ämter zusammengefaßt sind78. Auch hier zeigen sich also deutli
che Zentralisationsbestrebungen. Die landesherrliche Kontribu
tion wird nun auch endgültig zur "Bringschuld", der klevische
Bauer hat seine Steuer an die staatliche Rezepturkasse in den
Städten abzuliefern79• Die 1764 geschaffenen Rezepturbezirke
bilden allerdings auch in der Folgezeit kein stabiles räumliches
Muster. Werden im genannten Jahr Dinslaken, Goch, Kalkar, Kleve,
Ress, Uedem, Wesel, Xanten und Zevenaar zu Standorten von steu
ereinnehmern80, so geht bereits 1767 diese Funktion für die Amts
bezirke Kervendonk, Sonsbeck, Uedem und Winnekendonk (Karten 7-
8) von Uedem auf Goch über81• Auch der hierdurch entstandene
große Einzugsbereich des Gocher Kreiseinnehmers besteht nur
kurze Zeit, 1771 werden in Kervenheim für Kervendonk, Winneken
donk und Sonsbeck (Amt) sowie in Gennep für Nergena, Oeffeld und
ottersum eigene Rezeptoren eingesetzt82

• Im Jahre 177 4 muß die
Stadt Rees ihre steuerliche Funktion für das Amt Rees83, die 
Hetter und Grietherbusch an Emmerich abgeben. Ebenso wird 1786 
je eine Steuerrezeptur in Ruhrort und Huissen eingerichtet84 ,
wodurch Dinslaken und Zevenaar einen Teil ihrer diesbezüglichen 
Einzugsgebiete verlieren. Bis auf Brünen, Huisberden, Nergena 
und Till-Moyland bleiben die adligen Unterherrschaften von der 
Neuordnung der Steuereinnahme zunächst unberührt85

, diesbezügli
che Beziehungen zu den oben genannten Städten unterhält nur die 
Bevölkerung der Ämter. Bis 1786 dehnen sich die Einzugsgebiete 
der in den klevischen Städten ansässigen Steuereinnehmer auf 
weitere Herrlichkeiten aus. So fließen in der Folgezeit nach 
1764 auch die Kontributionsabgaben aus Hünxe-Krudenburg (1776l, 
Voerde (1781), Hamminkeln und Haffen-Mehr (1786) nach Wesel 6

• 

77 SCOTTI Kleve-Mark, Bd.III, Nr.1822

78 HSA/NW Kleve Kammer 774

79 Im Jahre 1790 klagt der Xantener Steuerrezeptor KUHLENTAL, die
Bauern sollten "fleißiger zu den Recepturen" kommen. Vgl.: HSA/NW 
Xanten Kreisregistratur 74 

80 HSA/NW Kleve Kammer 774 

81 ebda. 

82 ebda. 

83 ebda. 

84 ebda. 

85 ebda. 

86 ebda. 



39 

Die !Herrlichkeiten Halt-Düffelward und Zyfflich-Wyler zahlen ab 
1770 bzw. 1778 ihr Steuerkontingent an den Steuereinnehmer in 
Kle�e87, die Herrlichkeiten Weeze und Wissen ab 1767 bzw. 1776
nacq Goch88 • Auch Xanten rundet 1771 das Einzugsgebiet seiner 
fisxalischen Umlandfunktionen um die Jurisdiktionen Borth, Mörm
ter !und Veen ab89 � Der häufige Standortwechsel und die ständige 
Veränderung der Einzugsgebiete machen es schwer, die zentralört
liche Bedeutung dieser Einrichtung zu bewerten. Der preußische 
Staat weiß in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts das Gefüge 
der fiskalischen Stadt-Umland-Beziehungen offenbar selbst nicht 
mit letzter Sicherheit zu ordnen. Auf jeden Fall handelt es sich 
bei den Steuereinnehmern um eine untere örtliche Behörde. Wenn 
auch deren Einzugsgebiete, wie in Wesel im Einzelfall recht groß 
sein können�, so sind sie doch grundsätzlich als eine Funktion 
von1lokaler Bedeutung zu betrachten. Auffallend ist jedoch auch 
hier, daß die Zwangsbeziehungen, denen die klevische Landbevöl
kerung im 18. Jahrhundert unterworfen ist, in zunehmendem Maße 
auf I wenige ausgewählte städtische Zentren ausgerichtet wird. 
Deren Bedeutungsüberschuß wird auf Kosten vor allem der kleinen 
Städte verstärkt. 

87 ebda.

88 ebda. 

89 ebda. 

� ebda. 
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III.3.2. Die Akzise 

Die klevischen Städte sind bei ihrer Stadterhebung im 13., 14. 
und 15. Jahrhundert ausnahmslos durch die eingesessenen Grafen 
und Herzöge mit dem Recht zur Erhebung der Akzise belehnt wor
den. Auch wenn die diesbezüglichen Urkunden bei ihrer Einforde
rung durch die preußische Krone um 1714 nicht mehr vollständig 
beigebracht werden können, so wird die Akzise dennoch zu diesem 
Zeitpunkt noch von allen Städten tatsächlich erhoben91• Der länd
liche Raum dagegen ist ist im Herzogtum Kleve von je her akzise
frei, diese Verbrauchssteuer hat nur innerhalb der Städte Gül
tigkeit�. Dieses Prinzip der steuerlichen Trennung von Stadt 
und Land wird 1687 erstmals durchbrochen, als der brandenburgi
sche Kurfürst die Akzise auf einen halbstündigen Umkreis um die 
Städte ausdehnt93• Nach fehlgeschlagenen Versuchen, das mit den 
Städten konkurrierende ländliche Gewerbe zu beseitigen�, werden 
ab 1732 alle Gewerbetreibenden des ländlichen Raumes zur Zahlung 
eines Akziseäquivalents an die - seit 1714 durch den Landesherrn 
verwalteten - städtischen Akzisekassen verpflichtet95 • Zur Si
cherstellung dieser Abgaben werden den Akzisekassen - mit Aus
nahme Griethausens, Isselburgs und orsoys - fest abgegrenzte 
Kassendistrikte zugewiesen {Karte 9) 96• Innerhalb dieser Kassen
distrikte überwachen die Akzisebehörden durch ihre "Polizeiaus
reiter" darüber hinaus die Einhaltung der dem ländlichen Raum im 

91 HSA/NW Kleve Kammer 1917 

� Bei ORLICH (1789) heißt es hierzu: "In den Städten war seit uralten 
Zeiten mit Bewilligung der Landes Herren die Accise eingeführet, 
welche sich aber nicht weiter als auf die Städte selbst und ihre 
Feld-Marken erstreckte ••• ". HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap.IX 

93 ORLICH (1789) bezieht sich hier auf ein kurfürstliches Edikt aus dem 
Jahre 1687, "vermöge dieses in denen außerhalb der Scheffenthümer und 
Friede-Pfäle etwa eine halbe Stunde von den Städten belegenen Häusern 
keine bürgerliche Nahrung getrieben, auch kein Wein und Bier ver
schenckt werden soll, woferne nicht den Städten die Accise nebst 
anderen Gerechtigkeiten entrichtet würde.". Vgl.: ebda. Dieser 
Bannbereich erstreckt sich ca. 2,5 bis 3km in das Umland der klevi
schen Städte. Duisburger Kaufleute geben für die Überwindung der 
Distanz zwischen Duisburg und dem ca. 10km entfernten Mülheim/Ruhr 
einen Zeitaufwand von 2 Studen an. Vgl.: Stadtarchiv Duisburg, 
10/1552. Der französische Generalleutnant DE TORCY gibt im Bericht zu 
seiner Erkundungsreise im Herzogtum Kleve (1758) ebenfalls Informa
tionen über die benötigte Reisezeit. In einer halben Stunde legt 
DE TORCY eine Distanz zwischen 2,8 und 3km zurück. Vgl.: G.v.RODEN 
(Hrsg., 1979): Eine Erkundungsreise durch das Herzogtum Kleve und die 
benachbarten Niederlande im Jahre 1758. In: Düsseldorfer Jahrbuch, 
Bd.57/58, S.234-262 

� HStAD, Kleve Kammer 1362, Kap.IX, Kleve Kammer 1217 

� ebda. 

96 HSA/NW Kleve Kammer 1217
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18. Jahrhundert auferlegten Gewerbe- und Handelsbeschrän
kungen�. Diese Aufsicht wird sicherlich im konkreten Fall recht
lax j gehandhabt98 und auch die Akziseabgaben der ländlichen Ge
wer�etreibenden bis 1789 nur in den königlichen Ämtern und in
einigen adligen Herrlichkeiten99 durchgesetzt100• Trotzdem ent
steht im 18. Jahrhundert aus den ursprünglich rein städtischen
Akzisekassen eine obrigkeitlich auferlegte Zentralfunktion mit
fiskalischen und administrativen Kompetenzen.

� ebda. 

98 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1194

99 In den Unterherrschaften Wissen, Heyen, Till-Moyland, Mook, Wehl,
Sonsfeld (ohne Haldern), Diersfordt, Haffen-Mehr, Hamminkeln, Ringen 
berg, Meiderich, Gartrop und Hünxe bezahlen die Gewerbetreibenden 
ihre Abgaben noch 1789 an den örtlichen Jurisdiktionsherrn. Vgl.: 
HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap.IX 

100 ebda.
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III.4. Die Domänenverwaltung

Eine besondere Rolle in der klevischen Behördenorganisation 
spielt im 18. Jahrhundert die landesherrliche Domänenverwaltung. 
Den Generalpächtern der Schlütereien und Renteien101 obliegt die 
Aufsicht über den landesherrlichen Immobilienbesitz und die 
landesherrlichen Gerechtsame1m sowie deren Verpachtung. Die von 
den Generalpächtern mit der Landbevölkerung unterhaltenen Bezie
hungen spielen sich also überwiegend im Bereich des staatlichen 
Grundeigentums ab. Auf den Umfang, die Intensität und die Reich
weite dieser Beziehungen wird an anderer Stelle noch einzugehen 
sein100

• Im Zusammenhang mit den hier zu behandelnden obrigkeit
lichen Zwangsbeziehungen zwischen Stadt und Umland interessiert 
dagegen die Standortverteilung der landesherrlichen Domänenbe
hörden. Im Jahre 1739 existieren im Herzogtum Kleve dreizehn 
Schlütereien und Renteien. Sie haben ihren Sitz in den Städten 
Dinslaken, Emmerich, Gennep1�, Holten, Huissen, Kalkar, Kleve,
Kranenburg, Orsoy, Rees, Xanten und Zevenaar�. Ihre Einzugs
gebiete sind indessen von sehr unterschiedlicher Ausdehnung. Die 
Spannweite reicht hierbei von den sehr kleinen, im Grunde auf 
ein einziges Richteramt beschränkten Renteibezirken Huissens und 
Orsoys bis hin zu den großflächigen Zuständigkeitsgebieten der 
Generalpächter in Dinslaken und Kleve (Karte 5). Diese zum Teil 
extrem unterschiedliche Größe der renteilichen Einzugsgebiete 
berechtigt dazu, den einzelnen Domänenbehörden auch eine unter
schiedliche zentralörtliche Bedeutung zuzuweisen. Renteien und 
Schlütereien, deren Einfluß, wie z.B. in Orsoy, Huissen, Emme
rich, Kranenburg, Zevenaar und Holten über den Sprengel des in 
der gleichen Stadt tätigen Richters nicht hinausreicht, können 
allenfalls als lokale Funktionen gelten. Dahingegen sind die 
Domänenbehörden in Kleve, Kalkar, Uedem, Xanten, Dinslaken und 
Rees eindeutig für ein weiteres Umland wichtige Bezugszentren 
der ländlichen Pächter. Sie stehen in der Hierarchie der zen
tralen Behördenfunktionen mit Sicherheit über den kleinräumigen 
Renteien. Im Gegensatz zur Rechtsprechung sowie zu den Verwal
tungs- und Steuerbehörden des Herzogtums Kleve bleibt die Stand
ortverteilung der Domänenbehörden im 18. Jahrhundert nahezu 
unverändert. Einzig die Rentei Dinslaken wird in der Regierungs-

101 Die Hauptpächter sind freie Unternehmer, die die Schlüterei oder 
Rentei im Auftrag der Krone auf Zeit verwalten (i.d.R. auf sechs 
Jahre). Vgl.: G.HEINRICH (1984): a.a.O., S.167 

lm z.B. Forstrechte, Jagden, Fischereien etc. HSA/NW Kleve Kammer 1450
u. 1451

1m Vgl. Kap.IV, S.86ff 

1� Der Sitz der kombinierten Rentei Goch-Gennep-Middelaer befindet sich
um 1786 in der Festung Genneperhuys. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 3586 

105 ebda. 
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zeit Friedrichs II. {1740-1786) geteilt1�. Die Grundstücksver
waltung im Bereich nördlich der Lippe fällt nach dieser Teilung 
in die Zuständigkeit der neu gegründeten Rentei Schermbeck107 • 

Ansonsten werden weder die Standorte, noch die Einzugsgebiete 
der preußischen Domänenbehörden des Herzogtums Kleve während des 
18. Jahrhunderts geändert.

1� Im Jahre 1739 gehört der Bezirk der Rentei Schermbeck noch zur
Rentei Dinslaken. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 3586 

l07 HSA/NW Kleve Kammer 1450 
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III.5. Die Getreidemühlen als öffentliche Dienstleistung 

Bereits 1383 haben die Klever Grafen in ihrem Herrschaftsbereich 
den Mahlzwang allgemein eingeführt108• Seit dieser Zeit sind
sowohl die Bürger der Stäste, als auch die Einwohner des ländli
chen Raumes verpflichtet, ihr Getreide auf der ihnen jeweils 
zugewiesenen, mit Mahlzwang privilegierten Mühle mahlen zu las
sen. Dieser Mahlwang bleibt im Herzogtum Kleve bis zur endgülti
gen Auflösung dieses Territoriums (1806) bestehen100• Die Mühlen
bilden somit im 18. Jahrhundert einen weiteren Bestandteil im 
Gefüge der obrigkeitlichen Zwangsbeziehungen zwischen Stadt und 
Umland am klevischen Niederrhein. Allerdings ist die Getreide
mühle110 keine auf die Städte beschränkte Einrichtung. Zwangmüh
len finden sich ebenso in einigen ländlichen Siedlungen wie 
Brünen, Lobith, Walsum (ab 1782) und Warbeyen111 • Die STAFFEL
STEINSCHE Reform112 des klevischen Mühlenwesens erlaubt die Re
kontruktion der den Mühlen beigelegten Mahlbezirke für das Jahr 
1739113• Der wichtigste Punkt dieser Reform ist nämlich neben 
der Vereinheitlichung der Mahlgebühr und ihrer Umstellung von 
Natural- auf Geldbasis114 die Festlegung der Mühleneinzugsberei
che115. Diese sind in Karte 10 dargestellt. Es zeigt sich, daß 
es sich bei den Getreidemühlen ohne Ausnahme um zentralörtliche 
Einrichtungen von lokaler Bedeutung und geringer Reichweite 
handelt. Die Mühle steht also auf der untersten stufe in der 
Rangfolge zentraler Einrichtungen. Mit dieser kleinräumigen 
Struktur des Mühlenwesens kommt der preußische Staat allerdings 
den Interessen der Landbevölkerung entgegen. Innerhalb der Mahl
bezirke findet sich keine ländliche Siedlung, die weiter als 
fünf Kilometer bzw. eine Stunde von der ihr zugewiesenen Mühle 
entfernt liegt116 • Die der bäuerlichen Bevölkerung mit dem Ge
treidetransport entstehenden Kosten sollen offenbar so gering 
als möglich gehalten werden. Inwieweit der mit der STAFFELSTEIN
SCHEN Neuordnung des klevischen Mühlenwesens bekräftigte Mahl-

108 F.GORISSEN (1952): a.a.o., Bd.l, S.25

100 1806 besetzen die Truppen Napoleons I. das rechtsrheinische Rumpf
herzogtum. Vgl.: G.HEINRICH (1984): a.a.O., S.573 

110 d.h. die landesherrliche Mühle mit Zwanggemahl

111 HSA/NW Kleve Kammer 3586 

112 Im Jahre 1739 beauftragt Friedrich Wilhelm I. den Freiherrn v.STAF
FELSTEIN mit einer vollständigen Untersuchung und Revision des 
landesherrlichen Mühlenwesens im Herzogtum Kleve. Vgl.: ebda. 

113 ebda.

114 ebda. 

115 ebda.

116 ebda. 
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zwang von der Landbevölkerung eingehalten wird, läßt sich aus 
den vorliegenden Quellen nicht exakt wiedergeben. Das ebenfalls 
17 3 9 ergangene Verbot der hauseigenen Handmühlen, der Quer
nen" 117, und deren Konfiskation durch die landesherrlichen Be
hörden, zwingt sicherlich einen großen Teil der Landbevölkerung 
zur Inanspruchnahme der landesherrlichen Getreidemühlen. Eine 
ernsthafte Konkurrenz erwächst dem staatlichen Mühlenwesen des 
Herzogtums Kleve im 18. Jahrhundert nur aus der Vielzahl der ad
ligen und klösterlichen Privatmühlen. Diese im Grunde- nur für 
dieiEigenwirtschaft des Adels und der Klöster und zumeist mit 
PfeJden betriebenen "Roßmühlen 11118 bilden die einzige Alternati
ve �u den Mühlen mit Zwanggemahl. Jedoch ist im Herzogtum Kleve 
während des 18. Jahrhunderts nur eine Klostermühle bekannt, die 
der ;benachbarten landesherrlichen Mühle die Mahlgäste entzieht. 
So wird bis 1782 die der Rentei Holten unterstehende staatliche 
Müh�e in sterkrade auf gegeben und der Landbevölkerung dieses 
Kirchspiels freigestellt, die Mühle der Abtei Sterkrade zu besu
chert119. Der mittelalterliche Mahlzwang kann also auch noch im 
18. : Jahrhundert am klevischen Niederrhein als landesherrliche
Gerechtsame aufrecht erhalten werden. Ausnahmen werden nur dann
gestattet, wenn die landesherrlichen Wind- und Wassermühlen
wegen Flaute oder mangelnder Wasserführung der Bäche nicht be
nutzbar sind und keine Roßmühle als Ersatz am Ort vorhanden ist.
So dürfen die zur Schravelner Wassermühle gehördenden Mahlgäste
der Ämter Kervendonk und Winnekendonk bei Niedrigwasser der
Niers die adlige Mühle in der Stadt Kervenheim benutzen120

• Nur
in wenigen Fällen sind auch nichtstaatliche Mühlen im Klevischen
mit1einem Mahlzwang privilegiert. Dies gilt ausschließlich für
die Mühlen der vier großen Rheinhandelsstädte Duisburg, Emme
rich, Rees und Wesel, die ihr Mühlenprivileg durch das 18. Jahr
hundert hindurch bewahren können. Der Einzugsbereich dieser
Stadtmühlen ist indessen auch nicht größer als bei den landes
herrlichen Mühlen. Er umfaßt ausschließlich den diese Städte
umgebenden Gerichtssprengel oder sogar nur Teilräume hiervon
(Ka:t:7te 10) 121

• Wie bei den Renteien und Schlütereien ändert sich
auch bei den Zwangmühlen des Herzogtums Kleve die Verteilung
ihr�r Standorte und Einzugsbereiche im 18. Jahrhundert kaum.
Neb�n der oben erwähnten Aufgabe der Sterkrader Mühle sorgt nur
der Ibis 1782 erfolgte Neubau einer Windmühle in Walsum für die
Ausgliederung dieses Kirchspiels aus dem Mühlenbann der Stadt
Dinslaken122

• 

117 
HSA/NW Kleve Kammer 605

118 HSA/NW Kleve Kammer 609 und 610

119 ebda.

120 
HSA/NW Kleve Kammer 3586

121 
ebda. 

122 HSA/NW Kleve Kammer 609 und 610 
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III.6. Die Kirchenorganisation im Herzogtum Kleve

Für das vorindustrielle Westfalen vertritt BLOTEVOGEL (1975) die 
Auffassung, daß insbesondere die Pfarrkirchen wichtige zentra
lörtliche Funktionen darstellen1n. In Bezug auf den klevischen 
Niederrhein ist dieser Ansicht im Grundsatz zuzustimmen. Hierfür 
sprechen nämlich zwei wesentliche Faktoren. Zum einen ist hier 
die im 18. Jahrhundert noch intakte Kirchenbindung breiter Be
völkerungsschichten zu nennen. Der regelmäßige Kirchgang macht 
die Pfarrorte bzw. Kirchdörfer zu religiösen Mittelpunkten ihrer 
durch den Pfarrsprengel fest abgegrenzten Umgebung. Der allsonn
tägliche Kirchgang dient dabei nicht nur der Religionsausübung. 
Er wird vielmehr auch zur Aufrechterhaltung sozialer Kontakte 
und zur informellen Weitergabe von Nachrichten genutzt. Die im 
Bereich der Kirche vorhandenen zentralörtlichen Beziehungen 
haben demnach oft auch soziale Inhalte. Zum anderen übernehmen 
die Kirchen auf der Organisationsebene des Pastorats im 18. 
Jahrhundert vielfach auch administrative Aufgaben für den Staat. 
Landesherrliche Verfügungen werden wohl auch wegen des noch weit 
verbreiteten Analphabetismus - der Bevölkerung durch Ablesen von 
den Kanzeln bekannt gemacht1�. Außerdem ist die staatliche Be
völkerungsstastistik im Hinblick auf Daten über die Häufigkeit 
von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen auf die entspre
chenden Eintragungen in den Kirchenbüchern angewiesen125• Die
zwischen den Kirchorten und den umliegenden Siedlungen unterhal
tenen Beziehungen sind also recht vielgestaltig und reichen über 
den Bereich des Religiösen weit hinaus. Sie zeichnen sich im 
Herzogtum Kleve allerdings auch durch eine sehr geringe Reich
weite aus. Die klevischen Pfarrsprengel umfassen zumeist nur 
Teilgebiete eines Richteramtes, ihre Ausdehnung überschreitet 
selten die Grenzen eines Amtsbezirks oder einer adligen Herr
lichkeit. Lediglich einige Stadtpfarreien, auf die im Folgenden 
noch eingegangen wird, und die klatholische Pfarrei Kessel wei
sen große Pfarrsprengel auf126 • Die Ausdehnung der Pfarrsprengel 
überschreitet demnach eine zu Fuß in angemessener Zeit zurückzu
legende Distanz in der Regel nicht, da intensive und regelmäßige 
Beziehungen zwischen den Pfarrorten und ihrer Umgebung sonst in 
vorindustrieller Zeit schwerlich zustandekommen könnten1n. Die 
Pfarrorte stehen damit aber auch in der Rangordnung der zentra
len Orte, wie BLOTEVOGEL (1975) darlegt, auf der untersten stu
fe128 , noch unterhalb der Amtsvororte. Die letztgenannte Tatsa
che deutet bereits an, daß es sich bei den Pastoraten und Pfar-

1n H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.69

1� HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1325

125 Stadtarchiv Kalkar, Bestand Al9 und A20

126 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.235

1n vgl. Anm.93

128 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., s.69 
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reien im Herzogtum Kleve nicht um eine typisch städtische Funk
tion handeln kann. Die Vielzahl der ländlichen Pfarreien und 
Kirchdörfer unterstreicht dies zusätzlich (Karte 11). In kleinen 
Städten wie Griethausen, Grieth und Isselburg, jedoch auch in 
Städten mittlerer Größe wie Dinslaken, Kalkar und Zevenaar, 
besitzen die Pastorate über das Stadtgebiet hinaus keine Bedeu
tung129. Auch dort, wo benachbarte ländliche Siedlungen zu städ
tischen Pfarreien gehören, tritt die oben beschriebene minimale 
Reichweite der kirchlichen Stadt-Umland-Beziehungen . deutlich 
zut�ge. Lediglich die katholischen Pfarreien in Emmerich und 
Ree� decken größere, über die Amtsgrenzen hinausgehende Gebiete
ab130

i (Karte 11). Ihrer Vorrangstellung am klevischen Nieder
rhein gemäß stellt die katholische Kirche am häufigsten solche 
Stadtpfarreien, die für das Umland von Bedeutung sind. Von 22
kat�olischen Stadtpfarreien131 umfassen wenigsten 13 benachbarte
ländliche Siedlungen (Karte 11). Die geringere Bedeutung der 
proiestantischen Religionsgemeinschaften schlägt sich im Herzog
tumlKleve auch darin nieder, daß städtische Pfarrsprengel hier 
seltener ländliche Siedlungen einbeziehen. Die reformierte Kir
che) aufgrund der Nähe zu den Niederlanden stärker vertreten, 
stellt immerhin noch sieben Pastorate in Büderich, Duisburg, 
Goch, Holten, Orsoy, Schermbeck und Xanten, die eine über das 
jeweilige Stadtgebiet hinausreichende Zuständigkeit besitzen 
(Karte 11)132 • Von den im Herzogtum Kleve nur in den größeren 
Städten und in den östlichen Randgebieten vertretenen lutherani
schen Gemeinden sind nur zwei, nämlich die Pastorate in Duisburg 
und· Schermbeck, für das Umland von Bedeutung133 • oberhalb der 
kirchlichen Verwaltungsebene der Pfarreien und Pastorate sind im 
Herzogtum Kleve lediglich die Mittelinstanzen der katholischen 
Archidiakonate und der evangelischen Synoden vorhanden. Ein 
Bischofssitz, dessen hohe zentralörtliche Bedeutung134 für ein 
weites Umland raumbindend wirkt, fehlt am klevischen Niederrhein 

129 F.FABRICIUS (1898): a.a.O., S.231ff.

130 ebda.

131 Keine katholischen Pfarreien finden sich in Isselburg und Scherm-
beck. Vgl.: ebda., S.232 

u2 ebda., S.231ff.

133 ebda. 

134 Große Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang nach ENNEN (1979) dem 
"Chrisambezirk" zu. Das in der Bischofskirche am Gründonerstag 
geweihte Chrisam, Kranken- und Katechumenenöl muß - wegen der öster
lichen Taufwasserweihe - bis Karsamstag in den örtlichen Pfarrkir
chen vorhanden sein •• Vgl.: E.ENNEN (1979): Stufen der Zentralität 
im kirchlich-organisatorischen und kirchlich-kultischen Bereich. 
Eine Fallskizze: Köln. In: Zentralität als Problem der mittelalter
lichen Stadtgeschichtsforschung (Städteforschung A/8), Köln. 
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von je her135
• Sitz eines Archidiakonats sind im 18. Jahrhundert 

die Städte Emmerich und Xanten. Wie auch in anderen Teilen West
deutschlands, so zeigt sich auch am klevischen Niederrhein die 
sehr unterschiedliche Ausdehnung ihrer räumlichen Zuständig
kei tsbereiche136

• Während dem Archidiakonat in Emmer ich ledig
lich die nordöstlichen Randgebiete des Herzogtums Kleve unter
stehen, beherrscht das geistliche Mittelzentrum Xanten nahezu 
den gesamten katholischen Teil des klevischen Territoriums (Kar
te 11) 137

• Lediglich im Südwesten, in den Ämtern und Herrlich
keiten Asperden, Goch, Heyen, Weeze, Wissen und Winnekendonk be
steht im 18. Jahrhundert ein Kondominat der Archidiakonate in 
Xanten und Geldern138

• Allerdings sind die von den Archidiakona
ten ausgehenden Umlandbeziehungen von geringer Intensität. Für 
die ländliche Bevölkerung bestehen Bindungen an die mit höheren 
kirchlichen Funktionen ausgestatteten Städte nur an besonderen 
Festtagen, wie etwa bei der Xantener Fronleichnamsprozession, 
die, mit einem Jahrmarkt verbunden139

, die Bevölkerung des Um
landes anzieht. Eine wesentlich wichtigere Funktion ist hier die 
geistliche Gerichtsbarkeit des Xantener "Officialatgerichts" 
über den katholischen Klerus des Umlandes140

• Hinzu kommt die im 
18. Jahrhundert vielfach von geistlichen Instanzen, wie dem
Archidiakonat, dem Xantener Viktorstift oder der Xantener Prob
stei im Umland ausgeübte Schulaufsicht. Diese erstreckt sich
sogar auf staatliche Schulen, wie etwa die katholischen Schulen
in Kervenheim und Winnekendonk141

• Auch im evangelischen Bereich
wird die Schulaufsicht durch die Synoden in Wesel (reformierte
Schulen in Büderich, Wallach, Sonsbeck und Xanten) und Kleve
(reformierte Schule in Kervenheim) ausgeübt142

• Jedoch gehen von
den Mittelinstanzen der evangelischen Kirche kaum nennenswerte
Beziehungen aus. Der unter den Pastoren wechselnde Vorsitz und
der wechselnde Tagungsort verhindern hier im 18. Jahrhundert die
Herausbildung einer zentralörtlichen Bedeutung der synoden143

•

135 
Der überwiegende Teil des Herzogtums Kleve untersteht im 18. Jahr
hundert dem Erzbistum Köln. Lediglich die zum Emmericher Archidiako
nat gehördenden Pfarreien in Emmerich, Griethausen, Kellen, Huissen, 
Altzevenaar, Duiven, Groessen und Loo sind auf den Bischofsstuhl in 
Utrecht orientiert. Vgl.: F.FABRICIUS (1898): a.a.O., S.231,232 u. 
237 

136 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.70 

137 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.231ff.

138 ebda., S.234 u. 236

139 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 4594

140 HSA/NW Kleve Gerichte IV, I/2

141 ebda. 

142 ebda.

143 Vgl.: H.H. BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.70 
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III.7. Zusammenfassung 

Die 1 Vielzahl der im 18. Jahrhundert in den klevischen Städten 
vorhandenen administrativen und rechtlichen Funktionen erfordert 
ihre abschließende Klassifizierung und Bewertung. Insbesondere 
gilt es, die im Bereich der obrigkeitlichen Zwangsbeziehungen 
zuwischen Stadt und Umland durchaus gegebene zentralörtliche 
Hie�archie nochmals übersichtlich darzulegen. Zwei Städte bilden 
am klevischen Niederrhein im 18. Jahrhundert die Spitze dieser 
Hierarchie. Kleve ist während des gesamten Untersuchungszeitrau
mes das unbestrittene politisch-weltliche, Xanten hingegen das 
geistliche Zentrum der Provinz. Die hier ansässigen behördlichen 
Institutionen besitzen in ihrem jeweilgen Sachbereich eine lan
desweite oder doch zumindest nahezu landesweite Zuständigkeit. 
Die 1landesweite Bedeutung dieser beiden Städte umfaßt auch alle 
nachgeordneten Funktionen der obrigkeitlichen Zwangszentralität. 
Kleve und Xanten sind daher ebenso auf regionaler und lokaler 
Ebene zentrale Behördenstandorte. Als Sitz eines Landgerichts 
und eines land- bzw. steuerrätliches Kreises versorgen sie mit 
Wesel jeweils ein weites Umland mit juristischen und administra
tiven Dienstleistungen. Weniger stark ausgeprägt ist hingegen 
die mittlere Behördenzentralität der Städte Dinslaken und Rees. 
Sie verfügen lediglich über eine "Teilausstattung", entweder im 
Bereich der politischen Verwaltung (Rees) oder der Rechtspre
chu�g (Dinslaken). Es kommt im 18. Jahrhundert häufig vor, daß 
behördliche Einrichtungen gleicher Organisationsstufe mit Ein
zugJgebieten von stark unterschiedlicher Ausdehnung versehen 
sund und daher in der Hierarchie der Zentralfunktionen auf ver
schiedenen Ebenen angesiedelt werden müssen. Ein derartiges 
Beispiel für "Zentralitätsverschiebungen" bilden die Dekanate in 
Emmerich und Xanten144 sowie die königlichen Gerichte. Im Gesen
satz zu Xanten, dessen geistliche Funktionen nahezu das gesamte 
klevische Territorium betreuen, beschränkt sich der Einfluß der 
Emmericher Dekanie auf einen weitaus kleineren nordöstlichen 
Teilbereich (Karte 11). Das gleiche gilt für die Gerichtsfunk
tionen der Städte Emmerich, Rees, Schermbeck und Zevenaar im 
Vergleich zu den Landgerichten�. Neben den beiden h6chstzen
tralen Orten Kleve und Xanten sowie den behördlichen "Mittelzen
tren" Wesel, Dinslaken und Rees finden sich auf der unterzen
tralen Ebene der Zwangsbeziehungen mit Emmerich, Schermbeck und 
Zevenaar drei weitere voll ausgestattete Bezugszentren, hier für 
ein nahes Umland (Tab. 4). Fünf weitere Städte - Gennep, Holten, 
Kalkar, Kranenburg und Uedem - besitzen als Standorte landes
her�licher Schlütereien und Renteien auf dem Gebiet der Domänen
verwaltung eine nahzentrale Bedeutung für die ländlichen Domä
nenpächter und die übrigen Nutzer landesherrlicher-Gerechtsame 

144 Trotz gleichen Ranges innerhalb der kirchlichen Hierarchie weisen
diese beiden Dekanien extrem unterschiedliche Funktionsreichweiten 
auf, vgl.: F.FABRICIUS (1898): a.a.O., S. 234 u. 236 

145 Auch bei den königlichen Gerichten sind trotz gleicher Organisa
tionsstufe die Sprengel bedeutend kleiner, als bei den Landgerich
ten, vgl.: ebda., s.231ff. 
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Tabelle 4: Sachbereiche der Stadt-Umland-Beziehungen am klevischen Niederrhein im 
18. Jahrhundert

A II obrigkeitlich reglementierte Zwangsbeziehungen

Al politische Verwaltung 

A2 steuerliche Verwaltung 

A3 Rechtsprechung 

A4 kirchliche Verwaltung 

AS Getreidemühlen 

A2.a 

A2.b 

Steuereinnehmer 
Domänenverwaltung 

B privatrechtliche Zwangsbeziehungen, beruhend auf dem Grundbesitz 
städtischer Bürger und Institutionen im ländlichen Raum 

C wirtschaftliche Beziehungen 

Cl � Absatzbeziehungen der 
II ländlichen Agrarwirtschaft

� 
II 
II 
� 

C2 � Versorgungsbeziehungen 

� 
� 

D � kulturelle Beziehungen 

Dl Zeitungen 

02 Hochschulen 

Cl.a Wochenmärkte 
Cl.b Getreidemärkte 
C1.b Getreidemärkte 
Cl.c Vieh- und Pferdemärkte 
Cl.d Absatz von Manukatur-

pflanzen 

C2.a Handwerk 
C2.b Einzelhandel 
C2.c Jahrmärkte 

(Jagden, Fischereien, Mühlen etc.). Bei den Renteien in Huissen 
und Orsoy tritt wiederum die bereits oben erwähnte Verschiebung 
der zentralörtlichen Bedeutung zutage. Die Renteibezirke dieser 
beiden Städte (Karte 5) sind derart eng begrenzt, daß sich ihre 
Zuständigkeit auf ein oder zwei unmittelbar benachbarte ländli
che Siedlungen beschränkt. In ihrer zentralen Bedeutung stehen 
sie daher nicht höher als die "Nachbarschaftsfunktionen" der 
Zwan�ühlen und Pfarrkirchen. Die fast allen klevischen Städ
ten14 am Beginn des 18. Jahrhunderts in ihrer Eigenschafts als 
Amtsvororte zukommende, den Renteien vergleichbare Nahbereichs-

146 
Lediglich Grieth, Griethausen und Isselburg besitzen im 18. Jahrhun
dert diese Funktionen bereits nicht mehr, vgl.: F.GORISSEN (1952): 
a.a.o., Bd.1, S.7
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zentralität geht 1753 endgültig verloren147
• Die im Zuge der 

Justiz- und Verwaltungsreformen v.COCCEJIS vorgenommene Konzen
tration staatlicher Funktionen auf wenige Standorte verweist die 
mei�ten Städte des klevischen Niederrheins auf den untersten 
Rang der "Nachbarschaftszentralität". Die hiermit verbundenen 
Funktionen - Pfarrkirchen und Mühlen - sind allerdings keine 
ausschließlich städtischen Einrichtungen. Die ihrer Bedeutung 
als Amtsvororte entkleideten Städte sinken, soweit sie nicht 
weitere obrigkeitliche Zwangsfunktionen beherbergen148 

„ auf das 
Zen�ralitätsniveau größerer Flecken und Dörfer herab. So ist in 
derlzweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts die behördliche Zentra
lität kleiner Städte wie Grieth, Griethausen, Isselburg, Sons
beck und selbst Goch149

, keinesfalls höher anzusetzen, als die 
größerer Kirchdörfer und ländlicher Mühlenstandorte wie z.B. 
Brünen, Huisberden, Weeze oder Wissel. Angesichts der minimalen 
Reichweiten solcher "Nachbarschaftsfunktionen" und der Häufig
keit ihres Auftretens stellt sich jedoch die Frage, inwieweit 
hierbei noch von zentralörtlichen Funktionen gesprochen werden 
kann. Ihre räumliche Verteilung (Karten 10 und 11) weist einen 
eher dispersen, als einen zentralen Charakter auf. BLOTEVOGEL 
(1975) spricht bei den Kirchdörfern des vorindustriellen West
falens von der untersten Stufe der obrigkeitlichen Zwangszen
trali tät150

• Eine entsprechende Aussage für das Herzogtum Kleve 
bewegt sich sicherlich an der Grenze des innerhalb des CHRISTAL
LERSCHEN Zentralitätsbegriffs Möglichen151 • Es sind denn auch 
die verkehrstechnischen Bedingungen des 18. Jahrhunderts, die 
eine solche unterste Stufe zentralörtlicher Funktionen noch 
zulassen. 

147 
ebda., Bd.l, S.7-8 

148 z.B. Renteien, Schlütereien und Steuerrezepturen

149 Die relativ weiträumige Ausstrahlung der Gocher Steuerrezeptur
besteht nur wenige Jahre von 1767 bis 1771. Vgl.: HSA/NW Kleve 
Kammer 774 

1 150 
H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.69 

151 
Hier sollte vielleicht im Sinne CHRISTALLERS von "hilfszentralen 

Orten" gesprochen werden. W.CHRISTALLER (1933): a.a.o., S.150-151 
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IV. Der Grundbesitz städtischer Bürger und Xnstitutionen im
ländlichen Raum des Herzogtums Kleve im 18. Jahrhundert

IV.1. Einleitung und methodische Vorbemerkungen 

Das konstitutive Element der klevischen Agrarverfassung ist im 
18. Jahrhundert, wie im Westen Deutschlands üblich, der bäuerli
che Eigenbetrieb1

• Seine Wirtschaftsflächen besitzt er zum Teil
als Eigentum oder im Erbzinsrecht, zum Teil werden sie hinzuge
pachtet. Dabei fällt der Anteil des Pachtlandes an der gesamten
Betriebsfläche sowohl von Hofstelle zu Hofstelle, als auch im
Durchschnitt der einzelnen Landgemeinden unterschiedlich aus2•
Hierin unterscheidet sich das preußische Nebenland Kleve ganz
entscheidend von den ostelbischen Kernlanden der Hohenzollern.
Dort dominiert seit dem Ende des Dreißigjährigen Krieges der
adlige Großgrundbesitz, der bäuerliche Eigenbetrieb ist nahezu
völlig verschwunden3

• Am klevischen Niederrhein dagegen stehen
sich Pächter und Eigentümer der agraren Wirtschaftsflächen als
Vertragsparteien direkt gegenüber4

• Unter diesen Eigentümern der
von der bäuerlichen Bevölkerung bewirtschafteten Nutzflächen
spielen im Herzogtum Kleve auch städtische Bürger und die in den
Städten ansässigen geistlichen und weltlichen Institutionen eine
wichtige Rolle5 • Stadt-Umland-Beziehungen äußern sich im 18.
Jahrhundert zum großen Teil in Eigentümer-Pächter-Beziehungen
zwischen städtischen und ländlichen Bevölkerungsgruppen. In der
vorliegenden Literatur ist diesem "rentenkapitalistischen" As
pekt vorindustrieller Stadt-Land-Beziehungen bisher nur geringe
Bedeutung geschenkt worden. Einer großräumigen und vor allen
Dingen flächendeckenden Erfassung des Grundbesitzes städtischer
Eigentümer im ländlichen Raum steht für historische Zeitepochen
oft ein Mangel an geeigneten Quellen entgegen. Kataster, Urbare
und Gerichtsakten geben meist nur Auskünfte über den Grundbesitz

F.LÜTGE (1962): Geschichte der deutschen Agrarverfassung. In:
Deutsche Agrargeschichte, hrsg.v. G.FRANZ, Bd.3, Stgt., S.139.
G.FRANZ (1970): Geschichte des deutschen Bauernstandes. In: ebda.,
S.178

2 Nach LÜTGE (1962) ist die pachtweise Nutzung grundherlichen Landes
ein Wesenszug der westdeutschen Agrarverfassung, den er zu ihrer 
Abgrenzung von der nordwestdeutschen Grundherrschaft benutzt. Vgl.: 
F.LÜTGE (1962): a.a.O., S.161. Die Berechnung STEINBACHS, derzufolge
im 17. und 18. Jahrhundert zwei Drittel der Nutzungsfläche im Rhein
land in Bauernhand sind, kann für das Herzogtum Kleve keine allge
meine Gültigkeit beanspruchen. Besonders in stadtnahen Amtsbezirken
überwiegt eindeutig der bürgerliche und institutionelle Grundbesitz.
Vgl.: F.STEINBACH: Die Rheinischen Agrarverhältnisse. In: Tausend
Jahre deutscher Geschichte und Kultur am Rhein. Hrsg.v. A.SCHULTE,
1925. 

3 G.FRANZ (1970): a.a.o., S.1792

4 F.LÜTGE (1962): a.a.o., S.161

5 ebda.
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einzelner städtischer Institutionen oder Bürger. Sie lassen 
jedoch häufig keine flächendeckende Darstellung solcher Eigen
tumsbeziehungen in einem größeren Raum und keine allgemeinen 
Schlußfolgerungen zu. Die von den süd- und westdeutschen Terri
torialfürsten im ausgehenden 17. Jahrhundert betriebene Bauern
schutzpolitik geht naturgemäß mit einem großen Interesse an der 
Sicherstellung der aus der Bauernschaft erhobenen Abgaben ein
her6. Hierfür ist die Erstellung detaillierter Katasterunter
lagen unabdingbar. Wie in einigen anderen deutschen Territorien 
(Württemberg 1705, Altpreußen 1715) 7

, so wird auch im Herzogtum 
Kle�e auf Anordnung Friedrich Wilhelms I. in den Jahren 1732 bis 
1736 eine Generalvermessung des ländlichen Raumes durchgeführt8 • 

Ergänzt durch die wenig älteren Kartenwerke des Landmessers 
Th.BUCKER9 liegen diese Katasterunterlagen für nahezu alle kle
vischen Ämter und Unterherrschaften auch heute noch vor10

• Ihre 
Kartenweke und Registerbände enthalten für jede dargestellte 
Parzelle Angaben über deren Größe, Nutzung und Eigentümer. Auf 
die hohe Maßgenauigkeit sowie auf den außerordentlichen Aussage
wert der klevischen Katasterkarten hat AYMANS (1984) bereits 
verwiesen11 • Sie erlauben eine nahezu flächendeckende Re
konstruktion der im frühen 18. Jahrhundert am klevischen Nieder
rhein bestehenden Eigentumsbeziehungen zwischen den Städten un 
ihr�m ländlichen Umland. Gewisse Schwierigkeiten entstehen al
lerdings bei der Beantwortung der Frage, inwieweit es sich bei 
den1in den klevischen Katasterkarten und zugehörigen Register
bänden genannten Grundeigentümern überhaupt um städtische Bürger 
bzwl Körperschaften handelt. Die Zuordnung des institutionellen 
Gru�deigentums zu den einzelnen Städten gelingt noch recht ein
fach. Angaben ,wie etwa "Capitel zu Cranenburg" oder "Arme 
Mannshaus zu Goch" sind eindeutig12

• Bei der Zuordnung des staa
tlichen Domäneneigentums zu den einzelnen Schlütereien und Ren
teien kann auf schriftliche Quellen zurückgegriffen werden, die 
deren räumliche Zuständigkeitsbereiche abgrenzen13 (Karte 5). 
Bei den privaten Grundeigentümern sind Angaben über deren Wohn-

6 ebda. S.147 

7 ebda.S.148

8 HSA/NW Kleve Kammer 1202 - 1204 Karten VIIb

9 ebda. sowie Stadtarchiv Kalkar Al3 

10 Es fehlen die Katasterbände folgender Ämter und Herrlichkeiten: Amt 
Büderich, Amt Sonsbeck, Bauerschaft Hülm (Amt Goch), Herrl. Mook, 
Herrl. Nergena, Herrl. Mörmter, Herrl. Wehl, Herrl. Niedermörmter, 
Herrschaft Hamb 

11 G.AYMANS (1984): Amt Asperden und Herrlichkeit Kessel - Eine Land
nutzungskarte auf der Grundlage der preußischen Katasteraufnahme der
Jahre 1732 - 1736. In: Nachrichten aus dem öffentlichen Vermessung
dienst des Landes NRW, 17.Jg., H.3, S.204ff.

12 HSA/NW Karten VIIb, Nr.15 u. 52 

13 HSA/NW Kleve Kammer 1450 u. 1451 
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sitz im klevischen Kataster nicht immer enthalten. Allerdings 
hilft hier der Vergleich der in den Katasterunterlagen genannten 
Personen mit etwa zeitgleichen Einwohnerlisten klevischer Städte 
weiter14

• In beiden Quellen genannte Personen können als stadt
sässig betrachtet und ihr Grundbesitz räumlich entsprechend 
zugeordnet werden. Darüber hinaus lassen sich zahlreiche, aus 
landesherrlichen und kommunalen Aktenbeständen des 18. Jahrhun
derts bekannte staatliche und städtische Amtsträger auch im 
klevischen Kataster als Grundeigentümer nachweisen. Die im 18. 
Jahrhundert bei den mittleren und unteren Beamten noch vorhande
ne Identität von Wohn- und Arbeitsort gestattet so die Verortung 
weiteren umfangreichen Grundeigentums städtischer Einwohner. 
Dennoch wird es nicht gelingen, das private, von den Städten aus 
kontrollierte Grundeigentum total zu erfassen. Besonders bei den 
Klein- und Kleinsteigentümern ist es oft unmöglich, zu entschei
den, ob es sich bei diesen Personen um städtische Bürger oder 
ländliche Bauern bzw. Käter handelt. Eine häufige Namensgleich
heit kommt erschwerend hinzu. Im Rahmen der hier zu behandelnden 
Fragestellung sind jedoch die wohlhabenden städtischen Bürger 
und stadtsässigen Beamten mit ihrem oft mehr als 50 Hektar um
fassenden Grundbesitz wesentlich wichtigere Gruppen als Klein
und Kleinsteigentümer, die als Träger von Grundeigentumsbezie
hungen sowieso unbedeutend sind. Außerdem kann der Grundbesitz 
der großbürgerlichen Schichten unter Heranziehung der oben ge
nannten Quellen räumlich sicher zugeordnet werden, so daß sich 
die hier beschriebenen Unsicherheiten innerhalb eines vertret
baren Rahmens bewegen. 

14 Stadtarchiv Xanten K28, Stadtarchiv Kalkar A14, Stadtarchiv Wesel, 
Capsel 8, Nr.2, HSA/NW Kleve Kammer 269 u. 1362 
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IV.2. Grundbesitzbeziehungen zwischen Stadt und Umland 

Im Herzogtum Kleve erreicht die Kontrolle alleine der nachweis
lich stadtsässigen Grundeigentümer über die Fläche ländlicher 
Gemarkungen besonders in Stadtnähe erhebliche Ausmaße. Über die 
Hälfte, teilweise auch mehr als 60 Prozent einzelner Gemarkungs
flächen befinden sich um 1735 in Händen städtischer Bürger und 
Einrichtungen. Im Kirchspiel Altzevenaar liegt deren Anteil an 
der 'Gesamtfläche sogar bei 78, im Amt Kleve und auf dem Reeser 
Eiland bei 67, in den Kirchspielen Hiesfeld und Warbeyen sowie 
im Uedemer Feld bei nahezu 60 Prozent (Karte 12). In den Gemar
kungen von Altkalkar, Grietherbusch, Groessen, Vrasselt und 
Zyfflich-Wyler sowie im Amt Xanten sind immerhin mehr als die 
Hälfte der vorhandenen Fläche Eigentum von Städtern. Werden nur 
die ackerbaulich genutzten Flächen betrachtet, ergeben sich zum 
Teil noch stärkere Abhängigkeiten. Im Umland der Städte Kleve, 
Kranenburg, Kalkar und Uedem - hier ist der Gesamtumfang des 
Ackerlandes bekannt15 

- kann der Anteil stadtsässiger Eigentümer 
an der Anbaufläche der Ämter mehr als drei Viertel, ja bis über 
80 Prozent betragen16 (Tab.5). In welcher Weise und in welchem 
Zeifraum diese zum Teil sehr umfangreiche Kontrolle städtischer 
Bürger und Institutionen über den Boden der ländlichen Gemeinden 
aufgebaut worden ist, läßt sich hier nicht vollständig klären. 
Die : hierzu notwendige Rückschreibung des klevischen Katasters 
anhand älterer Unterlagen - etwa des Weseler Erbenbuches aus dem 
16 • 1 Jahrhundert17 

- muß gegenwärtig noch abgewartet werden. In 
der vorliegenden Literatur werden hierzu unterschiedliche Er
klärungsansätze geboten. Der als eine Folge des Dreißigjährigen 
Krieges nach 1650 eintretende Verfall der agraren Erzeugerprei
se18, die gleichbleibend hohen landesherrlichen Abgaben19 sowie 
steigende Gesindelöhne20 führen nach ABEL (1978) zu einer immer
höheren Verschuldung der bäuerlichen Betriebe21 • Dies eröffnet 
städtischen Kaufleuten die Möglichkeit, ihr z.B. durch Heeres
lieferungen erwirtschaftetes Kapitaln für den Aufkauf zahlrei
cher Hofstellen und der dazugehörigen Nutzflächen zu verwenden. 
Eine bedeutende Rolle mißt ABEL in diesem Umverteilungsprozeß 

15 HSA/NW Kleve Kammer 2567 

16 HSA/NW Karten VIIb, Nr.3, 7, 11 u. 52

17 Stadtarchiv Wesel, Erbenbuch und Zehntbuch 

18 W.ABEL (1978): Geschichte der deutschen Landwirtschaft vom frühen
Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert. In: Deutsche Agrargeschichte, 
Bd.2, hrsg. v. G.FRANZ, Stgt., S.273-274 

19 Vgl. den Betriebsspiegel bei W.ABEL (1978): a.a.o., s. 261ff. u. 277 

20 ebda., S.275 u. 277, vgl. auch SCOTTI Kleve-Mark, Bd.I, Nr.197

21 W.ABEL (1978): a.a.o., s.261 u. 274 

n ebda. , s . 2 7 6 
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Tabelle 5: Kontrolle stadtsässiger Grundeigentümer über die ackerbaulich genutzten Flächen im 
landrätlichen Kreis Kleve 1732-1736 

Amt bzw. Herrlichkeit � 
� 
II 

Amt Kleve II 
Amt Kleverhanm und II 
Herrlichkeit Huisberden � 
Amt Düffel II 
Herrlichkeit Halt-Düffelward II
Herrlichkeit Till-Moyland � 
Ämter Kalkar und Grieth II 
Amt Kranenburg � 
Ämter Goch und Asperden � 
Amt Uedem � 
Herrlichkeit Weeze II 
Herrlichkeit Wissen � 
Herrlichkeit Kalbeck � 
Herrlichkeit Hönnepel � 

ackerbaulich �
genutzte Flächen �

in ha �

1.025 11
� 

1.415 11
143 11 
668 � 
612 11 

1.868 � 
240 � 

1.589 11 
2.367 � 
1 .274 � 

484 � 
340 � 
382 � 

Quellen: HSA/NW, Kleve Kamner 2587 
HSA/NW, Karten VIIb, 2.3 

hiervon im Besitz städtischer 

in ha 
Grundbesitzer 

� 

676 � 

� 
1 .121 11

100 !I 
16 II

253 � 
974 � 
118 11
249 11 

1.844 
11 

342 � 
14 � 
19 � 
64 � 

in% 

66,0 

79,6 
24,2 
2,4 

37,6 
52, 1 
74,2 
15, 7 
77,9 
26,8 
2,9 
5,6 

16,8 

auch der Gruppe der landesherrlichen Beamten zu. Gerade ihnen 
gelingt es oft am ehesten, Vollstreckungsbefehle gegen hochver
schuldete bäuerliche Betriebe in ihren Besitz zu bringenn. Für 
das Herzogtum Kleve kommt WEINFORTH (1982) jedoch zu anderen 
Ergebnissen. Er weist nach, daß bereits im 14. Jahrhundert die 
städtischen Führungsschichten, d.h. die Magistratsfamilien, über 
umfangreichen Grundbesitz im Umland der klevischen "Pricipal
städte"24 verfügen25, sei es als Ei�entümer oder, wie im Falle
Xantens, als Laten des Viktorstifts 6

• WEINFORTH erblickt gerade
im umfangreichen Landbesitz städtischer Bürger ein wesentliches
Kennzeichen für deren Zugehörigkeit zur politischen Führungs-

n Dem Aufkauf bäuerlichen Landes dürfte der gleichzeitige Verfall der 
Bodenpreise auf etwa zehn Prozent des Vorkriegstandes entgegengekom 
men sein. Vgl.: w.ABEL (1978): a.a.o., s.278 

24 Es handelt sich herbei um die sieben landtagsberechtigten Städte
Kleve, Kalkar, Xanten, Emmerich, Rees, Wesel und Duisburg, vgl.: 
HSA/NW Kleve Kammer 1617. Diese Haupt- oder Pricipalstädte vertraten 
auf den Landtagen auch die Interessen kleinerer Städte. So agierte 
Kalkar auf dem Landtag auch für Goch, Grieth, Isselburg, Kervenheim 
und Sonsbeck. Vgl.: F.GORISSEN (1953): a.a.O., Bd.2, S.7 

25 F.WEINFORTH (1982): Studien zu den politischen Führungsschichten in
den klevischen Pricipalstädten vom 14. bis 16. Jahrhundert. In: 
Kölner Schriften zu Geschichte und Kultur, Bd.2, S.119, 137-138, 164, 
177-178 u. 254. J.MILZ (1978): Duisburg. In: Rheinischer
Städteatlas, Lieferung 4, Nr.18, Köln-Bonn, S.18

26 F:WEINFORTH (1982): a.a.o., S.94
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elite ihrer Städten. Dies gilt unverändert auch nach dem im 15. 
Jahrhundert schrittweise erfolgten Austausch der klevischen 
Magistratsfamilien28 • Die starke Kontrolle, die stadtsässije
Grundeigentümer des Herzogtums Kleve zwischen 1732 und 1736 9

-

über die Bodeneigentumsverhältnisse der nahegelegen Ämter aus
üben, wären, folgt man WEINFORTH, als ein aus dem Hochmittel
alter tradiertes Beziehungsgefüge und nicht als eine Folge des 
Dreißigjährigen Krieges anzusehen. Die Auffassung WEINFORTHS 
erhält eine zusätzliche Stütze, vergleicht man die wirtschaftli
che 1Situation der klevischen Städte im Mittelalter und der frü
hen fNeuzeit. Die grundbesitzenden städtischen Führungsschichten 
setzen sich im Hoch- und Spätmittelalter aus Kaufleuten zusam
men3�. Das zum Grunderwerb erforderliche Kapital entstammt also 
dem überregionalen Handel. Während der wirtschaftlichen Blüte
zeit der klevischen Städte im Mittelalter - bis zum Ende des 16. 
Jah:rhunderts31 - stand ihren Bürgern in weitaus größerem Maße
Kap�tal zum Grunderwerb zur Verfügung als in der Phase des wirt
schaftlichen Niedergangs der Städte im 17. und 18. Jahrhun
dert32. Dies gilt jedoch nicht nur für die von WEINFORTH unter
suchten "Principalstädte", sondern auch für die meisten übrin
gen,, nicht landtagsfähigen Städte des Herzogtums Kleve. Auf die 
Beteiligung kleinerer Städte - wie Uedem, Dinslaken, Büderich, 
Grieth und Sonsbeck - am überregionalen Handel hat bereits 
ENNEN (1984) hingewiesen33 • Auch an die große Bedeutung Gochs im 
mittelalterlichen Tuchhandel ist hier zu erinnern34

• Auch bei 
diesen Städten kann noch im 18. Jahrhundert ein umfangreicher,
wenn auch im Vergleich zu den "Principalstädten kleinerer, Land
besitz ihrer Bürger und Körperschaften im Umland nachgewiesen
werden35 • Unter diesem Aspekt stellen die im frühen 18. Jahrhun
dert nachweisbaren Grundeigentumsbeziehungen der klevischen
Städte zu ihrem nahen Umland zum einen ein Relikt ihrer früheren
Bedeutung als Zentren des mittelalterlichen Fernhandels dar. Sie

n ebda., S.254 

28 ebda., S.118-119 

29 d.h. im Erstellungszeitraum des klevischen Katasters

30 F.WEINFORTH (1982): a.a.o., S.137, 145 u. 173ff.

31 E.ENNEN (1984): Grundzüge des niederrheinländischen Städtewesens im
Spätmittelalter (1350-1550). In: Soziale und wirtschaftliche Bindun
gen am Niederrhein im Mittelalter, hrsg.v. E.ENNEN u. K.FLINK, Klever 
Archiv, Bd.3, S.76 

32 HSA/NW Kleve Kammer 1217 u. 1627

33 E.ENNEN (1984): a.a.o., S.76-77

34 E.KEYSER (1956): a.a.o., S.187, HSA/NW Kleve Kammer 3482, B1.2

35 HSA/NW Karten VIIb, Nr.7, 11 u. 424 
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bilden zum anderen über die Naturalpacht36 die Grundlage des 
diesen Städten im 18. Jahrhundert noch verbliebenen überregiona
len Getreidehandels37 Darüber hinaus haben die bürgerlichen 
Grundeigentümer der klevischen Städte einen nicht zu vernachläs
sigenden Teil ihrer Ländereien im Umland während des 17. und 18. 
Jahrhunderts aus vormals kommunalem Landbesitz, d.h. aus All
mendland, der ländlichen Ämter erworben (KRINGS 1976). Die oft
mals hohe Verschuldung läßt den klevischen Landgemeinden keinen 
anderen Ausweg, als ihre öffentlichen Ausgaben aus dem Verkauf 
ihres Grundeigentums zu f inanzieren38

• Daß gerade städtische 
Bürger hier als Käufer auftreten, rührt daher, daß der Erwerb 
von Grundeigentum in einer Zeit, die den Aktienbesitz noch nicht 
kennt, einen ganz wesentlichen Teil der Kapitalbindung dar
stellt39. Es kommt hinzu, daß, wie KRINGS (1976) am Beispiel der 
Gocher Heide überzeugend darlegt, der bürgerliche Landerwerb in 
zunehmendem Maße während des 18. Jahrhunderts zur Einrichtung 
von Land- und Sommersitzen der städtischen Führungssichten ge
nutzt wird40 • Hier spielen nicht alleine Statusfragen eine Rol
le. vielmehr werden führende städti�che Familien im Zuge der im 
18. Jahrhundert einsetzenden Agrarbewegung veranlaßt, sich dem
"Landleben", teilweise sogar der Landbewirtschaftung zuzuwen
den41. Hieran sind bemerkenswerterweise neben den Bürgern der
klevischen Städte auch die ausländischen Grundeigentümer, die
"Extraneos", in stärkerem Umfang beteiligt. Bis auf wenige Aus
nahmen - wie z.B. den Herrn de Raet aus Boxmeer mit seinen über
die Gemeinden Weeze, Kessel, Gennep, Asperden und Keppeln ver
teilten 93 Hektar Grundbesitz - spielen in ausländischen Städten
ansässige Grundeigentümer in der ländlichen Bodeneigentumsstruk
tur Kleves keine nennenswerte Rolle. Nur in eigen Grenzgebieten,
so z.B. in der Lymers, im Umland von Isselburg und in den Herr
lichkeiten Gartrop und Gahlen ist der städtische Grundbesitz in

36 Im 18. Jahrhundert kommen im Herzogtum Kleve Pachtzahlungen sowohl 
auf Geld-, als auch auf Naturalbasis vor. Welche Form gewählt wird, 
ob Geld- oder Naturalpacht oder eine Kombination beider Arten, 
hängt davon ab, auf welche Zahlungsweise sich beide Seiten - Pächter 
und Eigentümer - jeweils einigen. Das Kloster Fürstenberg zieht seine 
Renten noch am Ende des 18. Jahrhunderts in Getreide ein. Andere 
große Grundeigentümer, besonders Adel und Klöster, dürften ähnlich 
verfahren, da sie selbst im Kornhandel engagiert sind und in Zeiten 
hoher Getreidepreise die Naturalpacht für den Eigentümer eine höhere 
Rendite abwirft. So bittet z.B. das Xantener Viktorstift 1790, 302 
Malter Weizen außer Landes verkaufen zu dürfen. Vgl.: HSA/NW Roer
Departement 538, HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 u. 817 

37 Der Getreideexport macht im Jahre 1788 48 Prozent des klevischen 
Gesamtexports aus. HSA/NW Kleve Kammer 1618 

38 W.KRINGS (1976): Wertung und Umwertung von Allmenden im Rhein-Maas
Gebiet vom Spätmittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine
historisch- sozialgeographische Studie. Amsterdam, S.34

39 ebda. S.35 

40
ebda., S.36 

41 
W.ABEL (1978): a.a.o., S.290-291. G.FRANZ (1970): a.a.o., S.227-238
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nenneswertem Umfang (zwischen drei und sieben Prozent der Gemar
kungsfläche) auch auf benachbarte ausländische Städte (Arnheim, 
Nimtegen, Anholt und Dorsten) ausgerichtet�. 

42 HSA/NW Karten VIIb Nr. 25, 33 u. 40 
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IV.2.1. Der Umfang des Grundbesitzes städtischer Eigentümer 

Wie verteilt sich nun das Eigentum der Städter am klevischen 
Grund und Boden auf die einzelnen städtischen Eigentümerstand
orte? Tabelle 6 zeigt hier eine deutliche Hierarchie der klevi
schen Städte in ihrer Bedeutung als Standorte der öffentlichen 
und privaten Grundstücksverwaltung. Die Stadt Kleve nimmt als 
Hauptort des gleichnamigen Territoriums in dieser Rangfolge die 
Spitzenposition ein, gefolgt von Xanten, Dinslaken, Wesel, Emme
rich und Kalkar. Allen im Bereich der Grundeigentumsverwaltung 
führenden Städten ist gemeinsam, daß sie auch in anderen Berei
chen städtischer Umlandbeziehungen - zum Teil große - Bedeutung 
innehaben. Kleve ist im 18. Jahrhundert unbestritten das politi
sche, Xanten das geistlich-religiöse Zentrum des Herzogtums. 
Dinslaken hat als Sitz eines Landdrosten einen großen admini
strativen und juristischen Zuständigkeitsbereich43

, während 
Wesel und Emmerich Umschlagplätze in Rhein- und Fernhandel dar
stellen�. Demgegenüber sind die am unteren Ende der Rangskala 
versammelten Kleinstädte (Tab. 6) auch in allen anderen Berei
chen städtischer Umlandbedeutung vernachlässigbar. Es entsteht 
der Eindruck, daß der Umfang des von den Bürger und Institutio
nen der klevischen Städte im Umland kontrollierten Grundeigen
tums um so mehr zunimmt, je höher die entsprechende Stadt in der 
Hierarchie der zentralen Orte angesiedelt ist. Jedoch ist es 
voreilig, zwischen diesen beiden Sachverhalten einen engen Kau
salzusammenhang zu vermuten. Wie bereits DENECKE (1972) darge
legt hat, sind die Zentralfunktionen vorindustrieller Städte 
zumeist nur sektoral ausgeprägt, d.h., sie beschränken sich auf 
einen_ oder mehrere Sachbereiche (Justiz, Kirche, Verwaltung, 
Versorgung etc.), ohne das gesamt Spektrum städtischer Zentrali
tät zu umfassen45

• Von einer Vergesellschaftung unterschiedli
cher zentralörtlicher Funktionen gleichen Ranges an einem Stand
ort kann für vorindustrielle Zeitepochen nicht zwingend notwen
dig ausgegangen werden. Die unterschiedliche zentrale Bedeutung 
- quantitativ und qualitativ - der klevischen Städte bietet
demnach keine ausreichende Erklärung für die unterschiedliche
Verteilung des privaten und öffentlichen Grundbesitzes auf die
einzelnen Städte. Dagegen fällt auf, daß - mit Ausnahme Duis
burgs - die mittelalterlichen Haupt- oder "Pricipalstädte" in
der Rangskala des Landbesitzes weit oben, die kleinen Landstädte
überwiegende am unteren Ende zu finden sind (Tab. 6). Diese
Rangfolge verwundert nicht, bedenkt man, daß das zum Aufbau
dieses Landbesitzes notwendige Kapital im Handel erwirtschaftet

43 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.243ff.

� HSA/NW Kleve Kammer 1677, vgl. auch: E.KEYSER (1956): a.a.O., S.144-
145 u. 405 

45 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.48
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worden ist�. Die frühere bzw. mittelalterliche und auch die im 
18. Jahrhundert noch gegebene unterschiedliche Wirtschaftskraft
der klevischen Städte bzw. das Vorhandensein kapitalkräftiger
Familien und Institutionen bietet also eine Erklärung für die in
Tabelle 6 gezeigte Rangfolge des Grundbesitzes47

• 

Tabelle 6: Grundbesitz von Einwohnern und Institutionen der klevischen Städte im ländlichen 
Raum 1732-1736 im Vergleich zu ausgewählten Strukturdaten 

Städte Grundbesitz 1 davon jenseits des Rheins 1 Einwohner- 1 Kaufmanns-
in ha 1 in ha 1 in% 1 zahl lakzise 1732 

1 1 1 zahl 1 in Rtl. 

linksrheinische Städte 

Kleve 6. 770 1 946 1 14,0 1 4.897 1 1.228 

Xanten 4.375 1 819 1 18, 7 1 1. 770 1 984 

Kalkar 2.197 1 121 1 5,51 1.936 1 496 

Uedem 1.606 1 22 1 1,4 1 1.096 1 175 

Kranenburg 1.025 1 40 1 3,9 1 1 .151 1 366 

Goch 994 1 251 2,51 2. 795 1 725 

Gennep 598 1 1 0,0 1 844 1 183 

01"SOY 261 1 1 0,0 1 944 1 176 

Griethausen 182 1 22 1 12, 1 1 442 1 26 

Grieth 178 1 83 1 46,6 1 569 1 113 

rechtsl"heinische Städte 

Dinslaken 4.014 1 24 1 0,6 1 1.063 1 185 

Wesel 3.111 1 294 1 9,5 1 8.116 1 3.669 
Enrnerich 2.390 1 519 1 21, 7 1 5.660 1 1.083 

Rees 1.617 1 171 1 10,6 1 2.444 1 659 

Zevenaar 1,387 1 32 1 2,3 1 1.371 1 261 

Duisburg 700 1 57 1 8, 1 1 2.935 1 666 

Holten 500 i 1 0,0 1 592 1 59 

Schermbeck 159 1 1 0,0 1 735 1 87 

Ruhrol"t 109 1 59 1 
54, 1 1 532 1 71 

Isselburg 96 1 1 0,0 1 393 1 13 

Que 1 len: HSA/NW, Karten VI Ib, Stadtal"Chiv Ka 1 kar K2, Stadtal"Chiv Xanten K20, 
Stadtal"Chiv Xanten Kll-13 

46 Der Grundbesitz der städtischen Kaufleute dient auch häufig als 
Pfandobjekt bei Geldgeschäften oder als Rücklage für wirtschaftlich 
schwierige Zeiten. Vgl.: F.WEINFORTH (1982): a.a.O., S.257,259-260 
sowie K.FRITZE (1976): Bürger und Bauern zur Hansezeit. Studium der 
Stadt-Land-Beziehungen an der südwestlichen Ostseeküste vom 13. bis 
16. Jahrhundert. In: Abhandlungen zur Handels- und Sozialgeschichte,
Nr.16, Weimar, S.91

47 Meßbar wird die städtische Wirtschafts- und Kapitalkraft im 18. 
Jahrhundert durch zwei Indikatoren: die Einwohnerzahl und das Akzise 
aufkommen (Tab. 6). Einwohnerzuwächse lassen sich unter den popula
tionsdynamischen Bedingungen jener Zeit nur durch Zuwanderungen 
in die Städte erreichen. Dies.gelingt jedoch nur, wenn dort attrakti
ve Arbeits- und Verdienstmöglichkeiten geboten werden. Umgekehrt 
schlägt sich ein wirtschaftlicher Niedergang der Städte in Ein
wohnerverlusten nieder (vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1626). Darüber 
hinaus deutet ein hohes Aufkommen an der auf die "Kaufmannswaren" 
erhobenen Akzise auf das Vorhandensein einer kapitalkräftigen Ein 
wohnerschicht hin, die sich die unter diese Rubrik fallenden, teuren 
Importprodukte leisten kann. Für beide bestätigt ein hoher positiver 
Rangkorrelationskoeffizient nach SPEARMAN ( +O, 79 bzw. +0, 82) den oben 
dargelegten Zusammenhang. 
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Die räumliche Verteilung des städtischen Grund
besitzes 

Die Kontrolle städtischer Bürger und Institutionen über die
agraren Nutzflächen des ländlichen Raumes fällt im Herzogtum
Kleve regional unterschiedlich aus. Wie aus Karte 12 hervorgeht,
wird, abgesehen von den Kirchspielen Groessen und Warbeyen, nur
in unmittelbar an die Städte grenzenden Gemarkungen mehr als die
Hälfte der Gemarkungsfläche durch stadtsässige Grundeigentümer
kontrolliert. Es ist sicher nicht übertrieben, wenn deren Ein
fluß auf die Bodeneigentumsverhältnisse dieser Nachbargemeinden
als dominierend bezeichnet wird. Für weitere 16 der 66 klevi
schen Landgemeinden gilt, daß zwischen 25 und 50 Prozent ihrer
Fläche Eigentümern mit städtischem Sitz gehört. Auch hier liegt
ein immerhin noch starker Einfluß der Städter auf die örtliche
Bodeneigentumsstruktur vor. Sieben dieser 16 Kommunen liegen
wiederum in unmittelbarer Nachbarschaft der Städte. Unter den
Landgemeinden mit geringerem, im Besitz stadtsässiger Eigentümer
befindlichem Flächenanteil (weniger als ein Viertel) sind Nach
bargemarkungen der Städte kaum noch bzw. gar nicht mehr anzu
treffen. Im unmittelbar angrenzenden Umland beherrschen städti
sche Bürger und Körperschaften also die Bodeneigentumsverhält
nisse ländlicher Ämter und Unterherrschaften. In peripheren
Regionen des Herzogtums Kleve gehören ihnen nicht einmal mehr
fünf Prozent einer Gemarkung (Karte 12). Auch dieses Phänomen
deckt sich mit den Beobachtungen WEINFORTHS. Bereits im 14.
Jahrhundert bevorzugen die politischen Führungsschichten der
klevischen Hauptstädte den Grunderwerb in den unmittelbar an
grenzenden Gemarkungen48

• Die von den klevischen Städten ausge
henden Grundeigentumsbeziehungen, d.h., die Kontrolle stadtsäs
siger Grundherren über die ländlichen Gemarkungsflächen nehmen
mit steigender Distanz zwischen Stadt und Landgemeinde in ihrer
Intensität ab. Sollte diese Hypothese bei näherer Prüfung49 

zutreffen, so läge hierin eine wesentliche Erklärung für die
beobachtete ungleiche Verteilung der städtisch verwalteten Län
dereien. Tabelle 7 läßt dessen Konzentration auf die stadtnahen
Bereiche des ländlichen Raumes nochmals deutlich werden. Bei
nahezu allen klevischen Städten befinden sich weit über 50 Pro
zent des Grundeigentums ihrer Bürger und Institutionen innerhalb
eines Radius von acht Kilometern. Bei einigen Städten, so z.B.
bei Uedem, Dinslaken, Kranenburg und Goch werden hier sogar
Werte von über 80 Prozent, zum Teil über 90 Prozent, erreicht.
Erweitert man den Umkreis um die Städte auf zwölf Kilometer, so
liegen bis zu dieser Distanz schon bei 11 der insgesamt 20 be
trachteten Städte mehr als 80 Prozent des von dort aus verwalte

48 • F.WEINFORTH (1982). a.a.o., S.254

49 Der teilweise sehr ungünstige räumliche Zuschnitt der ländlichen
Ämter des Herzogtums Kleve ist jedoch für eine nähere quantitative 
Prüfung dieser Hypothese ungeeignet. Daher werden im Felgenden alle 
klevischen Landgemeinden entsprechend der Entfernung ihrer größten 
Siedlung zur nächstgelegenen Stadt in Distanzklassen von je vier 
Kilometern Breite zusammengefaßt. 
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Tabelle 7: Grundbesitz von Einwohnern und Institutionen der klevischen 
Städte im ländlichen Raum 1732-1736 in Abhängigkeit von der 
Bodengüte 

durchschnittl. � 
Bodenwertzahl � 

� 
1 

25 und weniger II 
II 

25 bis 35 II 
II 

35 bis 45 � 
II 

45 bis 60 II 
� 

60 und mehr II 

II 
SUMME � 

Gesamtfläche 
in ha � 

II 
� 

14.29111 

II 
21.523 11 

!I
31.225 11 

II 
38.381 11 

II 
9.010 11 

II 
115.2so 11 

� hiervon im Eigentum der 
in % 

1) 
� 
II 
� 

12,4 11 
II 

1a, 1 11 
II 

21, 1 11 
II 

33,3 � 

II 
0,5 11 

� 
100,0 11 

Städter 
in ha II 

1 
so3 11 

II 
5.557 11 

II 
5. na 11

II
11.006 11

II
3.425 11

II 
26.369 11 

in% 2) 

2,3 

21, 1 

21,9 

41, 7 

13,0 

100,0 

1) in% der Gesamtfläche des Herzogtums Kleve
2) in% des gesamten Grundeigentums städtischer Einwohner und Instutionen

im Herzogtum Kleve

Quellen: HSA/NW Karten VIIb, Stadtarchiv Kalkar K2, Stadtarchiv Xanten
1 K11-13, K20 

tenlaesitzstandes. Zu weiter als 20 Kilometer von den Städten 
entfernt gelegenen Gemarkungen werden überhaupt nur noch von 
großen und reichen Städten (Emmerich, Duisburg, Wesel) nennens
werte Grundeigentumsbeziehungen unterhalten. Deren Intensität 
fällt jedoch - wie Abb.3 zeigt - recht gering aus. Für zwölf 
ausgewählte klevische Städte50

, deren privater und insti tutio
neller Grundbesitz im Umland eine hinreichende Größenordnung 
aufweist, zeigt eine einfache, nicht lineare Regressionsanalyse 
ein klares und deutliches Ergebnis. Die Intensität der zwischen 
Stadt und Land bestehenden Grundeigentums- und Pachtbeziehungen 
nehmen - so zeigen es die Abb. 3 bis 14 - mit steigender Distanz 
zum Sitz des Eigentümers exponentiell ab. Die Intensität der um 
1735 zwischen den klevischen Städten und ihrem agraren Umland 
entfalteten Grundeigentumsbeziehungen erweist sich nicht nur als 
in hohem Maße distanzempfindlich. Ihr Intensitätsverfall kann 
darüber hinaus auch als Exponentialfunktion der Distanz mathema
tisch beschrieben werden. Dies ist - wie gezeigt - bei allen 
hier untersuchten Städten der Fall. Da es sich hierbei also um 
ein� Regelerscheinung vorindustrieller Stadt-Umland-Beziehungen 
han4e1t, stellt sich die Frage nach den dahinterstehenden Ein
flußfaktoren. Warum beeinflußt die Distanz im 18. Jahrhundert in 
so hohem Maße die Intensität der Grundbesitzbeziehungen? Mit 
anderen Worten: warum konzentriert sich - nicht erst im 18. 

50 
Dinslaken, Emmerich, Goch, Grieth, Griethausen, Kalkar, Kleve, 

Kranenburg, Rees, Uedem, Wesel und Xanten 
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Jahrhundert, sondern bereits im Hochmittelalter51 
- der Landbe

sitz der Städter in der unmittelbaren Umgebung ihres Wohnsitzes? 
zur Beantwortung dieser Frage muß zunächst auf den wirtschaftli
chen Zweck verwiesen werden, der diesem Landbesitz zugrunde
liegt. Eine Eigenbewirtschaftung durch den Grundbesitzer bzw. 
durch dessen Familienangehörige oder Gesinde ist bei den kleinen 
und mittleren Privateigentümern - vor allem in den kleinen Land
städten und den Xantener Stiftslaten52 - einigermaßen wahr
scheinlich. In diesen Fällen ist eine minimale Distanz zwischen 
den zu bearbeitenden Nutzflächen und der Wohnung ihres Besitzers 
eine arbeits- und zeitökonomische Notwendigkeit53• Eine Eigenbe
wirtschaftung scheidet jedoch bei den großbürgerlichen und den 
klösterlichen Grundeigentümern aus�. Bei diesen Eigentümergrup
pen steht die Einnahme von Pachtzinsen im Vordergrund des Inter
esses. Hier sind andere Faktoren für die Konzentration des Land
besitzes auf das stadtnahe Umland verantwortlich. Zum einen wird 
die von den bäuerlichen Nutzern zu zahlende Pacht noch am Ende 
des 18. Jahrhunderts vielfach auf Naturalbasis, konkret in Ge
treideablieferungen geleistet55• Zum anderen sind sowohl die 
städtischen "Schöffenkaufleute 1156, als auch die großen grundbe
sitzenden Klöster und Stifter traditionell im Getriedeexport 
engagiert57• Aus Kostengründen kommt hierfür nur der Schiffs
transport auf dem Rhein ernsthaft in Betracht. Alle wichtigen 
Handels- bzw. "Principalstädte" liegen jedoch am Rhein oder sind 
mittelbar mit diesem Verkehrsweg verbunden58• Sie sind somit 
auch Umschlagplätze des zu exportierenden Getreides, das zu
nächst zur Verhandlung und Verladung hierher bzw. an vorgelager
te Ladeplätze59 gebracht werden muß60• Eine Abwanderung dieser 
Funktion in den ländlichen Raum kann erst für das ausgehende 18. 

51 
F.WEINFORTH (1982): a.a.o., S.254

52 ebda., S.258

53 Diese Notwendigkeit liegt auch dem Landnutzungsgefüge nahezu aller
klevischen Stadtfeldmarken zugrunde. Je intensiver eine Parzelle 
bewirtschaftet wird, desto näher liegt sie in der Regel bei den 
Stadttoren. Vgl.: HSA/NW Karten VIIb, Nr.15, 33, 42 u. 43 

� F.WEINFORTH (1982): a.a.o., S.257ff.

55 HSA/NW Roer-Departement 538 u. Xanten Kreisregistratur 359

56 D.KASTNER (1978): Stadterhebung, Stadtwerdung und das Privileg für
Xanten vom 15. Juli 1228. In: Studien zur Geschichte der Stadt 
Xanten, s.81. 

57 HSA/NW Kleve Kammer 1615 u. Xanten Kreisregistratur 817

58 Die Städte Kalkar und Kleve unterhalten im 18. Jahrhundert über die
Kalflack bzw. den Spoy-Kanal eine schiffbare Verbindung mit dem 
Rhein. 

59 z.B. die "Beek" bei Xanten, vgl.: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

60 ebda.
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Jahrhundert belegt werden61
• In der deutlichen Bevorzugung des 

Grundbesitzes im stadtnahen Umland findet also auch das Bestre
ben:der Eigentümer seinen Ausdruck, Transportkosten so gering 
wie möglich zu halten. Darüber hinaus belegt WEINFORTH (1982), 
daß:die städtischen Führungsschichten - und wohl nicht nur diese 
- ihr Grundeigentum zwischen den 14. und dem 16. Jahrhundert
erworben haben62

• Dieser Grunderwerb setzt allerdings persönli
che, raumüberwindende Kontakte voraus, die nur innerhalb eines
mehr oder weniger fest umgrenzten Kontaktfeldes stattfinden
könrten�. Die äußeren Grenzen dieses Kontaktfeldes werden dabei
dur9h die jeweiligen AktionsreichweitenM der Bevölkerung fest
gelegt. Infolge einer wenig entwickelten Verkehrs- und Nachrich
tentechnik und allgemein schlechter Wegeverhältnisse sind diese
Aktionsreichweiten in allen vorindustriellen Zeitepochen gering
anzusetzen. Geht man weiter davon aus, daß die Wahrscheinlich
keit persönlicher Kontakte mit steigender Distanz exponentiell
zurückgeht�, so verwundert der oben gezeigte exponentielle
Intensitätsverfall der städtischen Grundeigentumsbeziehungen zum
Umland nicht. Er ist lediglich ein konkreter Ausdruck der von
HÄGERSTRAND (1967) herausgearbeiteten allgemeinen Regelerschei
nung66. Allerdings erklärt der Einfluß der Distanz die un
gleichmäßige Verteilung des Grundeigentums städtischer Bürger
und Institutionen nicht vollständig. Die aus Abb.15 zu entneh
menden Residuen der Regression verlangen zusätzliche Erklärun
gen. Es finden sich nämlich ländliche Gemarkungen, deren Fläche
im 1erhältnis zur gemessenen Distanz zu den Städten entweder in
zu �ohem (Keppeln, Loikum, Warbeyen u.a.) oder in zu geringem
(z.B. Asperden, Hamborn, Hamminkeln) Maße von den Städten aus
kontrolliert werden. Zur Erklärung dieser Residuen ist es hilf
reich, die räumliche Verteilung der für das Untersuchungsgebiet
charakteristischen Böden heranzuziehen. Da kapitalkräftige städ
tische Investoren bestrebt sind, ihr Geld in möglichst ertrag
reichen Ländereien anzulegen, erscheint ein Zusammenhang zwi
schen dem Ausmaß der städtischen Kontrolle über den ländlichen
Grurtd und Boden einerseits und dessen Qualität andererseits
naheliegend. Ein Vergleich des in Karte 13 gezeigten Verteil
ungsbildes mit den Aussagen der Bodenkarte für den unteren Nie-

61 ebda. u. Kleve Kammer 1615 

62 F.WEINFORTH (1982): a.a.o., s.257-258

63 T.HÄGERSTRAND (1967): Innovation Diffusion as a Spatial Process.
Chicago - London, S.235-238 

M D.KLINGBEIL (1969): Zur sozialgeographischen Theorie und Erfassung
des täglichen Berufspendelns. In: Geographische Zeitschrift, Nr.57,
S.114-118.

� T.HÄGERSTRAND (1967): a.a.o., S.236 

66 ebda. 
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derrhein67 macht diesen Zusammenhang in der Tat deutlich. Ohne 
jede Ausnahme weisen alle ländlichen Gemarkungen, die sich durch 
ausgesprochen schlechte, ertragsschwache Böden68 auszeichnen, 
gegenüber der Regressionskurve - zum Teil erhebliche - negative 
Residuen auf. Mit anderen Worten, in diesen Gemarkungen fällt 
der Anteil, des städtisch kontrollierten Grundbesitzes an der 
Gemarkungsfläche im Verhältnis zur Distanz zur nächsten Stadt 
eindeutig zu gering aus. Entsprechend der geomorphologischen 
Ausgangsbedingungen der Bodenbildung sind hohe negative Residuen 
besonders häufig in den Gemeinden des Grundmoränengebietes69 im 
Dreieck Brünen - Wesel -Hünxe anzutreffen. Starke positive Resi
duen weisen dagegen nur Gemarkungen von überwiegend hoher und 
höchster Bodenqualität7° auf. Allerdings finden sich auch in 
dieser Gruppe zahlreiche Gemarkungen, die im Verhältnis zu ihrer 
Distanz zur nächsten Stadt in stark unterdurchschnittlichen Maße 
von Städtern kontrolliert werden {Abb.15). Dies deutet auf Über
lagerung mit weiteren Einflußfaktoren hin. In die gleiche Rich
tung weist auch die prozentuale Verteilung des von den städti
schen Bürgern und Institutionen im Herzogtum Kleve um 1735 ver
walteten Landbesitzes auf einzelnenBodengüteklassen71 {Tab. 7). 
Auf die mit ausgesprochen schlechten Böden {Wertzahl 35 und 
darunter) ausgestatteten Gemarkungen entfallen zwar 31 Prozent 
des klevischen Territoriums72, jedoch lediglich 23 Prozent des 
Grundbesitzes stadtsässiger Eigentümer. Auch in den von teilwei
se vergleyten und mit Plaggenesch durchsetzten Braunerden be
deckten Gemarkungen ist das städtisch verwaltete Grundeigentum 
noch leicht unterrepräsentiert {22 gegenüber 27 Prozent, vgl. 
Tab.8). Dies ändert sich bei den höheren Bodenwerten. Die mit 
Braunerden und Aueböden gleichermaßen ausgestatteten Landgemein
den umfassen nahezu die Hälfte des den Städtern im Herzogtum 
Kleve-gehörenden Grundeigentums, obwohl sie nur ca. ein Drittel 
der Staatsfläche ausmachen. Bei den höchsten Bodenwerten fällt 
diese Bevorzugung hingegen weniger deutlich aus {13 bzw. 8 Pro
zent, vgl. Tab.8). Das städtische Kapital meidet im 18. Jahrhun
dert also tatsächlich schlechte und ertragsarme Böden und sucht 
vorzugsweise die für Ackerbau und Weidewirtschaft besser geeig
neten Gebiete auf, die eine höhere Rendite versprechen. Die 
Konkurrenz großer landsässiger Grundeigentümer - Adel und Klö-

67 Geologisches Landesamt NW, Bodenkarte von Nordrhein-Westfalen
1:50000, Blätter L4104/Bocholt, L4302/Kleve, L4304/Wesel, L4306/Dor
sten, L4502/Geldern, L4504/Moers, L4506/Duisburg. Krefeld 1974-1985. 

68 Hierbei handelt es sich vor allem um Pseudogleye, Podsolpseudogleye
und podsolierte Braunerden, vgl.: ebda. 

69 a.a.o., Blatt 14306/Dorsten. Krefeld 1985.

70 braune Aueböden, Braun- und Parabraunerden, vgl. Anm.67) 

71 Zur Berechnung findet der in den Bodengütekarten (vgl. Anm.69) 
jeweils angegebene untere Grenzwert Verwendung. 

72 
Das Herzogtum Kleve umfaßt um 1789 158543 Hektar Gesamtfläche. Vgl.: 
A.HEUSER (1936): a.a.o., S.3
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Tabelle 8 : Mittlere statistische Reichweiten der städtischen Grundbesitz-
beziehungen im Herzogtum Kleve 1732 - 1736 

Städte � Reichweiten in km 

� 
� ins- � Klöster � staatl. II Bürger 
� gesamt � II Domänen II 
II II II �mit 100 hallmit 1 0 ha.
� II II � Besitz � Besitz 

Dinslaken II 4,4 � 4,0 � 4,4 11 3,o 
11 7,7 

Duisburg II 25,5 � II II 15,5 11 37,9 

Enmerich II 1,9 11 8,0 � 2,0 � 11, 5 
11 

8,6 
Gennep � 2,9 11 II � � 4,6 
Goch II 1,2 11 II II 6,2 � 10,6 
Grieth II 9,6 11 II II II 5,5 

Griethausen II 6,5 II II II II 2,5 
Holten II 4, 7 II II 4,3 11 II 2,4 

Isselburg II 3,3 II II II II 4,5 

Kalkar II 6, s 11 6,2 II 3,9 II II 3,7 
Kleve II 9,, 11 7,4 II 5,2 11 9,9 II 7,6 
Kranenburg II 4,2 II 3,2 II 2,0 11 II 7,6 
Orsoy II 2,0 II II 2,0 II
Rees II 1,0 11 11,8 11 6,3 II � 5,8 

Ruhrort II 22,0 11 II II II 18,6 
Schennbeck � 2,0 II II II II 2,0 

Uedem � 3,4 II 3,8 II 2,8 II 2,0 II 2,0 

Wesel II 9, 1 11 8,6 � II 10,9 � 11,5 

Xanten II 6,s 11 7,3 II 6, 7 II 8,2 II 4,3 

Zevenaar II 2, 7 II II 3,o 
11 II 2,6 

im Durchschnitt� II II II II 
aller Städte 1 1,s 11 6,7 � 3,9 11 8,4 � 8,8 

ster des ländlichen Raumes - sorgt jedoch dafür, daß die Bevor
zugung hochwertiger Böden hier weniger deutlich zutagetritt, als 
die Vernachlässigung unfruchtbarer Gegenden. So kontrollieren 
beispielsweise die Abtei Hamborn im gleichnamigen Kirchspiel73

oder das Kloster Grafenthal im Amt Asperden bei Goch� erhebli
che Teile der örtlichen Gemarkungsfläche. Für den Grunderwerb 
städtischer Einwohner und Institutionen bleibt hier wenig Raum. 
Gleiches gilt für die adligen Unterherrschaften des Herzogtums 
Kleve. Deren Jurisdiktionsinhaber treten in ihrem Distrikt zu
meist auch als größter Grundeigentümer in Erscheinung75 • Auch 

73 HSA/NW Karten VI Ib Nr. 44 u. 45 

� HSA/NW Karten VIIb, Nr.15

75 Als Beispiele hierfür seien die ausgedehnten Besitzungen der Grafen
v. Byland in der Düffelwardt (HSA/NW Karten VIIb, Nr.2), der Freiher
ren v. Hertefeld in her Herrlichkeit Weeze und der Freiherren
v. Lee in der Herrlichkeit Wissen (HSA/NW Karten VIIb, Nr.12-14)
genannt.
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hier sind dem Einfluß der Städter auf die ländlichen Bodeneigen
tumsverhältnisse enge Grenzen gesetzt. Daran ändert sich bis zum 
Ende des 18, Jahrhunderts nichts Wesentliches, denn der bürger
lich-städtischen ist ebenso wie der bäuerlich-ländlichen Bevöl
kerung in allen Landesteilen Preußens der Ankauf ·adligen Grund
besitzes per Gesetz untersagt�. Tatsächlich weisen die adligen 
Unterherrschaften in Abb.15 im Vergleich zu den königlichen 
Ämtern besonders hohe negative Residuen auf, unabhängig von 
ihrer Bodenqualität. Dagegen besteht zwischen der ständischen 
Zusammensetzung der ländlichen Bevölkerung und der Intensität 
der mit den Städten unterhaltenen Grundeigentumsbeziehungen kein 
zusammenhangn. Es ist völlig gleichgültig, ob in einer klevi
schen Landgemeinde die vollbäuerlichen Haushalte oder die länd
liche Unterschicht der "Käter" und "Insten"78 vorherrscht. Der
Grad, in dem die Landbevölkerung von stadtsässigen Grundeigentü
mern wird von der sozialen Struktur der Landgemeinde nicht be
einflußt. Der zusätzliche Einfluß von Anbaugunst und Herr
schaftsverhältnissen kann allerdings nicht darüber hinwegtäu
schen, daß die Distanz zwischen Stadt und Landgemeinde der we
sentliche Bestimmungsgrund ist, der die Intensität der hier 
entfalteten Grundeigentums- und Pachtbeziehungen beeinflußt. 

� F. v.OPPELN-BRONIKOWSKI (1974): a.a.o., S.42 

n Der Rangkorrelationskoeffizient nach SPEARMAN beträgt hier o,oa.

78 HSA/NW Kleve Kammer 1617
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IV.2.3. Die Reichweiten der städtischen Grundeigentumsbe-
ziehungen 

Dieser starke Einfluß, den die Distanz auf die Intensität der 
zwischen Stadt und Umland bestehenden Grundeigentumsbeziehungen 
ausübt, läßt die Frage nach deren Reichweite aufkommen. Aufgrund 
der mit steigender Distanz eintretenden exponentiellen Abnahme 
ihrer Intensität ist die Reichweite dieser Grundeigentumsbezie
hungen niedrig anzusetzen. In der Tat beträgt die mittlere Ent
fernung der Ländereien städtischer Bürger und Institutionen vom 
sitz der Eigentümer - mit Ausnahme Duisburgs und Ruhrorts - bei 
keiner klevischen Stadt auch nur zehn Kilometer. Bei den meisten 
Städten liegt sie sogar noch weit niedriger. Allerdings zeigt 
sich auch hier - selbst innerhalb dieses engen Rahmens von drei 
bis zehn Kilometern - eine Hierarchie der klevischen Städte 
untereinander. Bei Kleve und Wesel - wie auch bei dem Schiffer
städtchen Grieth - weisen die Grundeigentumsbeziehungen eine 
durchschnittliche Reichweite von annähernd zehn Kilometern auf. 
Im •�Mittelfeld" liegen weitere relativ einwohnerstarke Städte 
wie ;Goch, Kalkar, Emmerich, Rees und Xanten mit Reichweiten von 
sechs bis sieben Killometern. Die kleinen und kleinsten, vom 
Rhein meist entfernt gelegenen Städte hingegen unterhalten Ei
gentumsbeziehungen von minimaler Reichweite (drei bis max. fünf 
Kilometer). Hinter dieser Hierarchie der Reichweiten stehen die 
gleichen Faktoren, wie bei dem weiter oben bereits behandelten 
unterschiedlichen Umfang des von den Städten aus verwalteten 
Grundeigentums. Es liegt nahe, an dieser Stelle einen Zusammen
hang zwischen der Reichweite der von den Städten ausgehenden 
Grundeigentumsbeziehungen und der jeweiligen wirtschaftlichen 
Bedeutung dieser Städte zu vermuten. Die wirtschaftlich führen
den Städte des Herzogtums Kleve sind - wie erwähnt - alte Han
delsstädte. Je größer also ihre im 18. Jahrhundert noch vorhan
denJ Handelsbedeutung ausfällt, desto weiter müßten auch ihre 
Grurtdeigentumsbeziehungen gespannt sein. Schwierigkeiten berei
tet allerdings die Auswahl eines geeigneten Indikators, der die 
wirtschaftliche Bedeutungsabstufung der klevischen Städte hin
reichend deutlich macht. Hierfür steht alleine das Akziseaufkom
men des Jahres 1778/1779 zur Verfügung (Tab.10)�. Ein statisti
scher Vergleich der beiden Variablen ergibt jedoch einen Rang
korrelationskoeffizienten von r = 0,487. Dieser Wert ist bei n 
= 20 auf dem 0,025%-Prozent-Niveau gerade noch signifikant von 
Null verschieden80 und damit nicht sehr befriedigend. Es muß 
dabei bedacht werden, daß weiträumige Beziehungen vorindustriel
ler Städte sich nicht immer mit dem Steueraufkommen parallel 
gehen müssen. Auch Kleinstädte - wie Grieth und Ruhrort - können 
z • B .1 im Bereich der Rheinschiffahrt über weit gespannte Bez ie
hungen verfügen, die ihre Entsprechung in hohen Reichweiten 
ihrer Grundbesitzbeziehungen finden (9, 6 bis 22 Kilometer). 

79 Die frühesten Akziseetats im Herzogtum Kleve beziehen sich auf das
Etatsjahr 1777/1778. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1758 

so C.BAHRENBERG u. E.GIESE (1975): Statistische Methoden und ihre 
Anwendung in der Geographie. Stgt., S.154 
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Klammert man diese beiden "Sonderfälle" aus der Betrachtung aus, 
so kommt bei einem Wert von r = 0,768 der oben vermutete Zusam
menhang weitaus deutlicher zur Geltung. Das Fehlen bedeutender 
grundbesitzender Institutionen, wie z.B. reicher Klöster und 
Stiftungen, wie auch die weitgehende Abwesenheit einer finanz
starken bürgerlichen Beamten- oder Kaufmannsschicht schlägt sich 
in diesen Klein- und Kleinststädten eben nicht nur in einem 
geringen Gesamtumfang der ihrer Einwohnschaft gehörenden Lände
reien nieder. Vielmehr liegt der allergrößte Teil dieses Grund
besitzes (mindestens 75 Prozent, meist mehr, vgl. Abb.3) quasi 
vor den Toren dieser Städtchen. Hierfür sorgt vor allem die dort 
im 18. Jahrhundert vorherrschende Erwerbsstruktur. Vom überre
gionalen Handel ausgeschlossen und angesichts der Unmöglichkeit, 
den gesamten Lebensunterhalt durch das Handwerk zu sichern, 
spielt die landwirtschaftliche Betätigung auch für die Bürger 
der Kleinstädte in ihrem Broterwerb eine wichtige Rolle81• Auf 
die Notwendigkeit, daß diese selbst bewirtschafteten Parzellen 
in einer zumutbaren, möglichst geringen Fußwegentfernung zur 
Stadt liegen, ist bereits verwiesen worden. 

81 J.SCHMIDT (1804): a.a.o., s. 313-317
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IV.2.4. Die Einzugsgebiete der städtischen Grundeigentumsbe-
ziehungen 

Die ländlichen Gemeinden des Herzogtums Kleve sind im 18. Jahr
hundert in ein ganzes Netz von Grundeigentums- und Pachtbezie
hungen eingebunden. In den einzelnen Gemarkungen treten Bürger 
und Körperschaften verschiedener Städte als Grundbesitzer auf. 
Es stellt sich die Frage, ob unter allen diesen stadtsässigen 
Grundeigentümern Personen und Institutionen einer einzigen Stadt 
dominieren oder ob sich der von den Städtern kontrollierte Be
sit� auf mehrere Städte verteilt. Tabelle 9 gibt auf diese Frage 
eine klare Antwort. Lediglich drei der insgesamt 67 klevischen 
Landgemeinden sind hinsichtlich ihrer Grundeigentumsbeziehungen 
in etwa gleichem Maße auf mehr als zwei Städte orientiert {Gah
len, Keppeln, Winnekendonk). weitere acht ländliche Gemeinden 
unterhalten solche Beziehungen in vergleichbarer Intensität zu 
zwei Städten {Bislich, Spellen, Loikum u.a.). Bei der überwie
genden Mehrheit der ländlichen Gemarkungen des Herzogtums Kleve 
{56) dominieren unter den dort vertretenen stadtsässigen Eigen
tümern Personen und Institutionen einer, meist der nächstgelege
nen Stadt. Die überzufällige Häufigkeit der letztgenannten Er
scheinung und die Tatsache, daß sie völlig unabhängig vom Ge
samtumfang des in einer Gemarkung vorhandenen Grundbesitzes der 
Städter eintritt, lassen hier auf eine weitere Regelhaftigkeit 
schließen. Dies kommt der Abgrenzung von Einzugsgebieten städ
tisch-ländlicher Grundeigentumsbeziehungen sehr entgegen. Zuvor 
ist es jedoch notwendig, einen Grenzwert festzulegen, bis zu dem 
der Einfluß stadtsässiger Grundeigentümer in einer Gemarkung 
noch stark genug ist, um sie dem Einzugsgebiet des einen oder 
anderen städtischen Eigentümerstandortes zuzurechnen. Als Grenz
wert soll im Felgenden ein Anteil stadtsässiger Grundbesitzer an 
der Gemarkungsfläche in Höhe von zehn Prozent gelten82

• Die im 
Bereich des Grundbesitzes der Bürger und Körperschaften klevi
scher Städte bereits mehrfach beobachtete Bedeutungsabstufung 
setzt sich bei der Ausdehnung der Einzugsgebiete nahtlos fort. 
Die größte Ausdehnung besitzt dabei der grundherrschaftliche 
Einzugsbereich der Provinzhauptstadt Kleve (Karte 13). Diesem 
Einzugsgebiet sind neben den an die Stadt angrenzenden Ämtern 
Kleve und Kleverhamm auch das Kirchspiel Warbeyen, die Unter
herrschaften Huisberden und Till-Moyland sowie die Kirchspiele
Mehr und Niel der südlichen Düffel zuzurechnen {Karte 13)8 •
Sogar vor den Toren der kleineren Stadt Kranenburg, in den Bau-

82 Diese Festsetzung erfolgt aus zwei Gründen. Zum einen ist bei einem 
Anteil von zehn Prozent an der Gemarkungsfläche ein Abhängigkeits
verhältnis einer hinreichenden Anzahl bäuerlicher Haushalte gegenüber 
den städtischen Grundeigentümern noch gegeben. Deren Einfluß auf die 
jeweilige ländliche Bodeneigentumsstruktur ist also noch spürbar. Zum 
anderen verbergen sich hinter einem Anteil von zehn Prozent an der 
gesamten Gemarkung zum Teil umfangreiche Landbesitzungen, die zu den 
Pachteinnahmen ihrer Eigentümer einen erheblichen Beitrag leisten. 
Nicht zuletzt ergeben sich bei Zugrundelegung gerade dieses Grenzwer
tes bei der Mehrzahl der Städte räumlich geschlossene Einzugsgebiete. 

83 HSA/NW Karten VIIb, Nr. 2-4, 6 u. 8 
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Tabelle 9: Orientierung der Grundbesitzbeziehungen zwische� den klevischen Städten und ihrem Unland 1732-1736 

auf eine Stadt 
orientierte 
Ämter und 

Herrlichkeiten 

lwt/ 

Herrlichkeit 

Altkalkar 

Altzevenaar 
Appeldorn 
Asperden 
Beeck 

Bergswick und 
Reeser Eiland 
Bienen-Hüth 
Barth/Wallach 
Bricht 
Bruckhausen 
Brünen 
Buchholt-Welmen 
Duiven 
Gartrop-Büh 1 
G.W.Hanm 
Grieth 
Grietherbusch 
Groessen 
Halt-Düffelward 
Hamborn 
Hamninkeln 
Hiesfe1d 
Hönnepel 
Holten 
Hünxe 
Hüthum/Spyck 
Huisberden 
Kalbeck 

Kellen 
Kleve 
Kranenburg 
Meiderich 
Millingen/Groin 
Oeffeld 
Orsoy 
Ottersum 
Qualburg 
Reeser-.iard 
Ringenberg 
Sterkrade 
Till-Moyland 
Uedemerbruch 
:.;edemerfeia 
Voerde 
Vrasse:t 
Walsum 
Warbeyen 
Wesel 

Städte 

Kalkar 
Zevenaar 
Kalkar 

Goch 
Holten 

Rees 
Rees 

Xanten 
Schennbeck 
Dinslaken 
Wesel 
Wesel 
Zevenaar 
Dinslaken 
Dinslaken 
Kalkar 
Rees 
Zevenaar 
Kleve 
Holten 
Wesel 
Dinslaken 
Kalkar 
Holten 
Dinslaken 
Enmerich 
Kleve 
Ueclem 

Kleve 
Kleve 
Kranenburg 
Duisburg 
Rees 
Gennep 
Orsoy 
Gennep 
Kleve 
Rees 
Wesel 
Holten 
Kleve 
Uedem 

Uedem 

Wesel 
Emnerich 
Dinslaken 
Kleve 
Wesel 

1 auf zwei Städte 

1 orientierte 

1 Ämter und 

1 Herr 1 ichkei ten 

1 Amt/ 

IHerrlichkeit 

Bislich 

Emn. Ei land 

Gahlen 

Haffen-Mehr 

loikum 

Praest-
Offenberg 

Spellen 

Vynen und 
Obermönnter 

Städte 

Wesel 
Xanten 

E111118rich 
Griethausen 

Kleve 
Wesel 

Wesel 
Xanten 

Rees 
Wesel 

Emnerich 
Kleve 

Dinslaken 
Wesel 

Kalkar 
Xanten 

lauf mehrere Städte 
1 orientierte 
1 Ämter und 
1 Herrlichkeiten 

1 fwt/ Städte 
IHerrlichkeit 

Keppeln Kalkar 

Winnekendonk 

Kleve 
Uedem 

Emnerich 
Goch 
Liedern 
Xanten 
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erschaften Frasselt und Nütterden, macht sich der Einfluß der 
Stadt Kleve {23 Prozent) weitaus stärker bemerkbar, als derjeni
ge, i welchen die benachbarte Kleinstadt ( zehn Prozent) ausübt. 
Deren grundherrschaftliches Einzugsgebiet wird denn auch durch 
den !Einfluß Klev�s auf die Unterrschaft Zyfflich-Wyler und die 
nördliche Düffel (Kekerdom und Leuth) eingeengt84• Auch Wesel 
und Dinslaken zeichnen sich durch ausgedehnte Einzugsgebiete 
ihrer Grundeigentumsbeziehungen aus. Vom benachbarten Kirchspiel 
Hiesfeld abgesehen, erstreckt sich derEinfluß Dinslakens im 
Wesentlichen auf die Bodeneigentumsverhältnisse des westlichen 
Umlandes. Er erfaßt die rechtsrheinische Niederung zwischen 
Walsum und der Lippemündung85 (Karte 13). Dort, im Amt Spellen, 
konkurriert Dinslaken mit Wesel um den stärkeren Einfluß86 (je
weils 13 Prozent). Auch die Stadt Wesel weist stark einseitige, 
überwiegend nach Süden und Osten orientierte Grundeigentumsbe
ziehungen auf. zu ihren hauptsächlichen Einzugsgebiet zählen die 
Gemarkungen von Spellen und Voerde87 sowie von Buchholt und 
Welnten88

• Im Norden der Stadt ist ihr grundherrschaftliches 
Ein�ugsgebiet inselartig auf die Gemarkungen von Ringenberg und 
Loikum beschränkt. In der letztgenannten Gemeinde tritt der 
Einiluß Wesels in Konkurrenz zu Rees89 • Auf der linken Rheinsei
te Jrfaßt die Kontrolle der Xantener Bürger und Institutionen 
über die ländlichen Gemarkungsflächen einen mit Wesel vergleich
baren Bereich. Neben dem die Stadt umgebenden gleichnamigen Amt 
gehören hierzu die Ämter Winnenthal und Wallach sowie die Un
terherrschaften Borth und Veen90

• Fehlende Katasterunterlagen91

lassen definitive Aussagen über die evtl. Zugehörigkeit der 
Ämter Büderich und Sonsbeck zum Xantener Einzugsgebiet nicht zu. 
Die , administrativen und wirtschaftlichen Bindungen der Klein
stadt Büderich� und des sie umgebenden Amtes gehen im 18. Jahr
hundert ebenso nach Xanten wie nach Wesel93• zu letzterer be-

84 ebda., Nr.52, vgl. auch das Hypothekenbuch der Herrlichkeit
Zyfflich-Wyler, HSA/NW Kleve Gerichte IX, S.4-5

85 HSA/NW Karten VIIb, Nr.34 bis 36, 48 u. 48a 

86 ebda., Nr.35 

87 ebda., Nr.34 bis 36 

88 ebda., Nr.38 

89 ebda., Nr.27a u. 31 

90 ebda., Nr.16 

91 
Vgl. Anm. 10) 

� HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74, 459, 761 u. 1143 

93 ebda., 459, 761 u. 1143 
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stand von Büderich aus ein Rheinübergang�. Es kann daher nicht 
ausgeschlossen werden, daß im Umland der Stadt Büderich die 
örtlichen Bodeneigentumsverhältnisse in vergleichbarem Umfang 
von Wesel und Xanten aus beeinflußt werden. Für das Amt Sonsbeck 
macht das aus dem Jahre 1768 stammende Hypothekenbuch95 deut
lich, daß in dieser Gemarkung Xantener Klöster, besonders das 
Viktorstift und das Kloster Fürstenberg, als bedeutende Grund
eigentümer auftreten. Beide Einrichtungen werden in dieser Quel
le häufig als Besitzer von Ländereien genannt. Leider unterblei
ben dabei genaue Angaben zu deren Größe oder Nutzung. Auch das 
grundherrschaftliche Einzugsgebiet der Stadt Xanten überlagert 
die Einflußzone einer anderen Stadt. In seinem nördlichen Be
reich - in Vynen und Obermörmter - haben auch Bürger und Insti
tutionen aus Kalkar eine starke Stellung am dortigen Bodenmarkt 
inne. Deren Einfluß überwiegt den der Xantener Grundeigentümer 
jedoch nur der infolge der zur Schlüterei Kalkar gehörenden 
Domänen. Xanten beschließt die Reihe derjenigen klevischen Städ
te, deren grundherrschaftliches Einzugsgebiet ein großes Areal 
(9000 Hektar) einnimmt. Die Städte Kalkar, Zevenaar, Uedem, Rees 
und Emmerich nehmen auch hinsichtlich der Größe ihres grundherr
schaftlichen Einzugsbereichs eine mittlere Position ein. Den 
Kernbereich des Kalkarer Einzugsgebietes bilden die Kirchspiele 
Altenkalkar% und Wissel�. Seine übrigen Teilgebiete sind Über
schneidungsbereiche, in denen sich die von Kalkar ausgehenden 
Grundeigentumsbeziehungen mit den Xantens oder - wie im Kirch
spiel Keppeln - mit denen der Städte Uedem und Kleve98 treffen.
Das Kirchspiel Keppeln stellt unter den ländlichen Gemarkungen 
des Herzogtums Kleve insofern eine Besonderheit dar, als sie -
im Zentrum der "klevischen Kornkammer" gelegen - von Eigentümern 
aus aleich drei Städten zu annähernd gleichen Teilen beherrscht
wird . Wie Kalkar, so besitzt auch Uedem neben dem Überschnei
dungsbereich in Keppeln ein Kereinflußgebiet, hier in der südli
chen und östlichen Stadtumgebung. Die Gemarkung des Uedemer 
Feldes wird von den Bürgern und Institutionen der Stadt domi
niert, im Uedemer Bruch immerhin noch stark beeinflußt (41 bzw. 
17 Prozent) 100• Der Einfluß der im rechtsrheinischen Rees ansäs
sigen Grundbesitzer erstreckt sich überwiegend auf die Gemeinden 
der Rheinebene zwischen Grietherbusch und dem Reeser Eiland101•

� HSA/NW (Hrsg., 1984): Johann Bucker, Karte des Rheins zwischen 
Duisburg und Arnheim aus dem Jahre 1713, Düsseldorf, Blatt 8 

� HSA/NW Kleve Gerichte IV, Landgericht Xanten, VI/34

% Stadtarchiv Kalkar K2 

� HSA/NW Karten VIIb, Nr.7 

98 ebda., Nr .11

99 ebda.

100 ebda.

101 ebda., Nr.23 u. 27
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Deren Bodeneigentumsverhältnisse werden eindeutig von Rees aus 
dominiert. Grundeigentumsbeziehungen größeren Ausmaßes unterhält 
Rees jedoch auch mit den stärker von Heidegebieten druchzogenen 
Bauerschaften der Unterherrschaft Millingen1m. Auch die Emmeri
chet Bürger und .Körperschaften beschränken sich hinsichtlich 
ihres grundherrschaftlichen Einflusses auf den ländlichen Raum 
im Wesentlichen auf die rechtsrheinischen Niederungsgebiete von 
Hüthum, Spyck und Vrasselt100• Lediglich in Warbeyen greift das 
Emm�richer Einzugsgebiet auf das linke Rheinufer über, jedoch 
erweist sich der Einfluß Kleves trotz größerer Distanz als deut
lich stärker. Auch die Lymers spielt für die Grundeigentumsbe
ziehungen dieser beiden Städte eine wesentliche Rolle. Die ge
ringere Dinstanz Zevenaars und die Zuständigkeit der dortigen 
Rentei für den Domänenbesitz in der Lymers1� setzen dem Einfluß 
Emmerichs und Kleves hier jedoch enge Grenzen. Die Stellung der 
Stadt Zevenaar als grundherrschaftliches Zentrum der Lymers ist 
also unangefochten. Hierfür sorgen wohl in erster Linie deren 
vom übrigen Herzogtum Kleve isolierte Lage und damit im Zusam
menhang die große Distanz zu anderen klevischen Städten. Aller
dings reicht der grundherrschaftliche Einzugsbereich Zevenaars -
wie•auch Huissens105 

- über das jeweilige Amt auch nicht hinaus, 
er beschränkt sich vielmehr völlig hierauf. Innerhalb der Lymers 
wird der oben behandelte Einfluß der Distanz auf die Intensität 
der! Grundbesitzbeziehungen zwischen Stadt und Umland nochmals 
anschaulich. In dem der Stadt Zevenaar benachbarten Kirchspiel 
Altzevenaar1� gehören 56 Prozent der Gemarkungsfläche den Bür
ger� und Körperschaften der Stadt. Im weiter entfernten Groessen 
geht dieser Anteil auf ein Drittel, in Duiven - an der Grenze zu 
den 1 staaten von Holland - auf ein Viertel zurück100• Am unteren 
Ende der Rangskala finden sich auch hier wiederum zumeist agra
risch orientierte Klein- und Zwergstädte. Dabei bilden - außer 
Kranenburg, dessen Einflußzone weiter oben bereits behandelt 
worden ist - nur noch Gennep, Goch, Orsoy und Schermbeck einen 
grundherrschaftlichen Einzugsbereich aus, innerhalb dessen zehn 
Prozent und mehr einer Gemarkungsfläche in das Eigentum der 
jeweiligen Städter gehören. Die Bürger und - sofern vorhanden -
Institutionen geistlicher und weltlicher Art der übrigen Klein
städte bringen es nicht einmal in den benachbarten Landgemeinden 
auf eigene Ländereien, die zehn Prozent der Gemarkung ausmachen. 
Grundherrschaftliche Einzugsgebiete im oben genannten Sinne 
treten hier nicht auf. Im Vergleich zu den Bürgern und Institu
tionen klevischer Städte ist der Grundbesitz ausländischer Ei
gentümer im ländlichen Raum des Herzogtums Kleve als vernachläs-

tm ebda., Nr. 25

100 ebda., Nr.23 u. 27

1� ebda., Nr. 33

IOS Rijksarchief Arnhem, Nr. 2988 

1� inkl. der Herrlichkeit Grondstein, HSA/NW Karten VIIb, Nr. 33

107 ebda.
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sigbare Größe zu betrachten. Er überschreitet kaum ein Prozent 
der Fläche einer ländlichen Gemarkung. Einzig in der Bauerschaft 
Gahlen, im äußersten Osten des klevischen Territoriums, gehören 
ca. acht Prozent der Gemarkungsfläche Eigentümern aus der be
nachbarten münsterschen Stadt Dorsten108 • Abschließend sollen 
drei wesentliche Gesichtspunkte nochmals hervorgehoben werden. 
Zum einen besteht ein enger Zusammenhang zwischen der flächenmä
ßigen Ausdehnung der grundherrschaftlichen Einzugsgebiete der 
klevischen Städte und deren Wirtschaftskraft. Die bei WEINFORTH 
(1982) genannten "Principalstädte" beeinflussen - bis auf Duis
burg - in der Regel auch die Bodeneigentumsverhältnisse eines 
relativ weiträumigen Umlandes. Je geringer die wirtschaftliche 
Bedeutung einer Stadt im 18. Jahrhundert ausfällt, desto enger 
ist auch die räumliche Begrenzung ihres grundherrschaftlichen 
Einflusses. Bei den kleinsten und wirtschaftlich auf Ackerbau 
und Viehzucht orientierten Städten ist ein solches Einzugsgebiet 
meist überhaupt nicht vorhanden. Es verwundert nicht, daß diese 
Hierarchie der Einzugsgebiete in einer nahezu parallelen Rang
folge des Gesamtumfangs (Tab. 6) und der Reichweiten städtischer 
Grundeigentumsbeziehungen (Tab. 8) ihre Entsprechung findet, 
drücken doch alle den gleichen Sachverhalt aus. Die Bedeutung 
einer Stadt als grundherrschaftliches Zentrum eines agraren 
Umlandes ist also abhängig von ihrer wirtschaftlichen stärke und 
dem in ihren Mauern vorhandenen Kapital. Zum anderen zeigt sich 
auch bei der Abgrenzung der grundherrschaftlichen Einzugsberei
che wieder der große Einfluß, den die Distanz zwischen Stadt und 
Landgemeinde auf die Intensität der Grundeigentums- und Pacht
beziehungen ausübt. Besonders am Beispiel der Stadt Zevenaar 
wird dies deutlich. In nahegelegenen Teilgebieten des Umlandes 
klevischer Städte bestehen für die bäuerliche Bevölkerung weit
aus stärkere Abhängigkeiten von stadtsässigen Grundbesitzern, 
als in weiter entfernt gelegenen Teilgebieten. Als Drittes ist 
festzuhalten, daß die Grundeigentumsbeziehungen der klevischen 
Städte keineswegs immer gleichmäßig in alle Richtungen verlau
fen. Die Beispiele Rees, Wesel, Dinslaken und Emmerich lassen 
erkennen, daß bestimmte Teilgebiete des Umlandes trotz gleicher 
Distanz vor anderen Teilgebieten einen eindeutigen Vorrang ge
nießen können. Bei dieser einseitigen Ausrichtung der von diesen 
Städten ausgehenden Grundeigentumsbeziehungen spielt offensicht
lich die jeweils unterschiedliche agrare Gunst der betroffenen 
Gemarkungen eine Rolle. Gerade bei den oben genannten Städten 
sind es die für Ackerbau und Viehzucht günstigen Standorte der 
Rheinebene, auf die sich die Einflußnahme der dort ansässigen 
Grundbesitzer bevorzugt auswirkt. Aber auch die Konkurrenz länd
licher Großgrundbesitzer wirkt sich hier aus. Adlige Unterherr
schaften, in denen der zuständige Jurisdiktionsherr selbst als 
Eigentümer ausgedehnter Ländereien auftritt, werden - wie z.B. 
im Falle Kalkars die Unterherrschaft Appeldorn100 

- von den 
Grundeigentumsbeziehungen der Städte übersprungen (Karte 13) 
oder bleiben, wie z.B. die peripheren Gemarkungen Gahlen-Bühl, 
Hünxe, Wertherbruch und Wissen, ganz außerhalb ihrer Reichweite. 

tos HSA/NW Karten VIIb, Nr.40

too Vgl. : HSA/NW Karten VIIb, Nr. 9
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IV.2.5 Die Barrierenfunktion des Rheins 

Als ,weiteres wichtiges Erklärungsmoment für die einseitige Aus
rictitung der Grundeigentumsbeziehungen vieler klevischer Städte 
kann zudem die Barrierenfunktion des Rheins herangezogen werden. 
Im 18. Jahrhundert verbergen sich hinter den zwischen Stadt und 
Land unterhaltenen Grundeigentumsbeziehungen vielfältige persön
liche Kontakte zwischen Grundbesitzern und Pächtern. Diese Kon
takte reagieren naturgemäß sehr empfindlich auf physische Bar
rier;en. Die Überquerung des Rheins, der das Herzogtum Kleve in 
Nord-Süd-Richtung zerteilt, ist im 18. Jahrhundert nur an ausge
wähllten, landesherrlich privilegierten Fährorten110 möglich. 

Tabelle 10: Rheinüberschreitender Grundbesitz der Einwohner und 
Institutionen der klevischen Städte 1732 - 1736 

Städte 

Dinslaken 
Duisburg 
Ermierich 
Holten 
Isselburg 
Rees 
Ruhrort 
Schennbeck 
Wesel 
Zevenaar 

Gennep 
Goch 
Grieth 
Griethausen 
Kalkar 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Uedem 
Xanten 

� 
� 
�gesamt in hall 
� 
II 

II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
� 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
� 
� 
� 
� 
� 
� 
� 

II 
II 

II 
4.014 11 

100 11 
2.390 11 

500 11 
96 II 

1. 617 �
109 � 
159 11 

3. 111 11
1. 387 �

II 
590 

11 

994 11 
110 11 
102 11 

2.191 11 
s. no 11
1 .025 11 

261 11 
1 .606 11 
4.375 11 

Quelle: vgl. Tabelle 6 

Grundbesitz 

linksrheinisch II 

in ha II 

II 
24 II 
51 II 

519 11 
II 
II 

171 � 
59 11 

II 
294 11 
32 11 

II 
590 11 
969 11 
95 11 

160 � 
2.016 11 
5.s24 11 

905 11
261 11

1 .584 II 
3.556 11 

II 
in% II 

II 
o,6 II 
0, 1 11 

21,111 
� 
� 

10,6 11 
54, 1 11

II 
9, 5 � 
2,3 11 

II 
100,0 ! 
97,511 
53,411 
01,9 11 
94,5 11 
06,0 11 
96, 1 11 

100,0 11 
98,6 11 
01,3 11 

uo HSA/NW Kleve Kammer 2883, 3069 u. 4099

rechtsrheinisch 

in ha II in% 

II 
3.990 11 99,4 

643 11 91,9 
1.871 � 78,3 

500 � 100,0 
96 � 100,0 

1.446 11 89,4 
50 11 45,9 

1s9 11 100,0 
2.011 11 90,5 
1. 355 � 97,7

� 
II 

25 � 2,5 
03 11 46,6 

22 11 12, 1 
121 11 5,5 
946 11 14,0 
40 II 3,9 

II 
22 II 1 ,4 

019 11 18, 7 
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Deren Inanspruchnahme verursacht dem Reisenden nicht unwesentli
che Zeitverluste und Kosten111

• Es ist also zu klären, inwieweit 
der Rhein112 für die Umlandbeziehungen der Städte im Bereich des 
Grundbesitzes tatsächlich eine physische Barriere darstellt. 
Eine für beide Rheinufer gesonderte Auflistung des von den kle
vischen Städten aus verwalteten Grundeigentums gibt auf diese 
Frage eine unmißverständliche Antwort (Tab.10). Für alle Städte 
zeigt sich, daß der Anteil des auf der gleichen Rheinseite gele
genen Grundeigentums bei weitem überwiegt. Der Rhein kann dem
nach hier als physische Barriere von hoher Wirksamkeit angesehen 
werden. Dennoch sind zwischen den einzelnen klevischen Städten 
in Bezug auf das rheinüberschreitende Grundeigentum ihrer Bürger 
und Institutionen einige Unterschiede zu machen. Vom Rhein ent
fernt gelegene Städte zum jeweils gegenüberliegenden Ufer keine 
oder kaum nennenswerte Beziehungen. Dies gilt vor allem für die 
kleinen, peripheren, rheinabgewandten Städte. Doch auch bei den 
vom Rhein weiter entfernten Städten (Goch, Dinslaken, Zevenaar 
u.s.w.) ist der Anteil des rheinüberschreitenden bürgerlichen
und istitutionellen Grundeigetums letztlich zu vernachlässigen.
Die in Tabelle 8 aufgeführten geringen Reichweiten, die die
Grundeigentumsbeziehungen dieser Städte kennzeichnen, werden von
der Distanz dieser Städte zum Rhein zum Teil weit übertroffen.
Dies kann jedoch nichts anderes bedeuten, als daß der Rhein als
Barriere für die Grundeigentumsbeziehungen dieser Städte uner
heblich ist. Die nahezu völlige Beschränkung des von hier aus
verwalteten Landbesitzes auf die gleiche Rheinseite ist bei
diesen Städten eher dem mit steigender Distanz zu beobachtenden
Intensitätsverlust der Grundeigentumsbeziehungen, als der Bar
rierewirkung des Rheins zuzuschreiben. Einzig bei den Bürgern
und Institutionen Kleves findet sich mit 14 Prozent ein bedeut
samer.Anteil ihres Landbesitzes auf der rechten Rheinseite. Daß
die Provinzhauptstadt hier also aus dem Rahmen fällt, verwundert
nicht, wenn man sich die Entstehung der von Kleve ausgehenden
Grundeigentumsbeziehungen vergegenwärtigt. Wie WEINFORTH (1982)
nachweist, spielt hierbei nicht nur der im 14. bis 16. Jahrhun
dert erfolgte Grunderwerb städtischer Eliten, sondern auch der
Zuzug ländlicher Bevölkerungsteile nach Kleve ein wichtige Rol
le. Diese ebenfalls im Hochmittelalter anzusetzende Zuwanderung
erfolgt unter Beibehaltung des Landbesitzes113

, wodurch die im
Vergleich zu anderen Städten weiter gespannten Grundeigentums
beziehungen zumindest teilweise erklärt würden. Anders, als bei
den Binnenstädten wirkt sich der Rhein für die räumliche Orien
tierung der Grundeigentumsbeziehungen der am Strom gelegenen
Städte voll als Barriere aus. Auch bei diesen städtischen Sied
lungen umfaßt das rheinüberschreitende Grundeigentum nur einen
geringen Teil des Gesamtumfangs, sieht man von den beiden klei-

111 Vgl. : HSA/NW Kleve Kammer 3069 

112 Andere Flußübergänge, etwa über die Lippe, die Niers, die Ruhr oder 
die Emscher, sind von untergeordneter Bedeutung. 

113 F.WEINFORTH (1982): a.a.o., S.257ff.
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nen Schifferstädten Grieth und Ruhrort einmal ab114 (Tab.10). 
Über den Rhein hinweg reichende Grundbesitzbeziehungen unterhal
ten:die Rheinanliegerstädte darüber hinaus fast ausschließlich 
mit: den am gegenüberliegenden Ufer gelegenen Landgemeinden. 
Insbesondere zeig.t sich dabei auch noch eine deutliche Bevor
zugung der an Fährplätzen oder in einem halbstündigen Umkreis um 
diese gelegenen Gemarkungen (Karte 12). Auf diese entfallen 
alleine 46 Prozent des gesamten rheinüberschreitenden Grundei
gentums. Dessen Konzentration auf die Fährorte zeigt aber auch, 
daßider Begriff der Distanz hier nicht rein metrisch verstanden 
werden darf. vielmehr ist die in Kilometern gemessene Entfernung 
nicht immer ein korrektes Maß für die Kosten der Raumüberwin
dung. Ein Fährort bzw. seine Gemarkung liegt daher trotz einer 
möglicherweise größeren metrischen Distanz "näher" bei seinem 
städtischen Eigentümerstandort, als eine gegenüber, auf dem 
anderen Rheinufer gelegene Landgemeinde, zu der keine Fährver
bindung besteht. Ein solcher Zusammenhang kann jedoch - dies sei 
hier angefügt - für die Landverkehrswege nicht beobachtet wer
den. 

114 Die geringe Grundgesamtheit des privaten und institutionellen 
Landbesitzes führt bei den beiden letztgenannten Städten zwar zu 
hohen Anteilen des rheinüberschreitenden Besitzes. Jedoch darf nicht 

übersehen werden, daß sich hierhinter vergleichsweise geringfügige 
Ländereien verbergen. Im Falle Ruhrorts kommt es darüber hinaus 
durch den Besitz eines einzelnen Eigentümers - 58 Hektar in Weeze -
zu starken Verzerrungen. 
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Die Zusammensetzung der Träger städtischer Grund
besitzbeziehungennach personellen und institutione� 
len Eigentümergruppen 

In den klevischen Städten treten auch noch um 1735 neben den 
Institutionen weltlicher und geistlicher Herrschaft auch Teile 
des Bürgertums als Träger grundherrschaftlicher Beziehungen zu 
ländlichen Gemeinden auf. Die Zusammensetzung dieser Träger ist 
dabei von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Sie hängt zum großen 
Teil von den jeweiligen örtlichen Gegebenheiten ab. Eine all
gemeine Gesetzmäßigkeit kann hier nicht ohne weiteres erkannt 
werden. Vier Eigentümergruppen lassen sich hingegen abgrenzen, 
denen als Träger von Grundeigentumsbeziehungen die wohl größte 
Bedeutung zukommt. Dies sind, neben den Organen der landesherr
lichen Domänenverwaltung, wohlhabende Klöster sowie das führende 
städtische Bürgertum, hier insbesondere die Eigentümer größerer 
Ländereien. Auf sie entfallen die größten Anteile (vgl. Tab.11) 
des im Herzogtum Kleve von den Städten aus kontrollierten Grund
besitzes. Private Kleineigentümer spielen hier nur bei den 
Klein- und Kleinststädten eine nennenswerte Rolle. Auch eine 
Reihe institutioneller Grundeigentümer ist als Träger der hier 
zu behandelnden Umlandbeziehungen fast bedeutungslos. So sind 
z . B. die städtischen Kirchengemeinden, gleich welcher Kon
fession, nur mit vergleichsweise geringfügigem Grundbesitz im 
ländlichen Raum ausgestattet. Gleiches gilt für die Vielzahl der 
in den Städten vorhandenen säkularen und klerikalen 
Armenstiftungen und Bildungseinrichtungen. Auch die städtischen 
Magisträte spielen im Gefüge grundherrschaftlicher Beziehungen 
zwisc}:len Stadt und Land kaum eine wesentliche Rolle. Nur im 
Falle der Kleinstädte Gennep und Grieth tritt der örtliche 
Magistrat außerhalb der Stadtfeldmark als bedeutender 
öffentlicher Grundeigentümer in Erscheinung (vgl. Tab.11). Die 
Träger der von den klevischen Städten zwischen 173 2 und 17 3 6 
ausgehenden Grundeigentumsbeziehungen zeigen eine von Stadt zu 
Stadt abweichende Zusammensetzung. Je nach den örtlichen 
Gegebenheiten verschieben sich die Gewichte institutioneller und 
personeller Träger gegeneinander und untereinander. Es 
verwundert nicht, daß im geistlichen Zentrum Xanten kirchliche 
Träger, vor allem aber das Xantener Stiftskapitel, das Kloster 
Fürstenberg und die Xantener Karthause, den Ton angeben. Ihnen 
gehören 36 Prozent der von Xanten aus verwalteten ländlichen 
Nutzflächen. Für die übrigen Eigentümergruppen, so z.B. auch den 
Landesherrn, bleibt dagegen in Xanten wenig Spielraum (vgl. 
Tab.11). Auch in anderen Städten werden, sofern dort reiche 
Stiftskapitel und Klöster vorhanden sind, Grundeigentums
beziehungen zum Umland von diesen ganz wesentlich mitgetragen. 
Dies ist vor allem der Fall in Kranenburg, Kalkar, Rees und 
Kleve, in geringerem Maße auch in Wesel115• Daß stifte und Klö
ster in den letztgenannten Städten nicht so eindeutig unter der 

115 Zu den bedeutenden Eigentümern zählen hier die Stiftskapitel in
Kleve, Kranenburg und Rees sowie das Stift Oberndorf und die 
Johanniter in Wesel. Vgl.: HSA/NW Karten VIIb, Nr.27, 34-36 u. 52 
sowie Stadtarchiv Kleve, Kartenband vom Amt Kleve 1732. 
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Tabelle i 1 : Prozentuale Verteilung des städtischen Grundbesitzes im ländlichen Raum des Herzogtums Kleve auf die einzelnen 
1 Eigentümergruppen 

Städte 1 %-Antei 1 der E igentümergruppen am gesamten Grundbesitz 

1 Ackerland I Grünland 

kandes-1 Hagis- 1 Klöster j Orts- 1 Bürger I Bürger llandes- 1 Magis- 1 Klöster I Orts- 1 Bürger I Bürger 

1 herr I trat I Stifter J kirche 1 > 50 ha j < 50 ha I herr I trat I Stifter I kirche 1 > 50 ha 1 < SO ha 

� 1 1 1 1 1 ; 1 1 i 1 1 
Dinslaken 
Duisburg, 
Emnerich 1 

Gennep 
Goch 
Grieth 
Griethausen 
Holten 
Isselburg 
Kalkar 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 1 

Rees 
Ruhrort 
Schermbeck 
Uedem 
Wesel 
Xanten 
Zevenaari 

1 � 

im Durchschnitt 1 
aller Städte 1 

35 1 1 15 1 7 1 22 21 72 1 1 3 1 3 12 1 

1 1 8 1 23 1 40 29 1 1 5 1 24 32 1 

19 1 1 20 1 7 1 28 26 33 1 3 1 15 1 6 21 1 

6 1 1 1 5 1 14 78 17 1 36 1 1 2 25 1 

1 14 1 32 1 38 16 1 21 1 7 1 55 1 

1 51 1 1 49 1 22 1 1 3 1 

1 2 7 1 1 1 33 57 1 3 1 7 1 57 1 

13 1 1 19 1 68 19 1 1 1 37 1 

1 1 1 1 1 1 1 

32 1 16 1 9 1 13 30 54 1 1 1 15 1 3 15 1 

24 1 11 1 3 1 48 14 38 1 1 9 1 3 38 1 

15 1 40 1 4 1 41 1 1 60 1 11 1 

100 1 1 1 100 1 1 1 1 

27 1 2 34 1 14 1 6 17 49 1 20 1 19 1 5 3 1 

1 1 1 100 1 54 1 1 1 

1 1 , 5 1 85 1 1 1 23 1 1 

, 3 1 3 1 17 1 1 , 1 29 27 24 1 1 22 1 , 7 1 3 1 

1 i 18 1 6 1 45 31 1 ! 25 1 8 1 44 1 

1 1 1 1 36 1 9 1 , 1 24 , l 1 1 60 1 11 1 10 1 

34 1 1 1 9 1 21 36 33 1 1 1 5 1 22 1 

1 1 1 1 1 � 1 1 1 1 1 

1 1 1 i 1 1 1 1 1 1 1 
16 1 3 1 12 1 9 1 22 1 39 1 22 1 8 1 12 1 8 1 19 1 

10 
39 
22 
20 
17 
75 
33 
44 

12 
12 
29 

4 
46 
11 
34 
23 

9 
40 

30 

Gesamtheit der Grundeigentümer vorherrschen, erklärt sich durch 
das Vorhandensein starker konkurrierender Eigentümergruppen. 
Hier: sind besonders die staatlichen Schlütereien und Renteien zu 
nennen. Dort, wo diese Organe der Grundherrschaft des Landes
herrn großflächige Domänen verwalten, - so z.B. in Kalkar, Kle
ve, Rees, Uedem - beeinflussen sie den Umfang und die räumliche 
Orientierung der Grundeigentumsbeziehungen mindestens in einem 
den Klöstern vergleichbaren Maße. In einigen Kleinstädten, in 
denen weder eine reiche Bürgerschicht, noch große Klosteranlagen 
vorhanden sind (Dinslaken, Holten, Zevenaar)116 , beherrschen die 
Domähenbehörden die zum Umland unterhaltenen grundherr
schaftlichen Beziehungen nahezu völlig (vgl. Tab.11). Die Eigen
tümer ausgedehnter Ländereien (mehr als 50 Hektar) spielen als 
Träger von Grundeigentumsbeziehungen in denjenigen Städten eine 
bedeutende, zum Teil die wichtigste Rolle, deren Reichtum und 
Wirtschaftskraft auch im 18. Jahrhundert noch auf dem Handel 
beru�t - oder früher einmal beruht hat. Die in Duisburg, Goch, 
Emmerich und Wesel auf die privaten Großeigentümer entfallenden 
Eigentumsrechte (Tab.11) sprechen für sich. In Kleve liegen die 

1 

116 
ebda. Nr.33, 42 u. 43 
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Verhältnisse hingegen anders. Zwar ist auch hier das im Umland 
kontrollierte Grundeigentum überwiegend in Händen von Privatper
sonen. Jedoch herrschen hier unter den wohlsituierten Bürgern 
nicht die Kaufleute vor, die ihr im Handel erwirtschaftetes 
Kapital im ländlichen Boden anlegen, vielmehr dominieren in 
Kleve, dem Verwaltungssitz des Herzogtums, die hohen landesherr
lichen Beamten und Renteniers117 unter den personellen Grundbe
sitzern. Auf sie entfallen 49, 7 Prozent der in Kleve kon
zentrierten privaten Grundeigentumsrechte. Es liegt auf der 
Hand, die Funktion der Stadt als politisches Zentrum für diese 
Zusammensetzung der Grundeigentümer verantwortlich zu machen. 
Die kleineren privaten Grundeigentümer haben dagegen nur in sehr 
kleinen und im Bereich der Umlandbeziehungen unbedeutenden 
Städten ein größeres Gewicht. Gleichgültig, ob diese "Städtchen" 
am Rhein {Grieth, Griethausen) oder auf den Hochflächen liegen 
(Isselburg, Schermbeck), der Grundbesitz der weniger mit Lände
reien begüterten Bürger macht den größten Teil der hier konzen
trierten Eigentumsrechte aus. Das Fehlen bedeutender Institutio
nen von Staat und Kirche und die Absonderung dieser Städte vom 
Netz der weiträumigen Handelsbeziehungen verleihen dem geringfü
gigeren Grundbesitz - der oft genug der Eigenversorgung dient -
in den Kleinstädten ein überdurchschnittliches Gewicht. Bestimmt 
die Größe und Wirtschaftskraft der klevischen Städte ihre quan
titative Bedeutung als Zentren grundherrschaftlicher Umlandbe
ziehungen, so hängt die qualitative Zusammensetzung der Träger 
dieser Beziehungen nicht zuletzt von der Stellung und Funktion 
der Städte im Siedlungsnetz ab. Die oben genannten Eigentümer
gruppen sind nicht nur in unterschiedlichem Maße mit im Umland 
der Städte gelegenem Grundbesitz ausgestattet, sondern es treten 
darüberhinaus Abweichungen hinsichtlich der von den einzelnen 
Gruppen unterhaltenen Grundeigentumsbeziehungen auf. Der Landbe
sitz der kleinstädtischen Einwohner konzentriert sich im Wesent
lichen auf das unmittelbar angrenzende Umland. Die Reichweiten 
ihrer Grundeigentumsbeziehungen sind mit durchschnittlich 5,4 
Kilometern {Tab.8) minimal. Dies gilt nicht ohne weiteres für 
den Grundbesitz der Schicht kleinerer Privateigentümer in den 
größeren klevischen Städten {Tab.8). Letztere verhalten sich in 
ähnlicher Weise, wie die hier ansässigen Großgrundbesitzer. 
Geringe Reichweiten gelten auch für die wenig bedeutenden in
stitutionellen Träger städtischer Grundherrschaft - Ortskirche, 
Armenstiftungen, Schulen, Magisträte etc. Trotz der großen Aus
dehnung ihres Landbesitzes (vgl. Tab.11) unterhalten auch die in 
den klevischen Städten ansässigen Klöster grundherrschaftliche 
Beziehungen überwiegend mit dem nahen Umland. Die Reichweite 
dieser Beziehungen ist im Allgemeinen nur unwesentlich größer, 

117 Unter Renteniers oder capitalisten versteht man im 18. Jahrhundert
Personen, die von den Zinsen und Renten ihres Kapitals leben, wobei 
es sich häufig um Grundbesitz handelt. Daß diese Gruppe in Kleve so 
relativ gut repräsentiert ist (vgl. Tab.18), liegt an der Funktion 
dieser Stadt als politisches Zentrum. Die hier ansässige Beamten 
schiebt ist gleichzeitig Träger eines stärkeren Kulturbetriebs. Der 
Gesundbrunnen im Tiergarten und die Stellung Kleves als preußische 
Nebenresidenz tun ein Übriges, die Stadt für diese Sozialgruppe als 
Wohnstandort attraktiv zu machen. Vgl. HSA/NW Kleve Kammer 1362, 
Gen.Dir. Berlin 839 bis 842 



83 

als die der genannten Institutionen und des Bürgertums - sie 
liegt zwischen drei (Kranenburg) und acht Kilometern (Wesel). 
Nurldas Reeser Stiftskapitel bringt es auf einen stark über
durJhschnittlichen Wert von fast zwölf Kilometern. Die Konzen
tration des klöst�rlichen Grundeigentums auf das nahe Umland der 
Städte muß also in der Tat erheblich sein. Daß dem so ist, zei
gen die Abbildungen 18 bis 23. Die Inensität der von den stadt
sässigen Klöstern und stiften unterhaltenen Besitzbeziehungen 
nimmt steigender Distanz ebenso exponentiell ab, wie die Gesamt
heit der von den Städten aus unterhaltenen Grundeigentumsbezie
hungen. Mehr noch - diese exponentielle Abhnahme fällt hier noch 
weit stärker ins Gewicht, als im gesamtstädtischen Durchschnitt, 
wie i die zumeist steileren Kurvenverläufe zeigen. Es sind also 
dieiKlöster, die für den weiter oben beschriebenen distanziellen 
Intensitätsverfall städtischer Grundeigentumsbeziehungen ver
antwortlich zu machen sind. Anders liegen die Verhältnisse bei 
den bürgerlichen Eigentümern. Deren Bezitz ist weiter über den 
ländlichen Raum des Herzogtums Kleve - zum Teil sogar über das 
gesamte Territorium - gestreut, als bei irgendeiner anderen 
Gruppe von Grundeigentümern118 • Die Städte Kleve ( 10 Kilometer) 
undlwesel (11 Kilometer) sind hierfür gute Beispiele. Gerade 
hier zeigt auch die Regressionsanalyse (Abb.24-25), wie weit die 
Eigentumsbeziehungen dieser Gruppe über das klevische Territori
um gespannt sein können. In diesem hier als Beispiel herangezo
genen Städten geht der Umfang der von den Führungsschichten 
kontrollierten Ländereien mit steigender Distanz eher in arith
metischer, als in geometrischer Regression zurück. In beiden 
Städten ist eine relativ breite Schicht kapitalkräftiger Privat
personen ansässig, sei es als Kaufleute (Wesel) oder als hohe 
Beamte und wohlhabende Renteniers (Kleve). In Grenzen gilt dies 
ebenfalls für Emmerich. Die Vermutung, daß zwischen dem Grad der 
Beteiligung großbürgerlicher Gruppen an den Grundeigentumsbezie
hungen der Städte einerseits und deren Reichweite andererseits 
ein Zusammenhang besteht, wird durch den Rangkorrelationskoeffi
zienten (r=0,738) vollauf bestätigt. Der Einfluß dieser Eigentü
mergruppen auf die Grundeigentumsbeziehungen einer Stadt macht 
sich also in einer Erhöhung von Intensität und Reichweite deut
lich bemerkbar. Die Grundeigentumsbeziehungen der oben genannten 
Träger bzw. Trägergruppen sind in ihrer räumlichen Orientierung 
von staatlichen Zwängen frei. Dies gilt für die Domänen des 
Landesherrn nicht. Der staatliche Grundbesitz ist zwar letzt
endlich in einer Hand - in der des Königs von Preußen - zusam
mengefaßt, es wäre jedoch wenig sinnvoll, diese Ländereien in 
räunilicher Hinsicht der Residenzstadt Berlin zuzuordnen. Es ist 
der jeweilige Haupt- oder Generalpächter einer königlichen Ren
tei oder Schlüterei, nicht der Monarch oder sein Generaldirek
torium, der den bäuerlichen Pächtern im Herzogtum Kleve als 
Bevollmächtigter der Grundherrn gegenübertritt. Wenn dessen 
Eintiahmen auch nicht den Städten oder ihren Bürgern zugutekom
men, so sind die Beziehungen zwischen den ländlichen Domänen
pächtern und dem Generalpächter der Rentei doch Bestandteil der 
grundherrschaftlichen Stadt-Umland-Beziehungen am klevischen 
Niederrhein. Reichweiten und räumliche Orientierung dieser von 

1 

118 vgl. hierzu Tab.12 
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staatlichen Instanzen getragenen Grundeigentumsbeziehungen sind 
rechtlich vorgegeben. Dies unterscheidet die Domänenbehörden 
klar von den anderen Eigentümergruppen. Ersteren sind Ländereien 
eines fest abgegrenzten Bezirkes zur Verwaltung überantwortet 
(Karte 5). Lediglich zwischen den Renteien Holten und Dinslaken 
kommt es in den Kirchspielen Hiesfeld und Hamborn zu Überschnei
dungen der zuständigkeit119

• Es fällt demnach nicht schwer, den 
Schlütereien und Renteien Einzugsgebiete ihrer Besitzbeziehungen 
zuzuweisen {Karte 5). Hinter dem Gesamteinzugsgebiet der einzel
nen klevischen Städte bleiben sie, bis auf die Rentei Dinsla
ken120, hinsichtlich ihrer räumlichen Ausdehnung jedoch zurück. 
Dies zeigt, daß auch bei den Domänen des Landesherrn Grundeigen
tumsbeziehungen zum nahen Umland überwiegen und deren Reichwei
ten dementsprechend gering ausfallen (2 bis 6, 7 Kilometer) • 
Diese allgemein geringen Reichweiten und die eng umgrenzten 
Einzugsgebiete der von den klevischen Städten ausgehenden Grund
eigentumsbeziehungen kann also statistisch auf entsprechende 
Erscheinungen bei der Mehrzahl der Eigentümergruppen zurückge
führt werden. Jedoch sind - wie aufgezeigt - unterschiedliche 
Gründe hierfür maßgebend. Neben der allgemeinen von HÄGERSTRAND 
(1967) postulierten Distanzempfindlichkeit raumüberschreitender 
Kontakte wirken auch der Eigenversorgungscharakter des Grundbe
sitzes der kleinstädtischen Bürger und die rechtliche Fixierung 
der Renteibezirke als limitierende Faktoren. 

119 HSA/NW Kleve Kammer 1450 u. 1451

120 
ebda. 



IV.2.7

85 

Zusammensetzung der Träger der städtischen 
Grundbesitzbeziehungen nach Besitzgrößenklassen 

Die hier betrach�eten Eigentümergruppen repräsentieren selbst
verständlich eine unterschiedlich große Anzahl von Grundeigentü
mern. Hinter den Domänenbehörden steht konkret lediglich eine 
einzige Person - der im Auftrag des Landesherrn agierende Haupt
pächter. Auch die Anzahl der klösterlichen Eigentümer. ist ge
ring. Sie umfaßt zumeist nur zwei oder drei bedeutende Klöster 
oder'stifte, in manchen Städten - Kranenburg oder Rees - nur das 
ortsansässige Stiftskapitel. Wohlhabende private Grundbesitzer 
sind, in den klevischen Städten ebenfalls nicht sehr zahlreich. 
Die Führungsschicht stellt in den vorindustriellen Städten all
gemein nur einen vergleichsweise geringen Teil der Einwohner
schaft dar {Tab.18). An personellen Eigentümern, die im ländli
chen, Raum ausgedehnte Ländereien kontrollieren121

, finden sich 
in den Städten des Herzogtums Kleve meist nur einer bis drei. 
Lediglich in Kleve umfaßt diese Gruppe zehn Familien. Dagegen 
steht hinter dem klein- und mittelbürgerlichen Grundbesitz eine 
groß� Zahl von Angehörigen der Handwerker- und Kleinhändler
schaft sowie des unteren Beamtenstandes. Es ist also erforder
lich, die Größenstruktur des in den klevischen. Städten konzen
trierten Grundeigentums näher zu betrachten. Tabelle 12 zeigt 
zunächst - dies jedoch in aller Deutlichkeit - eine äußerst 
ungleiche Verteilung des ländlichen Grund und Bodens auf die 
stadtsässigen Eigentümer. Dies gilt, wenn auch in unterschied
lichi starker Ausprägung, für alle Städte des Herzogtums Kleve. 
Überall stellen die Eigentümer mit bis zu 10 Hektar Besitz, wenn 
nicht die absolute, so doch die relative Mehrheit der grundbe
sitzenden Bürger und Institutionen. In einer Reihe von kleinen 
Landstädten repräsentieren sie über 80, zum Teil sogar über 90 
Prozent der ortsansässigen Grundeigentümer. In einem krassen 
Mißverhältnis hierzu steht jedoch der auf diese unterste Größen
klasse entfallende Anteil an den von den klevischen Städten aus 
verwalteten Ländereien. Er ist bei den meisten Städten nahezu 
vernachlässigbar und überschreitet nur bei einigen kleinen Land
städten einen Wert von 10 Prozent (Tab.12) . Ein vergleichbar 
großes, wenn auch umgekehrtes Mißverhältnis existiert in der 
obersten Besitzgrößenklasse. Juristische und natürliche Personen 
mit mehr als 100 Hektar Grundeigentum im Umland der Städte stel
len - soweit sie überhaupt vorhanden sind - in der Regel eine 
kleine Minderheit unter den stadtsässigen Grundbesitzern dar. 
Denn,och ist es gerade diese Minderheit, die an der von den Städ
ten aus erfolgenden Kontrolle über ländliche agrare Produktions
flächen den größten Anteil nimmt. Beste Beispiele hierfür sind 
die 1städte Dinslaken und Kleve {Tab.12). Gleiches gilt, wenn 
auch! in geringerem Ausmaß, für die der zweithöchsten Besitzgrö
ßenklasse { 50 bis 100 Hektar) zuzurechnenden Grundeigentümer. 
Eine geringe Zahl stadtsässiger Großgrundbesitzer fungiert also 
als iwesentlichster Träger der von ihren Städten mit dem Umland 
unterhaltenen grundherrschaftlichen Beziehungen. Die zwischen 
den beiden Extremen befindlichen Größenklassen {10 bis 25 Hektar 

121 
von 100 Hektar Umfang und mehr 
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Tabelle 12: Prozentuale Verteilung des städtischen Grundbesitzes im ländlichen Raum auf Besitzgrößenklassen 

Städte II 
� 
� 

%-Anteil der Besitzgrößenklassen 
an allen Grundeigentümern � am gesamten Grundbesitz 
1 � 

[Ibis 10 1 10-25 1 25-50 1 50-100 1 > 100 �bis 10 1 10-25 1 25-50 1 50-100 1
1 � 1 � 1 � 1 � � � 1 � 1 � 1 � 1 

Dinslaken 
Duisburg 
Enmerich 
Gennep 
Goch 

Grieth 
Griethausen 
Holten 
Isselburg 
Kalkar 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Rees 
Ruhrort 
Schermbeck 
Uedem 
Wesel 
Xanten 
Zevenaar 

� ha 

� 
II 
� 
� 
� 
� 
� 
II 
� 
� 
II 
II 
� 
II 
II 
� 
� 
II 
II 
� 
� 

im Durchschnitt [I 
aller Städte � 

1 1 1 1 � 1 1 1 1 
57 13 13 6 11 � 2 3 
62 15 12 6 4 � 10 14 
57 
66 
67 
50 
84 
90 

52 
41 
61 

53 

43 
38 
36 
78 
48 

1 
1 

58 1 

14 16 8 6 � 7 9 
16 6 9 3 � 8 11 
8 12 10 2 � 8 7 

33 17 � 12 36 
6 
5 

20 
18 
26 

17 

51 
20 
27 

8 
31 

5 

17 
15 
6 

12 

6 
18 
18 

7 
12 

1 

5 
5 

8 
9 
3 

9 

5 
9 
3 
6 

1 

� 
1 II

II 
3 � 

17 � 
3 � 

100 � 
9 1 

� 
� 

18 � 
10 � 

3 � 
2 � 

17 
18 

7 
2 
6 

2 

7 
3 
3 
7 
7 

1 

22 
11 

11 
3 

14 

6 

60 
7 

12 
7 

20 

1 
1 

19 1 
1 

12 1 
1 

7 1 
1 

7 1 
1 

15 1 

5 
19 
19 

9 
20 
51 
13 

23 
8 
6 

8 

33 
14 
20 
13 
22 

1 
1 

18 1 

4 
26 
20 
25 
37 

47 
11 

21 
9 
7 

10 

9 
19 
9 
8 

1 
1 

17 1 

> 100
ha

86 
32 
44 
46 
57 

60 

37 
78 
66 

100 
74 

67 
46 
64 
33 

59 

und 25 bis 50 Hektar) sind hier allgemein, ebenso wie die Klein
eigentümer, von nachgeordneter Bedeutung, wenn sie auch - im 
Gegensatz zu den Letztgenannten - etwas stärker ins Gewicht 
fallen. Nur in den ausgesprochen kleinen Städten mit ausgepräg
ter agrarischer Erwerbsorientierung ihrer Einwohner122 gehört 
ihnen ein großer, wenn auch nicht der größte Teil der dort kon
zentrierten Bodeneigentumsrechte (Tab.12). Auf jeden Fall spier
len die der höchsten jeweils vorhandenen Besitzgrößenklasse 
zuzurechnenden Grundeigentümer in der Regel die Rolle des wich
tigsten Trägers der von den Städten des Herzogtums Kleve ausge
henden Grundeigentumsbeziehungen. Betrachtet man ausschließlich 
den von natürlichen Personen im Umland der Städte kontrollierten 
Grundbesitz, so fällt zunächst auf, daß dessen Konzentration auf 
die Besitzgrößenklassen oberhalb 50 Hektar geringer ausfällt, 
als bei der Gesamtheit der Grundeigentümer. Das bedeutet jedoch 

122 Leider fehlen im Klevischen Kataster die Bände für das Umland der
Stadt Büderich, die im Herzogtum Kleve einen klassischen Fall für 
eine auf Ackerbau und Viehzucht ausgerichtete Erwerbsstruktur 
darstellt. 
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Tabelle 1 13: Prozentuale Verteilung des personalen städtischen Grundbesitzes im ländlichen Raum des 
Herzogtums Kleve 1732-1736 

Städte � %-Anteil der Besitzgrößenklassen 

� an allen Grundeigentümern � am gesamten Grundbesitz 

� 1 � 
�< 10 ha 1 10-25 1 25-50 1 50-100 1 > 100 �< 10 ha 1 10-25 1 25-50 1 ?0-100 1
� 1 ha 1 ha 1 ha 1 ha � 1 ha 1 ha 1 ha 1 
1 1 1 1 1 :: 1 1 1 1 

Dinslak�n � 60 13 13 3 10 � 7 9 15 1 

Duisburg II 66 17 9 6 3 � 10 17 18 25 
Errmerich 1 55 12 19 10 3 II 9 10 27 33 
Gennep 60 21 4 13 II 14 23 10 53 
Goch 73 6 10 1 3 � 7 5 14 33 
Grieth 50 33 17 � 14 50 35 
Griethausen 71 13 7 1 � 16 17 15 52 
Holten i 83 11 6 � 48 20 32 
Isselbu.rg � 
Kalkar 58 23 12 7 � 12 25 30 33 
Kleve 43 17 15 10 15 1 3 5 13 15 
Kranenburg 70 26 4 28 57 15 
Rees 61 11 17 11 8 12 35 45 
Ruhrort 
Schermbeck � 93 7 61 39 
Uedem 

1 

� 47 22 19 6 6 7 12 27 18 
Wesel � 39 27 19 5 10 5 13 25 13 
Xanten � 83 6 6 2 19 16 28 14 
Zevenaar II 44 14 14 8 8 28 34 30 

l 1 1 1 1 � 1 1 1 1 
im Durchschnitt� 1 1 1 1 � 1 1 1 1 
aller Städte � 62 1 16 1 12 1 7 1 6 � 16 1 21 1 23 1 29 1 

> 100
ha

62 
30 
2 

41 

64 

35 
44 

22 

38 

nicht, daß das oben angezeigt Mißverhältnis zwischen der Anzahl 
der IKlassenangehörigen und ihrem Anteil am Grundeigentum hier 
nicht besteht. Die unterste Besitzgrößenklasse ist auch unter 
den grundbesitzenden natürlichen Personen stark unterrepräsen
tiert, die höchste nach wie vor deutliche überrepräsentiert. 
Dieses auch hier auftretende Ungleichgewicht ist schwächer aus
geprägt als bei der Gesamtheit der Grundeigentümer, wie der 
Vergleich der Tabellen 12 und 13 zeigt. Das Grundeigentum juri
stischer Personen zeigt nämlich im Allgemeinen, wie auch bei den 
meisten Städten, eine stärkere Tendenz zur Konzentration in Form 
großer Eigentumseinheiten als der private Landbesitz. Dies wirkt 
sich vor allem dort aus, wo in den Städten bedeutende grundbe
sitzende Körperschaften ansässig sind. In Dinslaken liegt die 
Konzentration der im Umland kontrollierten Ländereien auf die 
höchste Besitzgrößenklasse bei den natürlichen Personen um 20, 
in tiedem um über 30 und in Xanten sogar um mehr als 40 Prozent 
niedriger, als bei der Gesamtheit der stadtsässigen Grundbesit
zer.1 Dennoch fällt auch bei alleiniger Berücksichtigung des 
Landbesitzes natürlicher Personen ein erheblicher Teil des von 
den

1

Städten aus verwalteten Grundeigentums auf die höchste in 
der jeweiligen Stadt vorhandenen Besitzgrößenklasse (Tab.13) .Die 
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im Vergleich zu Tabelle 12 hierbei auftretenden Abweichungen 
sind denn wohl auch eher gradueller als grundsätzlicher Natur. 
Daran ändert auch der Umstand nichts, daß in den kleinen Land
und Ackerstädten, wie zum Beispiel Isselburg oder Schermbeck, 
erhebliche Anteile der dort konzentrierten Bodeneigentumsrechte 
auf die Kleineigentümer entfallen. Diese Größenklasse ist im 
Vergleich zu ihrer zahlenmäßigen Besetzung auch hier unterreprä
sentiert. Deutlich wird hier im Grunde nur die überwiegend agra
rische Erwerbsbasis der in diesen Kleinstädten lebenden Bevölke
rung. zusammenfassend kann festgehalten werden, daß als Träger 
der zwischen den Städten des Herzogtums Kleve und ihrem Umland 
unterhaltenen grundherrschaftlichen Beziehungen in der Hauptsa
che die Eigentümer großflächiger Ländereien (mehr als 100 Hek
tar) gelten können. Eine herausragende Rolle spielen hierbei die 
juristischen Personen mit ausgedehntem Grundbesitz - Domänenbe
hörden sowie wohlhabende Klöster und Stifte. Auf der einen Seite 
verschaffen sie einer Stadt auch dann größere Bedeutung als 
grundherrschaftliches Zentrum ihres Umlandes, wenn hierfür die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen - etwa die Kapitalbildung durch 
den Handel - eigentlich nicht oder nicht mehr gegeben sind. 
Dinslaken, Kranenburg, jedoch auch Rees und Kalkar1D können als 
Beispiele herangezogen werden. Auf der anderen Seite verstärken 
diese Institutionen - wie etwa in Kleve - die durch reiche Bür
gerschichten getragenen grundherrschaftlichen Umlandbeziehungen 
noch erheblich. Auf ihr Konto geht darüber hinaus ganz wesent
lich die teilweise extreme Konzentration des von den Städten aus 
verwalteten Landbesitzes auf die höchste Besitzgrößenklasse wie 
auch auf das nahe Umland. 

lD E.KEYSER (1956): a.a.o., S.229 u. 349, HSA/NW Kleve Kammer 1627 
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Zum Problem der Fortentwicklung der städtischen 
Grundbesitzbeziehungen im Herzogtum Kleve bis zur 
Säkularisierung 

Alle bisherigen Darlegungen dieses Kapitels besitzen den Charak
ter einer Momentaufnahme. Sie spiegeln lediglich diezustände 
wieder, die hinsichtlich der grundherrschaftlichen Stadt-Umland
Beziehungen am klevischen Niederrhein im Erstellungszeitraum des 
Klevischen Katasters (1732-1736) vorliegen. Es bietet sich an, 
hierauf aufbauend nach den Entwicklungen und Prozessen zu fra
gen, ! die dieses Beziehungsgefüge im weiteren Verlauf des 18. 
Jahrhunderts verändert haben können. Hierüber liegen jedoch nur 
bruchstückhafte Informationen vor. Die auf die preußische Kata
steraufnahme folgende große Landesvermessung der Rheinlande 
durch TRANCHOT und v.MÜFFLING im frühen 19. Jahrhundert scheidet 
in diesem Zusammenhang als Quelle aus. Als Militärkartenwerk 
enthält sie naturgemäß keine katastermäßigen Eintragungen über 
Eigentumsrechte am Grund und Boden des ländlichen Raumes. Quel
len 1des späten 18. Jahrhunderts - etwa die Hypothekenbücher der 
klevischen Gerichte - sind oft so schlecht geführt, daß Daten 
über eventuelle Besitzerwechsel von Grundstücken und erst recht 
über deren Größe fehlen124• Definitive Aussagen über eine im 
Verlauf des 18. Jahrhunderts möglicherweise erfolgte Intensivie
rung oder ein Nachlassen der Grundherrschaft stadtsässiger Ei
gentümer im ländlichen Raum müssen daher an dieser stelle unter
bleiben. Dennoch finden sich in den Aktenbeständen der klevi
sch�n Kammer sowie des späteren Roer-Departements Hinweise, die 
zumindest einige vorsichtige Hypothesen zulassen. Es hat nämlich 
den Anschein, daß - zumindest am Niederrhein - der in der zwei
ten Hälfte des 17. Jahrhunderts stattgefundene Prozeß der Umver
teilung ländlicher Produktionsflächen zugunsten stadtsässiger 
Personen und Institutionen sich im ausgehenden 18. Jahrhundert 
umzukehren beginnt. Im Jahre 1789 beklagt die klevische Kriegs
und!Domänenkammer in Kleve, daß die bäerlichen Pächter des länd
lichen Raumes nicht nur die von ihnen bewirtschafteten Flächen 
aufkaufen, sondern auch innerhalb der städtischen Gemarkungen 
bisldato bürgerlichen Landbesitz erwerben1�. Der letztgenannte 
Aspekt trifft auf die Feldmark der Stadt Dinslaken durchaus 
zu126, {Tab.14). Dort hat sich der Anteil der Bauern des nahen 
Umlandes an der städtischen Gemarkungsfläche zwischen 1735 und 
1762 von ursprünglich 7, 3 auf 13, 8 Hektar nahezu verdoppelt. 
Sollte die oben zitierte Aussage des klevischen Kammerkollegiums 
zutreffen, so bedeutet dies, daß im Herzogtum Kleve bereits vor 
der französischen Revolution und weit vor der Besetzung durch 
dielfranzösischen Revolutionstruppen (1794) ein Prozeß beginnt, 
der letztendlich zur Emanzipation der Bauern von ihren bisheri
gen:- nicht nur stadtsässigen - Grundherren führt. Allerdings 

124 Ein besonders eklatantes Beispiel hierfür ist das Hypothekenbuch
des Amtes Sonsbeck. HSA/NW Kleve Gerichte IV, LG Xanten VI/34 

1� HSA/NW Kleve Kammer 1852, Kap. IX

126 HSA/NW Kleve Kammer 1372 
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Tabelie 14: Grundbesitz der Landwirte des Amtes Dins
laken in der 0inslakener Stadtfeldmark 
1734 und 1762 

Landwirte Wohnort 

Bruckmann Eppighoven 
Cuim,eler Walsum 
Enninghorst Hiesfeld 
Gatermann Hiesfeld 
Houvemann Hiesfeld 
Mangelmann Hiesfeld 
Rajermann Hiesfeld 
Rosenthal Hiesfeld 
Scholt Eppighoven 
Ujen Eppighoven 
Winsbeck Hiesfeld 
Wirth Hiesfeld 

s u M M E 

Quellen: HSA/NW, Karten Vllb, 42 

IGrundbesitz in ha 

1 
1 
1 1734 1 1762 

1 1 

, '1 

3,8 
1,5 

1,0 

7,4 1 

1,2 
0,5 

0,9 

1, 5 
0,5 

1, 1 
4,3 
3,0 

0,9 
2,3 

16,2 

Kleve Kamner 1372 

ist aus mehreren Gründen hier Vorsicht geboten. Sicherlich hat 
sich die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Bauern in ganz 
Deutschland während der Agrarhausse des späten 18. Jahrhunderts 
merklich verbessert. Hierauf weisen ABEL (1978) und LÜTGE (1962) 
übereinstimmend hin. Auch die Weseler Getreidepreisnotierungen 
steigen am Ende des 18. Jahrhunderts merklich an (Abb. 26) 127•
Jedoch machen die beiden genannten Autoren auch deutlich, daß 
die höheren bäuerlichen Einnahmen nicht unbedingt der Investi
tion in zusätzliche Produktionsflächen, sondern oft genug einem 
quantitativ und qualitativ gesteigerten Konsum zugeführt werden. 
Die oben zitierten Mitglieder ges klevischen Kammerkollegiums 
bestätigen gerade dies an anderer Stelle128 ebenso, wie zeitge
nössische Hausratsinventare bäuerlicher Familien aus dem Herzog
tum Kleve129 • Darüber hinaus muß bedacht werden, daß das Konfe
renzprotokoll, das die eingangs zitierte Klage des Kammerkolle
giums enthält, eine der im 18. Jahrhundert zahlreichen Ausein
andersetzungen um die Verteilung der Steuerlasten auf Stadt und 
Land zum Gegenstand hat. Die klevische Kammer, traditionell auf 
Seiten der Städte, mag den "Reichtum des platten Landes"130 

übertrieben dargestellt haben. Dagegen zeichnen die klevischen 
ritterbürtigen Landstände als Interessenvertretung des 

127 A.HEUSER (1936): a.a.o., s. 90ff.

128 vgl. Anm. 126

129 HSA/NW Kleve Gerichte II, Landgericht Kleve V/56, V/71 u. V/39I 

130 vgl. Anm. 126
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ländlichen Raumes dessen wirtschaftliche Lage zur gleichen Zeit 
in �ußerst düsteren Farben131

• Die unter der französischen 
Landesherrschaft (1794-1814) am linken Niederrhein vorgenommene 
Säkularisierung ermöglicht einen zeitlichen Vergleich des 
Grundeigentums d_er stadtsässigen geistlichen Institutionen132

für 1die Jahre 1735 und 1802 (Tab.15). Dabei fällt auf, daß sich 
der klerikale Grundbesitz im Umland der westlich des Rheins 
gelegenen klevischen Städte nicht einheitlich entwickelt. Einige 
Institutionen, besonders diejenigen mit einm bereits. um 173 5 
geringfügigen Grundbesitz, tauchen in den Suppressionsakten des 
Jahl:i

l

es 1802133 nicht mehr auf. Entweder existieren sie am Beginn 
des 19. Jahrhunderts bereits nicht mehr, oder sie haben ihren 
Grundbesitz bis dato vollständig verkauft. Andere kirchliche 
Einrichtungen in den Städten, wie zum Beispiel das Klever 
StiftskaEitel134 oder die Uedemer Klöster St. Agatha und St.
Spiritus 35

, scheinen sich ebenfalls von einem erheblichen Teil 
ihrer Besitzungen - aus welchen Gründen auch immer - getrennt zu 
haben. Dahingegen stocken wieder andere Klöster, so der Cäci
lienkonvent in Kalkar136, ihren Grundbesitz erheblich auf 
(Tab.15). Eine allgemeine Tendenz zur Aufhebung der Abhängig-
keiten bäuerlicher Haushalte von kirchlichen Grundherren in den 
Städten, wie sie in dem oben genannten Zitat aus dem Protokoll 
des klevischen Kammerkollegiums allgemein unterstellt wird, kann 
auch hieraus nicht abgelesen werden. Das zunächst verwirrende 
Bild aus Tabelle 15 klärt sich allerdings auf, betrachtet man 
die gleiche Problematik gewissermaßen von der anderen Seite, 
d.h. von den ländlichen Gemeinden aus. Tabelle 16 gibt Antwort
auf die Frage, in welchen Landgemeinden des linksrheinischen
Herzogtums Kleve der Umfang des Landbesitzes geistlicher Korpo
rationen und somit die Abhängigkeit der bäuerlichen Pächter des
Umlandes zu- oder abnimmt. In fast allen untersuchten Landge
meinden der linksrheinischen Städte des Herzogtums Kleve stellt
sich zwischen 1735 und 1802 eine zum Teil beträchtliche Vermin
derung des Grundeigentums stadtsässiger kirchlicher Institutio
nen ein (Tab.16). Lediglich im Umland der Städte Kalkar (Bauer
schaften Altkalkar, Hanselaer, Wisselward und Hönnepel) und im
Kirchspiel Keppeln sowie in geringem Ausmaß in Teilen der Düffel
nimmt das kirchliche Grundeigentum an Umfang noch zu137• Bei dem
erstgenannten, bedeutenderen Gebiet um Kalkar und Uedem handelt
es sich zudem um ein zusammenhängendes Areal mit hochwertigen
braunen Aueböden (Wertzahl 65 - 82) bzw. Parabraunerden

131 HSA/NW Kleve Kammer 1854

132 HSA/NW Roer-Departement 437-441 u. 444

133 ebda.

134 ebda. , Nr. 440

135 ebda., Nr. 439

136 ebda.

137 ebda.
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Tabelle 15: Grundbesitz geistlicher Institutionen der linksrheinischen klevischen Städte im Umland 1735 

Städte II geistliche � Grundbesitz � Städte II geistliche II Grundbesitz 
in ha 

Xanten 

Kalkar 

� Institutionen � in ha II II Institutionen II 
� � � � II 
� � 1 � � II 1 
� � 1735 1 1802 � � � 1735 1 1802

� � 1 � � ri 1
� Kappelanie � 3,3 1 77, 1 II Kleve � Stiftskapitel II 566,0 1 155,0 

� Kapuziner II 1 0, 3 II � Armenfund II 66, 7 1 5, 6 
II Probstei II 37, 5 1 69, 7 11 1 Augustiner II 57,8 1 47, 3 

II Jesuiten � 1 3,0 II � Kapuziner II 1 0,9 
� Viktorstift � 977,9 jl.066,4 � � Minoriten II 1 63,3 

� Vikariat � 58,5 1 5,5 � � � 1 
� Karthause � 592,6 1 591,8 � � S umm e II 690,5 1 272, 1 

� kath. Pastorat II 17,7 1 0,2 lt=� =======ll=�=====lii=I ===t=l==::::::1 

II 11 1 [I Grieth � Armenfund 11 1,9 1 10,3 

II S u m m e [11 . 687, 5 1 1 • 814, 0 � � 1 1 
u � 1 � � S umm e � 1,9 1 10,3 

� Dominikaner 1 13,4 1 71,9 II=� =====t�I= =====:fF� ==::a:::::f:"I ==
1 Konvent 1 36,1 1 5,4 � Goch � Nonnenkloster � 85,2 1 36,4 

1 St. Cäci 1 ien � 81, 8 1 527, 9 � � kath. Pastorat II 53, 4 I 40, 1 
� Mariablum � 191,6 1 102, 1 II � Vikariat II 35,6 1 8,2 
�-----ttll----+-1 -----ill � II 1 
II S u m m e 11 322, 9 1 707, 3 [I � S u m m e � 174, 2 1 84, 7 

� � 1 � � � 1 
Kranenburg � Stiftskapitel � 651,0 1 662,8 � Uedem �St.Agatha � 140,2 1 18,5 

Griethausen 

1 Konvent � 30,7 1 27,8 � �St.Spiritus � 196,4 1 59,2
�1--------it--� ----11--�� � kath. Pastorat � 24, 8 1 1, 0 
� S u m m e � 681, 7 1 690, 6 � � � 1 
l � 1 II � s u m m e II 361 ' 4 1 78, 7 
II Konvent � 13,5 1 27,2 �l=====��l====�[il===t=I == 

� kath. Pastorat� 0,7 1 1,6 � Gennep � kath. Pastorat� 2,6 1 1,9

1 1 1 I � Vikariat � 0,6 1 2,6
� S u m m e � 14,2 1 28,8 � � � 1
� � 1 � � S u m m e � 3, 2 1 4, 5 

Quellen: HSA/NW Karten Vllb, 55 

HSA/NW Roer-Departement 438-441 u. 444 

(Wertzahl 60 - 70) 138
• Die in den klevischen Städten ansässigen 

Kirchen, Klöster und Stiftungen bauen demnach ihren Grundbesitz 
zwischen 1735 und 1802 in den für die Landwirtschaft ausgespro
chen günstigen Gebieten noch weiter aus. Die während der glei
chen Zeitspanne zu beobachtende Lockerung der von geistlichen 
Institutionen getragenen Grundeigentums- beziehungen betrifft 
dagegen die Teile des ländlichen Raumes, die von den Böden her 
der landwirtschaftlichen Produktion weniger günstige Vorausset
zungen bieten und für die Grundeigentümer in den Städten auch 

138 Geolog. Landesamt NW, a.a.o., Blatt L4302 Kleve Krefeld 1975 



Tabelle 16: Entwicklung des Grundbesitzes der 
geistlichen Institutionen der 
linksrheinischen klevischen Städte 
im Umland 1735-1802 in Abhängig-
keit von der Bodenqualität 

� � 
Amt, Herrlichkeit �geistlicher� durchschn. 
oder Kirchspiel �Grundbesitz � Bodenwert-

� 1802 in% � zahl 
� von 1735 � 

1 

Altkalkar � 142,2 � 
Appeldorn � 0,0 � 
Asperden � 13, 1 � 
Borth und Wallach � 18,0 � 
Grieth (Amt) � 57,9 � 
Halt�Düffelward 11 447,5 II 
Hönn�pel II 195, 9 [I 
Huisberden � 104,3 II 
Kekerdom und Leuth � 60,9 � 
Kellen � 29,0 � 
Keppeln � 216,0 � 
Kleve (Amt) II 17, 7 II 
Kranenburg (Amt) 11 61, 2 II 
Mehr � 110, o II 
Niel � 63,0 � 
Oeffeld � 0,0 1 
Ottersum � 26, 9 � 
Qual'burg � 54,0 � 
Ti 11-Moyland II 1, 7 II 
Uedemerbruch � 10, 5 � 
Uedemerf e 1 d � 38, 9 1 
Vynen/Oberrnörmter i 82,2 1 
Weeze � 32, 4 � 
Wissen � k.A. � 
Wi nnentah 1 11 29, 7 � 

1 

.Xan�en (Amt) II 112, 8 � 
Zyfflich-Wyler � 96,5 � 
Quellen: HSA/NW Karten VIIb, 2-55 

Roer-Oepartement 438-441,444 

50,0 
32,5 
42,5 
52,5 
73,5 
k.A.
73,5
71,0 
k.A. 

71,5 

42,5 
k.A.
k.A.
k.A.
52,5
37,5
47,5
55,0
65,0
58,5 
42,5 
47,5 
47,5 
61,0 
k.A.
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weniger profitabel sind"9
•

Hinter den oben zitierten 
Behauptungen des klevischen 
Kammerkollegiums, die dazu 
noch stark verallgemeinert 
sind, muß demnach nicht 
unbedingt eine allgemeine 
Lockerung der grundherr
schaftlichen Beziehungen 
zwischen den klevischen 
Städten und ihrem Umland 
stehen. Ebenso ist es denk
bar, daß sich die stadt
sässigen -im vorliegenden 
Fall klerikalen - Grundbe
sitzer zur Maximierung ihrer 
Einnahmen und vor dem Hinter
grund der im späten 18. Jahr
hundert hohen Getreideprei
se140 (Abb. 2 6) auf die besten 
agraren Produktionsstandorte 
umorientieren. Ein höheres 
Getreidepreisniveau gibt 
natürlich auch den Bauern die 
Mittel in die Hand, bislang 
gepachtete Wirtschaftsflächen 
aufzukaufen. In einzelnen 
Fällen mag dies durchaus 
geschehen sein. Die hohe, 
durch den siebenjährigen 
Krieg bedingte, Verschuldung 
der klevischen Städte und 
ihre sicherlich nachteiligen 
Folgen für das städtische 
Wirtschaftsleben begünstigt 
tendenziell auch die Ver
kaufsbereitschaft stadt
sässiger Grundeigentümer141. 
Welche Eigentümerschicht 
hiervon stärker oder 

schwächer betroffen ist, kann hier jedoch nicht geklärt werden. 
Es muß daher letztendlich weiteren Forschungen überlassen 
bleiben, ob und inwieweit am klevischen Niederrhein bereits im 
späten 18. Jahrhundert eine erneute Umverteilung des ländlichen 
Bodeneigentums, diesmal zugunsten der bäuerlichen Bevölkerung, 
stattfindet. Die oben genannten Protokollauszüge des klevischen 
Ka�erkollegiums reichen hier als alleiniger Beleg aufgrund der 
häufigen Parteilichkeit dieser Behörde zugunsten des 
wirtschaftlichen Interesses der Städte nicht aus. 

1 
• 

1 

139 
ebda. 

140 A.HEUSER (1936): a.a.o., S.90ff.

1 141 HSA/Kleve Kammer 1956
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IV.4. Zusammenfassung

Die im 18. Jahrhundert im Herzogtum Kleve zwischen den Städten 
und dem ländlichen Raum bestehenden Grundeigentumsbeziehungen 
können nach allem, was in den den vorangegangenen Kapiteln aus
geführt worden ist, als wesentlicher Bestandteil im Gesamtgefüge 
der vorindustriellen. Stadt-Umland-Beziehungen dieses Raumes 
gelten. Daß es sich hierbei primär um wirtschaftliche Beziehun
gen und erst sekundär um Rechtsbeziehungen handelt, zeigt der 
beständige Kapitalfluß, der den Städten infolge der Pachtzahlun
gen aus dem Umland zugute kommt. Mehr noch, die im 18. Jahrhun
dert am klevischen Niederrhein noch weithin übliche Naturalpacht 
weist in Verbindung mit dem städtischen Getreidehandel dem Um
land die Funktion eines wirtschaftslichen Ergänzungsraumes zu. 
Dieser bildet die Grundlage der den größeren klevischen Städten 
im 18. Jahrhundert verbliebenen Fernhandelsbeziehungen im Sektor 
des Getreideexportes142

• Zumindest bis zum siebenjährigen Krieg 
(1756-1763) wirkt sich der Grundbesiz der Städter zentralitäts
fördernd aus. Es ist gezeigt worden, daß die Mehrzahl der klevi
schen Ämter und Herrlichkeiten hinsichtlich ihrer Grundeigen
tumsbeziehungen auf eine, meist die nächstgelegene größere Stadt 
hin orientiert sind (Tab. 9). Die Landbevölkerung verbindet die 
dort zu leistende Pachtzahlung - die in der Erntezeit fällig 
wird - in der Regel mit der Vermarktung ihrer eigenen Überschüs
se und mit der Inanspruchnahme städtischer Versorgungsfunktio
nen. Für Xanten wird berichtet, daß noch in den Sechziger Jahren 
des 18. Jahrhunderts während der Erntemonate zwischen 200 und 
300 bäuerliche Fuhrwerke Getreide in der Stadt bzw. an dem ihr 
vorgelagerten Hafenplatz - der Beeck - anliefern143 und dabei 
die Dienste von Handwerkern, Händlern und Gastwirten in Anspruch 
nehmen1�. Als Herkunftsorte dieser Bauern werden neben dem Amt
Büderich vor allem die kurkölnischen Dorfschaften um Menzelen, 
Hörstgen, Alpen und Issum genannt, in denen das Xantener Kloster 
Fürstenberg über umfangreichen Grundbesitz verfügt und aus denen 
es Naturalpächte einzieht145

• Die Versorgungs- und Vermark
tungsbeziehungen der von stadtsässigen Grundbesitzern abhängigen 
Teile der Landbevölkerung folgen also der räumlichen Orientie
rung der Grundeigentumsbeziehungen. Damit ließe sich jedoch die 
These aufstellen, daß sich in den in Karte 13 dargestellten 
grundherrschaftlichen Einzugsgebieten der klevischen Städte 

142 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74. Der Xantener Steuerrat KANITZ
führt im Jahre 1789 unter anderem aus, daß "jeder Bürger der Stadt 

·xanten ••• sich noch recht gut zu besinnen" wisse, "daß vor Zeiten die
Kornzufuhr nach der Beeck und Xanten so stark gewesen ist, daß man
wöchentlich 200 biß 300 Bauern Karren auf ainmahlen hat zählen 
können" • Unter Zugrundelegung der im 18. Jahrhundert im Vergleich zu 
heute geringeren durchschnittlichen Lebenserwartung kann die Rede 
wendung "vor Zeiten" nicht mehr als 30 bis 35 Jahre umfassen. 

143 ebda. 

1� ebda.

145 HSA/NW Roer-Departement 538 
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1 

deren wirtschaftliches Umland ganz allgemein wiederspiegelt. Das 
Grundeigentum der Städter im ländlichen Raum bietet daher die 
Möglichkeit, die für historische Zeitepochen kaum zu erfassenden 
Einzugsgebiete städtischer Märkte und anderer Versorgungsein
rich�ungen zumindest indirekt abzugrenzen. Auf jeden Fall ent
steht durch diese Besitzbeziehungen ein periodischer, auf die 
Städ�e gerichteter Verkehr großen Umfangs. Sie machen die klevi
schen Städte zwar nicht unbedingt im Sinne BOBEKS {1927) zu 
"allseitigen .•. wirtschaftlichen Verkehrsmittelpunkten eines 
unscharf begrenzten Umlandes11146 , verleihen ihnen dennoch den 
Charakter zentraler Orte. Erst am Ende des 18. Jahrhunderts hebt 
die Abwanderung des Getreideumschlags zu "wilden" Verladeplätzen 
auf idem Lande147 diese zentralitätsfördernden Effekte des von 
den Städtern kontrollierten Grundbesitzes auf. 

146 H:BOBEK (1927): a.a.o., S.202 

147 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74
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v. stadt-Land-Beziehungen als Funktionen des wirtschaftlichen
Austauschs am klevischen Niederrhein im 18. Jahrhundert

Wirtschaftliche Stadt-Land-Beziehungen äußern sich nach einem 
weit verbreiteten Bild in vorindustrieller Zeit darin, daß die 
bäuerliche Bevölkerung die Oberschüsse ihrer Produktion auf den 
städtischen Märkten verkauft und dafür in den Städten erworbene 
Bedarfsgüter wieder mit nach Hause nimmt. Gleichzeitig findet 
der Bauer in den Städten Anschluß an den überregionalen Handel, 
an den er seine Landesprodukte abgibt und der ihn mit ausländi
schen Importwaren versorgt. Der Austausch von Gütern und Dienst
leistungen zwischen Stadt und ländlichem Raum und die Konzen
tration des Warenverkehrs in den Städten stellen demnach die 
beiden wesentlichen Merkmale wirtschaftlicher Stadt-Umland-Be
ziehungen dar. Die Städte sind im Idealfall eben die "wirt
schaftlichen Verkehrsmittelpunkte" des Umlandes (BOBEK, 1927) 1

•

Für die 24 Städte des Herzogtums Kleve trifft dieses Idealbild 
jedoch nur bedingt zu. Diese große Zahl der innerhalb der klevi
schen Territoriums gedrängt liegenden Städte erklärt sich aus 
dem umfangreichen und gewinnträchtigen Fernhandel, der bis zum 
Ende des 16. Jahrhunderts für diese Städte die Grundlage ihrer 
Existenz bildete2• Nicht nur die zum Handel hervorragend geeig
nete Lage des Herzogtums3

, sondern auch die den Städten von den 
einheimischen Landesherren im Hochmittelalter gewährte Zollfrei
heit4 verleiht ihnen bis zum Ende des 16. Jahrhunderts eine 
wirtschaftlich starke Position gegenüber den Städten benachbar
ter Territorien (HEUSER, 1936) 5

• Bis zum Beginn des 18. Jahrhun
derts reißen jedoch die meisten Fernhandelsbeziehungen der kle
vischen Städte ab6• Die von den nahezu endlosen Kriegswirren des
17. jahrhunderts7 hervorgerufene allgemeine Unsicherheit der

1 H.BOBEK (1927): a.a.o., S.202

2 E:ENNEN (1984): a.a.o., S.76ff.

3 Das Herzogtum Kleve grenzt im Norden und Westen an die Niederlande, 
im Süden an das Oberquartier Geldern, das Fürstentum Moers, das 
kurkölnische Amt Rheinberg, im Osten an das Herzogtum Berg, die 
kurkölnische Vest Recklinghausen und das Hochstift Münster. Für eine 
Vermittlerrolle im Handel zwischen niederländischen Seehäfen und den 
angrenzenden deutschen Territorien ist die Lage des Herzogtums Kleve 
daher wie geschaffen. Vgl.: F.FABRICIUS (1898): a.a.O. 

4 A.HEUSER (1936): a.a.o., s.s

s ebda., S.10 

6 "Historische Berichte von den clevischen Städten ostseiths Rheins", 
HSA/NW Kleve Kammer 1627 

7 E.KEYSER (1956): a.a.o., S.187
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Hand�lswege8 und die ruinosen Kriegskontributionen der Truppen 
Ludw:igs des XIV. 9 sind sicherlich mitverantwortlich für den 
wirtschaftlichen Niedergang, den die Städte des Untersuchungs
raumes bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts erleben müssen. Wei
terei "exogene" F�ktoren treten hinzu, so zum Beispiel die Über
schw!emmung der holländischen Getreidemärkte10 mit englischem und
irisbhem Korn zwischen 1730 und 173511 • Der daraus resultierende 
Preisverfall bringt den klevischen Eigenhandel mit Landespro
dukten und damit auch den Speditionshandel in den Dreißiger 
Jahren des 18. Jahrhunderts merklich ins stocken12 • Wichtigere 
Ursachen für den Verfall des klevischen Städtewesens liegen 
jeddch im "Innern", das heißt, in der an ostelbischen 
Ordnungsprinzipien orientierten Steuer- und Städtepolitik des 
neuen preußischen Landesherrn13• Der Wegfall der mittelalterli
chen Zollfreiheit im Jahre 169914 und die Verstaatlichung der 
Akzise15 im Jahre 171416 verhindern die Erholung der klevischen
Städte von den Kriegslasten des 17. Jahrhunderts nachhaltig. Die 
umständlichen und zeitraubenden Erhebungsmethoden17 der nunmehr 
landesherrlichen Akzise, die heillose Unübersichtlichkeit der 

8 " ••• so ist Handel und Wandel dermaßen verfallen, daß sich fast kein
eintziger Bürger aus Embrich auß Furcht, arrestiret zu werden, nach 
Holland und Cölln am Rhein, selbst in die clevische Städte zu reysen 
mehr waagen dürfen ••• ", ebda., B1.27 

9 "Seit letzt besagten Jahre (1672, d.V.) hat Sie (die Stadt Emmerich,
d.V.) durch große Einquartirungs Kosten den Abgang zu empfinden
angefangen." ebda., Bl. 27

lO HSA/NW Kleve Kammer 1217

11 ebda. 

12 Der Getreidehandel bildet die Grundlage des klevischen Speditions
handels, da die im Transithandel beförderten Güter - wie märkisches 
Eisen, Steinkohle, Gewürze, Salz und Kolonialwaren aus Holland sowie 
Wein aus dem Mittelrheintal - aus dem Erlös des Getreideexportes 
importiert werden müssen. Vgl.: A.HEUSER (1936): a.a.o., S.10-11; 
HSA/NW Kleve Kammer 1583 "Wegen des Commerces auf dem Rhein". 

13 
Das Herzogtum Kleve fällt 1614 durch den Xantener Erbvergleich an 

Kurbrandenburg. Die Hohenzollern können sich jedoch erst nach 1666 
als Landesherren endgültig gegen spanische, holländische und franzö
sische Besatzungen durchsetzen. Vgl.: ARAND, BRAUN u. VOGT (1981): 
Die Festung Wesel. Darstellung ihrer Entwicklung anhand historischer 
Karten und Pläne. Weseler Museumsschriften, Bd.3, Köln, S.25 

14 HSA/NW Kleve Kammer 1627, Bl.S 

15 Die Akzise ist eine aus dem Mittelalter stammende städtische Ver
brauchssteuer. Ihre Erhebung geschieht im Herzogtum Kleve bis 1714 in 
städtischer Regie. Vgl.: "Ausarbeitungen des Herrn Geheimen Kriegs 
rates ORLICH über das Accisewesen im Clevischen." HSA/NW Kleve Kammer 
1362, Kap. I 

16 ebda. 

17 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. XIII 
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Tarifbestimmungen18
, die Höhe der Tarife und nicht zuletzt das 

schikanöse Gebahren der staatlichen Akzisebeamten19 schrecken 
die ausländischen Geschäftspartner der klevischen Kaufleute ab. 
Diese besitzen nun "nicht mehr die Vorzugsstellung des Auf
gesuchten" (HEUSER, 1936)20 • Die Reaktion des Auslandes auf die 
Verstaatlichung der klevischen Akzise erfolgt umgehend. Der 
Verlust der westfälischen Absatzgebiete trifft die klevischen 
Städte hart. Der Bau neuer Straßen von den Niederlanden nach 
Westfalen21 und die Aufnahme direkter Handelsbeziehungen zwi
schen beiden Räumen über Bocholt und Dorstenn sind hier ebenso 
zu nennen, wie die Einführung des Malzbrennens im Hochstift 
Münster, dessen Malzbedarf bis dato aus den rechtsrheinischen 
Handelsstädten, insbesondere aus Wesel, angeliefert worden 
ist23

• Der wirtschaftliche Niedergang der klevischen Städte 
äußerst sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in ihrer 
Bevölkerungsentwicklung�. Besonders die am Rhein gelegenen 
Handelsstädte erleiden in dieser Zeit zum Teil dramatische Ein
wohnerverluste (Abb.1)�. Gravierend ist in diesem Zusammenhang 
auch, daß dieser Einwohnerrückgang offenbar selektiv erfolgt. Es 
sind vor allem die Kaufleute und qualifizierten Handwerker, die, 
da sie unter dem neuen preußischen Regiment nicht mehr rentabel 
arbeiten können26

, in die Niederlande abwandern. Eine wirt
schaftliche Wiederbelebung wird hierdurch zusätzlich erschwert. 
Der wirtschaftliche Verfall trifft die kleineren klevischen 
Städte wohl noch härter. Sein Ausmaß kann aus zeitgenössischen 
Quellen schlaglichtartig erhellt werden. zeitgenössische Beamte 
sprechen in den Akten der klevischen Kammer in diesem Zusammen
hang von "Ackerstädten"27 oder sogar von "elenden Nestern"28, in
denen die Haus- und Grundstückspreise ins Bodenlose fallen29

• 

Die Städte Büderich, Goch, Grieth, Kalkar, Sonsbeck und Uedem 

18 ebda. 

19 ebda. 

20 A.HEUSER (1936): a.a.o., S.14

21 ebda., S.14

22 
HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. I und 1627 B1.5 u. 41 

23 
HSA/NW Kleve Kammer 1627 

� 
HSA/NW Kleve Kammer 1626 

25 
ebda. 

26 
HSA/NW Kleve Kammer 1854, B1.144 

27 "Dienst- oder Finantzbericht des Steuerräthlichen Kreises Wesel pro 
1790 11 , HSA/NW Kleve Kammer 1302 

28 HSA/NW Kleve Kammer 1217

29 ebda. 
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entsenden noch im 14. und 15. Jahrhundert Kaufleute zu den 
Messen und Märkten in Antwerpen, Bergen-op-Zoom, Deventer und 
Frankfurt/Main30• Am Beginn des 19. Jahrhunderts gibt SCHMIDT
{180�) für die gleichen Städte31 Ackerbau und Viehzucht als 
Haupterwerbszweig ihrer Einwohner an32

• Es gibt also hinreichen
de Gründe für die Annahme, daß sich die kleineren klevischen 
Städfe im 17. und 18. Jahrhundert von Handels- zu Ackerbürger
städten zurückent- wickeln. Vor diesem Hintergrund sind Zweifel 
angebracht, ob die Städte des Herzogtums Kleve während des 18. 
Jahrhunderts im Netz der Siedlungen tatsächlich noch die Rolle 
wirt�chaftlicher Verkehrsmittelpunkte spielen. überhaupt sollte 
die Bedeutung der klevischen Städte als Vermarktungs- und Ver
sorgungszentren des ländlichen Raumes auch während ihrer Blüte
zeit. nicht zu hoch angesetzt werden. Bereits am Ende des 16.

Jahrhunderts kennt das Herzogtum Kleve den rigorosen "Städte
zwang" des Mittelalters nicht mehr, durch den sich die Städte 
die Landbevölkerung quasi dienstbar machen33• vielmehr herrscht 
an diesem Teil des Niederrheins eine sehr weitgehende Handels
und GewerbefreiheitM. Sie schließt die wirtschaftliche Gleich
stellung von Stadt und Land mit ein35• Der überregionale Spedi
tionshandel und vor allem der Eigenhandel mit Landesprodukten 
bilden die ökonomische Basis des Territoriums. Daher ist diese 
Handels- und Gewerbefreiheit eine wirtschaftliche Notwendig
keit36. Nur in Notzeiten, etwa bei Mißernten, Überschwemmungen 
und hohen Getreidepreisen, greifen die einheimischen Herzöge in 
dies'e Freiheiten ein37• Die Landbevölkerung des Herzogtums Kleve
ist : also keineswegs verpflichtet, ihre Erzeugnisse in den 
Städten zu verkaufen oder Bedarfsgüter von dort zu beziehen. Das 
heißt aber auch, daß von engen wirtschaftlichen Austauschbezie
hungen zwischen Stadt und Umland am Beginn der Neuzeit in diesem 
Teilgebiet des Niederrheins nicht von vorne herein ausgegangen 
werden kann. Erst die neuen brandenburgisch-preußischen Landes
herren versuchen während des 18. Jahrhunderts, wirtschaftliche 
Zwangsbeziehungen zwischen Stadt und Land schrittweise einzufüh
ren. Sie übertragen dabei unangemessen und unreflektiert ihre 
ostelbischen Ordnungsvorstellungen auf das wirtschaftlich gänz
lich anders strukturierte klevische Nebenland. Die Aufbesserung 

30 
E:ENNEN (1984): a.a.o., S.76

31 
SCHMIDT (1804): Geschichte und Geographie des ehemaligen Herzogtums
Berg ••• Aachen, s.313-317. 

32 ebda. 

33 A.HEUSER (1936): a.a.o., S.2

M ebda., s.s

35 ebda., s.s 

36 ebda., S.4 

37 ebda., S.5-8 
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ihrer Akziseeinnahmen steht dabei im Vordergrund des Interes
ses38. Daß die klevischen Städte ihren Landesherrn hierbei un
terstützen und teilweise selbst scharfe Maßregeln gegen das 
ländliche Gewerbe fordern39, rührt nicht alleine von deren poli
tischer Entmündigung'0 her. Ihre veränderten wirtschaftlichen 
Interessen sind hier von weit größerer Tragweite. Solange der 
überregionale Speditionshandel hohe Gewinne verspricht, brauchen 
sich die Führungsschichten der Städte am ländlichen Gewerbe 
nicht zu stören. Erst mit dem Abreißen der Handelsbeziehungen 
erfolgt eine Umorientierung der Städte auf den klevischen Bin
nenmarkt. Sie versuchen nun, die Versorgung der ländlichen Be
völkerung und den Handel mit Landesprodukten vollständig an sich 
zu ziehen. Es verwundert daher nicht, daß erste gesetzliche 
Eingriffe in die ländliche Gewerbefreiheit bereits am Ende des 
17. Jahrhunderts - im Jahre 1687 - erfolgen41

• Zum Aufbau eines
Systems zentraler orte kommt es im Bereich der Wirtschaft im
Herzogtum Kleve dennoch nicht. Wirtschaftsbeziehungen lassen
sich auch im 18. Jahrhundert eben nicht mit Zwangsmitteln
herstellen. Der Widerstand der in den Landständen zusammenge
schlossenen klevischen Ritterschaft zögert solche Zwangsmaßnah
men bis in die Achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts hinaus oder
unterläuft sie42

• Die Unlust der örtlichen Behörden tut ein
Übriges, selbst schärfste Verordnungen, die einen Städtezwang
beinhalten, durch laxe Kontrollen unglaubwürdig werden zu las
sen43. Das Ergebnis dieser landesherrlichen Politik ist damit
nicht dieFörderung der wirtschaftlichen Zentralität der Städte.
vielmehr gerät das wirtschaftliche Stadt-Land-Verhältnis immer
mehr zu einem Stadt-Land-Konflikt, der sich durch das gesamte
18. Jahrhundert hindurchzieht. An seinem Ende steht in der Regel
die Aushöhlung auch der am Beginn des Jahrhunderts vorhandenen
wirtschaftlichen Zentralfunktionen der klevischen Städte.

38 HSA/NW Kleve Kammer 1854

39 In den Amtsgelderrechnungen der Stadt Dinslaken für 1780 heißt es 
hierzu: "So wollen Sie (die Zünfte, d.V.) der Kämmerey nicht eher 
etwas zufließen laßen, bis die vielen Handwerker vom platten Lande, 
welche alle städtische Nahrung verderben, weggeschaffet ••• werden.", 
HSA/NW Kleve Kammer 3120 

40 vgl. Anm. 18 

41 
Im Jahre 1687 wird den ländlichen Gewerbetreibenden, die im Umkreis 

einer halben Stunde um die Städte ansässig sind, die Ausübung ihres 
Gewerbes nur noch gegen Bezahlung der städtischen Akzise gestattet. 
Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1362., Kap. IX, SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.1, 
Nr. 400 

42 HSA/NW Kleve Kammer 1854 

43 Vgl. die Beschwerde des Magistrats der Stadt Kervenheim vom 5. April
1770, HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1194 
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v.1: Die Städte als Absatzorte der agraren Produktion 

v.1.�. Die Wochenmärkte der großen Städte

In den wirtschaftsräumlichen Ordnungsvorstellungen der preußi
schen Landesherren Kleves besteht also im 18. Jahrhundert eine 
klar

1
e funktionale Trennung zwischen den Städten und dem ländli

chen Raum. Handwerk und Handel sind nach landesherrlicher Auf
fassung den Städtern vorbehalten44

, die ländliche Bevölkerung 
hat sich mit der Erzeugung der Grundnahrungsmittel zu befassen. 
Von '

!

dieser Sicht des wirtschaftlichen Stadt-Land-Verhältnisses 
ist die historische Stadt-Umland-Forschung nachhaltig geprägt 
worden. HETTNER {1902), HASSERT {1907) und WAGNER {1923) sehen 
zum Beispiel in dem vorherrschen außerlandwirtschaftlicher Beru
fe ein wesentliches Merkmal städtischer Siedlungen45• Der hohe 
Stellenwert, den die mittelalterliche Stadt in der geschicht
lichen Stadtforschung genießt, kommt dieser Sichtweise noch 
entgegen, da sie in dieser Zeitepoche in etwa zutrifft�. Auf 
das Herzogtum Kleve kann eine solche Funktionsteilung jedoch 
nicht ohne weiteres übertragen werden. Dessen anders geartete 
wirtschaftliche Lage am Beginn des 18. Jahrhunderts verlang nach 
differenzierteren Aussagen zum wirtschaftlichen Stadt-Land-Ver
hältnis. Hinsichtlich der Abhängigkeit der Städte von Getreide
lieferungen aus dem ländlichen Umland bestehen hier nämlich 
Untsrschiede sowohl zwischen den einzelnen Städten, als auch 
inn�rhalb der Städte zwischen den einzelnen Bevölkerungsschich
ten. In den größeren klevischen Städten, die im Handel, in der 
Verwaltung oder im Manufakturwesen einen hohen Rang einnehmen 
und eine dementsprechend stark außeragrarisch geprägte Erwerbs
struktur aufweisen (Tab.18), besteht in der Tat eine hohe Ab
hängigkeit von der Nahrungsmittelzufuhr aus dem ländlichen Raum. 
Der Getreidebau in der eigenen Feldmark reicht hier zur Ernäh
rung der gesamten Einwohnerschaft bei weitem nicht aus. HEUSER 
{1936) dokumentiert dies für Wesel in eindrucksvoller Weise. Im 
Durchschnitt der Erntejahre 1782/1783 bis 1787/1788 fehlen der 

44 "Regelement für die Bewohner des platten Landes in Ansehung der 
Accise und städtischen Nahrung" (1782), Paragraph 9, HSA/NW Kleve 
Kammer 1854 

45 A.HETTNER (1902): Die wirtschaftlichen Typen der Ansiedlungen. In:
Geographische Zeitschrift, Nr.8, S.95. K.HASSERT (1907): Die Städte, 
geographisch betrachtet. In: Natur und Geisteswelt, Nr.163, S.4. 
H.WAGNER (1923): Lehrbuch der Geographie, Bd.1: Allgemeine Erdkunde.
Hannover, S.844. Vgl. auch B.HOFMEISTER (1969): Stadtgeographie. Das
geographische Seminar. Braunschweig, S.175. P.SCHÖLLER (1967): Die
deutschen Städte. In: Erdkundliches Wissen, H.17, Wiesbaden, S.3.
G.SCHWARZ (1961): Das geographische Wesen der Stadt, der geographi
sche Stadtbegriff. In: G.SCHWARZ (Hrsg.): Allgemeine Siedlungsgeogra
phie, Berlin, S.315

� A.HEUSER (1936): a.a.o., s.2 
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Festungsstadt über 200 Wispel47 Roggen48
• Nicht viel besser 

sieht diese Bilanz bei einigen größeren linksrheinischen Städten 
aus. So übersteigt der Brotgetreidebedarf der Stadt Kalkar die 
städtische Ernte des Jahres 1765/1766 um 397 Wispel@. In Xanten 
fehlen im gleichen Jahr 16050

, in Goch 261 Wispel Roggen51
•

Gerade in schlechten Erntejahren, wenn im ländlichen Raum eben
falls keine Getreideüberschüsse vorhanden sind52, ist die Ver
sorgung der Stadtbevölkerung offensichtlich gefährdet. Eine 
Öffnung des Weseler Militärmagazins für die Zivilbevölkerung der 
Städte wird daher in manchen Jahren unumgänglich53

• Allerdings 
ist nicht die gesamte Einwohnerschaft der größeren Städte wäh
rend einer Teuerung der Gefahr des Hungers ausgesetzt54

• Ein
ansehnlicher Teil der städtischen Bevölkerung aller Berufsspar
ten bewirtschaftet eigene agrare Nutzflächen in der Feldmark
oder hat solche von geistlichen und weltlichen Institutionen in
Pacht (Tab.17). Dies gilt auch für die vergleichsweise großen
klevischen Städte Kleve und Wesel55

• Eine wichtige Rolle spielt
in diesem Zusammenhang der Gartenbau. Die hier angebauten Hül
senfrüchte und wurzeln erlauben es den "Cultivateurs", ihren
Getreidebedarf in Zeiten der Teuerung zu strecken56 und sich
ansonsten von der Getreidezulieferung aus dem Umland unabhängig
zu machen�. Die hier kurz angesprochenen Möglichkeiten zur

47 ebda., S.67. Der Wispel ist ein im 18. Jahrhundert im Herzogtum 
Kleve von Preußen übernommenes Getreidehohlmaß. Ein Wispel umfaßt 24 
Scheffel bzw. 384 Metzen und entspricht in etwa 695,5 Litern. Da die 
Schüttdichte des Roggens ca. 0,737 Liter je Kubikdezimeter beträgt, 
entspricht ein Wispel ca. 512,6 Kilogramm. In Wesel fehlen also ca. 
189 Tonnen Roggen. Vgl.: F.VERDENHALVEN (1968): Alte Maße, Münzen und 
Gewichte aus dem deutschen Sprachgebiet. Neustadt a.d.Aisch, S.33-34, 
45 u.53. c.u.F.NOBACK (1850): vollständiges Taschenbuch der Münz
Maass- und Gewichts-Verhältnisse, der Staatspapiere, des Wechsel- und 
Bankwesens und der Usanzen aller Länder und Handelsplätze. Leipzig. 

48 Im 18. Jahrhundert stellt der Roggen das hauptsächliche Brotgetreide 
dar. 

49 ca. 374 Tonnen, HSA/NW Xanten Kreisregistratur 263

so ca. 150 Tonnen, ebda.

SI ca. 246 Tonnen, ebda. 

52 Im Jahre 1788 fehlen im landrätlichen Kreis Emmerich erhebliche
Getreidemengen, vgl. HSA/NW Kleve Landstände IX/29 

53 
A.HEUSER (1936): a.a.o., S.69

S4 ebda. S.69 

ss HSA/NW Kleve Kammer 1369 u. Karten VIIb, Nr.32

S6 HSA/NW Kleve Kammer 1362 u.2567 

S1 HSA/NW Kleve Kammer 2567 
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Tabelle 17: Eigentumsverhältnisse 1n den Felamarken ausgewählter klevischer Städte um 1735 

Eigentümer I Grundeigentum ·n na 
1 
1 Dinslaken I Wesel I Schermbeck I Kranenburg I Griethausen 
Gärten! Acker-! Gn;n- IGär-;enl Acker-1 Grün- IGärtenl Acker-! Grün- IGärtenl Acker-!Grün- IGä�enj Acker-i Grün-

1 land ! iand 1 1 land I land 1 1 land I land 1 ! iand l 1and 1 ! 1and ! land 

�rger 
Auswärt1ge 
Personen 
Magistrat 
katho i i sehe 
Kirche 
Pl"tltestan't. 
Kirchen 
städtische 
Kl�ster 
A�nfun
cationen 
Gilden und 
Zünfte 
innerstädt. 
Ad�l 
auswärtiger 
Adel 
städtische 
Gelr,einht. 
auswärtige 
Gelr,einht. 
:..andesherr 
ausw. Kirchenf 
u. Klöster 1

11,4 1 54,oj 161,31 
0, 11 0,31 11,31 

1 1 1 
2.91 1 1 
0,BI ! 25,SI 

1 l 1
3,SI 2,31 24,31 

1 1 1
3,21 6,0! 47,BI 

1 1 1
1,1 1 1 1

1 1 1
0,21 1 0,21 

1 1 1
4,21 4,21 13,0f 

1 1 1
l,31 7,0l 46,71 

1 1 1 
1 1 ' 
1 1 1 

0,3! 1 1,01 
1 1 1 

4,11 ,,7! 21.s1 
1 1 1 
1 ! 1

65,6! 156,61 326, ,1
l,71 43,91101,11 

1 ! 1 
1 134, 71 3, SI 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 :, 71 
1 1 1 

0,2! 56,21 130,BI 
1 1 1 

0,6j 37, 11 37, 11 
! 1 1 
1 1 2,41 
1 1 1 

0,31 5,41 24, 11 
1 1 1 
1 l 1
1 1 1 
1 1 0,31 
1 ! 1
1 4.51 1 
l 1 1 
l ,s.01 6,al

1 i 1 
! 1 1 

26,21 126,4 ! 283,91 
0,21 1 2, 91 

1 1 1 
1 21,21 1 
1 1 1 
1 1 1 

2,81 9,8! 28,31 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

o.sl 1,21 o,51 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

1,91 12, 11 23. ,, 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 

3,11 5,3 1 8,81 
1 1 1 

0, SI 1 3, 1 1 7' 61 
1,11 14,71 27,0f 

1 1 

1 

7,4 1 302,SI 218,0I 5,3! 
O.SI l35,2j 12.21 0,91 

1 1 1 i 
2, 71 7 t 4 1 1 0, 11 
1.11 26,91 21,,1 0,21 

1 i 1 � 
1 1 1 i 
1 l 1 1 
1 l I l 
1 l 1 1 

0,31 11,4 1 3,41 0.11 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 l 1 1 
l 66,4 J 1.s1 1 

0,51 116,4 

6,81 36,4 

1 
1 

2,6' 26,3 

0,9 

1 i 1 1 i 
1 1 1 1.21 J,41 
1 1 1 1 ! 
1 1 1 1 
1 i 1 1 

Q, 1 j 82, Sj 43, 91 1 
1 31,3! 1.01 1 
1 i I l 

15,2 

S j u m m el 33,11 81,Sj 352,61 68,4j 453,4j 633,91 36,31 203,Sj 382,11 12,lj 663,61 327,21 7,81 10,31195,2 

Quelle: HSA/tbl Karten Vl!b, 3, 33, 38, 42, 52 

agraren Selbstversorgung stehen jedoch nicht der gesamten städ
tischen Einwohnerschaft offen. "Arme Leuthe müßen ihr Brodt bey 
den Bäckern kaufen" heißt es immer wieder in den Stellungnahmen 
der 'Magisträte58 , so zum Beispiel auch in den Akzisefixations
reg�stern der Stadt Uedem (1782/83) 59 • Wer keinen eigenen Garten 
besitzt oder die Pacht hierfür nicht aufbringen kann, ist 
hinsichtlich seiner Versorgung mit Grundnahrungsmitteln, vor 
allem mit Brot, der willkürlichen Preisgestaltung der städti
schen Bäcker unterworfen60 • Der Bedarf der Städte an Getreide 
aus dem ländlichen Raum findet also seine Ursache im zahlenmäßi
gen Umfang der städtischen Unterschicht. Es sind die Tagelöhner, 
die armen Kleinhandwerker - wie Schuster, Sattler, Schneider und 
die !einfachen Soldaten mit ihren Familien -, deren Nahrungsmit
telbedarf nicht in den städtischen Feldmarken produziert werden 
kann und aus dem Umland angeliefert werden muß. Diese Gruppen 
sind in den größeren klevischen Städten zwangsläufig stärker 

58 
HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap.I 

59 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1612 

60 
Einen gewissen Scutz bieten nur die landesherrlich festgesetzten 
Brottaxen. HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1612 
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�a0elle 18: Soz;a1stn.ikwr ausgewählter klevischer Städte ,m �8. Jahrt-.undert. 

Soz,a lgruppen 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 Büdehchf Grieth I Kalkar I ICleve I Orsoy fSchennb. 1 Sonsbeckl Uedern I Wesel Xanten I Zevenaar 
1 m1 1 1111 1 1111 1 1787 1 m1 1 ms 1 11 11 1 1111 1 1767 1 1111 1 1139 

labs. i % fabs. 1 % 1 abs. 1 % labs. j % labs, 1 % fabs, 1 % f abs. 1 % labs, 1 % labs, 1 % labs. 1 % labs. 1 % 
1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

rohe Beamte 1 311,sl 11 o,61 111,81 ss1 4,91 s11,41 211,31 41 o,91 SI 1,21 1211,1 1 1111,81 101 4,7 

untere Beamte 1 6 1 3,0I 41 2,31 20j S,21 901 8,0I 101 2,71 BI 5,41 101 2,21 141 3,51 531 5,0I 27 1 4,SI 171 8,0 

Ge;stliche 1 41 2,0f 21 1,21 41 l,0I 751 6,71 21 0,SI SI 3,41 381 8,41 341 8,51 6 1 0,61 3 1 0,SI 1 
Ade 1/0ffiziere 1 1 1 1 1 l 1 621 5, SI 1 1 1 1 1 1 1 1 l BI 1, 71 1 1 1 
Renteniers 1 1j 0,SI 1 1 10 1 2, 61 22 1 2.01 lj 0,31 21 1,31 11 0,21 SI 1,21 SI 0,51 S I 0,81 1 
Kaufleute 1 1 1 1 1 31 o,al 1 6 1 1,41 4 1 1, �, 1 1 3j 0, 71 11 0,21 771 7,21 191 3,21 7 1 3,3 

Winkelierer 1 61 3,0f 11 0,61 201 5,21 721 6,41 61 1,61 2 1 1,31 61 1,31 31 0,711061 9,91 181 3,01 6 1 2,8 

Gastwirte 1 21 1,01 1 1 41 1,01 231 2, 11 21 0,51 21 1,31 21 0,41 SI 1,21 s11 4,81 91 1,51 31 1,4 

Ärzte, Ap0theker 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Anwälte 21 1,0I j I S I 1,31 91 0,81 21 O.SI ll 0,71 I 1 41 1,0f 171 1,61 SI 0,81 31 1,4 

Handwerker 36117,71 39122,811281 33,41 371133,ll 62116,BI S9139,61 62113,61 so1 20,01 321130,0I 1so12s,21 35116,4 

Fabrikanten 1 1 1 1 11 0,31 1311,21 31 0,81 1 1 lj 0,21 1 1 11 0,11 11 0,21 1 
iagelöhner S01 24,61 4Sl 26,3f 49 j12,8I 143 j12,SI 341 9,21 30120,ll 331 7,31 so112.s1 273125,SI 120120,11 70132,9 

Heimarbeiter BI 3,91 91 5,31 63j16,4f 54! 4,81 9ll 24,7f 22 114,SJ 341 7,SI 321 8,0I 191 1,81 261 4,41 1 
Ges;nde 1 1 44125,71 1 1 1 f 94 1 25,SI I l 1 37j30,l f 1181 29,41 1 l 159126 , 71 1 
Ackerl eute 60j 29,6I 21 1,21 41 l,0I 34! 3,01 71 1,91 SI 3,41 331 7,31 141 3,SI 131 1,21 41 0, 71 71 3,3 
Ackerleute mit 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
nandw. Zuen.erb 31 1,SI ll 0. 61 6 ! 1,6f 1 1 1 1 1 1 ll 0,21 131 3,21 1 1 61 1,01 1 
rransp0rt 2 ) 21 l,0I 13 1 7,61 31 0,81 301 2,71 21 0,51 Sj 3,41 1 1 1 1 211 2,0I 151 2 , 51 1 
Fischer 1 8/ 8,91 6 1 3,SI 1 1 lJ D, lf 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0,21 1 1 1 
Schäfer 1 1 I I 11 0 , 31 1 1 I I 3 1 2,0I 1 1 ll 0,21 31 0 , 31 ll 0,21 1 
Jäger 1 1 1 1 1 1 l 1 0, l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Soldaten 11 0, 51 1 1 101 2,61 221 2,0I 1 1 11 o,;I 11 0,21 61 1,sl 1 1 31 o,sf 1 
arme Leute 11 0,51 41 2,31 451 11,71 271 2,41 44j11,9I 21 1,31 89jl9,6I 161 4, 0I 711 6,61 141 2 , 31 ss12s.a 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Sunme 1 203poo I mpoo 1 383j100 p, 2opoo 1 3691100 1149J1001 4S5 j100 14011100 110691 100 1 ss61100 1 2131100 

l ) ohne 0ienstade l Quellen: riSA/Mol Kleve Kamrer 1362, 269, 885 
StA Wese 1 Capse 1 8/2 2) Schiffer, Fähr- und Fuhrleute 
StA Xanten A23 

vertreten, bieten sich doch hier im Speditionsgewerbe, in den 
Manufakturen, im Festungsbau und in den Rheinhäfen noch am ehe
sten Arbeit und Verdienst. Hierin liegt ein Grund, warum gerade· 
die größeren Städte als Absatzzentren der ländlichen Agrarwirt
schaft von Bedeutung sind. Regelmäßige Wochenmärkte, die ja in 
erster Linie der Versorgung der städtischen Bevölkerung die
nen61, finden denn auch ausschließlich in den größeren klevi
schen Städten statt. In Duisburg, Emmerich, Goch, Kalkar, Kleve, 
Rees und Xanten wird nach der Wochenmarktordnung des Jahres 1772 
zweimal wöchentlich62, in Wesel hingegen, der Größe der Stadt 
entsprechend, täglich Markt gehalten�. Der Wochenmarkt in Or
soy, der eher episodischen Charakter hatM, ist von seinem Um
fang und Angebot her so geringfügig, daß hiervon keine nennens
werten Umlandbeziehungen ausgehen können. Interessant ist in 
diesem Zusammenhang, daß der Magistrat der Stadt Orsoy die Be-

61 vgl. die Wochenmarktordnung des Jahres 1772. SCOTTI Kleve-Mark,
Bd.III 

62 ebda., HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459

� HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459, 761 u. 1143 

M HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459 
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deutungslosigkei t dieses Marktes ausdrücklich mit dem hohen
Selbstversorgungsgrad seiner Mitbürger begründet65 • Für Orsoy
wird: dementsprechend 1772 auch keine Wochenmarktordnung mehr
erlassen.

i 

1 

v.1.2. Der Bedeutungsverfall der Kornmärkte 

Die 
1
Belieferung der städtischen Wochenmärkte stellt für die 

bäuerliche Bevölkerung im Umland der Städte sicherlich eine 
wich�ige Absatzzfunktion dar, zumal hier während des gesamten 
Jahres durch den Verkauf von Eiern, Milchprodukten, Geflügel und 
anderen "Victualien"66 ein ständiger Einnahmeposten, vor allem 
für die Bezahlung von Steuern und Abgaben, gegeben ist. Für den 
Haup�erwerbszweig der klevischen Landwirtschaft, den Getreide
bau,: ist dagegen der überregionale Kornhandel der größte und 
bede�tendste Abnehmer. Der Umfang dieses Handelszweiges wird 
anhand einiger Zahlen deutlich. Alleine im Winter 1782/83 pas
sierbn 21453 Malter Getreide67 das Emmericher "Zoll-Komptoir" 
auf dem Weg in die Niederlande68

• Insgesamt verdienen die klevi
schen Kaufleute mit 327303 Reichstalern 38 Prozent ihrer Provi
sionen im Getreidehandel 69

• Hier zeigt sich zum einen, daß der 
Fernhandel der klevischen Städte auch 1786 noch überwiegend aus 
dem �Export eigener Landeserzeugnisse resultiert70 Zum anderen, 
und dies ist hier von Bedeutung, muß der Zulieferungsbedarf der 
Getreidehandelsplätze angesichts der großen exportierten Getrei
demengen erheblich sein. Vor allem der Handel, weniger der städ
tische Nahrungsmittelverbrauch, sichert den Bauern im Herzogtum 
Kleve Absatzmöglichkeiten für ihre agraren Überschüsse. Der 
Handel mit Getreide bildet mehr als alle anderen Wirtschafts
zwei,ge die Grundlage der Vermarktungsbeziehungen, die die klevi
sche Agrarwirtschaft im 18. Jahrhundert zu den Städten unter
hält. Die Intensität dieser Beziehungen ist sicherlich zum gro
ßen Teil von der jeweils herrschenden Agrarkonjunktur abhängig. 
Bei iniedrigen Geteidepreisen - wie in den Dreißiger Jahren des 

65 ebda.

66 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. XIII

67 Nach den jeweiligen Schüttdichten der einzelnen Getreidesorten (Wei
zen 0,758; Roggen 0,737; Gerste 0,658; Hafer 0,484) läßt sich diese 
Angabe auf ca. 10053 Tonnen berechnen. Vgl.: C.u.F.NOBACK (1850): 
a.a.o., s.xxx

68 Der Ausdruck "in der Niederfahrt" belegt den Export in die Nieder 
lande. HSA/NW Kleve Kammer 1583 "Wegen des commerces auf dem Rhein". 

69 "Vom Herzogthum Cleve" HSA/NW Kleve Kammer 1618 

70 Nimmt man die im Vieh- und Tabakexport erwirtschafteten Exporterlöse
hinzu, so zeigt sich, daß 50 Prozent der Exporterlöse im Handel mit 
Landesprodukten erzielt werden. Vgl.: ebda. 
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18. Jahrhunderts71 - gehen auch diese Vermarktungsbeziehungen
mit dem allgemein stockenden Getreideabsatz zurück72• Die im
Herzogtum Kleve notierten Getreidepreise bewegen sich dabei
innerhalb eines von der Amsterdamer Getreidebörse gesteckten
Rahmens. Preisnotierungen weist das "Duisburgische Adresse- und
Intelligentz-Blatt" insgesamt für fünf klevische Städte - Duis
burg, Emmerich, Kleve, Wesel und Xanten - regelmäßig ausn. Der
Sinn dieser Preisnotierungen, die Orientierung der Auf- und
Verkäufer, legt nahe, daß diese fünf Städte über eigene Korn
märkte und eine im Getreidehandel engagierte Kaufmannschaft
verfügen. Sie bilden daher mit einiger Sicherheit die hauptsäch
lichen Absatzzentren der klevischen Landwirtschaft. Das Beispiel
der Stadt Xanten zeigt diese hochrangige Marktfunktion recht
anschaulich. Noch in den Sechziger Jahren des 18. Jahrhunderts
liefern während der Erntezeit wöchentlich zwischen 200 und 300
bäuerliche Fuhrwerke in der Stadt Xanten bzw. an der Beek Ge
treide an74• Dieses wird hier von der Xantener "Kornhandlungs
compagnie" übernommen, aufgesöllert oder direkt verschifft75•
Neben dieser Kaufmannsgilde beteiligen sich auch auswärtige
Kauf leute76, Domänenpächter77 sowie das Viktorstift78 am Xante
n er Getreidehandel. Legt man die im 18. Jahrhundert zur Raum
überwindung erforderlichen Zeitspannen zugrunde79

, so ist der
Xantener Kornmarkt als zentralörtliche Einrichtung für ein wei
tes Umland von Bedeutung. Nicht nur aus den nahegelegenen Kirch
spielen, wie etwa Ginderich80

, sondern auch aus den weiter ent
fernten Ämtern Winnekendonk und Uedem sowie aus den kurkölni
schen Bauerschaften um Alpen, Hörstgen, Issum und Menzelen wird

71 HSA/NW Kleve Kammer 1217 

72 Während dieser Zeit werden erhebliche Getreidemengen der Veredlung
zu Branntwein zugeführt. Diese Veredlung geschieht zum großen Teil im 
ländlichen Raum selbst. Etwa 35 Prozent aller bäuerlichen Betriebe im 
Herzogtum Kleve sind hieran beteiligt. Vgl.: ebda. 

73 Stadtarchiv Duisburg, "Duisburgisches Adresse- und Intelligentz
Blatt", Jg. 1727 - 1749 

74 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

75 ebda. 

76 zum Beispiel der Reeser Kaufmann van Gellecom vgl.: ebda. 

77 zum Beispiel der Domänenpächter Albrecht mit Zweitwohnsitz in Rhein 
berg, vgl.: ebda. 

78 Das Viktorstift ersucht im Jahre 1790 um Genehmigung zum Export von
200 Malter Weizen (ca. 1054 Doppelzentner) nach Koblenz, vgl.: ebda. 

79
Für eine Strecke von l0m Kilometern werden im 18. Jahrhundert ca. 2 
Stunden benötigt. Vgl.: Stadtarchiv Duisburg 10/1551 

80 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74 
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zur Erntezeit Getreide nach Xanten geliefert81• Auch in Duisburg 
dürf�e, alleine wegen dessen peripherer Lage im klevischen 
Territorium, der Einzugsbereich des Kornmarktes in die benach
bartJn bergischen Landgemeinden hineinreichen. Hier spielt dar
über:hinaus der Kompensationshandel mit der Grafschaft Mark eine 
wesentliche Rolle, indem für das klevische Getreide märkische 
Eisertwaren importiert werden82

• Die hier genannten fünf Städte 
bilden demnach gwissermaßen die "Drehscheiben" des überregiona
len klevischen Getreidehandels, an denen sich'städtischer Fern
hand�l und ländliche Getreidevermarktung treffen. Die große 
Umlatidbedeutung, die den Städten Duisburg, Emmerich, Kleve, 
Wesei und Xanten als Vermarktungszentren hier zukommt, ist im 
Grunde die Folge ihrer Stellung im Fernhandel. Vor diesem Hin
terg:tund trifft die Auddassung FLINKS (1978), Xanten sei "wohl 
zu keiner Zeit ein Platz des Fernhandels gewesen 1183

, für das 18. 
Jahrhundert nicht zu. Xantens Funktion als Fernhandelsplatz 
beruht vielmehr gerade auf dem Getreidehandel, der neben dem 
Viehhandel, nach FLINKS eigenen Worten bereits im Mittelalter 
"das bestimmende Moment des Xantener Marktes"84 darstellt. so
wohl/ die Bedeutung im Fernhandel, als auch die hieraus resultie
rende Umlandbedeutung als Vermarktungszentren der Landwirtschaft 
gehen den städtischen Getreidehandelsplätzen im Laufe des 18. 
Jahrhunderts mehr und mehr verloren. Obwohl der Getreideexport 
nachl dem Akzisetarif des Jahres 1732 von der Besteuerung aus
drücklich befreit ist85

, scheut die ländliche Bevölkerung zuneh
mend,die Getreideablieferung in den Städten. Sie geht dazu über, 
ihre! Getreideüberschüsse entweder "von Halm" durchreisenden 
ausländischen Aufkäufern zu überlassen86 oder sich mit den Ge
treidehändlern außerhalb der Städte zu treffen�. Besonders in 
schlechten Erntejahren, wenn hohe Getreidepreise zu erwarten 
sind, wird.das Getreide gerne zurückgehalten bzw. der Ausdrusch 
hinausgezögert88, um das steigende Preisniveau abzuwarten. In 
diesen Zeiten häuft sich darüber hinaus der spekulative Getrei
deaufkauf im ländlichen Raum. Diese sogenannte "wucherische Auf
und 1Vorkaufferey"89 treibt nicht nur die Getreidepreise weiter 

81 ebda.

82 A.HEUSER (1936): a.a.o., s.21

83 K.FLINK (1978): Zur Stadtentwicklung von Xanten (12.-14. Jahrhun
dert). In: AHVN, S.88

84 
ebda., S.84 

85 
HSA/NW Kleve Kammer 909 

86 "Dienst- oder Finantz-Bericht des Xantener Städtekreises pro 1791",
HSA/NW Kleve Kammer 1615 

� HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74 

88 Vgl. Anm. 52) bei A.HEUSER (1936): a.a.o., S.23 

89 A.HEUSER (1936): a.a.o., S.33
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in die Höhe, sondern schwächt auch die zentrale Bedeutung der 
städtischen Kornmärkte, da das spekulativ aufgekaufte Getreide 
direkt außer Landes gebracht wird00• Landesherrliche Gegenmaß
nahmen91 bleiben ohne durchgreifenden Erfolg, da die spekulie
renden Kaufleute oft genug Rückendeckung seitens ihrer heimi
schen Behörden genießenn. Bei Getreideknappheit versucht eben 
jedes Territorium, so gut es geht, nicht nur die eigene Korn
sperre zu sichern, sondern auch die Kornsperren benachbarter 
Territorien zu unterlaufen93 • Allerdings handelt es sich bei 
diesen spekulativen Getreideaufkäufen um eine auf schlechte 
Erntejahre begrenzte Erscheinung, die die Umlandbedeutung der 
städtischen Getreidemärkte nur zeitweise schwächt. Viel gravie
render ist dagegen, daß sich im 18. Jahrhundert der Getreidehan
del immer mehr aus den Städten in den ländlichen Raum verlagert. 
Hierbei handelt es sich keineswegs um eine neuartige Erschei
nung. Die oben erwähnte wirtschaftliche Gleichstellung von Stadt 
und Land beinhaltet bereits in den vorangegangenen Jahrhunderten 
einen von den Städten unabhängigen Getreidehandel des ländlichen 
Raumes, der nur in Notzeiten eingeschränkt wird�. Den städti
schen Kornmärkten wird also schon von je her ein Teil des im 
Umland erzeugten Getreides entzogen. Unter den preußischen Lan
desherren erfolgt im Jahre 1726 der erste massive Eingriff in 
diese Handelsfreiheit der Landbevölkerung. Per Dekret aus Berlin 
wird nun den ländlichen Produzenten auferle�t, ihre Agrarerzeug
nisse den städtischen Märkten zuzuführen s. Ein verschärftes 
Edikt vom 5. November 1749 faßt diese Bestimmung noch enger. Der 
Landbevölkerung wird "alle und jede verzins- und unverzinsliche 
Kaufmannschaft" verboten96• Trotzdem klaffen weiterhin preußi
sche Rechtsnorm und klevische Realität auseinander�. Mehr noch, 

00 ebda., s.s u. 33

91 "Edikt wider die Auf- und Vorkauferey� •• " vom 5. November 1749, 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 

n ebda. 

� HSA/NW Kleve Landstände IX/29 

� A.HEUSER (1936): a.a.o., s.s-6

i 95 "Es müssen aber obgedachte Einwohner des platten Landes sich dabey
billig aller dem Commercii in Städten, 1 auch sonst dem Publico nach 
theiligen Auf- und Verkäufereyen enthalten und denen Städten auf den 
gewöhnlichen Marckt-Tagen die Feld und tandt-Früchte in zureichender 
Quantität, sowohl zur Consumtion, als sonst zum Debit, zuführen." 
Vgl.: Par.1 des "Edikts wegen verbohtener schädlichen Auffkäuferey 
und Hausirens ••• " vom 31. Januar 1726, IHSA/NW Kleve Kammer 1217

96 Par. 1 des Edikts "wider die Auf- und Vo�kauferey ••• " vom 5. November
1749, HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 

� Die beiden oben genannten Edikte weisjn zum Teil einander wider 
sprechende Bestimmungen auf. So heißt es in beiden Verordnungen in 
Paragraph 1 auch, daß es der ländliche� Bevölkerung gestattet ist, 
"ihr Korn, Holtz, Vieh und andere Stücke ••• nach ihrer besten Bequem
lichkeit, Nutzen und Vortheil zu verkaJfen und loßzuschlagen." Die 
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die : städtische Vermarktungszentralität wird entgegen den 
Intentionen und Bestimmungen des Landesherrn erst jetzt wirklich 
ausg�höhlt. Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts entstehen im länd
lich�n Raum zahlreiche illegale Getreidedepots auf bäuerlichen 
Anwesen und nich:t genehmigte Verladeplätze am Rheinufer98

• Das 
Getr�ide wird mehr und mehr unter Umgehung der Städte dem Export 
zugerührt. Zwar gelingt es den landesherrlichen Behörden verein
zelt, solche Depots zu schließen� oder nächtliche Verladeaktio
nen zu vereiteln100

• Dennoch entstehen Einrichtungen dieser Art 
nach: kurzer Zeit an anderer Stelle neu101

• Die hieran Beteilig
ten 

1
gehen meist straffrei aus100

• Die Gründe, die zur Abwande
rung1 des überregionalen Getreidehandels aus den großen klevi
schen Städten führen, sind vielfältiger Natur. Eine Ursache 
lieg� sicherlich in dem Bestreben der Bauern - wie auch der 
Kauf1leute - die Vielzahl der landesherrlichen Abgaben und Zölle
sowi,e die städtischen Tor- und Wegegelder zu umgehen103•
Erschwerend kommt hinzu, daß der mit der Akzise verbundene 
Zei"tj\rerlust1� sowie die gegenüber der Landbevölkerung besonders 
schlimmen Schikanen des Akzisepersonals105 die Bauern mehr und 
meh� vom Besuch in den Städten abschrecken. Dagegen bedeutet die 
Anli:eferung des Getreides an einem ländlichen Depot für die 
einen erheblichen zusätzlichen Zeitgewinn. Darüber hinaus spielt 
hie� wohl auch die im 18. Jahrhundert am klevischen Niederrhein 
beginnende Umwandlung der Naturalpacht in Geldzahlungen eine 
Rolle bei der die landesherrliche Domänenverwaltung voran
geh�1ol Dies und die möglicherweise nach dem siebenjährigen 

Rechtsunsicherheit ist im Herzogtum Kleve dementsprechend groß. Vgl.: 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359, HSA/NW Kleve Kammer 1217, HSA/NW 
Kleve Kammer 1362, Kap. IX 

98 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74 

� zum Beispiel das Korndepot in Birten bei Xanten vgl.: ebda. 

100 zum Beispiel am Entenbusch bei Kalkar, vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 
1217 

101 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

100 Die unter anderem in den oben genannten Edikten enthaltene For
mulierung: "Damit sich nun niemand mit der Unwissenheit ent
schuldigen möge ••• " deutet bereits an, daß die Unkenntnis der 
Verordnung im Herzogtum Kleve offenbar vor Strafe schützt. Im Falle 

des Birtener Korndepots begründet der Steuerrat KANITZ die Straf
freiheit der Beteiligten denn auch damit, daß er ihnen die Kenntnis 
der Rechtslage nicht beweisen kann. Vgl.: HSA/NW Xanten Kreisre
gistratur 74 u. 359 

103 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

1� HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. XIII

105 " .. gemeiniglich werden die Land Leuthe am übelsten gehudelt ••• " ,
vgl.: ebda. 

106 A.HEUSER (1936): a.a.o., S.23 u.26
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Krieg (1756-1763) erfolgende Zurückdrängung städtischer Grund
eigentümer vom ländlichen Bodenmarkt100 

jlockert die Abhängigkeit
der Landbevölkerung von den Städten weiter. Geht der Umfang des 
als Naturalpacht in die Städte geliefe�ten Getreides zurück, so 
ist nicht auszuschließen, daß sich die iBauern auch hinsichtlich 
der Vermarktung ihrer Oberschüsse von qen Städten abwenden. Wie 
gravierend sich diese Entwicklung auftdie Umlandbedeutung der 
klevischen Städte auswirkt, zeigt wiederum das Beispiel der 
Stadt Xanten. Die hier noch 1790 etabLUerte "Kornhandlungs-Com
pagnie" sieht sich trotz ihrer Proteslte gegen die ländlichen
Getreidedepots gezwungen, ihren Handel! selbst zunehmend in den
ländlichen Raum zu verlagern, will sie in diesem Handelszweig
überhaupt noch bestehen108• Daß der Umfang der Getreidezuliefe
rung nach Xanten bis 1790 merklich zurückgegangen ist, wird an
den mittelbaren Auswirkungen dieser Entwicklung zumindest indi
rekt deutlich. Bis in die Achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts
versorgen den Xantener Kaufleute nahe�u konkurrenzlos die im
kurkölnischen Amt Rheinberg ansässige;n Winkelierer109 mit aus
Holland importierten Kolonialwaren. Dies ist nur möglich, weil
die aus dem Kurkölnischen alljährlich nach Xanten kommenden
Bauern auf dem Heimweg gegen ein ger:Unges Entgelt den Waren
transport für die Xantener Kaufleute lals Rückfracht überneh
men110 und so die Frachtkosten niedrigj halten. Das Ausbleiben
der kurkölnischen Bauern111 verweist die Xantener Kaufleute auf
hauptberufliche Fuhrunternehmer. Eine V$rteuerung der aus Xanten
bezogenen Waren ist die Folge. Die kurkölnischen Winkelierer
wenden sich daher anderen Bezugsquellen zu112

• Auch die Xantener
Einzelhändler, Handwerker und Gastwi�te erleiden durch das
Ausbleiben der bäuerlichen Getreidelieferanten empfindliche
Umsatzeinbußen. Besonders hart getroff�n werden die an der Beek
wohnenden Wirte und Zäpfer, die bislang von der Speichervermie
tung und dem Bier- und Branntweinkonsum der Bauern113 gelebt
haben. Sie verlieren nun ihre Existenzgrundlage und sind in der
Folgezeit nicht mehr fähig, ihre Akzibeabgaben zu bezahlen114 •
Bei dem hier aufgezeigten Zentralitäts�erlust der Stadt Xanten
handelt es sich wohl kaum um einen Einzelfall, sondern eher um

1 

lOO vgl. Kap. IV

1� HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

109 Winkelierer: niederrh. Ausdruck für Einzelhändler
1 

110 vgl. Anm. 108) 

111 Die sonst nach Xanten Getreide liefer�den Bauern suchen nun das 
illegale Depot in Birten auf. Vgl.: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 
74 

112 ebda. 

113 Die Bauern und Karrenknechte erhaltenjan der Beek von den Kaufleu 
ten Trinkgelder, die häufig am Ort umgesetzt werden, vgl.: ebda. 

1 

114 ebda. 
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eine generelle Erscheinung, von der im ausgehenden 18. Jahrhun
dert alle städtischen Kornhandelsplätze des Herzogtums Kleve 
berührt werden. Der Landesherr, vertreten durch seine Kriegs
und Domänenkammer, sähe ansonsten sicherlich nicht die Notwen
digk�it, ab 1782 durch neuerlich verschärfte Verfügungen die 
Abwanderung des Getreidehandels aus den Städten aufzuhalten und 
sich - allerdings ohne Erfolg - in langwierige Konflikte mit den 
klevischen Landständen einzulassen115

• 
1 

V.1.3. Die Rolle der kleineren Städte als Absatzorte 
der Agrarwirtschaft 

Völlig anders liegen die Verhältnisse dagegen in den kleinen 
Land�tädten des Herzogtums Kleve. Hier versorgt sich die Bürger
schaft mit Agrarprodukten überwiegend aus der eigenen Feld
mark�16. Ackerbau, Gartenbewirtschaftung und teilweise auch die 
Viehzucht bilden im 18. Jahrhundert den Haupterwerbszweig der 
kleinstädtischen Einwohner. Dabei wird in einigen dieser Städte 
innerhalb der Feldmark mehr Getreide erzeugt, als deren Einwoh
ner Yerbrauchen. In Uedem liegt zum Beispiel die Roggen�roduk
tion 1765/66 um 72 Malter über dem städtischen Bedarf11 

• Auch 
in den Stadtgemarkungen von Griethausen, Kranenburg und Dins
laken ist im Durchschnitt der Getreidesorten und im Mittel guter 
und schlechter Erntejahre118 mit 383, 480 bzw. 518 Maltern zu 
rechnen119

• Dem steht ein Jahresverbrauch von 154, 440 bzw. 772 
Tonnen gegenüber120

• Die Unterschicht der Tagelöhner und armen 
Kleihhandwerker, die zur agraren Selbstversorgung meist keinen 
Zugabg hat und in den größeren Städten daher durch Getreidezu
fuhr von außen ernährt werden muß, ist in der kleinstädtischen 
Bevölkerung weitaus schwächer repräsentiert (Tab.18). Die Ange
hörigen dieser Schicht sind darüber hinaus oft nur in den Win
termonaten in den Kleinstädten anwesend. Während des Sommerhalb
jahres gehen sie, wo irgend möglich, einer Beschäftigung im 
ländlichen Raum nach. Sie arbeiten zumeist bei den Bauern des 
Umlartdes gegen freie Kost oder bringen ihre Entlohnung in Form 

US HSA/NW Kleve Kammer 1854 

116 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 263 

tn ebda., ca. 34 Tonnen

118 Diese Berechnung fußt zum einen auf den durchschnittlichen Hektar
erträgen im landrätlich-klevischen Kreis für 1788-90 (vgl.: HSA/NW 
Kleve Kammer 2567), zum anderen auf dem Umfang des innerstädtischen 
Ackerlandes (vgl. für Griethausen HSA/NW Karten VIIb, Nr.4, für 
Kranenburg Nr.52 u. für Dinslaken Nr.42 u. HSA/NW Kleve Kammer 1372) 

119 Dies entspricht ungefähr 196, 246 bzw. 266 Tonnen 

120 Vgl. hier die Angaben des Freiherrn v. STAFFELSTEIN für 1739, 
HSA/NW Kleve Kammer 3586 



112 

von Naturalien nach Hause121• Defizite in der Getreideversor
gung, besonders bei Roggen und Gerste, 1rühren in den klevischen 
Landstädten denn auch von den wenigen vQrhandenen Gewerbebetrie
ben her, die überwiegend mit der Veredlung des Getreides befaßt 
sind. Gerade die Städte Kervenheim, Orsoy, Sonsbeck und Kalkar, 
weisen als Standorte einer nennenswert1

]

en Branntwein- Bier- und 
Essigproduktion122 solche Defizite auf. Andere Kleinstädte, so 
zum Beispiel Büderich und Grieth, sind infolge ihrer Lage 
inmitten hochwertiger Weidegebiete123 stärker auf die 
Viehwirtschaft, als auf den Ackerbau oJientiert, der hier einen 
geringeren Raum einnimmt. Mit I Landwirtschaft und 
Getreideverdedlung als Haupterwerbszweigen gleichen die 
klevischen Kleinstädte in ökonomische� Hinsicht also eher den 
ländlichen Siedlungen, als den größerenjstädten. Märkte, die der 
Versorgung der Bevölkerung oder gar dem Handel dienen, finden 
hier nicht statt. Die Kleinstädte sind als Vermarktungszentren 
für die ländliche Agrarwirtschaft vö11lig unbedeutend. vielmehr 
spielen einige unter ihnen im Netz d�r Siedlungen am unteren 
Niederrhein selbst die Rolle agrarer Zulieferer für die größeren 
städtischen Zentren am Rhein. Bis in dps späte 18. Jahrhundert 
finden die Büdericher Bürger den größten Teil ihres 
Lebensunterhaltes in der Belieferung des Weseler Marktes mit den 
Erzeugnissen ihres Gartenbaus und ihrer Milchwirtschaft124• Ne
ben den hochwertigen Weideflächen inherhalb der Stadtgemar
kung125 und der günstigen Verkehrsverbindung nach Wesel über 
eine Schiffsbrücke126 schafft die immense Flächenausdehnung der 
Weseler Festungswerke, die einen erheb]ichen Teil des nutzbaren
Landes überdecken127, hierfür günstige �oraussetzungen. Erst mit
der Teilentfestigung Wesels und der Rep�ivatisierung ehemaligen 
Festungsgeländes ab 1764128 lockern sich die agraren Zulie
ferbeziehungen zwischen den beiden ungteichen Nachbarstädten129• 
Auch in Uedem - hier steht der Getreidebau im Vordergrund der 
städtischen Agrarwirtschaft - ist der bürgerliche Ackerbau über 

• 

121 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1612 

122 G.VOLLMER (1954): Eine Fabrikenstatistik des Herzogtums Kleve. In:
Düsseldorfer Jahrbuch, Bd.46, S.187-204 

1 

123 Vgl.: zu Grieth HSA/NW Karten VIIb, Nt.7, zu Büderich HSA/NW Kleve 
Kammer 470, 1615 

124 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1143, 459, 761 u. Kleve Kammer 1615 
1 

125 vgl. Anm. 123) 

1 
126 Vgl.: Hauptstaatsarchiv NW (Hrsg. 1984): Johann Bucker, Karte 

des Rheins von Duisburg bis Arnheim au� dem Jahre 1713, Düsseldorf,
Blatt Wesel. 

127 ARAND, BRAUN u. VOGT (1981): a.a.o.,

128 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 609 

129 HSA/NW Kleve Kammer 1615 

S.32
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die Eigenversorgung hinaus auf die Märkte der größeren Städte 
orientiert. Je nach Preisniveau beliefern die Uedemer Bürger die 
Märkte in Kleve und Xanten130• Je nach ihrer Bedeutung für die 
ländliche Agrarwirtschaft können die städtischen Vermarktungs
funktionen im Herzogtum Kleve des 18 . Jahrhunderts in drei 
Zent�alitätsstufen untergliedert werden. Die herausragende 
Stellung, die der Getreideexport im gesamten wirtschaftlichen 
Gefüge des Herzogtums innehat, läßt es gerechtfertigt erschei
nen, die städtischen Kornmärkte in Duisburg; Emmerich, Kleve, 
WeseIL und Xanten trotz ihres eher periodischen Charakters131 als 
höchstrangige zentrale Vermarktungseinrichtungen einzustufen. 
Bis zu ihrer Aushöhlung am Ende des 18. Jahrhunderts verleihen 
sie 

I
den genannten Städten im Sektor der Getreidevermarktung 

einep erheblichen Bedeutungsüberschuß. Im Gegensatz zu den 
Kornmärkten schhaffen die Wochenmärkte dieser und der übrigen 
größeren Städte den Bauern des Umlandes ständige Vermarktungs
möglichkeiten. Sie sind jedoch, aufgrund des hier vergleichs
weise geringen Erlöses, für die bäuerlichen Haushalte von 
sekuhdärer und in der zentralörtlichen Hierarchie von lokaler 
Bedeµtung. Wenn auch zur Ausdehnung ihrer Einzugsgebiete keine 
Quellen vorliegen, so kann doch davon ausgegangen werden, daß 
sie im Wesentlichen von den Bauern des nahen Umlandes beliefert 
werd�n. Zum einen ist die Transportfähigkeit der hier zumeist 
angebotenen Milchprodukte, Eier, Geflügel und Gartenfrüchte sehr 
gering132, zum anderen ist es wenig wahrscheinlich, daß die 
bäuerliche Bevölkerung des Umlandes für diesen zusätzlichen 
Verdlienst bereits ist, zwei- oder dreimal wöchentlich größere 
Dist�nzen zurückzulegen133 • An letzter Stelle stehen die Ver
marktungsmöglichkeiten, die in den Kleinstädten durch die Ge
treideveredlung (Brennereien und Brauereien) oder durch eine 
überwiegend weidewirtschaftliche Erwerbsorientierung gegeben 
sein können. Ihr Umfang reicht jedoch nicht aus, in den Klein
städten ständige oder auch nur periodische Marktfunktionen ent
stehen zu lassen134 •

V.1.4. Die Bedeutung der Viehmärkte 

Auf den ersten Blick sind neben den städtischen Kornmärkten auch 
die Viehmärkte im 18. Jahrhundert wichtige Vermarktungsfunktio
nen für die ländliche Agrarwirtschaft. Ihre Einzugsgebiete sind 
sogar weitaus größer als die der städtischen Getreidehandels-

1 

! 

130 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 682 

, 131 Die Getreideablieferung findet naturgemäß während der Erntemonate 
im Herbst statt. 

132 J. H. v. THÜNEN ( 1846) : Der isolirte Staat in Bezug auf Landwirtschaft 
und Nationaloeconomie. Rostock. 

133 vgl. v.THÜNENS Aussagen zur Frachttragfähigkeit, ebda. 

134 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459 
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plätze und reichen über das klevischejTerritorium hinaus. Bei 
näherem Hinsehen zeigen sich jedoch ernebliche Unterschiede zum 
Beziehungsgefüge im Bereich der Getreidevermarktung. Zunächst 
muß bedacht werden, daß es sich bei den städtischen Viehmärkten 
in Emmerich, Kalkar und Xanten135 nichtl nur um reine Vermarkt
ungseinrichtungen handelt. Einerseits I verkauft der Bauer des 
ländlichen Raumes hier nicht nur sein "fett geweidetes" Vieh, 
sondern er bezieht von diesen Märkten auch einen Teil der Jung
tiere für seine nächste Aufzucht136. Andererseits tragen die 
periodischen Viehmärkte auch Jahrmarkt�charakter. Sie sind über 
ihre reine Vermarktungsfunktion hinaus lfür die ländliche Bevöl
kerung ebenso Versorgungseinrichtungen und Einrichtungen der 
"Volksbelustigung". Der klevische Viehliandel wird ferner im 18. 
Jahrhundert von städtischen Unternehmern beherrscht, die Vieh
zucht und Viehexport in einer Hand v�reinigen. Sie sind vor 
allem in Emmerich, Rees und Wesel, jeqoch auch - wie zum Bei
spiel Bott in Arnheim - in den Niederlanden ansässig und ver
fügen über ausgedehnte und qualitativ hochwertige Weideflächen 
im Umkreis der genannten großen Rh�instädte�7

• Auf dieser 
Grundlage betreiben die städtischen Unternehmer eine kosten
günstige Viehzucht großen Stils. Sie! alleine produzieren in 
einem Jahr ca. 1500 fette Ochsen von 60

1

l

0 bis 1200 Pfund. Lebend
gewicht je Tier138• Ihre Kapitalkraft und ihre vielfältigen 
Kontakte geben ihnen dazu die Möglichkeit, Zeiten niedriger 
Viehpreise durchzuhalten bzw. regiona[e Preisunterschiede zu 
nutzen139• Die ländlichen Domänenpächt�er, die in einem Jahr 
allenfalls mit zehn bis zwölf "Anzugskälbern" rechnen können140, 
haben diesen marktbeherrschenden Großunternehmern nichts ent
gegenzusetzen141. In der Konsequenz bedeutet dies für die 
Zentralität der großen klevischen Viehmärkte, daß, wenn schon 
nicht der überwiegende, so doch ein etheblicher Teil des hier 
zum Verkauf kommenden Viehbestandes lnicht aus dem Umland, 
sondern aus den städtischen Feldmarken hierher gebracht wird. 
Die auf die Viehmärkte gerichteten� Absatzbeziehungen der 
Viehwirtschaft besitzen daher nicht nur!den Charakter von Stadt
umland-Beziehungen, sondern sie sind auch und ganz wesentlich 
zwischenstädtische Wirtschaftsbeziehungen. Der städtische Vieh
handel, vor allem der Viehexport, ist im Herzogtum Kleve des 18. 
Jahrhunderts auf die Viehhaltung des 1 ländlichen Raumes nicht 
unbedingt angewiesen. Daß hier dennoch Beziehungen zwischen 

1 

135 vgl. HSA/NW Kleve Kammer 251, Xanten HSA/NW Xanten Kreisregistratur
459 

136 HSA/NW Kleve Kammer 1296

137 ebda.

138 ebda.

139 ebda.

140 ebda.

141 ebda.
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Städten und Landgemeinden zustandekommen und die Viehmärkte in 
Kalkar und Emmerich von der Bevölkerung eines weiträumigen Um
land�s frequentiert werden, liegt gerade an deren Multifunktio
nalität. Neben dem Verkauf des eigenen Viehs ist für die länd
lich� Bevölkerung der Jahrmarktscharakter der Viehmärkte ein 
wesentlicher Anziehungspunkt. Der Einzugsbereich des Viehmarktes 
in Kalkar umfaßt dabei den größten Teil des linksrheinischen 
klevischen Territoriums142 • Nach Emmerich sind hingegen 11eben
dem rechtsrheinischen Teil des Herzogtums auch der landrätliche 
Kreis Kleve und die niederländische Grafschaft s'Heerenberg 
orientiert143 • Überschneidungen sind hier sogar sehr wahrschein
lich, da beide Märkte jährlich in dreimonatigem Abstand zueinan
der stattfinden1�. Die beiden Viehmärkte in Emmerich und Kalkar 
teilen sich im späten 18. Jahrhundert in etwa den im Herzogtum 
Kleve und den angrenzenden Gebieten benachbarter Territorien 
bestehenden Bedarf der Landbevölkerung nach derartigen Vermarkt
ungseinrichtungen. Für den Xantener Viehmarkt besteht spätestens 
nach I der Einrichtung des Viehmmarktes in Kalkar ( 177 5) 145 kein 
Bedarf mehr. Der Xantener Viehmarkt besteht in der Folgezeit nur 
noch [ auf dem Papier. 146 Die klevischen Viehmärkte dienen als 
Vermarktungsfunktion überwiegend dem Export des im Herzogtum 
Kleve "fettgeweideten" Rindviehs und nur zum geringeren Teil der 
Fleischversorgung der eingesessenen Stadtbevölkerung. Letztere 
liegt in den Händen der Metzger, die ihr Schlachtvieh entweder 
auf den oben genannten Viehmärkten oder im ländlichen Raum in 
Augenschein nehmen und einkaufen147 • Umlandbeziehungen, die sich 
in einem auf die Städte gerichteten Verkehr ausdrücken, kommen 
in diesem städtischen Berdarfssektor nicht zustande. 

V.1.5 Der Absatz von Manufakturpflanzen

Abschließend sei auf eine weitere Vermarktungsmöglichkeit der 
klevischen Landwirtschaft hingewiesen, nämlich auf den Bedarf 
städtischer Manufakturen nach Ausgangs- und Rohstoffen, die im 

1 

142 Das Einzugsgebiet des Kalkarer Vieh- und Pferdemarktes läßt sich
anhand der in den umliegenden Kirchen hierzu verlesenen amtlichen 
Publikationen mit den Kirchspielen Keppeln, Till, Hönnepel, Alt
kalkar, Hanselaer, Wiesel, Huisberden, Vynen, Ober- und Nieder
mörmter einigermaßen zuverlässig abgrenzen. Die spätere Ausdehnung 
dieser Publikation des Markttermins auf die Düffel zeigt jedoch, daß 

die oben genannten Kirchspiele nur einen minimalen Einzugsbereich 
bilden. Vgl.: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1325. 

143 HSA/NW Kleve Kammer 251 

1� HSA/NW Kleve Kammer 251, Xanten Kreisregistratur 1325

1 145 ebda.

146 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459

147 Vgl. : "Edict wider die Auf- und Vorkaufferey ••• " vom 5. November
1749, HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 
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ländlichen Raum anfallen. Schafzucht14� und Flachsanbau bilden 
die Basis der städtischen Textilverarbeitung (Leinen- und Woll
weberei), ebenso wie die Gerbereien auf die vom Schlachtvieh 
anfallenden "rohen Häute" angewiesen sind. Auch Nebenprodukte 
der ländlichen Agrarwirtschaft, wie zum Bespiel Birkenrinde149

und Hasen- bzw. Kaninchenfelle werden �n den Städten von Gerbern 
bzw. Hutmachern nachgefragt150 • Die th�oretisch hier gegebenen 
Vermarktungsmöglichkeiten in den Städt�n werden von der Landbe
völkerung des Herzogtums Kleve allerdings kaum genutzt. vielmehr 

• 
1 • 

krankt das klevische Manufakturenwesen:im 18. Jahrhundert unter 
anderm auch und gerade an einem Mange;l an preisgünstigen Roh
stoffen. Die Betreiber städtischer Manufakturen müssen derartige 
Rohstoffe mit hohen Kosten aus dem Au�land importieren151 , wäh
rend die Landbevölkerung eben diese Erzeugnisse in die angren
zenden Territorien verkauft152• Diese auf den ersten Blick ab
surde Situation findet ihre Erklärung in dem äußerst großen 
Rostoffbedarf der im Vergleich zu den kievischen Städten äußerst 
umfangreicheren Manufakturbetriebe b�nachbarter Territorien. 
Insbesondere die aus dem eigenen Umland kaum zu befriedigende 

• 
1 

• Nachfrage der bergischen (Elberfeld, Barmen, Ransdorf) und JÜ-
lichschen Textilproduktion (Viersen, 1 Mönchengladbach) 153 nach 
Wolle schaft auch im Herzogtum Kleve immer wieder Anreize zum -
verbotenen - Schleichhandel mit diesek Rohstoff. Insbesondere 
die großen bergischen Manufakturen können für Wolle Preise zah
len, die für die meist sehr kleinen klevischen Betriebe154 un
erschwinglich sind. Daher müssen auch lalle von der merkantili
stischen Wirtschaftspolitik Preußens getragenen Ausfuhrverbote 
erfolglos bleiben. Alleine die ständige Wiederholung der ent
sprechenden EdiktelSS zeigt deren offensichtliche Unwirksam-

148 Die Schafzucht weist nur im Raum Goch bis zur Aufteilung und Par
zellierung der Gocher Heide (1740) größere Bedeutung auf. Vgl. 
E.KEYSER (1956): a.a.o.' S.187

149 Birkenrinde findet als Grundstoff für die Herstellung von Gerberlo 
he Verwendung. 

150 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 879 1 

151 Besonders deutlich wird die Abhängigkeit der klevischen Manufaktu
ren von auswärtigen Rohstoffen bei den Textilmanufakturen in Duis 
burg (55 Prozent), Orsoy (100 Prozent!), Sonsbeck (69 Prozent) und 
Wesel (55 Prozent) sowie bei den Hut�achern in Kleve (66 Prozent). 
Vgl.: G.VOLLMER (1954): a.a.O., S.187r204 

152 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 879 

153 ff.HAHN u. W.ZORN (1970): Historische Wirtschaftskarte der Rheinlan
de um 1820. Reg.-Bz. Düsseldorf-Klev�. In: Erdkunde, Bd.24, H.3, 
S.169-180

154 vgl. G.VOLLMER (1954): a.a.o., s. 187-204 

155 HSA/NW Kleve Kammer 1217 u. Xanten Kr�isregistratur 359 
1 
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keit156• Darüber hinaus absorbiertim Herzogtum Kleve auch die 
ländlich Woll- und Leineweberei der kleinen Katenpächter einen 
erheblichen Teil der hier gewonnen Erzeugnisse der Schaf zucht157
und des Flachsanbaus. Letzterer wird von den Bauern wegen der 
hiermit verbundenen raschen Bodenerschöpfung sowieso nur ungern 
betr!ieben158• Er · erfolgt zumeist überhaupt nur für die 
Leinkweber des ländlichen Raumes im Tausch gegen Düngemittel159•

1 

1 

v.1.6. Zusammenfassung 

zusammenfassend ist festzuhalten, daß sich die im Herzogtum 
Klevr während des 18. Jahrhunderts vom ländlichen Raum zu den 
städ�en unterhaltenen Vermarktungsbeziehungen überwiegend im 
Sektor des Getreidebaus abspielen. Der Viehhandel zwischen Stadt 
und Umland wird hingegen durch die Konkurrenz städtischer Vieh
zucht- und -handelsunternehmer in seiner Bedeutung stark ver
mindert, die Belieferung der städtischen Manufakturen und des 
Hand�erks mit Rohstoffen stellt im Grund eine vernachlässigbare 
Größe dar. Der hauptsächliche Vermarktungsanreiz geht dabei vom 
überregionalen Getreidehandel bzw. -expert, weniger von der 
Versorgung der städtischen Bevölkerung aus. Die Belieferung der 
Woc�enmärkte größerer Städte bildet für die Bauern des ländli
chen Raumes einen zwar wichtigen, dennoch nur einen zusätzlichen 
Verdienst. Dementsprechend stellen die städtischen Kornhandels
plätze in Duisburg, Emmerich, Kleve, Wesel und Xanten für die 
kle�ische Agrarwirtschaft die wichtigsten Absatzzentren dar. Sie 
sind im Bereich der Vermarktungsbeziehungen Zentralfunktionen 
von region·aler Bedeutung. Den dortigen Wochenmärkten sowie den 
entsprechenden Einrichtungen in Goch, Rees, Dinslaken und Kalkar 
kommt hingegen nur der Rang einer lokalen Absatzfunktion zu. Die 
Ver�agerung des Getreidehandels aus den Städten in den ländli
chen Raum ebnet den großen Bedeutungsüberschuß der oben genann
ten Städte bis in die Achtziger Jahre des 18. Jahrhunderts weit
gehend ein. Die städtischen Getreidemärkte verlieren trotz aller 
landesherrlichen Gegenmaßnahmen ihre herausragende Stellung im 
Netz der Siedlungen um so mehr, je stärker das "platte Land 
dieses Commercium Civicum an sich reißt"160• 

156 ebda. 

157 HSA/NW Kleve Kammer 1217 

158 HSA/NW Kleve Kammer 1302

159 ebda.

160 HSA/NW Kleve Kammer 1852, Kap. IX



V. 2.

118 

Die Städte als Versorgungszentren der Landbe
völkerung 

"Selten geht ein Bauer aus der Stadt, :ohne etwas zu verzehren 
oder zu kaufen, er läßt immer etwas Geld in der Stadt zu
rück"161. Mit diesem Satz drückt der Xantener Steuerrat KANITZ
im Jahre 1790 - allerdings unfreiwillig - die Problematik aus, 
die die Versorgungsfunktionen der klevischen Städte im 18. Jahr
hundert umgibt. Die Betonung muß dabei lediglich auf "selten" 
und "etwas Geld" verlagert werden. Es ilst für die wirtschaftli
che Situation der klevischen Städte kennzeichnend, daß sie im 
18. Jahrhundert versuchen müssen, die �erlorenen Einnahmen aus
dem überregionalen Handel dadurch zu ersetzen, daß sie den Nah
handel mit der ländlichen Bevölkerung an sich ziehen. Diese
Bemühungen treffen allerding auf ein Umland, das in vielen Be
reichen der Güterversorgung von den St�dten unabhängig ist. Die
bereits erwähnte Gewerbefreiheit des ländlichen Raumes findet
ihren konkreten Ausruck in einem umfangreichen Landhandwerk und
ländlichen Detailhandel. Die ländliche! Bevölkerung des Herzog
tums Kleve ist am Beginn des 18. Jahrhunderts weder veranlaßt,
noch verpflichtet, zu ihrer Versorgung.mit Gütern und Diensten
des Handwerks die Städte aufzusuchen1

[

62• Erst der preußische
Landesherr versucht im 18. Jahrhundert mehrfach, das ländliche
Handwerk zu beseitigen und die Städte d�rch rechtlichen Zwang zu
Versorgungszentren ihres Umlandes zu machen163.

161 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 74

162 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX

163
1 

Wer keine fünfzigjährige "Possession" seines Gewerbes ab 1663 nach 
weisen kann, soll aufgrund einer preußischen Kabinettorder des 
Jahres 1720 sein Gewerbe entweder aufgeben oder in eine Stadt 
ziehen. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1217 1 

1 
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v.2.1.
1 

Versorgungsfunktionen des Handwerks 

Zur Beantwortung der Frage, inwieweit die Städte des Herzogtums 
Kleve im 18. Jahrhundert Versorgungszentren für die Bevölkerung 
ihres agraren Umlandes darstellen, reicht es nicht aus, einen 
zeitlichen und räumlichen Vergleich ihrer Ausstattung mit ent
sprechenden Funktionen in Handwerk und Handel anzustellen.•Eine 
Auflistung der in den Städten vorhandenen Handwerks- .und Han
delsbranchen und der Anzahl der hierzu gehörenden Betriebe, wie 
sie :in der einschlägigen Literatur immer wieder vorgenommen 
wirdi64, führt hier alleine nicht weiter. Weder die Anzahl der 
in den Städten vertretenen Handwerker, noch die Branchenstruktur 
des Handwerks entscheiden für sich alleine darüber, ob und in 
welchem Maße die vorindustriellen Städte tatsächlich für den 
ländlichen Raum im Bereich der Versorgung mit Gütern und 
Diensten zentrale Orte darstellen. Aus den überlieferten Hand
werks- und Handelsstatistiken geht nämlich nicht ohne weiteres 
hervor, ob zum Beispiel das als Beruf angegebene Handwerk tat
sächlich ausgeübt wird - in den Kleinstädten ist dies meist 
nicht der Fall165 

- oder ob die hier angebotenen Güter und 
Dienste in erster Linie für die Städte selbst oder die Bevölke
rung 1 des Umlandes erbracht werden. Es ist daher zunächst zu 
prüfen, welche Handwerks- und Handelszweige für die Umlandbevöl
kerung überhaupt relevant sind, das heißt, welche unter ihnen 
zentrale Güter und Dienstleistungen im Sinne CHRISTALLERS (1933) 
anbi�ten166

• BLOTEVOGEL ( 197 5) unternimmt einen wichtigen 
Schritt in diese Richtung, indem er die für überregionale Märkte 
produzierenden Gewerbezweige und den Fernhandel von den zentra
len Handels- und Handwerksberufen trennt167

• Im Herzogtum Kleve 
sind unter· diesem Aspekt nicht nur die städtischen Textilmanu
fakturen - besonders in Duisburg, Dinslaken, Orsoy, Holten und 
Wesel 168 

-, sondern auch die zahlreichen Schlosser und "Messing
arbeiter" in Goch169

, die Lohgerber in Kalkar sowie die 
Branntwein- und Essighersteller in Kervenheim, Sonsbeck und 
orso�170 eindeutig keine zentralörtlichen Versorgungsfunktionen. 

1 

164 
Vgl.: H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., s. 91-92 

165 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1612

166 
CHRISTALLER versteht hierunter solche Güter, die von Gewerbezweigen 
angeboten werden, die "notwendig an eine zentrale Lage gebunden 
sind". Er macht allerdings auch klar, daß ein Ort die Bezeichnung 
"zentral II erst dann verdient, wenn seine Zentralfunktionen durch das 
Umland auch angenommen werden. Vgl.: W.CHRISTALLER (1933): a.a.o., 
S.27

167 Vgl.: H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.91-92

168 Vgl.: G.VOLLMER (1954): a.a.o., s. 187-204

169 HSA/NW Kleve Kammer 1615

170 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 710
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sie sind alle überwiegend auf einen überregionalen Absatz ihrer 
Produkte in benachbarten Territorien bzw. in anderen klevischen 
Städten ausgerichtet171

• Führt man die �oben zitierte Auffassung 
BLOTEVOGELS konsequent fort, können auch diejenigen städtischen 
Handwerks- und Handelsbranchen nicht als zentralörtlich einge
stuft werden, deren Angebote von dell' ländlichen Bevölkerung 
mangels ausreichenden Einkommens nicht! nachgefragt werden. Te
stamente und gerichtliche Besitzstandsinventare ländlicher Fa
milien geben einen Einblick in die im �8. Jahrhundert im Umland 
der klevischen Städte vorliegende Nachjragestruktur. Gerade die
Angebots- und Produktionspalette der hochspezialisierten und 
hochwertigen Branchen des städtischen Handwerks - zum Beispiel 
der Juweliere, Uhrmacher, Gold- und Silberschmiede, Kürschner, 
Perückenmacher, Buchbinder und -händle� etc. - sind in den länd
lichen Haushaltungen nicht zu finden. Lediglich eine dünne länd
liche Oberschicht, etwa die klevische 

1

1Ritterschaft oder wenige 
reiche Bauern, fragt solche Güter nach. Deren Nachfrage fällt 
zahlenmäßig allerdings kaum ins Gewicht. Die hier genannten 
Handwerksbranchen sind zwar spezifisch städtischer Natur. Sie 
sind jedoch auch fast ausschließlich für eine innerstädtische 
Kundschaft, das heißt, für die städtischen Führungsschichten und 
stadtsässige Institutionen aus Verwaltung, Justiz und Bildungs
wesen tätig172

• Der Hausrat der ländli�hen Bevölkerung besteht 
dagegen, selbst bei wohlhabenden bäuer]ichen Schichten aus Ton
waren, Eisen-, Kupfer- und Zinngeschiir, hölzernen Haushalts
geräten, Zinnbesteck, Leinen- und Wollwaren etc. (Tab. 20) 173

• Im 
bäuerlichen Betrieb werden darüber h�naus Ackergeräte, Werk
zeuge, Fahrzeuge, Fässer, Eimer, Kup:flerkessel, Zaumzeug usw. 
(Tab.21) sowie Dienste zur Instandhaltuhg von Geräten und Gebäu-
den benötigt174

• Die auf diesen spezifischen ländlichen Bedarf 
ausgerichteten Branchen des Handwerks I Schmiede, Maurer, Zim
merleute, Tischler, Drechsler, Glaser, [Sattler, Radmacher, Kup
ferschläger und Zinngießer - erfüllen in weit größerem Maße die 
Anforderungen CHRISTALLERS an zentral� Produktionsrichtungen175 

als die hochspezialisierten Handwerksbereiche. Doch auch die 
hier genannten, am ländlichen KonsumL und Wirtschaftsbedarf 
orientierten Berufgruppen aus Handwerk[ und Handel können nicht 
durchgängig als zentralörtlich angesehen werden. Ein entschei
dendes Kriterium ist ihre tatsächliche Inanspruchnahme durch die 
Umlandbevölkerung. Es kommt also darau� an, inwieweit die länd
liche Bevölkerung beim Erwerb des eine� oder anderen Produktes 
auf städtische Angebotsstandorte zwing�nd angewiesen ist, oder 
ob die entsprechenden Bedürfnisse im ländlichen Raum selbst 

171 ebda. 

172 zum Beipsiel die Perückenmacher für d+e Gerichtskollegien, Papier
macher für Verwaltungsbehörden, Buchbinder und -drucker in Univer-
sitätsstädten. 

173 HSA/NW Kleve Gerichte II, LG Kleve V/56, V/71, V/38I

174 zum Beispiel Zimmerleute, Schmiede, Rdd- und Stellmacher etc.
1 

175 vgl. Anm. 166) 
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Tabelle 20: Haushaltsinventar ländlicher Familien im Herzogtum Kleve während 
des 18. Jahrhunderts 

Warengruppe 1 Artikel IJoh. Holl 1 B. Ward- IJ. Hennsen 

1 1 zu 1 huysen ,, ZU 

1 1 Wissen 1 ZU 1 Ka 1 karberg 

1 1 1 Wissen 1 
1 1 1785 1 1754 1 1751 

Aussteuer 1 Bettlaken 1 1 3 1 3 

1 Bezüge 3 1 13 1 
1 Tischtücher 1 51 
1 Servietten 1 3 1 

Kleidung 1 Hemden 1 diverse 

1 Kleider 1 diverse 

1 Tücher f diverse 

1 Hüte und Mützen 1 diverse 

Hausrat Eisenwaren 
Töpfe und Pfannen s 5 

Feuerhaken 2 
Lampen 2 

Kupferwaren 
Kessel 2 5 

Zinnwaren 
Teller und Schüsseln 13 
Bestecke 3 20 

Steingut 
Töpfe und Tassen 16 22 

Fayence/Glas 
Schüsseln, Geschirr 9 

Holzgeräte 
Bestecke 2 

Wannen und Tröge 2 
Fässer und Tonnen 3 27 

Eimer und Körbe 3 

Handmühlen, Spinnräder 2 3 

Mobiliar Betten 1 1 1 
Tn..hen 1 2 1 
r;scr.e 2 1 3 1 
Stühle 51 91 

1 andw i rtschaft l 1 Äxte und Beile 1 1 31 
Geräte 1 Schaufeln 2 1 2 1 

1 Dreschflege 1 , 1 1 
1 M;stgabeln 51 61
1 Pflüge und Eggen 1 3 1 
1 Schubkarren 1 1 1 1 
1 Wagen und Karren 1 2 1 
f Hacken „md Messer 1 6 1 

?!"'et,�sen 1 Goldringe 
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abgedeckt werden können. Ohne eine Kenntnis des ländlich Gewer
bes ist eine sinnvolle Aussage zur Ve�sorgungszentralität der 
Städte nicht möglich. Um ein Pferd neul beschlagen, einen Pflug 
oder eine Karre instandsetzen zu lassen, um Branntwein, Bier 
oder ein Paar Schuhe zu kaufen, muß sidh der klevische Bauer im 
18. Jahrhundert nämlich nicht in die S�ädte begeben. Viele der
für seine Haushaltung und seinen Betl:jieb wichtigen Güter und
Dienstleistungen kann er ohne weiteres· am Ort oder doch zumin
dest im benachbarten Dorf erhalten. Die bereits erwähnte länd
lich Gewerbefreiheit im Herzogtum Klevf76 bedingt eine Vielzahl 
von Gewerbetreibenden im ländlichen Raum. Im Jahre 1731 werden 
in den klevischen Ämtern und Herrlichkeiten zum Beispiel 173 
Schneider, 150 Zimmerleute, 95 Schmiede und ebensoviele 
Leineweber, 70 Schuster und Lohgerber sowie 39 Faßbinder und 32 
Bäcker gezählt177

• Spezialisiertere Hahdwerksberufe, wie Rad-
l 

• und Stellmacher, Sattler, Glaser oder Nagelschmiede kommen da-
gegen im ländlichen Raum nicht oder nur vereinzelt in großen 
Dorfschaften (Brünen, Lobith, Wissel) vor178

• Hier unterscheidet 
sich das Herzogtum Kleve deutlich von der Grafschaft Mark, für 
die BLOTEVOGEL (1975) die Verbreitung s�ogar hochspezialisierter 
Handwerker über die Landgemeinden festgestellt hat179• Von den 
oben genannten sieben Handwerksbereichen sollen hier fünf, 
nämlich die Faßbinder, Schmiede, Schneider, Schuster und 
Zimmerleute in ihrer räumlichen Verteil�ng näher betrachtet, die 
Bäcker hingegen ausgeklammert werden, da das Hausbacken im 18. 
Jahrhundert in Stadt und Land zumeist noch die Regel ist180

• 

Auch auf die Leineweber ist hier nicht näher einzugehen. Sie 
sind zumeist fest in das Verlagswesep städtischer Kaufleute 
eingebunden181 und produzieren überwiegend für den Export, vor 
allem in die Niederlande182

• Die verbl$ibenden fünf Handwerks
sparten decken den wichtigsten Bedarf 'der Landbevölkerung ab, 
den diese aus dem eigenen agraren Wirtschaftsbetrieb nicht be
friedigen kann. Karte 14 zeigt in all$r Deutlichkeit, daß die 
Mehrzahl der klevischen Ämter und Herrlichkeiten mit Handwerkern 
dieser Branchen recht gut ausgestattet ist. In 2 o Ämtern und 
Herrlichkeiten sind alle fünf Handwerks�ranchen, denen die länd
liche Grundversorgung obliegt, mit mindestens einem Betrieb 
vertreten. Die Einwohner dieser Landgkmeinden sind in diesem 
Bedarfssektor von den Städten völlig Unabhängig. weitere 20 
ländliche Gemeinden können diese Grundv�rsorgung für ihre Bevöl-

176 Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. ix A.HEUSER (1936): a.a.o.,
s.s

177 HSA/NW Kleve Kammer 1217

178 ebda. 

179 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., s. 75-76

1 180 vgl. Anm. 176) 

181 HSA/NW Kleve Kammer 1302 

182 ebda. 
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keru�g zumindest überwiegend selbst abdecken, mindestens drei 
von fünf Branchen sind hier repräsentiert. In nur 15 von ins
gesamt 55 beobachteten Landgemeinden183 muß sich die Bevölkerung 
nach den Dienstleistungen eines Faßbinders, Schmieds, 
Schneiders, Schusters oder Zimmermanns überwiegend anderweitig 
umsehen. Dies heißt jedoch nicht, daß die Einwohner der unter
versorgten Ämter und Herrlichkeiten im Bereich des ländlichen 
Gundbedarfs auf die klevischen Städte angewiesen wären• Mit 
zumindest der gleichen Wahrscheinlichkeit kann angenommen wer
den, ,daß diese unterversorgten Landgemeinden bei den jeweils am 
Ort fehlenden Handwerksbranchen auf ländliche Nachbargemeinden 
orientiert sind. Dies gilt ganz bestimmt dann, wenn, wie zum 
Beispiel in Veen, Nergena oder Drevenack, die Distanz zur näch
sten 1 Stadt größer ist, als zum nächstgelegenen ländlichen Nach
barort. An diesen Verhältnissen ändert sich im Laufe des 18. 
Jahrhunderts nichts Wesentliches. Erneute statistische Erhebun
gen, ldie "Historischen Tabellen vom platten Lande" aus dem Jahre 
1787�M, zeigen das gleiche Ergebnis (Karte 14). Von nunmehr 61 
Landgemeinden, für die Daten vorliegen, sind 25 mit handwerk
lichen Versorgungsfunktionen des Grundbedarfs vollständig und 
weit�re 22 überwiegend selbst ausgestattet. Nur in 14 Ämtern und 
Herrlichkeiten ist eine vollständige oder teilweise Unterver
sorgung festzustellen. Für die städtischen Handwerker der ge
nannten Branchen ist also kein nennenswerter Absatz im ländli
chen• Raum zu erwarten. Versorgungsbeziehungen zwischen Stadt und 
Umland kommen im Bereich des Grundbedarfs allenfalls mit der 
unmittelbaren Umgebung der Städte, das heißt, mit der "vor den 
Stadttoren" wohnenden Amtsbevölkerung zustande. Nur das östliche 
Weseil.er Umland von Lackhausen und Obrighoven, das ebenfalls 
völlig unterversorgt ist185

, dürfte hier aufgrund der kurzen 
Distanz auf die Stadt Wesel orientiert sein. Es verwundert daher 
auch nicht, daß die Vertreter dieser fünf Handwerksbranchen in 
den Städten zur armen Stadtbevölkerung zu rechnen sind. Das 
Beispiel der Stadt Uedem zeigt dies. Das als Beruf angegebene 
Handwerk wird 1783 oft mangels entsprechender Aufträge nicht 
ausgeübt186

• vielmehr gehen die betreff enen Handwerker, wie auch 
die !städtischen Tagelöhner, im ländlichen Raum auf die Suche 
nach Gelegenheitsarbeit auf den bäuerlichen Höfen187

• Mehr als 
alles andere zeigt dieses Erwerbsverhalten, daß des sich bei den 
Faßbindern, Schmieden, Schneider, Schustern und Zimmerleuten 
nicht um zentrale, sondern eher um disperse Versorgungseinrich
tungen handelt. Als zentrale Berufe des Handwerks verbleiben 

183 Für das Amt Büderich sowie die Unterherrschaften Wehl und
Weeze liegen hierzu keinen Daten vor. 

lM HSA/NW Kleve Kammer 1617

185 
Im Amt Wesel finden sich 1731 lediglich zwei Schneider. Bis 1787

kommen noch zwei Zimmerleute hinzu. Vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1217 
u. 1617

186 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1612 

187 ebda.
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Tabelle 21: Zentrale Berufsgruppen in Handwerk und Handel in den klevischen 
Städten während des 18. Jahrhunderts 

Handwerk 

Handel 

gehobener ländlicher 
Haushalts-und 

Wirtschaftsbedarf 

� Korbmacher 

� 
�Kupfer-und Blechschläger 

� 
� Nagel-, Klein-und 
� Messerschmiede 

� 
1 Pfeifen- und Topfbäcker 

� 
�Rad-und Stellmacher 

II 
� Sattler und Hanmacher 

� 
� Seilspinner 

� 
� Tischler und Drechsler 

� 

� 
� Winkelierer und 
� Materialisten 

II 
� Hökerer und Hausierer 

� 
� 
II 
� 
� 
II 
� 
1 
� 
II 
� 
1 

1 

spezieller ländlicher 
Haushalts-und 

Wirtschaftsbedarf 

1: Apotheker 

�: 1[ Bader und Chirurgi
! 
� Glasmacher 

� 
II 
� Hutmacher 

� 

!I
Nade1- und Spe1-cher 

� 
1 Knopfmacher 

� i 
!
Schlosser

� Zinngießer 

� 

� 

� , Leinen und 
!

I
Baumwo 11 händ 1 er 

� 1Tuchhändler 

� i 
1

Lederhänd1er 

� Glashändler 

� i 
r
ändler mit Nürnberger Waren

i Galanteriehändler 

� Eisenhändler 

� 

�Kohlen-und Holzhändler 

damit im Herzogtum Kleve 16 Berufsgruppen (Tab. 21) 188• Diese
sind zwar etwas stärker spezialisiert, ihre Produktion ist 
jedoch für die ländliche Bevölkerung n�twendig, erstrebenswert 
und erschwinglich. Kupferschläger, Zinngießer, Seildreher, 

188 Handwerksbranchen des gehobenen ländlJchen Bedarfs sind vor allem
Kupfer- und Blechschläger, Rad- und St�llmacher, Sattler und Harnma

cher, Seildreher und -spinner, Nagel-, Klein- und Messeschmiede, 
Korbmacher, Tischler und Drechsler, Pfeifen- und Topfbäcker. Spe
ziellere Wünsche der Landbevölkerung w�rden dagegen von Zinngießern, 
Glasern, Apothekern, Badern, Chirurgi,! Hutmachern, Nadel- und 
Speltmachern, Knopfmachern und Schlossern abgedeckt. Vgl.: Tab. 22. 
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Radmacher, Sattler usw. sind in diesem Zusammenhang bereits 
genannt worden. weitere Branchen, die für den ländlichen Konsum 
wichtig sind, wie Pfeifenbäcker und Hutmacher sowie die zum 
Beispiel für die ländlichen Schneider sicherlich wichtigen 
Knopf- und Nadelm�cher sind hier zu nennen (Tab.22). Sie sind im 
Umland der Städte nicht oder kaum vertreten189 • Hinsichtlich 
ihrer Dienste, die einen gehobenen Bedarf abdecken, ist die 
Landbevölkerung daher in hohem Maße auf städtische Angebo�s
standorte angewiesen. Das für die Umlandbev&lkerung relevante 
städtische Handwerk läßt sich nochmals in zwei Bedarfskategorien 
unte�teilen. Einem gehobenen ländlichen Bedarf, der zum Beispiel 
die !Dienste von Rad- und Stellmachern, Kupferschlägern oder 
Seilspinnern umfaßt, stehen die Branchen der Hutmacher, Bader, 
Zinngießer als Einrichtungen des speziellen ländlichen Bedarfs 
gegenüber (Tab.22). Im Bereich des gehobenen ländlichen Bedarfs 
zeigt ein Ausstattungsvergleich für die erste Hälfte des 18. 
Jahrhunderts ( 1721, 172 4 bzw. 173 5) 190, daß insgesamt nur sechs 
größ�re Städte hier eine weitgehend vollständige funktionale 
Ausstattung aufzuweisen haben191 • Nur in Wesel, Duisburg und 
Rees auf der rechten sowie in Goch, Kalkar und Xanten auf der 
linken Rheinseite findet die Landbevölkerung alle wesentlichen 
Handwerksbranchen dieser Berdarfsstufe vor (Tab.23). Diese 
Städte können um 1721 als voll funktionsfähige Versorgungs
zentren ihres Umlandes angesehen werden. Weniger günstig sehen 
dagegen die Verhältnisse in Dinslaken, Emmerich, Huissen, Kleve 
und Uedem aus (Tab.23), die lediglich eine mäßige Ausstattung 
besitzen und den gehobenen Bedarf ihres Umlandes nicht voll 
abdecken können. Daß Emmerich und Kleve in der Gruppe der nicht 
voll funktionsfähigen Versorgungszentren auftauchen, mag 
zunächst überraschen. Die Gründe hierfür zeigen sich jedoch sehr 
schnell, betrachtet man die Funktion dieser Städte im klevischen 
Siedlungsnetz. Die Einnahmen der städtischen Wirtschaft Kleves 
resultieren, wie SCHMIDT (1804) hervorhebt, im Wesentlichen aus 
dem Konsum seiner Beamtenschaft und seiner Funktion als 
Tagungsort der klevischen Landtage192 • Seine Handwerkerschaft 
ist I daher stark auf die Bedürfnisse der Behörden, der hohen 
Beamtenschaft und der reichen Renteniers, weniger auf den Bedarf 
der 

1

Landbevölkerung ausgerichtet. Die Lage Emmerichs am Rhein 
und nahe an der Grenze zu den Niederlanden und seine Funktion 
als Hafen und Zollkomptoir lassen hier noch bis weit in das 18. 
Jahrhundert hinein einen florierenden Fernhandel zu. Dies und 
eine um 1731 noch immer recht wohlhabende Kaufmannschaft 

189 Lediglich Wiesel, Lobith und Brünen machen hier eine Ausnahme, vgl.
Karte 14. 

190 HSA/NW Kleve Kammer 1219/1627 sowie Stadtarchiv Kalkar A13/A14

191 Als mit Versorgungsfunktionen des umlandrelevanten Handwerks voll
ständig ausgestattet sollen diejenigen Städte gelten, die von acht 
Branchen (vgl. Anm. 188) mindestens sieben vorzuweisen haben. Bei 
sechs bis vier abgedeckten Branchen liegt eine mäßige, bei weniger 
als vier Branchen eine ungenügende Ausstattung vor. 

192 !.SCHMIDT (1804): a.a.o., S.312-313 
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1 

Tabelle 22: Ausstattung der k1evischen Städte mit zentralen Berufen d

l 

es Handwerks 
in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

Städte 
1 

1 

Seiler 1 : Klein- f Korb-Kupfer- 1 
schlg. 1 

Rad- undl �.att ler 1 
Ste l lm. f Hanmacherf f schniedef macher 

Tischler I Pfeifen
Drechslerf u. Topf-

1 bäcker 

Büderich 1735 

Dinslaken 
Duisburg 
Enmerich 
Gennep 
Goch 
Grieth 
Holten 
Huissen 
Kalkar 
Kervenheim 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Rees 

1721 

1721 

1721 

1735 

1721 

1735 

1735 

1735 
1724 

1735 

1735 

1735 

1721 

1721 

Ruhrort 1721 
Schermbeck 1 721 

Uedem 
Wesel 
Xanten 
Zevenaar 

Städte 

1735 
1721 
1721 

1721 

Büderich 1735 

Dinslaken 
Duisburg 
Enrnerich 
Gennep 
Goch 
Gr1eth 
Holten 
Huissen 
Kalkar 
Kerver.heim 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Rees 
Ruhrort 
Schermbeck 
:Jedem 

Wesel 
Xanten 
Zevenaar 

1721 

1721 

1721 

1735 
1721 

1735 
1735 
1735 

1724 

1735 

1735 
1735 
1721 

1721 

1721 

1721 

1735 

1721 

i721 

1721 

* 

* 

Zinn
gießer 

* genaue Anzanl nicht bekannt

3 

3 

9 

3 

4 

5 

1 
� 

* 

* 

, 

.3 

2 

3 

5 

4 

3 

3 

2 

1 1 
; 1 

; 

* 
* 

* 

, 

3 

2 

4 

3 

4 

, 

Glas- 1
macher 1 

Aotheker 1 
1 
1 
1 

* 

* 

* 

1 

2 

5 

1 

3 

10 

4 

1 
; 

4 

4 

2 

8 

6 

1 

3 

1 
2 

1 1 
; � 

18 

23 

* 

7 

* 

5 7 
10 

; 

Bader I H�t
Chirurgil rnacher 

* 

11 

4 

2 

3 

6 

1 

2 

13 

5 

1 
� 

, 

1 

6 

2 

4 

4 

,, 

3 

Quellen: HSA/NW Kleve Kammer 1219 u. 1627, Stadtarchiv Kalkar A13, 
Stadtarchiv Xanten A20 

4 

13 

, 

2 

7 

* 

2 

6 

5 

1 

8 

1 
6 

3 

7 

7 

2 

4 5 

Nadel- 1 Knopf
macher I macher 

12 

1 
� 

1, 

2 

10 

11 

10 

2 

10 

5 

2 

2 

3 

ISchlosser 

1 
1 
1 

8 

3 

14 

3 
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T�belle 23: Ausstattung der klevischen Städte mit zentralen Berufen des Handwerks 

1 

in aer zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts 

Städte 1 Kupfer- 1 Rad- undl Sattler 1 Seiler 1 Klein- 1 Korb-
1 schlg. 1 Stellm. 1 Hamnacherl 1 schmiedel macher 

1 1 1 1 1 1 
; 1 1 1 1 ; ; 

Büderich 1771 

Gbch 1765 2 2 3 , 33 2 

G�ieth 1765 1 2 

K�li..ar 1765 3 4 3 4 2 
1765 1 K�rvenheim 

K�eve 1787 2 5 4 

Orsoy 1765 2 

Ruhrort 1761 
Schermbeck 1775 1 
Sonsbeck 1765 3 
Uedem 1765 9 5 2 

Wesel 1767 8 4 5 3 2 

Xanten 1765 3 2 3 2 , , 2 
1 

; ; ; 1 ; 1 
Städte 1 Zinn- 1 Glas- 1 Aotheker I Bader 1 Hut- 1 Nadel-

1 gießer 1 macher 1 Chirurg; 1 macher 1 macher 

1 1 1 1 1 
: : ; 1 

Büderich 1771 , 

9'>ch 1765 6 4 5 3 

Grieth 1765 2 

Kalkar 1765 2 3 2 
Kervenheim 1765 
Kleve 1787 3 , , 3 5 3 

Orsoy 1765 2 
Ruhrort 1761 3 

Scher:nbeck 1775 
Sonsbeck 1765 2 , 

Uedem 1765 2 2 
Wesel 1767 3 10 7 13 4 

�anten i765 3 8 6 2 

Quellen: HSA/NW Kleve Kanmer 269, Xanten Kreisregistratur 273 
Stadtarchiv Ka1kar A14, Stadtarchiv Xanten A23, 
G.v.RODEN (1974): a.a.O., S.190 

1 Tischler I Pfeifen-
1 Drechslerl u. Topf-

1 1 bäcker • 

1 1 

15 

2 

7 
3 

5 
2 

3 

2 

17 

3 4 

; 
1 Knopf- ISchlosser 
1 macher 

1 1 
� 1 

4 

3 

6 

6 2 

2 

bewi1rken, daß im Emmericher Handwerk hochwertige und auf den 
überregionalen Absatz orientierte Branchen vorherrschen. Beide 
Städte sind also gerade wegen ihres relativen Wohlstandes auf 
die • Versorgung der Umlandbevölkerung in geringerem Maße 
angj

1wiesen, als die übrigen Städte. Die kleinen Landstädte haben
mit . der oben genannnten Ausnahme Uedems der Bevölkerung des 
ländlichen Raumes an Versorgungseinrichtungen des Handwerks 
wenig zu bieten (Tab.22/23). Nur einige wenige umlandrelevante 
Handwerkssparten sind hier vertreten. Die Kleinstädte 
Griethausen, Isselburg, Ruhrort, Schermbeck und Sonsbeck 
sch�iden um 1721 als Versorgungsorte ihres Umlandes sogar ganz 
aus. Ihr Handwerkerbesatz geht quantitativ und qualitativ über 
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das Niveau ländlicher Siedlungen nicht hinaus. In Ruhrort 
hingegen ist die Erwerbsbasis der Bürgerschaft völlig auf die 
Rheinschiffahrt und den hiermit vergesellschafteten Schiffbau 
ausgerichtet193

• Im Bereich des speziehlen ländlichen Bedarfs 
zeigt sich die Konzentration der Versorgungeinrichtungen auf 
wenige große Städte noch krasser. Nur Emmerich und Wesel sind 
hier vollständig ausgestattet. Neben diesen beiden großen 
Rheinstädten mit ihrem Anschluß an 1

1

überregionale Importbe
ziehungen können nur noch Duisburg, Huissen, Kleve, Rees und 
Xanten den speziellen Bedarf der Landbevölkerung zumindest 
teilweise befriedigen (Tab.22/23). Alle übrigen klevischen 
Städte sind hier um 1721 allenfalls p�nktuell von Bedeutung1�.
Bis in die Sechziger und Siebziger Jahre des 18. Jahrhunderts195

ändert sich an diesem Bild nicht viel.l Im Sektor des gehobenen 
ländlich Bedarfs sind noch immer Goch196

, Xanten, Kalkar und 
Wesel die hauptsächlichen Versorgungstentren der Landbevölke
rung. Ein Ausbau des Angebots an zentralörtlichen Handwerksdien
sten unterbleibt während des Beobachtungszeitraums bei den mei
sten klevischen Städten (Tab.22/23). T�ilweise werden Ausstat
tungsgewinne, wie in Kalkar, durch erttsprechende Verluste in 
anderen Branchen wieder aufgehoben197 

I (Tab.22/23). In Wesel 
erfolgt zwischen 1721 und 1767 sogar deren quantitativer und 
qualitativer Rückgang (Tab. 2 2 / 2 3) in beiden Bedarf ssektoren198

• 

Lediglich in einigen Kleinstädten (Orsoy, Schermbeck, Sonsbeck), 
die 1721 über keinerlei umlandrelevantes Handwerk verfügen, 
setzen sich bis 1765 bzw. 1775 einige!zusätzliche Betriebe an 
(Tab. 22/23) 199• Während in Wesel zwischen 1721 und 1767 die 
Ausstattung mit Einrichtungen des speziellen ländlichen Bedarfs 
stark rückläufig ist, macht die Stadt jGoch im nahezu gleichen 

1� Vgl. hierzu das Häuser- und Einwohnerverzeichnis der Stadt Ruhrort
(1761) bei G.v.RODEN (1974): a.a.o., s. 202-204 sowie Stadtarchiv 
Duisburg 12/280. 

1� So sind zum Beispiel zwischen 1761 und 1775 in Uedem lediglich die
Branchen der Glaser und Bader, in Grieth und Ruhort nur die Bader 
mit einigen wenigen Handwerkern vertr�ten. 

1 

195 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 273, Klbve Kammer 1627, Bl. 7-8, 18-
19, 28-29, 42-43, 50-51, 55, 66-67, 74-75, 78, Kleve Kammer 3602 
Kleve Kammer 3482, Bl. 16-17, Kleve Kammer 3483, Bl. 7 Stadtarchiv 
Wesel, capsel 8, Nr.72 

196 Im Bereich des speziellen ländlichen Bedarfs gewinnt Goch zwischen 
1721 und 1765 19 Handwerker aus 5 Brartchen hinzu, vgl. Tab.23 -24. 

1 

197 So ist zum Beispiel der 1724 in Kalkar genannte Pfeifenbäcker 1765 
nicht mehr vorhanden, dafür ist im genannten Zeitraum ein Kupfer
schläger zugezogen. Vgl.: HSA/NW Xant

l

1 n Kreisregistratur 273, 
Stadtarchiv Kalkar A13. 

198 Zwar verliert Wesel zwischen 1721 und .1767 unter dem Strich nur 
drei Handwerker, jedoch dünnt sich die Angebotspalette des Handwerks 

in dieser Stadt um drei Branchen aus (Tab.23 - 24), 

199 HSA/NW Kleve Kammer 269, Xanten Kreis1egistratur 273
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Zeitraum hier erhebliche Fortschritte200
• Als einzige klevische 

Stadt kann sich Goch in diesem Bedarfssektor als nahezu voll 
ausgestattetes Versorgungszentrum zusätzlich etablieren. In 
bedeutend geringerem Ausmaß können auch Kalkar und Kleve 
zwischen 1724 und 1765 bzw. zwischen 1735 und 1787 ihre 
diesbezügliche Ausstattung verbessern201• Insgesamt gesehen 
bleibt das in den klevischen Städten für die Landbevölkerung 
vorhandene Angebot an zentralen handwerklichen Diensten wäQrend 
des 18. Jahrhunderts unverändert, obwohl in der zweiten Hälfte 
des crahrhunderts der bäuerliche Wohlstand ansteigt2m und zum 
großen Teil in den privaten Konsum eingebracht wird203• Dies 
unterstreicht nicht nur die wirtschaftliche Stagnation der kle
vischen Städte während des 18. Jahrhunderts. Hierin zeigt sich 
auch1das offensichtliche Scheitern der landesherrlichen Gewerbe
politik. Deren Ziele, das ländliche Handwerk, soweit als möglich 
zu beseitigen und so die Landbevölkerung zur Bedarfsdeckung in 
den Städten zu zwingen, wird nicht in mindesten erreicht. 

'200 vgl. Anm. 196) 

201 Stadtarchiv Kalkar Al3, A14, HSA/NW Kleve Kammer 1219, Xanten
Kreisregistratur 273 

! 202 W.ABEL (1978): a.a.o., S.340-342, F.LÖTGE (1962): a.a.o., s.228 

203 ebda.



v.2.2.

130 

Die preußische Gewerbepolitik am Niederrhein 
im 18. Jahrhundert 

Den ersten Versuch in der Richtung, daJ Landhandwerk im Herzog
tum Kleve zu beseitigen und die althergebrachte Gewerbefreiheit 
des "platten Landes" aufzuheben, unternimmt Friedrich Wilhelm I. 
im Jahre 1720. Durch eine Kabinettsorder wird bestimmt, daß, wer 
keine fünfzigjährige Possession seines Gewerbes von 1714 an 
zurücke gerechnet" nachweisen kann, seinen handwerklichen Beruf 
entweder sofort aufgeben oder künftig! in den Städten ausüben 
muß204• Angesichts des in den meisten klevischen Städten herr
schenden Zunftzwangs205 und der Unwillti.qkeit der Zünfte, neue 
Mitglieder aus dem Umland aufzunehmert2«f6, kann diese Regelung 
für den ländlichen Handwerker nur die - wohl gewollte - Be
triebsaufgabe bedeuten. Allerdings zeigt sich bald die Undurch
führbarkeit dieser Radikallösung, die ein Jahr vorher bereits in 
der Grafschaft Mark versucht worden jist207

• Vier Gründe sind 
maßgebend dafür, daß das ländliche Hantlwerk im Herzogtum Kleve 
letztendlich überlebt. Zum einen läßt �as in diesem Teilgebiet 
des Niederrheins geltende Anerbenrecht im Verein mit der - bis 
1756 - wachsenden ländlichen Bevölkerung (Abb. 27) den nicht 
erbenden Bauernsöhnen oft keine ande1:1e Existenzbasis als die 
Ausübung eines Dorfhandwerks, meist verbunden mit einem geringen 
agraren Zuerwerb208

• Das traditionelle Erbrecht und die Popula
tionsdynamik erweisen sich gegenüber d�r landesherrlichen Poli
tik als stärker. zum anderen übersieht die preußische Landes
herrschaft bei ihrem Vorhaben, daß das ländliche Handwerk für 
Teile der Landbevölkerung existenznotwendig ist. Neben der Ge
fahr der Vernichtung zahlreicher ExistJnzen muß die Beseitigung 
des Landhandwerks auch das Steueraufkondnen des ländlichen Raumes 
tangieren, da gerade die landlose unte�e dörfliche Schicht hier 
oft genug nach "Gewinn und Gewerbe" v:eranlagt ist209

• Dies hat 
in der Folgezeit zur Konsequenz, daß der Landesherr von seiner 
Radikallösung mehr und mehr abrückt. E� versucht ab 1732 viel
mehr, die traditionell den adligen Jursidiktionsherren zustehen-

! 

204 
HSA/NW Kleve Kammer 1217 

205 Der Zunftwang existiert in den klevischen Städten während des 18. 
Jahrhunderts nicht in allen, sondern nhr in ausgewählten Handwerks 
branchen. Die Zusammensetzung der zunftgebundenen Branchen des 
Handwerks weicht dabei von Stadt zu Stadt ab. Vgl.: HSA/NW Kleve
Kammer 1219 

2� Vgl. die Schermbecker Stadtrechnungenl 1773, HSA/NW Kleve Kammer 
4548 

207 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.72-74 

208 HSA/IIW Kleve Kammer 1217 Karten VIIb,
j

Nr.34, 35, 36 u. 36a/b

209 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX 
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den Abgaben vom ländlichen Gewerbe an sich zu ziehen210
• Damit 

greift der preußische Staat jedoch in den Besitzstand der klevi
schen Ritterschaft ein, die sich in der Folgezeit im wohlver
standenen Eigeninteresse211 für die wirtschaftlichen Belange der 
Landbevölkerung und besonders für die Erhaltung der ökonomischen 
Freiheiten des ländlichen Herzogtums Kleve einsetzt212

• Der Ein
fluß der klevischen Aristokratie ist im 18. Jahrhundert denn 
auch noch groß genug, behördliche Maßregeln gegen das ländliche 
Gewerbe hinauszuzögern bzw. im eigenen Jurisdiktionsbezirk ganz 
zu unterbinden213

• Der Versuch des Staates, durch eine weit
gehende Beseitigung des Landhandwerks die wirtschaftliche Stel
lung der Städte gegenüber ihrem Umland zu stärken· - und damit 
das eigene Akziseaufkommen zu verbessern214 

- muß demnach schei
terni. Die auf einer Bewahrung der überkommenen Rechte und Frei
heiten beharrenden gesellschaftlichen Institutionen Kleves set
zen dem Gestaltungswillen des absolutistischen preußischen Lan
desherrn hier enge Grenzen. Ein Zahlenvergleich macht dies deut
lich. Nach den "Historischen Tabellen vom platten Lande" stehen 
den 11731 erfaßten 741 ländlichen Handwerksbetrieben im Jahre 
1787! 1159 Landhandwerker gegenüber215

• Ganz im Gegensatz zu den 
ursprünglichen Absichten des Landesherrn wird im Umland der 
meisten klevischen Städte das Angebot des Landhandwerks nicht 
nur nicht eingeschränkt, sondern sogar qualitativ und quantita
tiv noch ausgebaut (Tab.24). Es kommt hinzu, daß die den klevi
schen Städten 1714 aufgezwungene Akziseverfassung der Ausbrei
tung des Landhandwerks noch Vorschub leistet. Die landesherr
liche Städtesteuerpolitik und die Gewerbepolitik bilden kein 
einheitliches Konzept, sie behindern sich vielmehr gegenseitig. 
Unter der Administration der Magisträte erstreckt sich die Akzi
se auf die wichtigsten Grundnahrungsmittel.216 Mit ihrer Ver
staatlichung wird diese Verbrauchssteuer "auf das gesamte Natur
reich" ausgedehnt217

• Rohstoffe, Halbfertigwaren, Feuerungsmate
rialien, Werkzeuge, kurz, der gesamte Produktionsbedarf des 
städtischen Handwerks unterliegt nunmehr der Akzisepflicht218

• 

Str�ngere Aufsicht und mit jedem neuen Akzisetarif höhere Impo
sitiJonen sorgen für ein Ansteigen der Produktionskosten, die 
über die Kalkulation der Handwerker Eingang in die Preise finden 

210 
ebda. 

211 ebda. 

212 
A. HEUSER ( 19 3 6 ) : a. a. 0. , S • 5

213 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX 

214 
ebda. 

215 HSA/NW Kleve Kammer 1217 u. 1617 

216 SCOTTI Kleve-Mark, Bd.I, Nr.400 

217 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. I 

218 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap.I, Kleve Kammer 990 
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Tabelle 24: Entwicklung des Landhandwerks 1m Herzogtum Kleve während des 18. 1 Jahrhunderts 
1 

Amt bw. Herrlichkeit Anzah 1 der 8etr1ebe 1 Anzahl der Amt bw. Herr11chka1t Anzah 1 der 8etr1ebe Anzahl der 
1 Branchen 

1 

Branchen 
1731 1787 1787 1n 1 1731 1787 1731 1787 l 1787 1n 1731 1787 

% von 1 % von 
1731 1 1731 

Kleve 2 13 650.0 2 1 4 Huissen 6 7 1 116.7 4 4 
K 1 everhamm u. Hu1sberden 15 36 240.0 61 9 Hühlhausen 3 1 o.o 2 
Lob1th 20 ,, ss.o 11 1 8 Wesel 3 5 1 166, 7 3 3 
Ha lt-Düffe lward 11 20 181.8 BI 9 Bislich 28 64 1 228,6 8 12 
Altkalkar 18 35 194,4 5 1 9 Brünen 42 70 1 166. 7 9 8 
Gri etherbusch 5 o.o 3 1 Hamninkeln 9 27 1 300.0 5 9 
Grieth 10 13 130.0 5 1 7 Gahlen-Bühl 9 25 1 277,8 6 8 
Ti 11-foby land 6 13 216, 7 31 7 Hünxe 17 33 1 194, 1 5 9 
Hönnepel 7 12 171,4 4 1 3 Wehl 11 30 1 272. 7 3 7 
N 1 edermörmter 7 9 128,6 41 6 Praest-Offenberg 10 12 1 120.0 4 5 
Appeldorn 11 19 172, 7 7 1 6 Rees-Loi kum 1 1 BI soo.o 1 5 
Xanten 5 16 320.0 41 5 Hetter 2 0,0 2 
W1nnentha1 u. Veen B 18 225.0 3 1 B Hillingen 15 24 160,0 5 10 
Borth 6 6 100.0 3 1 4 Bienen-Hüth 4 4 100.0 3 4 
Büderich u. Wallach 15 19 126.7 7 1 6 Sonsfeld-Haldem 22 29 131.B 7 10 
Goch u. Asperden 28 39 139.3 1 1 2 Haffen-Mehr 19 57 300,0 6 9 
Kalbeck 2 200,0 1 2 Holten 2 2 100.0 2 1 
Weeze k.A. 52 k,A. 9 Beeck-Sterkrade 29 so 172,4 9 6 
Wissen 7 25 357, 1 3 9 Dinslaken j 46 61 132,6 9 1 9 
Düffel 12 17 141, 7 6 6 G.W.Hanm-Spellen 30 46 153,3 6 1 6 
Uedem 27 21 77,8 ,, 6 Voerde 5 11 220,0 4 1 5 
Kervendonk 7 5 71,4 4 4 l.ymers 18 61 338.9 3 1 8 
Winnekendonk 18 30 166,7 ! 5 11 He1der1ch 30 68 226,7 11 8 
Sonsbeck 7 16 228,6 4 7 Schermbeck 3 1 28 933,3 31 7 
Gennep 32 21 65,6 1 9 6 Zyffl 1ch-Wy ler 9 1 20 222,2 61 6 
Nergena 3 2 66, 7 1 3 2 Kranenburg 

1 

11 12 171,4 SI 5 
Heyen 1 ,, 157, 1 1 5 6 Wertherbruch 

1 
k.A. 1 14 1 k.A. 1 16 

Mook 11 20 181,B 1 8 10 Ringenberg ! k.A. 1 24 1 k,A. 1 9 
Kessel 8 9 112. s 1 6 8 

1 insgesamt / Du�h. 694 i,.302 187.6 1 SI 7 
i 

Quellen: HSA/NW Kleve Kamner 1217 u. 1617 
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müssen219
• Die Wettbewerbsfähigkeit des städtischen Handwerks 

gegenüber der ländlichen Konkurrenz geht so mehr und mehr ver
loren220. Außerhalb des halbstündigen Umkreises um die Städte221
fallen diese steuerlichen Belastungen der handwerklichen 
Produktion fort. Dem Landhandwerk entsteht neben der kürzeren 
Distanz zum potentiellen Kunden ein weiterer bedeutender Stand
ortv9rteil. Der Landbevölkerung, die die mit der Akzise verbun
denen Schikanen und Aufenthalte immer mehr scheut, erwächst 
damit ein weiterer Grund, die Dienste des dörflichen Handwerks 
den städtischen Angeboten, wo immer möglich, vorzuziehen. Dies 
gesc�ieht offenbar auch dann, wenn die Arbeit der Landhandwer
ker, 1 die oft nicht einmal über einen Gesellenbrief verfügen222

, 

von minderer Qualität ist. Preisunterschiede, Weg- und Zeiter
spar�is sowie nicht zuletzt die Möglichkeit einer Bezahlung auf 
Natutalbasis223 , machen die entscheidenden Konkurrenzvorteile 
des Landhandwerks aus. 

219 Es wird im 18. Jahrhundert oft geklagt, daß die städtischen Hand
werker wegen der Akzise mit der ländlichen Konkurrenz "nicht egalen 

Preiß halten können". Vgl.: HSA/NW Generaldirektorium Berlin 16 

220 ebda.

221 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX

222 In der Kämmereirechnung der Stadt Schermbeck heißt es hierzu 1773, 
daß " ••• die Pfuschereyen in allen Orten gemeiner Handwerker auf dem 
Lande überhandnehmen und Gesellen, ja wohl gar Lehrjungen ohne 
Gewinnung der Zunft, des Meisterrechts und eines Probestücks sich 
auf dem platten Lande, in den Jurisdictionen hauptsächlich, nieder 
laßen und zum Nachtheil der städtischen Professionisten handthiren". 
HSA/NW Kleve Kammer 4548 

223 Vgl.: Akziselisten der Städte Uedem und Kervenheim für 1783, HSA/NW
Xanten Kreisregistratur 1612 
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v.2.2.1. Beispielfall Branntweinbrennerei

Dabei erweist sich die landesherrlichelAkzise besonders für die
städtische Branntwein- und Bierproduktion als ein ausgesproche
ner Standortnachteil. Die zahlreichen' ländlichen Brenner und
Brauer können, von jeder Akziseabgabe frei224

, ihre Getreidever
edlung weit kostengünstiger betreiben jals dies in den Städten
möglich wäre. Es kommt hinzu, daß der l"Ausgangsstoff" Getreide
im ländlichen Raum unmittelbar zur Verfügung steht und nicht, 
wie in den Städten, mit Transportkosten belastet ist. Den 161
städtischen Branntweinberennereien (1721) stehen im ländlichen
Herzogtum Kleve 149 Konkurrenzbetriebe

j
und 495 Zäpfer gegenüber

( 17 31) 225
• Es existiert kaum eine ländl�che Siedlung, in der um

1730 nicht Getreide zu Branntwein veredelt oder Branntwein aus
geschänkt wird. An einen Absatz des in den klevischen Städten
hergestellten Branntweins im Umland ist unter diesen Umständen
nicht zu denken. Der ländliche Raum Kleves ist im 18. Jahrhun
dert auf städtischen Branntwein nicht Jngewiesen. Bei der länd
lichen Branntweinbrennerei können zweil unterschiedliche Träger
der Produktion beobachtet werden. Zum Jinen stellen die ländli
chen Zäpfer ihren Branntwein zu einem großen Teil selbst hern6,
wozu ihnen ein zusätzlich zu ihrem Schankgewerbe betriebener
Ackerbau die Möglichkeit gibt2v. zum anderen ist die Produktion
des Branntweins im Herzogtum Kleve ein Teil des bäuerlichen
Betriebes. Sie dient jedoch auch bei 1 den Bauern weniger der
Selbstversorgung, sondern sie ist vielmehr auf den Verkauf hin
orientiert. Ungefähr 35 Prozent der klevischen Bauernhöfe sind
um 1730 an dieser Veredlungswirtschaft beteiligt. In Zeiten
niedriger Getreidepreise und stockenden Getreideabsatzes, wie
zum Beispiel gerade um 1730, können die klevischen Landwirte
nicht umhin, ihr auf den Kornmärkten unverkäufliches Getreide zu
Branntwein zu veredeln228

• Die bei dem Destillationsprozess an
fallende Maische findet ferner als hochwertiges Viehfutter Ver
wendungn9. Diese "doppelte Veredlung" 1 versetzt die klevische
Landwirtschaft im 18. Jahrhundert in die Lage, sich Getreide
preisschwankungen anzupassen. Sie bildet eine Voraussetzung, für
die langfristige Rentabilität der Bauernhöfe und für die Steuer-

224 Es wird vielmehr das sogenannte "Grütte-Geld" an den Jurisdiktions 
herrn bezahlt, vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX 

225 HSA/NW Kleve Kammer 121 7 

n6 Aus den klevischen Kammerakten geht hervor, daß Branntweinproduk
tion- und -ausschank im ländlichen Raum oft in einer Hand liegen, 
vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1217. 

n7 HSA/NW Kleve Kammer 1217 Karten VIIb, Nr. 34,35,36 u. 36a/b

228 HSA/NW Kleve Kammer 121 7 

229 ebda. 
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kraft des ländlichen Raumesn°. Daher müssen auch alle landes
herrlichen Maßregeln scheitern, die eine Beseitigung oder Ein
schränkung der ländlichen Branntweinproduktion zum Ziel haben. 
Um d�m Mindereinnahmen bei der Branntweinakzise zu begegnen, 
vero:t"dnet Friedrich Wilhelm I. im Jahre 1720 die Einstellung der 
ländlichen Branntweinproduktion sowie den aus dem Mittelalter 
herrührenden städtischen Zwangsverlagn1 für die Zäpfer des 
ländlichen Herzogtumsn2. Die Gefahr von Kontributionausftillen 
läßt den Landesherrn von dem erstgenannten Vorhaben bald wieder 
Abstand nehmen. Er begnügt sich damit, die von den ländlichen 
Brennereien bis dahin an den adligen Jurisdiktionsinhaber ge
zahlten Abgaben an sich zu ziehenn , was, mit Ausnahme einiger 
Herr�ichkeiten234, auch durchgesetzt werden kann. Der Zwangsver
lag der ländlich Zäpfer bleibt hingegen zumindest de jure beste
hen und wird 1779 sogar nochmals bekräftigtns. Landesherrliche 
Zwangsmittel, die die wirtschaftlichen Stadt-Umland-Beziehungen 
- zum Besten des Steueraufkommens und weniger zum Besten der
Städte selbst - beleben sollen, greifen, wie schon beim Land
handferk allgemein, auch hier nicht. Tabelle 25 zeigt deutlich,
daß noch in den Jahren 1774 und 1777 nur ein Bruchteil der städ
tischen Branntweinproduktion im Umland der klevischen Städte
abgesetzt wirdn6• Zwischenstädtische Lieferbeziehungen, wie
etwa von Kervenheim nach Kleven7

, der Export in andere Territo
rienns sowie der innerstädtische Verbrauch239 spielen für den

no 
ebda. 

231 Das klevische Kammerkollegium führt in seiner Replik auf die Aus-

n2 

n3 

234 

ns 

n6 

n1 

ns 

239 

arbeitungen 0RLICHS zum klevischen Akzisewesen (1789) unter anderem 
aus, daß bereits die alten klevischen Grafen und Herzöge " ••• Regulam 
Communem constituirten ••• , als nämlich bei der Stadt Wesel vom Jahr 
1383, 1386, 1414, 1478, 1502 und 1523 über Accise vom Hopfen- und 
Gerstenbier, und daß die Außen Kirchspiele bei Wesel, Bislich, 
Haffen, Mehr, Hamminkeln, Drevenack, Hünxe, Gahlen, Spellen und 
Götterswickerhamm, ferner bei Goch, Asperden, Kessel, Hassum, 
Hommersum, sodann bei Cranenburg, Dinslacken und Sevenaer nicht mehr 
zum Kauf und Zapfen gebraut, sondern alles Kauf- und Zapfbier aus 
gedachten Städten geholet" werden sollte (vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 
1852, Kap. IX). Dieser Zwangsverlag bezieht sich jedoch lediglich 
auf das Bier. Die häufige Wiederholung dieser hier zitierten Edikte 
läßt allerdings auch Zweifel an ihrer Wirksamkeit aufkommen. 

HSA/NW Kleve Kammer 1217 u. 1362, Kap. IX 

ebda. 

HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX 

ebda. 

HSA/NW Xanten Kreisregistratur 710 

ebda. 

ebda. 

ebda. 



136 

Tabelle 25: Branntweinabsatz ausgewählter klevischer Städte 
in den Jahren 1774 und 1777

] 

Städte 

Kalkar 
Kervenheim 
Orsoy 
Sonsbeck 
Uedem 
Xanten 

Sunrne 

Städte 

Kalkar 

Kervenheim 
Orsoy 
Sonsbeck 
Uedem 
Xanten 

Sunrne 

1 davon ge�en 1774
lausser Landes! in andere I in das 

1 

� 1 1 klevilche I Umland 
� Absatz 1 1 Städte 1 
II in hl 1 1 1 1 1 1 1 
� 1774 1 in hll in% 1 in hll in% 1 in hll in% 

� 1 1 1 1 . 1 1 
� 7, 2 1 0, 7 1 9, 7 1 5, 8 1 180, 6 1 0, 7 1 9, 7 
� 309,7 I 1,41 o,51153,5l149,61154,8 I 5o,o
II 200,3 1 45,o 1 22,5 1150,3 1 75,o 1 5,0 1 2,5 
� 2, 7 1 1 1 2, 7 1100, 0 1 1 
� 66,3 1 1 1 62,9 1 94,9 1 3,4 1 5,1 
� 2,1 1 1 1 1 1 2,1 1100,0 

� 1 1 1 1 1 1 1 
� 588,3 I 47,1 1 8,01375,2 [ 163,81166,01 28,2 
� 1 1 1 1 1 1 
� 1 1 1 1 1 1 

1 

II I davon gehen 1777
1 

� [ausser Landes! in andere I in das 
� 1 1 klevis�he I Umland 

� Absatz 1 1 Städte 1 
� in hl 1 1 1 1 1 1 
� 1777 1 in hll in% 1 in hll rn % 1 in hll in% 

1 1 1 1 1 1 1 1 
� 7,61 1 1 7,61100,01 1 
i 190,6 1 1,4 1 0,7 1163,9 1 86,01 25,4 1 13,3 
� 216,1 1 32,31 14,9 1183,8 1 85,1 1 1 
11 141 , 2 1 11 , o 1 1. a 1 121, 4 1 �o, 2 1 2, 1 1 1 , 9 
� 1,4 1 1 1 1,4 1100,0 1 1 
� 1 1 1 1 1 1 1 
� 1 1 1 1 1 1 
� 556,9 1 44,71 8,0 1484,1 1 86,91 28,1 1 5,0 1 

Quellen: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 710 

! 

1 

Absatz der städtischen Brennereien eine größere Rolle, als der 
"Zwangsdebit" gegenüber den ländlichen.Zäpfern. Versorgungsbe
ziehungen zwischen Stadt um Umland bleiben auch in diesem Be
reich während des 18. Jahrhunderts eher eine Ausnahme. Der 
Verfall der entsprechenden städtische� Funktionen - hier der 
Branntweinbrennerei - läßt sich also aubh durch landesherrliche 
Zwangsmaßnahmen nicht aufhalten. In Kervenheim, einem 
bedeutenden Standort der städtischen Branntweinproduktion, geht 
die Zahl der Destillationsbetriebe zwisqhen 1714 und 1740 von 40 
auf neun zurück240

• Damit steht die Stadt Kervenheim im 18. 
Jahrhundert allerdings nicht alleine. Iri den Jahren von 1721 bis 

240 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 16
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1787 vermindert sich die Anzahl der Brennereien in Duisburg von
41 auf 21, in Rees von 20 auf vier (Tabelle 19)�1• Demgegenüber
haben die Städte Wesel, Dinslaken und Orsoy im gleichen Zeitraum
einen erheblichen Zuwachs an Branntweinbrennern zu verzeichen
(Tabelle 19), so �aß die Entwicklung der städtischen Branntwein-
prodnktion hier keineswegs einheitlich verläuft. zur besseren
Beurteilung dieser Entwicklung empfiehlt sich eine genauere
Betrachtung der Produktionsmenge, die aus der Menge des jähclich
verbrauchten Branntweinschrots ersichtlich wird. Tabelle 19
zeigt, daß in der Mehrzahl der klevischen Städte zwischen 1721
bzw.11739 und 1787 auch hierbei eine rückläufige E�twicklung 

1 

Tabelle 19: Branntwein- und Bierproduktion in ausgewählten klevischen Städten 1721-1787 

Städte 8rannt-..einproduktion Bierprodukt ,on 

Zahl der Jäh.-' icher Verbraucn an Zahl aer 1 
Brennereien 1 Branntwei nschro1; Brauereien j jähr1icher Malzverbrauch 

' 1 

1 in Tonnen 1 1787 in 1 je Betrieb 1 'in Tonnen 1 1787 in i je Betrieb 

1721 ! 1787 1 1721 1 1787 1% von 17211 1721 j 1787 1721 ! 1787 t 1721 l 1787 1 % von 17211 1721 ! 1787 

a1 
1 

61, 7 j Dinslaken 13 1 71,6 1 34,6 1 48,3 1 9,0 1 2, 7 BI 4 1 21, l 1 34,2 1 7, 7 j 5,3 
Duisburg 14 I 21 ! 5i,9 ! 33,3 1 64,2 1 3, 7 1 1,6 17 1 10 206, 7 1 166,3 1 80, 5 1 i2,2 1 16,6 

Enmerich 4 i 6 1 6, 7 1 74, 7 1 1.114,91 t, 7 1 12,5 11 1 4 240,5 j 63,3 1 26,3 j 21,9 j 15,B 

Goch 26 1 1 92, l 1 36,S 1 39,6 1 3,5 ! 9 1 122. 1 ! 1 0,0 1 13,6 1 
Holten 18 1 4 l 52, 1 1 9,5 1 lB,O 1 2,9 1 2,4 2 j 13,0 l 2,8 1 21,5 1 6,5 1 2,8
!sselixirg 2 j 3 1 4,8 i 1 0,0 1 2,4 1 1 1 1 13,5 1 1 ! 13,5 

Kleve 15 1 6 i 13,4 J 74,0 1 100,8 1 4,9 j 12,3 1 8 1 159, 1 1 1 1 19,9 

0rsoy 11 1 32 1 60, 3 1 139,6 1 231,5 1 s.s 1 4,4 3 1 2 40,8 1 20,4 1 50,0 1 13,6 i ,0,2 

Rees 20 1 4 1 61,2 1 56, 7 1 92,6 1 3,1 l 14,2 9 1 4 120, 7 1 39, 7 1 32,9 1 13,4 i 9,9 

Ruhrort 41 4 1 3,4 1 5,5 1 161,8 1 0,9 1 1,4 21 2 29,3 1 5,4 1 18,4 1 14,7 1 2, 7 

Schennbeck 2 1 6 1 13,5 1 21,3 1 157,8 1 6,8 1 3,6 2 1 1 18, 7 1 4,6 1 24,6 1 9,4 1 4,6 

wesel 63 1 83 1299,9 1 500,5 1 166,9 1 4,8 1 6,0 23 1 8 jl.029,6 1 318,9 1 31,0 1 44,8 ! 39,9 

Xanten 1 1 40, 7 1 21,9 1 53,8 1 1 13 1 7 1 406,3 1 55,4 1 13,6 1 31,3 1 7,9 

Zevenaar 1 ! 1 1,3 1 1 0,0 1 1,3 1 4 1 2 1 33,0 1 12,5 1 37,9 1 8,3 l 6,3 

Sunme 188 1 182 i 833, 5 11 .008,, 1 120,9 1 4,4 1 5,5 103 1 54 12. 323,0 1 883,0 1 38,0 1 22,6 1 16,4 

Quellen: :.j$A/f,M Kleve Kamner 1617, 1627, 3482, 3483 
StA Xanten A2!l 

eintritt�2• Besonders krasse Beispiele hierfür sind die Städte 
Dinslaken, Gennep, Goch, Holten und Uedem (Tab.19). In Kleve 
hing�gen tritt ein Konzentrationsprozess ein, der zwischen 1721 
und 1787 stagnierende Verbrauch an Branntweinschrot entfällt 
1787 auf eine drastisch reduzierte Anzahl von Brennereien 
(Tab.19)�3• Dem steht in den Städten Emmerich, Orsoy, Sonsbeck 
und Wesel eine Produktionsausweitung gegenüber. Sowohl die Zahl 
der : Brennereien, als auch der Getreideverbrauch steigen in 
diesen Städten zwischen 1721 und 1787 zum Teil erheblich an 
(Tab.19). Es erfolgt also keineswegs ein allgemeiner Verfall der 
städtischen Branntweinherstellung im Herzogtum Kleve. zu 
beobachten ist vielmehr ein Rückzug dieser Produktion auf wenige 
ausgewählte Standorte, zu denen um 1787 auch noch die Kleinstadt 

�l HSA/NW Kleve Kammer 1617 u. 1627, Bl. 8,22,31-32, 43, 51-52, 61-62, 
70, 75-76, 80-81, Kleve Kammer 3481,3482 u. 3483 

1 �2 ebda. 

1 �3 HSA/NW 1617 u. 3481
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Kervenheim gerechnet werden muß244• Bemerkenswert ist dabei, daß 
drei der fünf bis 1787 verbliebenen ne

l
'nenswerten Standorte der 

Branntweinherstellung am Rhein liegen. Im Zusammenhang mit der
bereits erwähnten Exportorientierung der klevischen Brannt
weinproduktion liegt der Schlußnahme, . daß die Minimierung der 
Transportkosten des Branntweins zu dent Rheinhäfen in Emmerich, 
Wesel und Orsoy bei diesem Konzentrationsprozeß ausschlaggebend 
ist. Ein Konkurrenzverhältnis zwisdhen Stadt und Umland 
erscheint aufgrund der oben geschilderten Tatsachen während des 
18. Jahrhunderts unwahrscheinlich. 1 Die landesherrlichen 
Beschränkungen der ländlichen Kornbrennerei beruhen daher wohl 
auf einer völligen Fehleinschätzung der wirtschaftsräumlichen 
Sachlage. 

Tabelle 19a: Malz- und Sehrotverbrauch der Brauereien und Brennereien 
den Städten des Herzogtums Kle

1
e 1739 und 1787

S t ä d t e  � Malzverbrauch in � Sehrotverbrauch in 

Büderich 
Dinslaken 
Gennep 
Goch 
Grieth 
Griethausen 
Holten 
Huissen 
Isselburg 
Kalkar 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Scherrnbeck 
Sonsbeck 
Uedem 
Xanten 
Zevenaar 

Sunme 

II Tonnen � 
II II 
� 1739 1 1787 l 1787 in % [II 1739 1

� 1 1 von 1739 [11 1 
� 1 1 �: 1 
� 47 8 
� 60 21 
II 25 13 

II 110 

II 5 4 
� 8 6 
II 11 3 
II 19 

II 16 
� 49 25 
� 353 159 

� 63 18 

� 72 20 
II 26 5 

� 38 80 
� 57 16 
� 140 55 
� 23 13 

: 1 1 
� 1. 122 1 446 1 

17,0 � 
35,0 � 
52,0 1 

II 
80,0 �:
15,o 11
27,3 �

1 

51,0 
45,0 
28,6 
27,8 

19,2 

210,5 
28, 1 
39,3 
56,5 

1 

� 
39,8 

�
1 

1 

18 

64 

17 
105 

2 

45 

3 
22 
98 

3 
109 

15 
19 
20 
38 

1
579 1 

Tonnen 

1787 11787 in% 
1 von 1739 
1 

10 1 55,6
35 1 54,7 

31 17,6 

37 1 35,2 
4 200,0 
1 

10 22,2 

16 72,7 
74 75,5 
11 366,7 

140 128,4 
21 140,0 
42 221, 1 
4 20,0 

22 57,9 

1
430 1 74,3 

Quellen: HSA/NW Kleve Kamner 1617, 1627, 1362, 3482, 3483 
StA Xanten A20 

244 Trotz des Rückgangs bei der Zahl der Branntweinbrennereien stellt
Kervenheim auch 1787 noch einen bedeutenden Standort dieses Gewerbes 

dar (vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1362, Bl. 198), so daß die Brannt
weinproduktion dieser Stadt, ähnlich wie in Kleve, einem Prozeß der 
"Gesundschrumpfung" unterliegen könteJ 

1 
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v.2.2.2. Beispielfall Brauwesen 

Die für Branntweinproduktion- und -ausschank im ländlichen Raum
erlassenen Besc�ränkungen finden in gleichem Maße auch beim
Bierbrauen Anwendung245• Im Gegensatz zur Branntweinbrennerei
hat gerade das städtische Brauwesen des HerzogtumsKleve im 18.
Jahrhundert unter der Konkurrenz der 256 ländlichen Braus�ellen
(1731)246 zu leiden. Es ist durch landesherrliche Zwangsmittel
keineswegs vor dem Verfall zu bewahren. Der oben genannte
Zwangsverlag scheitert beim Bier bereits an dessen hoher
Verderblichkeit, da es die Transportwege von den S�ädten zu den
SchatiJckrüqen im Umland zumeist nicht in genießbarem zustand
übersteht147 • Unter dem Druck der ländlichen Konkurrenz werden
alleine in den rechtsrheinischen klevischen Städten von 1721
vorhandenen 78 Braustellen bis 1787 41 aufgegeben (Tab. 19).
Noch1 deutlicher wird diese für die Städte nachteilige
Entwicklung, betrachtet man den städtischen Malzverbrauch im
gleiphen Zeitraum. Zwischen 1721 und 1787 tritt hier in den
genannten Städten ein Rückgang in Höhe von 1.393 Wispel248 bzw.
um 64 Prozent ein (Tab. 19).

245 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX

I 

246 HSA/NW Kleve Kammer 121 7

247 Die klevischen Landstädte bemerken 1784 hierzu: " ••• daß das hiesige
Bier, wenn es auf Fäßern gelegen, besonders im Sommer nicht einmahl 
weit verfahren werden kann, ohne daß es unklar und sauer, mithin 
gäntzlich dem Verderb ausgesetzet wird." Vgl.:HSA/NW Kleve Kammer 
1854, Bl. 154-155. 

248 bzw. 1.133 Tonnen, vgl.: HSA/NW Kleve Kammer 1617, 1627
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V.2.3. Versorgungsfunktionen des Einzelhandels
1 

Im Gegensatz zum Handwerk fällt im Bereich des Detailhandels 
eine exakte Beurteilung der in den klevischen Städten 
vorhandenen funktionalen Ausstattung1 schwer. Entsprechende 
Statistiken des 18. Jahrhunderts sind: für verschiedene Städte 
bzw. Bezugsjahre oft nicht vergleichba�. Besonders im Hinblick 
auf die Branchengliederung und den Di�ersifizierungsgrad legt 
offenbar jeder mit der Aufnahme befaßtJ Beamte unterschiedliche
Kriterien zugrunde249• überhaupt liegt eine deutliche Branchen
gliederung des Einzelhandels, verbunden mit einer breiteren 
Angebotspalette, im l8o Jahrhundertj nur in den größeren 
klevischen Städten vor. Sie umfaßt jedach auch in Goch nur fünf 
und selbst in Wesel acht bzw. 1 sechs unterschiedliche 
Handelszweige (Tab.27). Von einer Angebotsvielfalt des Einzel
handels kann also in den klevischen Städten während des 18 . 
Jahrhunderts nicht die Rede sein. Selbs� vor dem Hintergrund des 
- im Vergleich zu heute - geringen Anspruchsniveaus der vor
industriellen Durchschnittsbevölkerung kann das Angebot des
städtischen Einzelhandels gerade noch I als hinreichend gelten.
Neben den auch im ländlichen Raum vorhandenene "Winkelierern",
"Klippkrämern" und "Hökerern" mit ihren oft bunt gemischten
Sortimenten, sind in den Städten die Tuchhändler noch am
häufigsten anzutreffen (Tab. 27) 250

• Artdere stärker speziali
sierte Einzelhandelsbetriebe, wie EisenL und Metallwarenhändler,
Galanteriekrämer, Händler mit "Nürnberger Waren", Leder-, Holz-,
Glashändler etc., finden sich außer in Wesel vereinzelt noch in
Goch, Kalkar, Uedem und Xanten. Die kleinen Landstädte können
ihrem Umland hier entweder überhaupt nichts (Isselburg,
Griethausen) oder nur den genannten Gerttischtwarenhandel bieten
(Grieth, Kervenheim, Sonsbeck). Wie schon im Bereich des
Handwerks, so gilt auch hinsichtlich der Ausstattung mit
Funktionen des Einzelhandels, daß die meisten klevischen
Kleinstädte eher mit den größeren ländlichen Siedlungen als mit
den übrigen Städten verglichen werde� können. Ein zeitlicher
Vergleich der Ausstattung mit Einzelhandelsfunktionen ist
aufgrund der Quellenlage nur für Xanten sinnvoll (Tab. 27�) 251 • 

Am Beispiel dieser wohl am besten ausgestatteten städtischen 
Siedlung zeigt sich jedoch zwisch�n 1721 und 1770 ein 
quantitativer und qualitativer Rückgang der Einzelhandels
funktionen. Es kann natürlich nicht au'.sgeschlossen werden, daß 
sich unter den in Tab. 21�-- aufgeführten Betrieben auch solche 
des Groß- und Fernhandels'befinden, dieser Rückgang also teil-

249 In einigen Fällen wird die Zahl der in den Städten vorhandenen
Handwerker exakt angegeben (z.B. Grieth), in anderen Fällen 
werden nur die vorhandenen Zünfte genannt (z.B. Kleve und Xanten). 
HSA/NW, Kleve Kammer 1219 

250 HSA/NW Kleve Kammer 1627, Bl. 7-8, 18L19, 28-29, 42-43, 50-51, 55,
59-60, 66-67, 74-75, 78 HSA/NW KlevelKammer 3482, s. 16-17
HSA/NW Kleve Kammer 3483 Bl. 7 

251 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 273, Stadtarchiv Wesel, Capsel 200,
Nr.1, Stadtarchiv Xanten, A23 
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Tabelle 26: Einrichtungen des Einzelhandels in ausgewählten klevischen Städten während des 18. Jahrhunderts 

Branchen � Wesel 1 Goch 1 Kalkar 1 Orsoy 1 Uedem 
II 1 1 1 1 
� 1 1 1 1 1 .. 1 1 1 
� 1720 1 1771 1 1721 1765 1 1724 1 1765 1 1721 1 1765 1 1735 1 1765 
� 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tuchhandel � 17 11 1 k.A. 1 1 1 1 6 * 

leinen-·u. Baumwollhandel � 44 2 1 k.A. 3 1 1 1 1 3 
Lederhandel II 2 5 1 k.A. 2 1 1 1 1 
Handel mit Nürnberger Waren II 2 31 k.A. 3 1 1 2 1 1 2 
Glashan�el II 1 k.A. 1 1 1 1 
Galanteriehandel II 3 1 k.A. 1 1 1 1 
Eisenhandel II 11 1 k.A. 1 1 1 1 1 * 

Kohlen- u. Holzhandel � 7 1 1 k.A. 1 1 1 1 
Winkelierer u. Hökerer � 141 28 1 k.A. 17 1 12 1 27 1 10 1 10 13 

i 1 1 1 1 1 
S umm e II 227 50 1 63 26 1 12 1 29 1 10 1 22 * 13

* genaue Anzahl nicht bekannt

Quellen: HSA/NW Kleve Kammer 1219, 1627, 3482, 3483 
HSA/NW Xanten Kreisregistratur 273 
Stadtarchiv Wesel Capsel 200, Nr. 1 
Stadtarchiv Kalkar, A13 

weise auch von dem im 18. Jahrhundert nachlassenden Fernhandels
beziehungen herrührt. Dennoch wird hier, wenn schon nicht eine 
Aus'tjrocknung, so doch zumindest eine Stagnation im Nahhandel 
zwischen Stadt und Umland angedeutet. Läßt man die kleinen 
Hök�rer, die 1721 in keiner Stadt aufgeführt sind252, einmal 
auß�r Acht, so zeigt sich auch in Goch und Kalkar zwischen 1721 
und '1765 bzw. zwischen 1724 und 1771 ein Abbau der Einzelhan
delsfunktionen253. Diese Entwicklung findet gerade in einer Zeit 
statt, in der sich der ländliche Lebensstandard zu heben 
begi;nnt254 • Daher taucht die Frage auf, ob und inwieweit die 
länqliche Nachfrage nach den Konsum- und Wirtschaftsgütern des 
Handels unter Umgehung der Städte im ländlichen Raum selbst 
abg�deckt wird. Wie das Handwerk, so ist auch der Einzelhandel 
im Herzogtum Kleve keine ausschließlich städtische Funktion. 
Einzelhandelsbetriebe, im niederrheinischen Sprachgebrauch des 

252 vgl. Amn. 250 

253 
vgl. Amn. 251. 

254 vgl. Anm. 252 



142 

Tabelle 27: Anzahl der Handelsleute in der Stadt Xanten 
1765 und 1787 

zu Paraphengeld 
veranschlagte Handelsleute 

zu 10 Reichstalern 
zu 5 bis 10 Reichstalern 
zu 2 bis 5 Reichstalern 

II 
II 
II 

1765 1787 

zu 2 Reichstalern und weniger 11 

l 1
2 1 

32 1 
18 1 

16 
24 

S u mme 53 1 40 

Quellen: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 117, 1435 

Tabelle 28: Winkelierer in den Städten des Kreises Xanten 
und ihrem Umland im 18. Jahrhundert 

Städte 

Xanten 
Kalkar 
0rsoy 
Uedem 
Sonsbeck 
Kervenheim 
Grieth (1765) 
Büderich 

S u m m e 

llstädtischelWinkel im 
II Winkel I Akzise-
II I kassen-
11 1 distrikt 
11 1111 1 1131 

31 1 
27 1 

1 
7 1 
6 1 
31 
6 1 

1 

80 1 

3 

3 
2 
9 
4 

21 

Quellen: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 
HSA/NW Kleve Kanmer 1217 
Stadtarchiv Xanten A23 

18. Jahrhunderts zumeist
als "Winkelierer"255

bezeichnet, finden sich
in großer Anzahl in
städtischen und länd-
lichen Siedlungen
(Tab.28). Diese "Winkel"
stellen in der Regel
G e m i s c h t w a r e n h a n d 
lungen dar, die die
ländlichen Haushalte mit
den Produkten des kurz
fristigen Bedarfs ver
sorgen, die nicht aus
der bäuerlichen Wirt
schaft entnommen werden
können. Sie stehen
damit, wie schon die
oben genannten Landhand
werker auf der untersten
Bedarfsstufe. Das
landesherrlicheAkzise
recht schreibt ihre Han
delstätigkeit denn auch
auf dieser Ebene fest.
Die konzessionierten
Landwinkelierer dürfen
keine anderen "als auf
dem Lande zum täglichen
Gebrauch unumgänglich 
nötiqen Artikel füh
ren 11256• Sie sind 
darüberhinaus verpflich
tet, wie im übrigen auch 
die ländlichen Zäpfer, 
ihre Waren aus den 
klevischen Städten zu 
bez iehen257• In die 
Handelsfreiheit wird 
unter der preußischen 
Landeshoheit demnach 
g7nau�o eingegriffen, 
wie in die Gewerbe
freiheit des ländlichen 
Raumes. In der Realität 
bestehen hinsichtlich 
der Handhabung dieser 

Bestimmungen allerdings erhebliche regionale Unterschiede. Die 

255 
Aus dem niederländischen Wort "Winkel"i (Ladengeschäft) abgeleiteter 
zeitgenössischer Begriff für Einzelhändler 

256 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX

257 ebda.



143 

Jurisdiktionsinhaber der Herrlichkeiten Weeze, Wissen, Heyen, 
Halt-Düffelward, Hamminkeln, Ringenberg, Meiderich, Gartrop, 
Hünxe und Wertherbruch gestatten den landesherrlichen 
Akzisebehörden keinerlei Untersuchungen oder Beaufsichtigungen 
der : dort ansäs�igen Winkelierer258• Diese treiben dement
sprechend einen weit schwunghafteren Handel und führen 
umfangreichere Sortimente als ihre Kolle1en in den übrigen
Herrlichkeiten und den königlichen Ämtern25 • Auch hinsichtlich 
der Bezugsquellen ihres Sortiments müssen siclrdiese Winkelierer 
keinerlei Einschränkungen unterwerfen2�. Insgesamt geht die 
Zahlj der Winkelierer im ländlichen Raum jedoch stark zurück. Von 
den 92 im Jahre 1731 gezählten Händlern betreiben 1787 nur noch 
55 ihr Gewerbe. Daß damit eine räumliche Umorientierung auf die 
oben genannten adligen Unterherrschaften einhergeht, verwundert 
nicht. 

258 ebda.

259 ebda.

2� ebda.
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V.2.4. Die Konkurrenz des ländlichen Hausiererwesens 

Es wäre jedoch verfehlt, aus dem Rückgang der Zahl der Landwin
kelierer auf eine Stärkung der städtisehen Versorgungszentrali
tät in diesem Bereich zu schließen. In den Städten, für die sich 
zeitliche Vergleiche ziehen lassen261

, geht die Zahl der Winke
lierer, "Fettwarey-Krämer" und Materia�isten" im Verlauf des 18. 
Jahrhunderts ebenfalls zurück. Vielmehl:j benötigt der Einzelandel 
im ländlichen Raum in vorindustrieller1Zeit nicht unbedingt ein 
stationäres Ladengeschäft. In einem Edikt vom 31. Januar 1726

262

führt derpreußische Landesherr selbst aus, was das "mutuelle 
Commercium" der Städte mit dem Umland zum Erliegen bringt, näm
lich "das bishere ungemein starck get.riebene Hausiren"263

• Der 
klevische Bauer kann offenbar schon zu Beginn des 18. Jahrhun
derts einen großen Teil seiner Bedürfnisse an der Haustür von 
durchreisenden Händlern kaufen. Deren iSortiment umfaßt mit Tu
chen, Zeugen und Seidenwaren, Eisenware�, Sensen und Kesselflik
kerdiensten, Kaffe, Tee, Zucker, Tabak, "Olitäten" und selbst 

1 

"Apotkecker-Material", Glaswaren, Bil�ern, Landkarten und Bü-
chern alles, wessen die Landbevölkerung bedarf264

• Die Inan
spruchnahme städtischer Versorgungseinrichtungen wird damit im 
Grunde überflüssig. Eine weitere Konkur�enz erwächst dem städti
schen Einzelhandel aus der Flußschiffah�t. Schiffseigner aus den 
Niederlanden, aus Kurköln und anderen !Territorien legen außer
halb der Städte am Rhein-, Maas- und Lippeufer an, um ihre Waren 
an die an den Landestellen zusammenkommende Landbevölkerung zu 
verkaufen265

• Auch das Warenangebot der Schiffer deckt die Be
dürfnisse der bäuerlichen Bevölkerung[ auf weite Strecken ab. 
Verkauft werden am Lippe-, Maas- und Rheinufer vor allem Hering 
und Stockfisch, Käse, Tabak, Salz, Seife, Tran, Essig, Eisen, 
Kalk, Steinkohlen und irdenes Geschirr266

• Inwieweit hier ein 
Zusammenhang mit der weiter oben dargelegten Aushöhlung städti
scher Kornhandelsfunktionen besteht, g�ht aus den Quellen nicht 
direkt hervor. Gerade die illegalen G�treideverkäufe und -ver
schiffungen am Rheinufer führen ja im späten 18. Jahrhundert zur 
Verödung der städtischen Kornmärkte am klevischen Niederrhein. 
Es ist nicht auszuschließen, daß die bäuerliche Bevölkerung bei 

261 Dies sind vor allem Wesel, Goch, Kalkar und Xanten. Vgl.: HSA/NW 
Kleve Kammer 1267, Bl. 7-8, HSA/NW Kleve Kammer 3482, HSA/NW Xanten 

Kreisregistratur 273, Stadtarchiv Wesel Capsel 200, Nr.1, Stadt 
archiv Xanten A20 u. A2, Stadtarchiv :Kalkar A13 

1 

262 Es handelt sich hierbei um das sogenannte Hausieredikt, das für 
weitere Verordnungen gleicher Thematik die Rechtsgrundlage bildet. 
HSA/NW, Kleve Kammer 1217. 

263 ebda. 

264 ebda. 

265 ebda. u. HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359 

266 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 359
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solchen "Handelstagen" am Flußufer ihre Naturalüberschüsse gegen 
die Waren der Schiffer eintauscht. Auf jeden Fall weist das 1726

ergagene landesherrliche Verbot, Agrarprodukte gegen eingeführte 
Waren zu tauschen2�, in diese Richtung. Der städtische Detail
handel kann angesichts dieser regen ländlichen Handelstätigkeit 
im Umland der Städte kaum noch Absatzmöglichkeiten finden, die 
Nahhandelsbeziehungen zwischen den Städten und dem ländlichen 
Raum, kommen fast zum Erliegen. Bereits im Jahre 1726 sieht.sich 
der Landesherr veranlaßt, durch ein - 1749 erneuertes�68 - Hau
sieredikt269 den die Städte umgehenden ländlichen "Schleichhan
del"; zu unterbinden. Verboten werden - mit wenigen Ausnahmen -
das 1Hausieren in den klevischen Dörfern und vor allem der Di
rekthandel der Schiffer mit der Landbevölkerung270

• Bestehende 
Konzbssionen werden aufgehoben, Kisten, Pakete und Körbe der 
fahr�nden Händler sind in den Städten zu versiegeln271. Aller
dings verbindet der preußische Staat mit diesen Maßnahmen in 
erst$r Linie stuerliche Interessen. Die Wiederbelebung des "mu
tuelflen commercii" zwischen Stadt und Umland, die vor�bliche 
Über�orteilung der Landbevölkerung durch die Hausierer sowie 
die ! Gefahr des Einschleppens ansteckender Krankheiten273 sind 
hierbei wohl nur nachrangige Ziele oder gar Vorwände. 

267 ebda. 

268 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 

269 HSA/NW Kleve Kammer 1217 

270 ebda. 

271 ebda. 

272 ebda. 

273 ebda. 

359 
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1 

V.2.5. Die preußische Einzelhandelspolitik am Niederrhein
im 18. Jahrhundert 

i 

Der von der preußischen Landesherrschaft bekämpfte Hausierer-und 
Schifferhandel ist im Grunde eine Reaktion auf die Handelser
schwernisse, die in den klevischen Städten mitder Verstaatli
chung der Akzise ihren Anfang genommen jhaben. Wie das Handwerk, 
leidet auch der städtische Detailhandel nicht alleine unter den 
umständlichen Erhebungsmethoden und Schikanen, sondern vor allem 
unter der Ausdehnung und Erhöhung der irt den Akzisetarifen fest
gesetzten Abgaben. Die hierdurch hervo�gerufene Verteuerung des 
Warenangebotes untergräbt die KonkurrJmzfähigkeit der städti
schen Handelsfunktionen nachhaltig. Die�e werden von der Umland
bevölkerung immer weniger angenommen. Bei der nunmehr staatli
chen Akzise treten hierdurch zwangslä*fig gravierende Minder
einnahmen ein274 • Die preußische Obrigkeit versucht also, die 
von ihrer eigenen Akzisepolitik verurlsachten Mißstände durch 
neuerliche Zwangsmittel auf Kosten der! Landbevölkerung zu kor
rigieren. Wirtschaftliche Beziehungen zwischen den Städten und 
ihrem Umland lassen sich jedoch auch im jpreußischen Absolutismus 
nicht behördlich verordnen. Es gelingt dem Landesherrn nicht, 
die klevische Landbevölkerung hinsichtlich ihrer Güterversorgung 
an die Städte zu binden. Dies liegt nidht nur an den mangelnden
Möglichkeiten zur Überwachung275, sonderrt auch an der durch mehr
fache Kehrtwendungen der preußischen AJczisepolitik verursachten
Rechtsunsicherheit276• So fallen mit der: Aufhebung der Akzise am
Niederrhein im Jahre 1767 auch sämtl�che Einschränkungen der 
ländlichen Gewerbe- und Handelsfreiheit von selbst wegm. Als 
zehn Jahre später die "naturelle Accise" im Klevischen wieder 
eingeführt wird, steht eine rechtliche ]Bindung der Landbevölke
run� an die Versorgungsfunktionen der Städte erneut zur Debat
te27 . Ein aus dem Fürstentum Minden üb�rnommenes Reglement über 
die wirtschaftlichen Rechte und Pflichten der Landbevölkerung 

! 

274 ebda.

275 Im Jahre 1770 beschwert sich zum Beispiel der Magistrat der Stadt
Kervenheim, 11 • • •  daß die Unterbediente ihre pflichtmäßige Attention 
sehr mäßig gebrauchen, der eintzige Policey Ausreuter auch nicht 
allein im Stande ist, um diesem Unwesen (hier der verbotenen Einfuhr 

ausländischen Branntweins, d.V.) vorzukehren ••• ". HSA/NW Xanten 
Kreisregistratur 1194 

276 ORLICH bemerkt 1789 hierzu: "Der Richter, der einen Unterthan wegen
außer Landes gebohlten Waaren in die Strafe eines Accise Defrau 
danten verurtheilet, wird in große Verlegenheit gerathen, wenn er 
ein förmliches, vom Landes Herrn vollzogenes, vom Ministerio 
contrasignirtes und gehörig bekandt gsmachtes Gesetz anführen soll, 
worin das Verbot enthalten und die strafe bestimmt ist." HSA/NW
Kleve Kammer 1362, Kap. IX 

m ebda. 

278 ebda.
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{1782) n9 kommt nach einer erfolgreichen Intervention der klevi-
schen Ritterschaft beim König allerdings nicht mehr zur Rechts
kraft280. Der landesherrlichen Akzisepolitik fehlt es zu sehr an 
einer einheitlichen Konzeption und wohl auch an der nötigen 
Entschlossenheit,. um die klevischen Städte als wirtschaftliche 
Bezugszentren des ländlichen Raumes zu etablieren. Die entspre
chenden Rechtssatzungen des Landesherrn erschöpfen sich denn 
auch[ in einem Kleinkrieg zwischen den lokalen Akzisebehörden in 
den Städten und den Trägern des ländlichen Detailhandels. Mehr 
noch:, die Verstaatlichung der Akzise und besonders die Art ihrer 
Handhabung hindert die Städte gerade daran, durch eine Umorien
tierung auf den Nahhandel mit dem ländlichen Raum den Verlust 
ihre� Fernhandelsbedeutung wettzumachen. Im Bereich des Hand
werks erfüllen die klevischen Städte ihre Funktion als Versor
gungszentren nur bedingt, im Bereich des Detailhandels überhaupt 
nicht. Allen diesbezüglichen rechtlichen Vorschriften zum Trotz 
versorgt sich das ländliche Herzogtum Kleve mit seinem Bedarf an 
Konsum- und Wirtschaftsgütern im 18 • Jahrhundert überwiegend 
selb�t. Versorgungsbeziehungen zu den Städten können sich im 
Sektpr des Nahhandels unter diesen Bedingungen nicht entfalten. 

n9 HSA/NW Kleve Kammer 1854 

280 HSA/NW Kleve Kammer 1362, Kap. IX 
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V.2.6. Die Jahrmärkte 

Bereits im Zusammenhang mit den Viehmärkten ist darauf hingewie
sen worden, daß die Jahrmärkte in vorindustrieller Zeit nicht 
alleine wirtschaftliche Funktionen erfüllen. Sie dienen neben 
dem Verkauf ländlicher Produkte und de� Versorgung der Landbe
völkerung mit Gewereerzeugnissen auch �ulturellen und sozialen 
zwecken. Städtische Jahrmärkte sind auch noch im 18. Jahrhundert 
Stätten der Begegnung, des Nachrichtenaustauschs, kultureller 
Darbietungen sowie der Volksbelustigung281

• Aber auch bei den 
wirtschaftlichen Funktionen der Märkt� liegt nicht immer eine 
klare Trennung zwischen Vieh-, Flachs- �nd Krammärkten vor. Alle 
diese Marktarten werden, wie die Bei�piele Uedem und Kalkar 
zeigen, durchaus miteinander kombiniei:jt282

• Diese Multifunktio
nalität verschafft den Jahrmärkten eine1Frequentierung durch die 
Umlandbevölkerung, die bei den oben besprochenen Handels- und 
Gewerbezweigen der Städte nur selten z� beobachten ist. Für die 
Bevölkerung des ländlichen Raumes best�ht also immer eine Viel
zahl von Anlässen zum Besuch von Jahrmärkten, stellen diese doch 
im 18. Jahrhundert eine der wenigen Abwechslungen im Alltags
geschehen dar. Nur hier, wo zahlreich:e Attraktionen an einem 
Standort zusammenkommen, entsteht für die Dauer der Jahrmärkte 
ein erheblicher Bedeutungsüberschuß de� Städte gegenüber ihrem 
Umland. Jedoch wirkt sich diese Kombination von "Pull-Faktoren" 
nur bei den attraktiven Jahrmärkten der!großen klevischen Städte 
aus, wie das Beispiel des Xantener Städtekreises zeigt283

• Wirk
liche Anziehungskraft besitzen hier um 1775 die großen renom
mierten Märkte in Xanten un Kalkar, zu denen auch der bereits in 
anderem Zusammenhang genannte Kalkare� Vieh- und Pferdemarkt2M

sowie· der Xantener Fronleichnamsmarkt2? gehören. Die Bedeutung 
der übrigen städtischen Jahrmärkte lä�t sich aus den Quellen 
nicht unbedingt erschließen. Nachweisbar sind Krammärkte von 
unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit l(Tab.29) im 18. Jahrhun
dert noch für Sonsbeck, Grieth, Uedem, Qrsoy, Büderich und Ruhr
ort286. Auf jeden Fall stehen die reinen: Krammärkte den Märkten, 
die mit dem Viehhandel in Verbindung stehen, an Umlandbedeutung 
erheblich nach. Auf letztere Marktart i richten die städtischen 
Magisträte denn auch ihre hauptsächli�he Aufmerksamkeit, wenn 
nach Mitteln zur Wiederbelebung wirtschaftlicher Beziehungen zum 
Umland gesucht wird. Vorschläge zu Verbesserungen im technischen 

! 

281 SCOTTI, Kleve-Mark, Bd.II, Nr.1563, H�A/NW Kleve Kammer 1362 u. 
1854, jeweils Kap. IX 

282 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459 

283 ebda. 

2M HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1325

285 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 629 

286 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459, E.KEYSER (1956): a.a.o. 
1 
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Tabelle 29: Jahnnärkte in den Städten des Kreises Xanten 
während des 18. Jahrhunderts 

Städte 

Xanten 

Orsoy 

Kervenheim 

Uedem 

Kalkar 

Grieth 

Sonsbeck 

Büderich 

Tennin 

� Fronleichnam 

II 9. Oktober 

II 10. Oktober 

II 25. Oktober 

II St. Thomas 

Marktart 

1 Krammarkt 
1 Ochsen- u. Viehmarkt 
1 Krammarkt 
1 Krammarkt 
1 Krammarkt 

10 Tage vor Ostern 1 Krammarkt 
Pfingstmontag 1 Kranmarkt 
11. September 1 Kranmarkt 

1. Sonntag im Aug. Krammarkt

1. Oktober Flachs- u. Viehmarkt 
1. November Krammarkt 

� 1./2. Mai Krarrmarkt 
� 25./26. Juli Krarrmarkt 
� St. Viktor Viehmarkt 

� 29. /30. Juni Krarrmarkt 

13. Juli Krammarkt 
17. September Krammarkt 

1. Sonntag im Sep. Krammarkt

Quelle: HSA/NW Xanten Kreisregistratur 459 

MarJdtablauf, Änderungswünsche hinsichtlich der Markttermine und 
Antr!äge auf Einrichtung zusätzlicher Märkte beziehen sich im 18. 
Jahrhundert ausschließlich auf Vieh- und kombinierte Vieh- und 
Kra:nfu\ärkte287

• Den reinen Krammärkten erwächst darüber hinaus 
die ibereits bei anderen wirtschaftlichen und städtischen Funk
tiotten beobachtete Konkurrenz im ländlichen Raum. Die in jedem 
kleV1ischen Kirchdorf während des Sommerhalbjahres abgehaltenen 
Kirchweih-, Erntedank- und Schützenfeste288 sind zwar für sich 
alleine betrachtet bedeutungslos. Durch ihre Vielzahl und ihre 
Häufigkeit entziehen sie jedoch den städtischen Krammärkten 
einen großen Teil der ländlichen Kaufkraft. Besonders in den 
kleinen klevischen Städten zeigen sich die Folgen in einem dem-

287 HSA/NW Xanten Kreisregistratur 1325 

288 HSA/NW Kleve Kammer 1852, Kap. IX 
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entsprechend schmalen Warenangebot289 d•r Jahr- und Krammärkte. 
Dies geht so weit, daß städtische Händ[er dazu übergehen, ihre 
in den Städten offenbar nicht absetzbaren Waren der Umlandbevöl
kerung auf den Landkirchmessen vor Ort anzubieten. Diese ländli
chen Festveranstaltungen nehmen hierdurbh immer mehr den Charak
ter von Jahrmärkten an, deren Angebotspalette mit den kleinstäd
tischen Krammärkten nahezu vergleichbar wird2�.

1 

289 ebda. 

2� HSA/NW Kleve Kammer 1362 u. 1852, jeweils Kap.IX
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V.2.7. Zusammenfassung 

An diesem letzten Beispiel wird die im 18. Jahrhundert eintre
tende Dezentralisierung der wirtschaftlichen stadt-Umland-Bezie
hungbn nochmals deutlich. Der klevische Bauer sucht zum Verkauf 
sein�r Produkte und zum Einkauf seiner Bedürfnisse nicht mehr 
die Städte auf, vielmehr bereisen städtische Kaufleute undfiand-
werker auf der Such nach Umsätzen bzw. Verdienstmöglichkeiten 
den ländlichen Raum291

• Dieser Prozeß der Dezentralisierung, 
ausgelöst durch die preußische Akzisepolitik, erfaßt nach und 
nach\ nahezu alle klevischen Städte im gesamten Spektrum ihrer 
wirtschaftlichen Zentralfunktionen. Deren Aushöhlung trifft im 
18. crahrhundert Städte, die ihre Einnahmen durch den Rückgang
des Fernhandels bereits im vorangegangenen Jahrhundert eingebüßt
habeh. Für die heutige Bedeutungslosigkeit einst blühender Han
delsplätze - wie Kalkar, Goch, Rees, Emmerich und Wesel - sind
die weichen also bereits in vorindustrieller Zeit gestellt wor
den. 1

1 

Kapitalreserven, die es ihnen ermöglichen würden, Anschluß
an d,ie im 19. Jahrhundert weiter südlich, in Krefeld, Duisburg
und Elberfeld einsetzende Industrialisierung zu finden, können
die ; klevischen Städte unter den Bedingungen des preußischen
Merkantilismus nicht bilden.

, 291
ebda. 
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soziale und kulturelle stadt-U�land-Beziehungen 
im Herzogtum Kleve 

Sozialkaritative Stadt-Umland-�eziehungen 

Ob und in welchem Ausmaß während des 18. Jahrhundertsauch im 
sozialkaritativen Bereich Beziehungenl zwischen den klevischen 
Städten und dem ländlichen Raum existi�ren, kann hier nicht mit 
letzter Sicherheit geklärt werden. oiJ wenigen, hierzu vorlie
genden Quellen schließen solche Stadt-Umland-Beziehungen zwar 
nicht völlig aus, sprechen aber zumeist dagegen. Als Träger 
sozialkaritativer Stadt-Umland-Beziehungen kommen im 18. Jahr
hundert die von den Kirchen, von privaten Stiftungen und teil
weise von den städtischen Magisträtenjbetriebenen Armenhöfe in 
Betracht1 • Sie sind in jeder Stadt des Herzogtums Kleve in un
terschiedlicher Anzahl nachzuweisen, �obei mit steigender Ein
wohnerzahl - und entsprechend größere� Zahl der Armen - das in 
den Städten vorhandene Armenwesen an Umfang zunimmt2 (Tab.30). 
Jedoch wird in den Quellen über die He�kunft der in den Armenhö
fen betreuten Personen keine Aussage grtroffen. Wie bereits bei 
den Pfarrkirchen und den Getreidemühlep mit Zwanggemahl festge
stellt worden ist, beschränken sich Einrichtungen des Armenwe
sens im 18. Jahrhundert keineswegs auf die klevischen Städte. 
Auch ländliche Ämter und Herrlichkeit�n verfügen in der Regel 
über einen Armenhof, zumindest aber üb�r einen Armenprovisor und 
einen entsprechenden Fonds3 • Mittellos� Einwohner des ländlichen 
Raumes finden entsprechende Betreuung�einrichtungen am Ort vor 
und sind auf die Städte in dieser Hinsicht ncht unbedingt ange
wiesen. Die städtischen Einrichtungen;der Armenfürsorge dienen 
denn auch überwiegend der Versorgung �er innerhalb der Städte 
lebenden arbeits- und mittellosen Einwohner. Der Xantener Steu
ereinnehmer KUHLENTAL berichtet 1765, daß in dieser Stadt annä
hern 200 Personen leben, die "von den reichlichen Allmoßen" der 
dortigen Klöster ihren Unterhalt finde;n4

• Mit 200 zu versorgen
den Personen dürften jedoch sowohl die'l'kirchlichen Ameninstitu
te, als auch die "sehr ansehnliche (n) Fonds" des Magistrates5

hinreichend ausgelastet sein, zumal def Steuereinnehmer KUHLEN
TAL bei seinen Bemühungen um die Einrichtung eines Arbeitshauses 
selbst auf Engpässe in der kirchlichen Und städtischen Armenfür
sorge anspieltö. Für Zuwendungen an mittellose Einwohner des 

Vgl.: E.KEYSER (1956): a.a.o., S.91,135,146,188,232, 
250-251,335,351,409-410 u. 436

2 ebda. 

3 HSA/NW Kleve Kammer 101 

4 HSA/NW Generaldirektorium Berlin 902 

5 ebda. 

6 ebda. 
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Tabelle 30: Sozialkaritative Einrichtungen in den Städten des Herzogtums 
Kleve während des 18. Jahrhunderts 

Städte Einrichtungen bestehend seit 

Dinslaken Melaten-Siechhaus f1ittelalter 

Duisburg Gasthaus für Arme und Kranke 1318 
Waisenhaus 1587 
Melaten-Siechhaus 1447 

mehrere Armoede für arme Frauen keine Angaben 

Enmerich Armenhaus und Wohltätigkeitsanstalten wurden beim Stadt-
brand im Jahre 1439 zerstört 

Goch Gasthaus zum Heiligen Geist 1361 
reformiertes Waisenhaus 1700 
Männer- und Frauenstiftungen 15. Jahrhundert

Kalkar Spital 1318 
Großer Armenhof 1440 
Kleiner Armenhof 1503 
Klosterarmenhof der Brigittiner keine Angaben 
Pesthäuser 1566/1591 
verschiedene private Stiftungen keine Angaben 

Kleve Gemeindegasthaus 15. Jahrhundert
Melatenhaus 1408
Swartkopscher Armenhof 1434-1737
Herzoglicher Armendienerhof 1444-1794
Riswicker Armenhof 1597
Gasthaus St. Johann 1454-1740

Holten Armengasthaus Mittelalter 

Rees Armenhof zu den 12 Aposteln 15. Jahrhundert
Armenhof zum Heiligen Geist 15. Jahrhundert

Wesel � Franziskanerhospital 1291 

� Waisenhaus 1448 

II Mannsgasthaus 1524 

II Frauengasthaus 1560 

� Sittardsches Gasthaus 1569 

� Knopsgasthaus 1584 

� Hiobsgasthaus 1449 

� Hohes Haus 1625 

� Haltkinderhaus 1683 

� Verbesserungshaus für ungeratene Kinder 1776 

Xanten � Hospital 1316 

� Armenstiftungen 1410/1431 

� Pesthaus keine Angaben 

Quellen: E. KEYSER (1956): a.a.O., S. 91, 135, 146, 188, 232, 251/251, 
335, 351, 409/410 

•
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Umlandes bleibt hier wohl wenig Spiel�aum. Auch für die Stadt 
Goch berichtet der dortige Steuerrat TEN BERGH 1790, daß inner
halb der Stadtmauern circa 200 Personeh von Almosen - hier aus 
den Händen der Bürger - leben7 • Eine U�orientierung des klevi
schen Armenwesens in Richtung auf die �on seiten der ortsansäs
sigen Fabrikanten gewünschten Arbeits-1 und Spinnhäuser8 unter
bleibt im 18. Jahrhundert - wohl zum Gl�ck - völlig. Den wenigen 
Textilfabriken anzugliedernden Arbeitshäuser, die auch für das 
Umland der Städte eventuell von Bedeu�ung hätten sein können, 
kommen trotz mehrerer Anläufe mangels\entsprechenden Kapitals 
und wegen des geringen Interesses V01' Seiten des Landesherrn 
weder in Kleve, noch in Wesel zustande9i. Inwieweit sich der von 
den städtischen Armenanstalten betreute Personenkreis auch aus 
im Lande ohne festen Wohnsitz umherwand

J.

1 rnden Personen zusammen
setzt, läßt sich aus den vorhandenen Quellen ebenfalls nicht 
erschließen10

• Abgesehen von der Recht praxis des 18. Jahrhun
derts, derzufolge sogenannte "Vagabon�en" nicht in die klevi
schen Städte eingelassen werden, sind �ie Wanderungsbewegungen 
dieser Gruppe dem eigenen Gutdünken llj?ld damit weitgehend dem 
Zufall unterworfen. In das Gefüge der auf zentrale Orte ausge
richteten Stadt-Umland-Beziehungen lassen sie sich keinesfalls 
einpassen. Problematisch wird während des 18. Jahrhunderts auch 
die Unterbringung und Betreuung psychisch kranker Personen im 
Herzogtum Kleve. Einige Fälle von Pyrcimanie werden von Seiten 
des Landesherrn im Jahre 1800 zum Anlaßlgenommen, die Unterbrin
gung geistes- und gemütskranker Personen in den staatlichen 
Zuchthäusern in Wesel und Lippstadt11 aqzuordnen. Hiergegen set
zen sich die Kammerkollegien des klevischen Restherzogtums of
fenbar erfolgreich zur Wehr12 • Deren GegJnvorschlag, eine "Irren
anstalt" mit landesweiter Zuständigkeit in Wesel bzw. in Dins
laken.einzurichten, läßt sich aus Geldilnangel und nicht zuletzt 
wegen des Desinteresses der als möglic�e Träger vorgesehen Klö
ster bis zum Einmarsch der napoleonisdhen Armeen (1806) nicht 
mehr verwirklichen13 • \ 

7 "Dienst- oder Finantzbericht "des Goc er Steuerrates für 1790, 
HSA/NW Kleve Kammer 1615 

1 

8 
HSA/NW Kleve Kammer 1274, Generaldirektorium Berlin 126

1 

9 
ebda. 

1 10 In den entsprechenden Akten und Rechnungen der Armenfürsorge finden 
sich keine Angaben zur Herkunft der be

l

reuten Personen. 

11 HSA/NW, Generaldirektorium Berlin 595 

12 ebda. 

13 ebda. 
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Stadt-Umland-Beziehungen im Bereich der 
Bevölkerungsmobilität 

Wie im sozialkari�ativen Bereich, so liegen Stadt-Umland-Bezie-
hung�n auch im Sektor der Bevölkerungsmobilität im Herzogtum 
Kleve während des 18. Jahrhunderts nicht in nennenswerter Inten
sität vor. Während ihrer wirtschaftlichen Blützezeit im Boch
und Spätmittelalter14 haben die klevischen Städte noch in großem
Umfang Zuwanderungen aus dem Umland aufgenommen. Im 18. Jahrhun
dert� kommen solche intensiven Zuwanderungsbeziehungen nicht mehr 
zustande. Die verschlechterte wirtschaftliche Lage der klevi
schen Städte entzieht Zuwanderungen - nicht nur aus dem Umland -
jegliche Basis. Die Bevölkerungsentwicklung der meisten Städte 
ist in dieser Zeit sogar rückläufig (Abb.1). Auch im späten 18. 
Jahrpundert halten sich die auf die klevischen Städte gerichte
ten Zuwanderungen in engen Grenzen. Sie resultieren zumeist aus 
gezielten - vom Landesherrn unterstützten - Anwerbungen von 
Kaufleuten und Handwerkern aus Städten benachbarter Terri
torien15, nicht aus dem agraren Umland der klevischen Städte. 
Die Abwanderung von Kaufleuten und qualifizierten Handwerkern am 
Ende des 17. und am Beginn des 18. Jahrhunderts bildet den An
stoß zu den teilweise beträchtlichen Bevölkerungsverlusten, die 
die klevischen Städte bis 1756 zu verzeichnen haben16 (Abb.1).
Mit dieser Schicht dürften auch zahlreiche Handwerksgesellen, 
Arbeiter und Tagelöhner die Städte des klevischen Niederrheins 
verl�ssen haben, da deren Arbeitsplätze durch den Fortzug der 
Handwerksmeister und Kaufleute verlorengegangen sind. Dieser 
stetige Abwanderungsstrom wird jedoch nicht von den umliegenden 
Ämtern und Herrlichkeiten des ländlichen Raumes aufgenommen. Das 
Zielgebiet· dieser abgewanderten Personengruppen sind vielmehr 
die Staaten von Holland17• Deren liberale Wirtschafts- und Han
delspolitik verspricht bessere Existenzmöglichkeiten, als der 
auch im Herzogtum Kleve mehr und mehr spürbare rigorose Merkan
tilismus Preußens18 • Ist das Fehlen nennenswerter Wanderungs
bez iehungen zwischen den klevischen Städten und ihrem Umland 
bereits ein deutliches Kennzeichen ihres im 18. Jahrhundert 
einsetzenden wirtschaftlichen Niedergangs, so gilt dies noch 
mehr für die hier entfalteten "Pendlerbeziehungen". Diese seien 
an dieser Stelle der Vollständigkeit halber nochmals erwähnt. 

14 E.ENNEN datiert das Ende des Spätmittelalters auf die Mitte des 16.
Jahrhunderts, vgl.: E.ENNEN (1984): a.a.o., S.55 

15 HSA/NW Kleve Kammer 1302 u. 1615, Stadtarchiv Duisburg 10/1552

16 HSA/NW KLeve Kammer 1626

17 HSA/NW Kleve Kammer 1854

18 Insbesondere KAUFHOLD betont den dirigistischen Charakter der mer
kantilistischen Wirtschaftspolitik Preußens zur Zeit Friedrichs des 
Großen. Vgl.: K.H.KAUFHOLD (1986): Wirtschaft, Gesellschaft und 
ökonomisches Denken. In: Preußens großer König. Leben und Werk 
Friedrichs des Großen. Hrsg. v. W.TREUE, Würzburg, S.101. 
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Das tägliche und wöchentliche Pendeln geht im Herzogtum Kleve 
von den Städten, nicht von den ländlichen Siedlungen aus. Es 
handelt sich hierbei um ein jahreszeitliches Phänomen, als des
sen Träger die Unterschichten besond�rs der kleinstädtischen 
Bevölkerung in Erscheinung treten. Nich�s beleuchtet den desola
ten wirtschaftlichen Zustand vor allem 1er klevischen Kleinstäd
te besser, als die Tatsache, daß städtische Tagelöhner und Hand
werker über Tag bzw. während der Arbeitswoche Beschäftigung auf 
den Bauernhöfen des umgebenden ländlichen Raumes suchen müsen19•
Hier - und nur hier - finden sich im 18. Jahrhundert nennens
werte Stadt-Umland-Beziehungen im Bereich der Bevölkerungsmobi
lität. Sie verlaufen jedoch dem Gefüge der übrigen Stadt-Land
Beziehungen völlig entgegengesetzt. 

19 Vgl. die Akziselisten für Kervenheim lnd Uedem aus dem Jahre 1783
sowie den Finanzbericht des Xantener S�euerrates für 1790. HSA/NW 
Xanten Kreisregistratur 1612, Kleve Kammer 1615 

1 
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Stadt-Umland-Beziehungen im Erziehungswesen, 
dargestellt an Beispielen. 

Räum:liche Bezieh�ngen zwischen den klevischen Städten und dem 
sie umgebenden ländlichen Raum sind im Schul- und Erziehungs
wesen ebenfalls eher die Ausnnahme, als die Regel. Städte und 
Landgemeinden gehen auch hier im 18. Jahrhundert getrennte Wege.
Die Elementarschulen stehen am klevischen Ntederrheim während 
des 18. Jahrhunderts zumeist unter dem Patronat der Kirche20

•

Wie die Pfarrkirchen, so sind auch die einklassigen Elementar
schulen keine spezifisch städtische Einrichtung. Sie finden sich 
im 1'8. Jahrhundert in jedem größeren Kirchdorf, so zum Beispiel 
in �inderich, Lüttingen, Obermörmter, Veen, Vynen, Wallach und 
Winriekendonk21

• Beziehungen zu den Städten, etwa in der Art, daß 
Kinder aus dem Umland städtische Elementarschulen besuchen, 
kommen unter diesen Bedingungen nicht zustande. Typisch städti
sche Bildungsfunktionen sind dagegen die weiterführenden Latein
und Klosterschulen22

, "Fräulein-Institute"23 und erst recht die 
Gymnasien und Universitäten24 (Tab. 31). Diese Schulen werden 
jedoch von der Umlandbevölkerung kaum in Anspruch genommen. Am 
Beispiel des Klever Paedagogicums� und der Universität Duisburg 
wird dies deutlich. 

lO HSA/NW Kleve Gerichte II, LG Kleve II/23, Kleve Gerichte IV, LG
Xanten II/14 

21 ebda. 

22 
Vgl.: E.KEYSER (1956): a.a.o., S.91,135-136,146-147,188,220,232-

233,251,335,410,436 

23 ebda.

24 Im Herzogtum Kleve existieren im 18. Jahrhundert ein Gymnasium in 
Kleve (Paedagogicum) und die Universität in Duisburg. 

� Die vollständige Bezeichnung lautet Paedagogicum Brandenburgicum
Reformatum.



158 

1 

Tabelle 31: Schulen in den Städten des Herzogtums �leve im 18. Jahrhundert 

Städte 

Dinslaken 

Duisburg 

Enmerich 

Goch 

Holten 

Isselburg 

Kalkar 

Kleve 

Rees 

Wesel 

Xanten 

schulische Einrichtungen 

� 3 Volksschulen

� Schreibschule 
� katholische Elementarschule 
� lutherische Elementarschule 
� Lateinschule 
! Universität

! Lateinschule des Stiftskapitels
� reformierte Lateinschule
� städtische Mädchenseule

II Pfarrschule 
� katholische Lateinschule 
� reformierte Lateinschule 

Volksschule 

� reformierte Elementarschule
� lutherische Elementarschule

� Stadtschu 1 e 
� Lateinschule/Gymnasium 

1 Lateinschule 
i reformierte Schule 
� reformiertes Päagogicum 

1 Lateinschule des Stiftskapitels 
� reformierte deutsche Schule

II Parochialschule St. Wi 11 ibrord/Mate
l
a 

� Daninikaner-Stadtschule 
1 Fraterherrenschule 
� Englische Schule :, 
1 französisch-wallonische Schule 
1 2 reformierte Volksschulen 
� Lateinschule/Gymnasium 
1 "Uper Matena Schul" mit Latein 
1 lutherische Stadtschule mit Latein, 
II Griechisch, Hebräisch, Französisch 
� 2 französ. Mamsellenschulen 
� Lehrerseminar 
1 Militärschule 

Lateinschule 
evangelische Volksschule 

bestehend seit 

1428, 1585, 1610 

1563 
1706 
1745 
1303 
1655 

Mittelalter 
1614 
15. Jahrhundert

14. Jahrhundert
keine Angaben
keine Angaben

1613 

keine Angaben 
keine Angaben 

1348 
1661-1798 

1341 
1618 
1625 

keine Angaben 
1563 

Mittelalter 
Mittelalter 
Mittelalter 
1608 
vor 1768 
keine Angaben 
1342/1612 
keine Angaben 

keine Angaben 
Ende 18. Jahrhundert 
1783 
1791 

1060 
1616 

Quellen: E. KEYSER (1956): a.a.O., S. 91, 135/136, 1
�

, 220, 232/233,
251, 335, 410, 135 

', 
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VI.3.1. Das reformierte "Paedagogicum" in Kleve 

Die 1überwiegende Mehrheit der Schüler des Klever Paedagogicums 
stammt im 18. Jah�hundert aus den in der Stadt selbst ansässigen 
Bürgerfamilien (ca. 73 Prozent) • Spielen schon Schüler aus 
anderen klevischen Städten eine weitaus geringere Rolle (ca. 
sieben Prozent), so bilden die aus dem ländlichen Raum des Her
zogtums zugewanderten Schüler eine kleine Minderheit .(ca. zwei 
Prozent, Tab.32). Von 851 zwischen 1700 und 1799 am Pädagogikum 
in Kleve neu aufgenommenen Schülern kommen ganze 18 aus den 
ländlichen Ämtern und Herrlichkeiten, 619 dagegen aus der Stadt 
Kleve selbst (Tab.32). Die Übrigen verteilen sich etwa gleich
mäßig auf die anderen klevischen Städte und die Städte benach
barter Territorien einschließlich der Niederlande (Tab.35)26 •

Tabelle 32: Herkunft der Schüler am refonnierten 
Pädagogicum in Kleve 1700-1799 

Herkunftsorte [jSchülerzahl [jSchülerzahl 
II � 
II absolut II in % 
II II 

Kleve II 
Wesel II 
Gennep [I 
Rees [I 
Enmerich II 
Xanten II 
übrige klevische Städte 11 
klevische Ämter II 
Oberquartier Geldern � 
Fürstentum Moers � 
Kurköln II 
Herzogtum Berg � 
Grafschaft Mark � 
altpreußische Provinzen � 
Staaten von Holland � 
österreichische Niederlande � 
sonstige � 
Herkunft unklar ! 

S u m m e � 

619 � 
8 � 
7 � 
5 � 
5 II 
5 II 

26 II 
18 � 

4 � 
2 � 
2 II 
4 � 
8 1 
7 II 

32 11 

4 � 
5 � 

70 � 

831 1 

74,5 
1,0 
0,8 
0,6 
0,6 
0,6 
3, 1 

2,2 
0,5 
0,2 
0,2 
0,5 
1,0 
0,8 
3,9 
0,5 
0,6 
8,4 

100,0 

Quelle: G. BECKER (1943): Abschrift des Matrikels des 
reformierten Pädagogicums in Kleve ab 1643, Wuppertal, o.Jg. 

26 HSA/NW Nachschrift des Matrikels des Paedagogikums in Kleve 
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VI.3.2. Die Universität Duisbur9 
1 

Im Gegensatz zum reformierten Pädagogi
,
um in Kleve gehen von der

gleichfalls reformierten Universität in Duisburg erhebliche
raumbindende Wirkungen aus. Die InanspJuchnahme der hier im 18.
Jahrhundert gebotenen Bildungsmöglic�eiten beschränkt sich
nicht - wie in Kleve - auf die "studierende Jugend" der Stadt
selbst. vielmehr ergibt sich für die tjuisburger Universität im
18. Jahrhundert aus dem starken Zustrpm auswärtiger Studenten
ein beachtlicher Funktionsüberschuß. Aus Duisburg stammen denn
auch nur 180 oder sechs Prozent der 2855 zwischen 1710 und 1809
hier eingeschriebenen Studenten (Tab.33) n. Als wichtige Her-

, 

: 

Tabelle 33: Herkunft der an der

[I 

Universtät Du

[
l

isburg 1710 -

11

1

!

09 1nmatr1k

:

11erten Stude

�

ten 

Herkunftsorte 11 11 
11 1110 - 1134 � 1135 - 1159 11 160 - 1184 � 1105 - 1009 � 1110 - 1009
� 1 � 1 � 

f 
1 � 1 II 1 

lt abs. 1 in%� abs. 1 in%� abs. 1 in%� abs. 1 in%� abs. 1 in% 

� 1 � 1 �' 1 � 1 � 1 
Stadt Duisburg lt 63 7,1 � 49 6,91 29 3,9 lt 39 7,9 � 180 6,3 

n n n � � 
Herzogtum Kleve: � � � � � 
- Städte n 127 14,3 � 107 15, 1 � 115 15,4 � 55 11, 1 � 404 14,2 
- ländliche Gemeinden n 10 1, 1 � 14 2,0 � 22 2,9 � 9 1,8 II 55 1,9 

� II � � II 
Grafschaft Mark II 116 13, 1 II 116 16,4 II 113 15, 1 � 61 12,3 II 406 14,3 
�adt und Hochstift Köln II 40 4,5 [I 41 5,8 II 23 3, 1 II 38 7, 7 � 142 5,0 
Herzogtum Berg II 125 14, 1 II 65 9,2 � 54 7,2 II 35 7, 1 � 279 9,8 
Herzogtum Jülich II 29 3,3 � 18 2,5 II 21 2,8 II 4 0,8 � 72 2,5 
Geldern und Fürstentum Moers II 47 5,3 � 40 5,7 [I 48 6,4 II 20 4,011 155 5,5 
Anholt u. Hochstift Münster � 20 2, 3 � 7 1, 0 n 27 3, 6 II 8 1, 6 � 62 2, 2 
Vest Recklinghausen sowie � � lt � � 
Stifter Essen und Werden � 24 2,7 lt 28 4,0 n 14 1,9 � 11 2,2 1 77 2,7 
Staaten von Holland n 65 7,3 lt 49 6,9 lt 73 9,8 � 83 16,8 n 270 9,5 
Schweiz lt 19 2,1� 10 1,41 2 0,31 3 0,61 34 1,2 
Bremen lt 36 4,1 � 21 3,0 lt 15 2,0 � 5 1,0 � 77 2,7 
sonstige Herkunftsgebiete lt 166 18,7 � 142 20,1 � 191 25,6 lt 124 25,1 � 623 22,0 

� 1 1 1 �' 1 1 � 1 
s u m m e 11 ee1 1100,0 11 101 1100,0 � 1141 1100,0 � 495 100,0 1t2.a36 1100,0

1 

Quelle: W. ROTSCHEIDT (Hrsg., 1938): a.a.O. 

n W.ROTSCHEIDT (Hrsg., 1938): Die Matrikel der Universität Duisburg 
1652-1818, Duisburg, S.124-305 
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kunftsgebiete der Duisburger Studentenschaft stellt BLOTEVOGEL 
(1975) für den Zeitraum von 1760 bis 1803 die Grafschaft Mark,
das Stift Essen-Werden sowie den bergischen Raum um ElberMark, 
Dies!e Angaben zum Einzugsgebiet der Duisburger Hochschule werden 
durch die Universitätsmatrikel (ROTSCHEIDT, 1938) auch für die 
erste Hälfte des 18. Jahrhunderts vollauf bestätigt. Mehr noch, 
die ioben genannten Territorien und Räume bilden vor 1760 sogar 
noch deutlichere Schwerpunkte der Studentenherkunft für Duieburg 
(Tab.33). Allerdings ist das durch BLOTEVOGEn im Rahmen seiner 
regionalen Fragestellung ausschließlich für Westfalen abgegrenz
te Einzugsgebiet der Universität Duisburg noch wesentlich zu 
erg�nzen. Zwischen 1710 und 1809 gehören hierzu auch das Herzog
tum 1Kleve, das Fürstentum Moers, das Oberquartier Geldern sowie 
die !nördlichen Bereiche von Kurköln und Jülich-Berg (Tab. 36) 28

•

Im letzten Viertel des Beobachtungszeitraumes (1785-1809) ge
winnt die Universität Duisburg auch für Studenten aus den Nie
derlanden an Bedeutung (Tab.33). BLOTEVOGEL begründet die Inten
sität und die Richtung der von der Universität Duisburg ausge
henden Raumbeziehungen zum großen Teil mit Hilfe konfessioneller 
Einflüsse. Da die Universtäten im 18. Jahrhundert konfessionell 
gebunden sind, bildet das "konfessionelle Moment" für BLOTEVOGEL 
auch "den hauptsächlichen Bestimmungsgrund für die Universitäts
auswahl 1129

• Hierzu will der starke Zustrom von Studenten aus den 
überwiegend katholischen Gebieten des linksrheinischen Herzog
tums Kleve, dem Fürstentum Moers, aus Geldern, Jülich-Berg und 
Kurköln an die reformierte Duisburger Universität nicht recht 
passen. Dieses von der Konfessionalität offenkundig abweichende 
Verhalten, das ein erheblicher Teil der Duisburger Studenten an 
den: Tag legt (ca. 40 Prozent, Tab. 33), hat mehrere mögliche 
Ursachen. Der erste Erklärungsansatz ergibt sich aus der Palette 
der in Duisburg angebotenen Studienfächer, die im 18. Jahrhun
dert neben der Theologie auch Rechtswissenschaften und Medizin 
umf aßt30

• Gerade für die letztgenannte Fachrichtung, im Grunde 
aber auch für das Studium der Rechte, sind konfessionelle Unter
schiede irrelevant. Erst recht ist es vor dem geistigen Hinter
gru�d der sich im 18. Jahrhundert ausbreitenden Aufklärungsphi
losqphie nur schwer vorstellbar, daß in diesen beiden Studien
richtungen konfessionelle Bindungen die Wahl des Studienortes so 
sta�k beeinflussen sollen, wie BLOTEVOGEL vermutet und wie sie 
für ;die rein theologisch orientierten Hochschulen in Münster und 
Pad�rborn sicherlich auch zutreffen31

• Darüber hinaus ist in den 
zu Preußen gehörenden klevischen, märkischen, geldrischen und 
moersischen Territorien die Freiheit der Studienortwahl recht
licq stark eingeschränkt. Friedrich der Große verbietet 1754 den 
Stuqenten seines Herrschaftsbereichs das Studium an auswärtigen 

28 ebda. 

29 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.o., S.109 

30 
vgl. Anm. 27 u. 28 

31 vgl. Anm. 29 
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Hochschulenn. Den katholischen Studenten der rheinischen Terri
torien Preußens steht damit zur Vorb�reitung auf den Staats
dienst oder auf eine Tätigkeit im Medizinalwesen nur noch die 
Universität in Duisburg offen. Die z

1
ntrale Bedeutung dieser 

Hochschule erhält so teilweise den Char kter einer obrigkeitlich 
verordneten Zwangszentralität. In der G afschaft Mark stellt die 
mehrheitlich protestantische Glaubensbrientierung vor diesem 
Hintergrund eher ein zusätzliches, als/ ein bestimmendes Moment 
bei der Entscheidung für die Duisburger Universität dar. Dem 
kann allerdings entgegengehalten werden, daß es sich bei den aus 
den angesprochenen Territorien stammenden Duisburger Studenten 
nicht notwendigerweise um Angehörige d$r katholischen Glaubens
gemeinschaft handeln muß. Hiergegen sp�icht nämlich deren über
wiegend städtische Herkunft33

• Gerade irt den großen Städten, die 
- wie zum Beispiel Kleve und Wesel - im 18. Jahrhundert recht
viele Studenten nach Duisburg entsendan (Tab.33), finden sich
protestantische Kirchengemeinden inselaftig in einem überwiegend
katholischen Umland34• Diesen Gemeinden gehören vor allem die
hohen preußischen Staatsbeamten und ihr� Familien an, die in der
Regel aus den altpreußischen protestantischen Kernlanden an den
Niederrhein entsandt werden3!. Neben führenden Kaufmannsfamilien
sind es gerade diese Beamten, die ihn�n Kindern ein Universi
tätsstudium finanziell ermöglichen können und dies zur Bewahrung
des sozialen Status ihrer Familie auchj für notwendig erachten.
Darüber hinaus ist die Zahl der aus dem preußischen Niederrhein
stammenden Duisburger Studenten - bezo�en auf das gesamte Jahr
hundert- klein genug (Tab.33), um sich1auf die zahlenmäßig dün
nen und dem Protestantismus enger verbpndenen städtischen Füh
rungsschichten zu beschränken Solange die Quellen eine Aufglie
derung der Duisburger Studentenschaft [nach der Konfession für 
historische Zeitepochen nicht erlauben, müssen die beiden hier 
vorgestellten Hypothesen gleichberechtigt nebeneinander stehen
bleiben. Die überwiegend städtisch-bürgerliche Herkunft der 
Duisburger Studenten (Tab.33) hat allerdings für die zentralört
liche Bedeutung dieser Hochschule noch weitere, über die Kon
fessionsfrage hinausreichende Konsequenzen. Die von der Univer
sität Duisburg im 18. Jahrhundert aus�ehenden Raumbeziehungen 
haben überwiegend zwischenstädtischen Charakter, das heißt, sie 
werden fast ausschließlich zu den im E�inzugsgebiet der Univer
sität gelegenen Städten unterhalten. 1J Bereich der Stadt-Land
Beziehungen spielt die Duisburger Hoch�chule keine nennenswerte 
Rolle. Dennoch wäre es verfehlt, der �niversität Duisburg eine 
zentralörtliche Bedeutung völlig abzusprechen. Sie übt ihre 
Funktion als hochrangiges Bildungszentrum zwar nur für die Städ
te eines unscharf begrenzten Einzugsb�reichs aus, besitzt für 
diese Städte jedoch einen unbestreitbaren Bedeutungsüberschuß. 
Eine solche, fast ausschließlich auf die Städte des Umlandes 

32 SCOTTI Kleve-Mark, Bd.III, Nr.1618 u. Bd.IV, Nr. 2797 

33 vgl. Amn. 29

34 F.FABRICIUS (1898): a.a.o., s.135ff.

3S F.GORISSEN (1952): a.a.o., S.4
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bezogene Zentralität ist im Bereich der politischen Verwaltung 
am Beispiel der Steuerräte bereits beobachtet worden. Sie ist 
für vorindustrielle Zeitepochen durchaus kennzeichnend, ent
spricht sie der im politischen Verständnis des Absolutismus fest 
verankerten funktionalen Trennung von Stadt und Land. Auf die 
Funkt

l

1 ionen des Bildungswesens übertragen heißt dies, daß der 
Bereich der weiterführenden Schulen und Universitäten dem städ
tischen Bürgertum vorbehalten bleibt. Die Bevölkerung des �änd
lich�n Raumes hat hierzu nicht nur aus Mang&l an finanziellen 
Mitteln, sondern auch nach den Grundsätzen der preußischen Bil
dungspolitik des 18. Jahrhunderts keinen Zugang. Einer sozialen 
Mobilität vom bäuerlichen in den bürgerlichen Stand, die sich in 
räumlichen Beziehungen zwischen der Universitätsstadt Duisburg 
und dem umgebenden ländlichen Raum niederschlagen würde, stehen 
in vorindustrieller Zeit unüberwindliche Standesschranken ent
gegen. Unter diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen können 
sich! zentralörtliche Beziehungen im Bildungswesen eben nur auf 
zwischenstädtischer Ebene ausbilden. Diese zentralörtlichen 
Bezi�hungen werden im 18. Jahrhundert jedoch von den Raumbezie
hung�n überlagert, die die Universitätsstädte untereinander 
pfle$en. Die in den Duisburger Universitätsmatrikeln genannten 
Herkµnftsorte der Studenten müssen nämlich nicht unbedingt auch 
deren Heimatorte sein. Die häufige Nennung anderer Universitäts
und Hochschulstandorte - zum Beispiel Bremen mit 77 Nennungen 
(Tab.33) - läßt auf einen Studentenaustausch mit anderen Univer
sitäten schließen. Der Wechsel des Studienortes ist für die 
Studenten des 18. Jahrhunderts keineswegs ungewöhnlich. Nicht 
eine! einzelne Universität, sondern eine Reihe auf verschiedene 
Hoch�chulen verteilter und angesehener Lehrer bietet in histori
schen Zeiepochen die Gewähr für eine optimale Ausbildung. Auch 
die Universität Duisburg kann demnach für einen Teil ihrer Stu
denten nur eine Durchgangsstation sein. Die Raumbeziehungen der 
Universität Duisburg spielen sich also im 18. Jahrhundert auf 
zwei unterschiedlichen Ebenen ab, die nicht miteinander verwech
selt werden dürfen. Auf der einen Seite stehen die raumbindenden 
zentralörtlichen Beziehungen zu Städten eines weiten Umlandes, 
für die Duisburg im 18. Jahrhundert zentrale Dienste im Sektor 
der Hochschulbildung erbringt. Auf der anderen Seite unterhält 
die Universität Duisburg akademische Austauschbeziehungen zu 
gleichrangigen Zentren. Diese Beziehungen entfalten sich völlig 
unabhängig vom Gefüge der zentralen Orte. 



164 

VI.4. Das Zeitungswesen 1· 
Das Zeitungswesen des Herzogtums Kle e kann während des 18. 
Jahrhunderts ohne Vorbehalt als untere�twickelt angesehen wer
den. Mit Ausnahme des "Duisburgischen �dresse und Intelligentz
Blatts" und des in Kleve in französischer Sprache erscheinenden 
"Courier du Bas Rhin" sind Zeitungen, und Journale in diesem 
Teilgebiet des Niederrheins während de� Untersuchungszeitraumes 
kurzlebige Erscheinungen36

• Ihre bereits nach wenigen Jahren 
erfolgende Einstellung (Tab.34) läßt darauf schließen, daß der 
Leserkreis dieser Blätter zu klein ist

� 
um eine längerfristige 

kontinuierliche Herausgabe zu ermöglic en. Als kulturelle Zen
tralfunktionen sind die klevischen Zei1 ungen daher vernachläs
sigbar. Ebenso dürfte sich der Leserkr�is des "Courier" auf die 
städtisch-bürgerlichen Eliten und den Adel beschränken, auf 
Gruppen also, die die französische Spreche beherrschen und zu
meist in den Städten ansässig sind. Eren diese Sprachbarriere 
verhindert im 18. Jahrhundert eine weitere Verbreitung des "Cou
rier". Im Bereich der Stadt-Umland-Bezliehungen ist auch dieses 
Blatt uninteressant. Ganz anders lieg,n hingegen die Verhält
nisse bei dem oben erwähnten "Duisburg�schen Adresse und Intel
ligentz-Blatt". Nicht nur die Herausga

1

e in deutscher Sprache, 
sondern auch die Themenauswahl sichern iesem Blatt eine landes
weite Verbreitung. Behördliche Bekannt achungen, Gesellschafts
klatsch, Berichte über Verbrechen und der aktuelle Stand der 
landwirtschaftlichen Erzeugerpreise interessieren nicht nur die 
städtische und die ländliche BevölkefUng in gleicher weise, 
sondern die dem Intelligenzblatt zu etjtnehmenden Informationen 
bilden für städtische Kaufleute und ländlich-agrare Erzeuger oft 
eine wichtige Grundlage ihres wirtsch�ftlichen Verhaltens. Dem 
agrarischen Charakter der klevischen P�ovinz entsprechend gehen 
im 18. Jahrhundert Umlandbeziehungen eben nicht von hochgeisti
gen Bildungsjournalen, sondern von Mitteilungsblättern aus.

1 

36 E.KEYSER (1956): a.a.o., S.135-136,251,410
! 
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Tabelle 34: Im Herzogtum Kleve während des 18.Jahrhunderts erscheinende Zeitungen 

• 

Name der Zeitung Erscheinungsort� Erscheinungs-
zeitraum 

Duisburgische Adresse und Intelligentz-Zettel � Duisburg II 1727-1806 
Duisburgische gelehrte und gemeinnützige Beiträge� Duisburg � 1777-1782 
Duisburgische Literatur-Nachrichten � Duisburg � 1781-1783 
Duisburgisches Magazin 1 Duisburg � 1781-1782 
Duisburgisches Handelsacademie-Journal � Duisburg � 1782 
Duisburgische wöchentliche Unterhaltungen � Duisburg � 1783-1784 
Stromata - Unterhaltungsschrift für Theologen II Duisburg II 1787-1789 
Westphälischer Beobachter II Kleve II 1755-1758 
Courier du Bas-Rhin II Kleve � 1767-1810 
Freund der Wahrheit und des Vergnügens � Kleve � 1773-1775 
Der Gemeinnützige � Wesel � 1772-1773 
Weseler Monatsschrift 1 Wesel � 1793 
Die Jugendzeitung II Wesel ! 1785-1793
Unterhaltungen für Freunde der Tugend und der � �
nützlichen Kenntnisse � Wesel II 1794
Westphälische Provintz-Zeitung für Staats- und � �
gelehrte Sachen � Wesel � 1773

Quelle: E. KEYSER (1956): a.a.O., S. 135/136, 251 u. 410 
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VII. Zusammenfassung und Ausblic�

Die Städte des Herzogtums Kleve sind im 18. Jahrhundert weit
davon entfernt, im Sinne BOBEKS (1927) �•allseitige Verkehrsmit
telpunkte" ihres Umlandes zu sein1 • Ständestaatliche Ordnungs
vorstellungen und eine in noch sehr ger�ngem Maße arbeitsteilig
organisierte Wirtschaft verhindern in drr vorindustriellen Neu
zeit die Ausprägung einer vollständigen1.Palette zentraler Funk
tionen auf allen Hierarchieebenen, wie sie für das heutige Sied
lungsnetz charakteristisch ist. Vielme bestehen die Umlandbe
ziehungen der klevischen Städte während des 18. Jahrhunderts zum
größten Teil im Bereich der Grundbesit - und der obrigkeitlich
reglementierten Zwangsbeziehungen. Weltliche und kirchliche
Behörden sowie die auf dem ländlichen Grundbesitz der Städter
basierenden "Sammelmärkte" (SCHÖLLER, 962) 2 bilden die haupt
sächlichen Träger dieser Umlandbezieh gen. Bereits im Sektor
der wirtschaftlichen Austauschbeziehu gen zwischen Stadt und
Umland setzen im 18. Jahrhundert am kl vischen Niederrhein De
zentralisationsprozesse ein. Die Aus öhlung der städtischen
Markt- und Versorgungsfunktionen geht oft so weit, daß eine
wirtschaftliche Zentralität bei vielen tädten dieses Raumes am
Ende des Jahrhunderts kaum noch gegeb n ist. Mehr noch, wenn
DENECKE (1972) feststellt, daß sich in

1
hoch- und spätmittelal

terlichen Städten Zentralfunktionen unterschiedlicher Bedeu
tungsabstufung oder gar nur einzelne Funktionen von weiträumiger
Ausstrahlung finden können3

, so kann dies, wenn auch in abge
schwächter Form, für die Städte des Jierzogtums Kleve ebenso
gelten. Am klevischen Niederrhein sind 

;
m 18. Jahrhundert jeden

falls nur die großen Städte Wesel, Xant n, Kleve und Emmerich in
der Lage, zentralörtliche Funktionen in größerer Bandbreite und
Reichweite zu entwickeln. Kleinere Larldstädte, wie Dinslaken, 
Gennep, Kalkar oder Uedem üben tatsächlich nur eine oder zwei
Zentralfunktionen größerer Reichweite laus (Tab. 35). Inwieweit
hier ein Zusammenhang mit dem gewerbl�chen Charakter und dem
Grad der Arbreitsteilung der jeweiligen städtischen Wirtschaft
besteht, wird im Folgenden näher zu untJrsuchen sein. Diese auch
für das 18. Jahrhundert im Grunde noc* typische Einseitigkeit
der Stadt-Umland-Beziehungen vieler Städte stellt eine diesbe
zügliche Rangabstufung vor große Protjleme. Erschwerend kommt
hinzu, daß zentrale Funktionen gleiche� Benennung, wie zum Bei
spiel die Dekanien in Emmerich und Xantr.n4 oder zahlreiche Jahr
märkte5, untereinander oft nicht vergle�chbar sind, da sie völ
lig verschiedenen Bedeutungsstufen ang�hören können und ihre 

H.BOBEK (1927): a.a.o., S.202 

2 •• 
P:SCHOLLER (1962): a.a.o., s.

3 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.46-48

4 vgl.: F.FABRICIUS (1898): a.a.o., S.231ff. 
1 

5 z.B. die Jahrmärkte in Kervenheim und �anten, vgl.: HSA/NW Xanten
Kreisregistratur 459
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Tabelle 35: Zentralörtliche Funktionen der klevischen Städte im 18. Jahrhundert und ihre Reichweiten in km 

Städte Richter- Landrat! Steuer-! Kreis- jAkzise- pfarreijDekanat Kihlej Rentei/ jGrund-j Land- 1 im 
amt 1 rat jeinnehmer kassen 1 tm,. Schlüterei j besitzj u. kgl. j Durch-

1 1 Synode 1 Gericht schnitt 
1 1 1 

Büderieh 5,4 i 5,4 4,2 4,2 1 4,8 

Dinslaken 10,0 1 10,0 9,6 3,8 20,0 1 4,4 12,0 10,0 
Duisburg 6,0 1 6,0 6,0 1 25,5 6,0 9,9 

tmnerich 5,0 1 23,5 13,6 5,0 19,0 3,0 5,0 1 7,9 5,0 9,7 
Gennep 4,0 1 7,0 5,0 17,01 2,9 7,2 
Goch 5,5 1 12,0 8,6 1,5 5,5 7,2 6, 7 
Grieth 1 3,4 3,5 9,6 5,5 

Griethausen 3,5 6,5 5,0 
Holten 0,8 6,2 0,8 0,8 7,0 4, 7 3,4 

Huissen 4,0 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5, 1 
Isselburg 3,5 3,3 1 3,4 
Kalkar 9,0 9,0 9,0 2,0 9,0 6,5 1 7,4 
Kervenheim 5,0 7,0 5,0 7,0 1 6,0 
�leve 6,0 20,0 24,0 12,0 8,4 3,5 47,0 6,0 9,0 9, 1 16,0 1 14,6 
�ranenburg 8,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,2 1 5,4 

Orsoy 4,0 1 4,0 4,0 4,0 2,0 1 3,6 
Rees 14,0 39,0 4,5 12,0 1 3,0 3,0 14,0 7,0 14,0 1 12,3 
Ruhrort 11,0 11,0 4,6 1 22,0 1 12,2 
�hennbeek 10,0 9,4 1 10,0 5,0 10,0 2,0 10,0 1 8, 1 
Sonsbeek 5,2 1 5,2 1 5,2 5,0 1 5,2 
Uedem 4,5 1 13,S 4,5 1 4,0 4,5 12,0 3,4 1 6,6 
Wesel 6,0 23,0 28,0 1 18,0 9,8 1 6,0 46,0 3,8 9, 7 11,0 1 16, 1 
Xanten 3,8 1 22,0 1 11,0 10,0 1 3,8 36,0 6,0 11,0 6,5 12,0 1 12,2 
Zevenaar 6,0 1 1 8,5 6,0 1 6,0 6,0 1 2, 7 10,0 1 6,5 

im Durchschnitt 6,3 1 27,3 24, 7 1 11,4 7,6 1 4,2 37,0 4,3 9,4 1 7,2 10,7 1 13,6 

Reichweiten zum Teil extrem voneinander abweichen (Tab.35). Eine
streng hierarchische Abstufung sowohl der einzelnen zentralört
lichen Funktionen, als auch der zentralen Orte ist daher für das
Herzogtum Kleve des 18. Jahrhunderts nicht ohne weiteres mög
lich. Sie wäre entweder infolge der Vielzahl örtlicher Eigenhei
ten völlig unüberschaubar oder würde bei einer strengen Klassi
fizierung, etwa nach den Kriterien DENECKES (1972)6 die tatsäch
liche Umlandbedeutung der klevischen Städte in ein zu stark
generalisierendes Schema zwängen. Gegenüber einer solchen hier
archisierenden Abstufung erscheint eine Abgrenzung funktionaler
stad�typen eher geeignet, sowohl die Funktion der einzelnen
klev�schen Städte im Netz der Siedlungen, als auch die hierbei
im 18. Jahrhundert auftretenden Bedeutungsunterschiede hervor
zuheben. In diesen funktionalen Stadttypen müssen dann aller
ding� neben der Bandbreite der in diesen Städten dem Umland
angebotenen zentralen Funktionen auch deren Reichweiten einge
hen.! Die von DENECKE (1972) entwickelten Diagramme zur Darstel
lung vorindustrieller städtischer Zentralfunktionen7 bilden für
die Abgrenzung funktionaler Stadttypen eine geeignete Basis. Aus
dies�n Darstellun?en in Form konzentrisch angeordneter Kreisseg
ment� (Abb.28-50) können für jede Stadt des Untersuchungsraumes

6 D.DENECKE (1972): a.a.o., S.45

7 ebda., S.46-47

8 Im Unterschied zu der von DENECKE vorgeschlagenen Darstellungsweise
wird in der vorliegenden Arbeit die singuläre und im Herzogtum Kleve 
keineswegs raumbindende militärische Festungsfunktion Wesels ebenso 
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Umfang und Reichweite ihrer UmlandbJziehungen übersichtlich 
abgelesen werde. Aufgrund der weiter Joben genachten Aussagen 
setzen sich die hier definierten stadt�ypen aus je einem Reich
weiten- und einem Bandbreitentyp zusammen (Tab.36). Der Typ o 
bezeichnet dabei diejenigen klevischen Städte, die außer einigen 
wenigen Funktionen minimaler Reichweits (weniger als fünf Kilo
meter) keinerlei zentralörtliche Einribhtungen aufzuweisen ha
ben. Hierzu zählen die kleinen städtejGrieth, Griethausen und 
Isselburg, nach der Aufhebung der Amtsvororte im Jahre 1753 
gesellen sich außerdem Büderich, Kerveilheim, Ruhrort und Sons
beck hinzu, die außer dieser Verwaltu�gsfunktion ihrem Umland 
keine oder lediglich die nur auf einig I Nachbarsiedlungen bezo
genen Kirchort- und Mühlenfunktion anzu ieten haben (Tab.35-37). 
unter den Städten, deren Beziehungen usschließlich ein nahes 
Umland in durchschnittlich fünf bis ze n Kilometern Reichweite 
binden (Typ A), dominieren im 18. Jahr undert die schwerpunkt
mäßig auf administrative und rechtliche Funktionen ausgerichte
ten Städte (Typ Al, vgl. Tab.37). Led glich Orsoy fällt unter 
den Zentren eines nahen Umlandes durch ine größere funktionale 
Bandbreite auf, während Zentralorte mi einem funktionalen 
Schwerpunkt auf geistlichen oder wirtsc aftlichen Einrichtungen 
auf dieser Ebene fehlen. Sind die Klein tädte des Typs Al gerade 
aufgrund ihrer einseitigen Ausrichtun auf administrative und 
juristische Umlandbeziehungen nach 1753 gewissermaßen "abstiegs
gefährdet", so kann einzig die Stadt Go ab 1764 durch die Ein
richtung einer Steuerrezeptur mit größ rem Einzugsgebiet einen 
Zentralitätsgewinn verbuchen (Typ Bl). Die übrigen Städte9 hal
ten ihre administrative Nahbereichsze tralität auch nach dem 
wegfallen der Amtsvororte als Stander e der Domänenverwaltung 
aufrecht. Eine vermittelnde Stellung zw sehen den oben beschrie
benen·Nahbereichszentren und den zentra en Orten höhrerer Rang
stufe nehmen die Städte des Reichweit ntyps B ein. Dinslaken, 
Gennep, Duisburg, Kalkar und Uedem (Tab.37) stellen, wie später 
auch Goch, typische Beispiele für solch

! 

Städte dar, deren Zen
tralfunktionen zwar überwiegend kurze eichweiten (bis zu zehn 
Kilometer) aufweisen, die jedoch in ein m oder auch zwei Sachbe
reichen eine zum Teil weit darüber hin usragende Bedeutung be
sitzen können. Allerdings liegt auch �uf dieser Zwischenebene 
der Zentralitätsabstufung der funktion�le Schwerpunkt bei den 
meisten Städten auf der Verwaltung undl.der Justiz (Tab 37, Typ
B1)10• Lediglich Duisburg und Kalkar besitzen eine gegenüber den
anderen dort vorhandenen Funktionen eirte deutlich stärker ent
wickelte wirtschaftliche Umlandbedeutun� (Typ B3). Diese resul
tiert bei Duisburg aus seiner Funktion ,1s Kornmarkt und regio
nales Absatzzentrum der Landwirtschaft� Für Kalkar - ursprüng
lich dem Typ Al zuzuordnen - bedeutet 

�
ie Einrichtung des all

jährlichen Vieh- und Pferdemarktes ab 

1

775 einen beachtlichen 

vernachlässigt, wie die kaum ausgeprägten Stadt-Umland-Beziehungen im
sozialkaritativen und kulturellen Bereich. Statt dessen werden die Be
ziehungen im Bereich des Grundbesitzes �n das Diagramm aufgenommen. 

9 Holten, Huissen, Kranenburg, SchermbecJ und Zevenaar 

10 Dinslaken, Gennep und Uedem 
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Tabelle 36: Funktionale Stadttypen für das Herzogtum Kleve 
im 18. Jahrhundert 

Reichweitentyp I A U,,landbeziehungen ausschließl ;ch mit 

1 geringer Reichl.eite (5-10 km) 

B U,,landbeziehungen überwiegend mit 
geringer Reich""8ite (5-10 km) 
vereinzelt Beziehungen mit mittlerer 
Reichl.eite ( 10-20 km) 

C U,,landbez'!ehungen ausschließlich mit 
mittlerer Reichweite (10-20 km} 

D U'nlandbeziehungen überwiegend mit 
mittlerer Reichl.eite (10-20 km) 
vereinzelt Beziehungen mit gro8er 
Reichweite (über 20 km) 

1 E U,,landbeziehungen überwiegend mit 

1 großer Reichweite (über 20 km) 

Bandbreitentyp 1 0 keim1 zent!"alört liehen Funktionen, 

1 ke,,,e nennenswerten U,,landbeziehungen 

1 bzw. vereinzelte Nahbeziehungen mit 
1 wer.iger als S km Reichweite 

1 1 Schwerpunkt der zentra lört lict--en 

1 Funktionen im administrativen und 

1 recht 1 ichen Sektor 

2 Schwerpunkt der zentralörtlichen 
Funktionen im kirchlich-kultischen 
Sektor 

3 Schwerpunkt der zentra lört 1 ichen 
Funktionen 1m wirtschaftlichen Sektor 

1 4 Schwerpunkt der zentra lört 1 ichen 

J Funktionen im grundherrschaftlichen 

1 Sektor 

1 S kein ausgeprägter Schwerpunkt der 

1 zentra lört licnen Funktionen 

Zentfalitätsgewinn auf wirtschaftlichem Gebiet. Der funktionale 
Typ der Stadt, deren zentralörtliche Einrichtungen zum größeren 
Teillein weiteres Umland an sich binden (bis zu 25 Kilometer, 
Reichweitentyp C), ist am klevischen Niederrhein in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts nur in Rees, nach 1753 überhaupt 
nicht ausgebildet (Tab.37). Alle höherrangigen Zentren dieses 
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Raumes11 unterhalten in einzelnen Sachblreichen Umlandbeziehun
gen mit sehr großen Reichweiten und s�nd in diesen Funktionen 
bereits für nahezu das gesamte Herzogttim von Bedeutung. In der 
neuzeitlichen Zentralitätsabstufung der! Landesplanung und Raum
ordnung müßten diese Städte des Reichweitentyps D - mit aller 
gebotenen Vorsicht - als mittelzentrale! Orte mit Teilfunktionen 
eines Oberzentrums eingestuft werden. Ailerdings liegt auf die
ser Ebene der Bedeutungsabstufung der funktione Schwerpunkt 
nicht immer in dem Sachbereich, in dem �inzelne städtische Funk
tionen über das allgemeine Zentralit··tsniveau hinausreichen, 
auch wenn dies bei Rees (Typ Dl) und erich (Typ D3) der Fall 
ist. Gegenüber diesen beiden Städten ·st die funktionale Aus
stattung Wesels und Xantens weit ausgeg ichener (Abb.49 u. 50), 
so daß diese Städte im 18. Jahrhunder eher dem Stadttyp DS, 
einem stärker differenzierten zentrale Ort vergleichbar sind. 
Dagegen findet sich für Kleve, seiner F nktion als Hauptort des 
Territoriums entsprechend, wiederum ei deutliches Obergewicht 
der Zentralfunktionen in Verwaltung d Rechtsprechung, hier 
jedoch mit landesweiter Bedeutung (Typ 1). Ein Blick auf Tabel
le 37 zeigt nochmals das vorherrschen d r obrigkeitlich regelem
tierten Zwangsfunktionen, insbesondere auf der Ebene der Nahbe
reichszentralität. Die durch den absol istischen Staat erzwun
gene Raumbindung, nicht der Austausch on Gütern und Dienstlei
stungen mit dem agraren Umland verschaf t den klevischen Städten 
im 18. Jahrhundert den größten Teil ihr s Bedeutungsüberschusses 
gegenüber den umliegenden ländlichen s·edlungen. Die Verteilung 
der klevischen Städte auf die einzelne funktionalen Sachberei
che zeigt deutlich, daß Beziehungen z ischen den Städten und 
ihrem Umland im Herzogtum Kleve währe d des 18 . Jahrhunderts 
überwiegend im Bereich der landesher liehen Verwaltung, der 
Justiz und des Grundbesitzes bestehe • Insbesondere das Ge
richtswesen, die Domänenverwaltung und die Einnahme der ländli
chen Kontribution erhalten im 18. Jahr undert die Verbindungen 
zwischen den Städten und dem ländlichen Raum aufrecht. Die Rege
lung ziviler Streitigkeiten, die Pach zahlungen der Bauern an 
städtische Grundeigentümer und die Zah ung der Steuern schaffen 
ein Bündel von auf die Städte gerichtet n Beziehungen, denen die 
Umlandbevölkerung nicht ausweichen kan . Die meisten Städte des 
Herzogtums Kleve sind daher zuallere st Zwangszentren ihres 
Umlandes. Mit anderen Worten, Landes- und Grundherrschaft bilden 
am klevischen Niederrhein das Grundgerüst der städtischen Zen
tralität. Ohne staatlichen oder privat�echtlichen Zwang kommen 
Stadt-Land-Beziehungen hier entweder garnicht zustande oder sie 
werden Zug um Zug ausgehöhlt. So verhindert die Vielzahl der 
ländlichen Handwerker und Krämer in Ve�bindung mit dem schwung
haften Hausiererhandel weitgehend das Zustandekommen von Ver
sorgungsbeziehungen zwisch Stadt und Umland. Parallel hierzu 
verlieren die klevischen Städte immer mehr ihre Bedeutung als 
Absatzorte der ländlichen Agrarproduktion. Wird das im ländli
chen Raum produzierte Getreide zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
noch über die Kornmärkte in Wesel, xabten, Emmerich, Duisburg 
und Kleve dem Export zugeführt, so verlagert sich diese Funktion 

1 

11 Hierzu gehören Emmerich, Wesel, Xanten.und in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts auch Rees.



Tabelle 37: Zuordnung der klevischen Städte zu 
einzelnen funkt,onaien Stadttypen 

Städte 

Bü�erich 
Dinslaken 
Duisburg 
E.Tmeri eh 
Geniiep 
Goch 
Gri�th 
Gri�thausen 

1 

Holten 
Hui�sen 
Isselburg 
Kalkar 
Kervenheim 
Kleve 
Kranenburg 
Orsoy 
Ree� 
Ruhrort 
Schermbeck 
Sonsbeck 
Uedem 
Wesel 
Xanten 
Zevenaar 

1 

Stadttyp 
bis 1753 

Al 
B1 
83 
03 
81 
Al 
0 
0 
Al 
Al 
0 
Al 
Al 
El 
A1 
AS 
c, 

A1 
Al 
Al 
B1 
OS 
05 

Al 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

Stadttyp 
ab 1753 

0 
81 
83 
03 
B1 
81 
0 
0 
Al 
Al 
0 
83 
0 
El 
Al 
AS 
01 
0 
Al 
0 
81 
05 
OS 
Al 
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in der Folgezeit zunehmend in den 
ländlichen Raum. Begünstigt durch 
die Akzisepolitik des preußischen 
Landesherrn beginnt am Ende des 
18. Jahrhunderts auch der Haupt
handelszweig des Herzogtums Kleve, 
der Getreidehandel, die Städte zu 
umgehen. Die Eigenbedeutung des 
ländlichen Rauntes in Handel und 
Gewerbe zieht im Herzogtum Kleve 
bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
mit der entsprechenden Bedeutung 
der meisten Städte nahezu gleich. 
Diese von IRSIGLER (1979) bereits 
für das 15. Jahrhundert in ersten 
Ansätzen festgestellte Tendenz12

erreicht am Vorabend der franzö
sischen Revolution offenbar ihren 
Höhepunkt. Ein wirtschaftlicher 
Bedeutungsüberschuß der Städte ist 
nun nicht mehr gegeben. Die Klagen 
über den Zusammenbruch des "mutu
ellen Commercii" zwischen Stadt 
und Land ziehen sich denn auch wie 
ein roter Faden durch die klevi
schen Quellen dieses Zeitraumes. 
Für die im Spannungsfeld der bei
den wirtschaftlichen Großzentren 
Köln und Amsterdam13 gelegenen 
klevischen Städte bildet der über
regionale Handel seit dem Mittel
alter die wirtschaftliche Exis
tenzbasis. Der Verlust dieser 

Handelsbeziehungen als Folge der Kriegsereignisse des 17. und 
der lmerkanilistischen Zollpolitik des 18. Jahrhunderts kann, 
allen staatlichen Zwangsmaßnahmen zum Trotz nicht durch eine 
Umor!ientierung auf den Nahhandel mit dem Umland wettgemacht 
werdbn. Die Wiederherstellung des freien Handels, nicht ein auf 
bloße staatliche Einnahmesteigerung gerichteter Protektionsmus 
wäre die der Lage des Herzogtums Kleve angemessene Wirtschafts
poli�ik gewesen, um die Städte dieses Raumes zumindest teilweise 
zu i�rer alten Bedeutung zuzrückzuführen. Nachdem die außenpoli
tischen Ambitionen Preußens in Bezug auf eine Erwerbung des 
Dopp�lherzogtums Jülich-Berg14 nach 1740 zugunsten Schlesiens 
aufgegeben worden sind, stellt das klevische Herzogtum für die 
preußische Krone nur noch ein unbedeutendes Nebenterritorium 
dar. Allenfalls als Tauschobjekt wird ihm noch ein Wert zugemes-

12 F.IRSIGLER (1979): a.a.o., S.8-9

13 H.H.BLOTEVOGEL (1975): a.a.O.,S.91ff. 

14 G.HEINRICH (1984): a.a.o., S.178
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sen15• Die wirtschaftlichen Potentiale ieses Raumes nicht er
kennend, ist der preußische Staat an d�r Förderung von Handel 
und Gewerbe hier wenig interessiert16

• Die Klage der klevischen 
Ritterschaft, derzufolge unter brandenburgischer Herrschaft 
immer mehr aus der Provinz herausgeholt, als darin investiert 
worden sei 17, hat unter diesem Aspekt ihre volle Berechtigung. 
Aus der verfehlten Handelspolitik Preußeps am klevischen Nieder
rhein ergeben sich für die dortigen Städte zwei wichtige Folge
wirkungen. Zum einen ist im 18. Jahrhu��ert - wie auch in vor
aufgehenden Siedlungsepochen - Umschlagsmarkt und Zentralmarkt 
nie exakt zu trennen. Gerade in den grpßen Rheinstädten - die 
Kornmärkte zeigen es deutlich - gehen peide Funktionen häufig 
ineinander über. Daher muß das Nachlassen der Fernhandelsbezie
hungen auch die Attraktivität der städ�ischen Markt- und Ver
sorgungs- funktionen schmälern. Das deftige Warenangebot wird 
schmaler und teurer. Kompensationsgesch"fte mit der bäuerlichen 
Bevölkerung des Umlandes, die für ihre agraren Überschüsse Im
portwaren erhält, werden immer seltene möglich. Der Bauer be
steht auf Bargeld, wodurch die Kapitalre erven der Städte weiter 
geschwächt und der konkurrierende Hausi rerhandel, der die wei
terhin begehrten ausländischen Waren i s Land bringt, gestärkt 
werden. Die Stadt wird für die Landbevö kerung als Handelsplatz 
zunehmend unattraktiver. Die Abwanderu g qualifizierter Fach
kräfte aus Handwerk und Handel18 tut ein Übriges, den klevischen 
Städten eine Umorientierung auf den B·nnenhandel unmöglich zu 
machen. Zum anderen führt IRSIGLER (19 9) richtig aus, daß der 
überregionale Handel in der frühen Ne zeit dasjenige Kapital 
erwirtschaften muß, das zum Aufbau von M nufakturen und Fabriken 
benötigt wird19

• Ist die Vernachlässi ung des produzierenden 
Gewerbes in der spätmittelalterlichen lütezeit der klevischen 
Städte eventuell noch als Versäumnis deri klevischen Kaufleute zu 
werten20

, so werden Ansätze zu einer "Protoindustrialisierung"21

in diesem Territorium durch den Kapit
i

- und Fachkräftemangel 
der Städte einerseits und durch die ohe Akziseauflagen des 
Landesherrn22 andererseits behindert. N r in Duisburg kann sich 
gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine ennenswerte Tabak- und 
Textilverarbeitung etablierenn, wobei 1Jtztere mit einem stärke-

15 ebda., S.245-246

16 I.BARLEBEN (1936): a.a.o., S.33-34

17 HSA/NW Kleve Kammer 1854

18 ebda. 

19 F.IRSIGLER (1979): a.a.o., S.8-9

20 HSA/NW Kleve Kammer 1627, B1.5

21 F.IRSIGLER (1979): a.a.o., S.8-9

22 HSA/NW Kleve Kammer 990

n G.VOLLMER (1954): a.a.o., S.190ff.

] 
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ren v
1 

erlagswesen einhergeht. In den übrigen Städten des Herzoj
tums

1 
Kleve bleibt die Manufakturenproduktion eher bescheiden , 

der Aufbau mechanisierter Fabriken - wie zum Beispiel in Wesel 
und Schermbeck� - kommt über erste, im übrigen auch von Seite 
der Behörden skeptisch beobachtete Ansätze nicht hinaus. Fabri
ken und Manufakturen bleiben in den klevischen Städten oft genug 
kurz�ebige Erscheinungen26

• Auch im agraren Umland der Städte, 
das IRSIGLER (1979) als wesentlichen Träger der "Protoindustria
lisierung" bezeichnet27, bleiben Fabriken und Manufakturen in 
Gestalt der Pfandhöferschen Eisenschmelze in Sterkrade28 und 
einer Papiermühle im Umland von Kranenburg29 die absolute Aus
nahmeerscheinung. Der wirtschaftliche Schwerpunkt des nieder
rheinischen Raumes verlagert sich also bereits in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts in südlicher Richtung. Anstelle der 
klevischen Handelszentren Wesel, Rees, Emmerich u.s.w. bilden 
nun ldie grqßen Standorte der Textilproduktion in Elberfeld, 
Mönchen-Gladbach und Krefeld den wirtschaftlichen Kernraum des 
Niederrheins. Das Herzogtum Kleve wird nur an seinem südlichen 
Saum von dieser "Protoindustrialisierung" erfaßt. Das übrige 
Herz9gtum hat - unter den ungünstigen Rahmenbedingungen des 
preu-'3ischen Merkantilismus - den Anschluß an die ökonomisch
technische Entwicklung bereits am Ende des 18. Jahrhunderts 
endgültig verloren. Dieser Prozeß der Schwerpunktverlagerung ist 
bis in die Zwanziger Jahre des 19. Jahrhunderts im Wesentlichen 
abgeschlossen, wie ein Blick auf die historische Wirtschafts
karte der Rheinlande um 1820 (HAHN u. ZORN 1972) zeigt30• Die 
Unterschiede in der wirtschaftlichen Raumstruktur zwischen den 
altpreußischen und den ehemals jülich-bergischen Territorien des 
Niederrheins werden hier deutlich. Die Distanz zu der im Laufe 
des 19. Jahrhunderts immer wichtiger werdenden Ruhrkohle ver
stärkt in der Folgezeit die Entwicklung des klevischen Raumes 
zum agraren Ergänzungsraum des sich entwickelnden Ruhrgebiets, 
für die die weichen im 18. Jahrhundert gestellt worden sind. 
Diese agrare Ergänzungsfunktion prägt den klevischen Niederrhein 
bis in unsere Tage. 

24 ebda.

� Vgl. die Dienstbereichte des weseler Steuerrates von 1790 bis 1793, 
HSA/NW Kleve Kammer 1302 u. 1615 

26 Stadtarchiv Wesel Capsel 78, Nr.1-2, Capsel 79, Nr.1-3, HSA/NW 
Kleve Kammer 1302 u. 1615 

27 F.IRSIGLER (1979): a.a.o., S.9

28 HSA/NW Kleve Kammer 2658 

29 G.VOLLMER (1954): a.a.o., S.200ff.

30 ff.HAHN u. W.ZORN (1972): Historische Wirtschaftskarte der Rheinlande
um 1820, Regierungsbezirk Düsseldorf-Kleve. In: Erdkunde, Bd.24, H.3, 
S.169-180
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Q U E L L E N V E R Z E I C B N I S 

1) Hauptstaatsarchiv NW Düsseldorf

- Bestand Kleve Kammer
Findnummern 101, 263, 269, 470, 605, 
1204, 1205, 1206, 1217, 1219, 1225, 
1450, 1451, 1578, 1583, 1615, 1617, 
1854, 1956, 2567, 2658, 2883, 3069, 
3586, 4099, 4548 

609, 610, 774, 885, 990, 
1263, 1302, 1362, 1372, 
1618, 1626, 1627, 1852, 
3120, 3481, 3482, 3483, 

- Bestand Xanten Kreisregistratur
Findnummern 74, 273, 359, 459, 710, 761, 817, 933, 1143, 1194, 
1612 

- Bestand Generaldirektorium Berlin
Findnummern 16, 126, 317, 595, 839, 840, 902

- Bestand Kleve Gerichte II, Landgericht Kleve Findnummern
II/A1, II/A2, II/A14, V/23a, V/381, V/51, V/56, V/71, VI/1 -
VI/90

- Bestand Kleve Gerichte IV, Landgericht Xanten
Findnummern VI/1 - VI/69, I/2

- Bestand Kleve Gerichte IX, Jurisd.gerichte
Findnummern Z4, Z5

- Bestand Kleve Landstände
Findnummer IX/29

- Bestand Roer-Departement
Findhummern 437, 438, 439, 440, 441, 444, 538,

1 

- Bestand Karten VIIb
Findnummern 1 - 55

1 

2) Stadtarchiv Kalkar

- Findnummern A13, A14, A19, A20

1 

3) Stadtarchiv Wesel

- Stadtrechnungen 1713 - 1806
- Erbenbuch, Findnummer 15
- Zehntbuch, Findnummer 16

Capsel 8, Findnummer 2
- Capsel 78, Findnummern 1-3
- Capsel 79, Findnummern 1-2
- Capsel 200,Findnummer 1



4) Stadtarchiv Duisburg

- Bestand 10, Findnummer 1552 

5) Stadtarchiv Xanten

- Findnummern A20, A23, K20

6) Stiftsarchiv Xanten

- Findnummern Kll - K13

7) Acta Borussica

- rv
1

, 225

8) Scotti Kleve-Mark

176 

- Band 1:
- Band 2:
- Band 3:

178, 197, 201, 399, 400 
831, 939, 1563, 1618 
1682, 1822 

- Band 4: 2797 
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Legende zu den Abbildungen 28-50: 
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